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EINLEITUNG. 

Der Gnomon des Idioslogos, wie ihn im Auszug ein Papyrus der Berliner Samm¬ 

lung bewahrt, ist wohl der bedeutendste fortlaufende Text, den wir für die Ver¬ 

waltung Ägyptens unter römischer Herrschaft, vor allem im zweiten Jahrhundert, 

besitzen. Freilich sind die kurzen Abschnitte nicht gerade leicht verständlich, 

und erst eine lange Beschäftigung mit ihnen ergibt ein dennoch oft recht unvoll¬ 

ständiges Bild der Zustände, vermittelt aber außerdem bedeutsame Aufschlüsse 

über das System römischer Verwaltung. Da der Papyrus fast das ganze Gebiet 

der Verwaltung, wenn auch nur in dürftigen Splittern umreißt, so ergeben diese 

im Zusammenhang mit anderen Urkunden des öfteren neue Resultate. Deutlich 

sieht man etwa, wie auf wirtschaftlichem Gebiet sich der Steuerdruck im zweiten 

Jahrhundert weiter verschärft, so besonders im Erfassen der debitores fisci, anderer¬ 

seits den immer wiederkehrendenVersuch, den Zinsfuß zu normieren oder die Währung 

zu regulieren. Interessant ist ferner die Stellung des Staates zur „Kirche“, zum 

Amt der Priester und zu den Kulten. Die Einteilung der Bevölkerung in verschiedene 

Gruppen wird nicht nur streng gewahrt, vielmehr werden deren Grenzen immer 

unübersteigbarer. Nicht zuletzt zeigt unser Text die Entwicklung des römischen 

Rechtes in Ägypten, das den veränderten Verhältnissen entsprechend starke Wand¬ 

lungen über sich ergehen lassen mußte. 

Meine Aufgabe habe ich darin gesehen, die einzelnen Paragraphen knapp und 

unter möglichst umfassender Berücksichtigung der Forschung zu kommentieren. 

Dadurch glaubte ich dem Mitforscher, der bei der Art des Textes immer wieder 

auf neue Einzelheiten kommen wird, wie auch demjenigen, der den Text für andere 

Fragen nur benutzt, den Weg zu erleichtern. Das ausführliche Wörterverzeichnis 

am Schluß, dem auch Untersuchungen zur Sprache beigegeben sind, soll einmal die 

bequeme Benutzung garantieren, dann aber auch der Erforschung der griechischen 

Sprache in römischen Urkunden dienen. Auf dieses weise ich besonders hin für den 

Fall, daß im Kommentar selbst Worterklärungen nicht vollständig gegeben sind. 

Mit Dankbarkeit nenne ich die Namen derjenigen, die sich um die Erklärung 

des Textes bemüht haben, besonders Seckel, Th. Reinach, Partsch, Lenel und 

P. M. Meyer. Immer wieder erfährt derjenige, der mit den Urkunden Ägyptens 

zu tun hat, die größte Hilfe durch Wilckens Referate im Archiv, Wengers Juristische 

Literaturübersicht ebenda, P. M. Meyers Papyrusberichte in der Savigny-Zeitschrift 

und nicht zuletzt durch Preisigkes Wörterbuch. Endlich ist es mir besondere und 

angenehme Pflicht, Herrn Professor Schubart für den wertvollen Rat, den er stets 

bereitwilligst erteilte, meinen Dank auszusprechen. 

Halle (Saale), im Dezember 1931. 

Schubart, Griechische Urkunden. V 2. 1 
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I. DIE ZEIT DER ENTSTEHUNG DES AUSZUGES. 

Feste Anhaltspunkte für die Datierung des Auszuges sind nicht so leicht gegeben, 

wie man anfänglich geglaubt hat. Die Kaiser, die unser Text nennt, sind bis auf 

'AvtcjvZvog Kalaaq 6 y.vqloq durch das zusätzliche &eog als nicht mehr lebend ge¬ 

kennzeichnet. Man hat infolgedessen den Auszug in die Regierungszeit des An- 

toninus Pius datiert1). Die Zeitgrenze nach oben wird durch die Einnahmeliste 

der Sitologen von Bernikis auf dem Recto gegeben. Sie schließt mit dem August 

des Jahres 149, also kann der Versotext nicht vor 150 geschrieben sein. Damit 

bleiben die Jahre 150—161 übrig. Die Schrift selbst gehört der zweiten Hälfte 

des zweiten Jahrhunderts an. Indessen sind die glänzenden Argumente, die Car- 

copino für eine spätere und m. E. richtige Datierung gegeben hat2), meist übersehen 

worden. Während Caracalla und Elagabal als Antonine wegen der Veränderung 

durch die Constitutio Antoniniana nicht in Frage kommen, gehört der zweiten 

Hälfte des zweiten Jahrhunderts noch Kaiser Marcus Antoninus an. Unter seine 

Regierung setzt Carcopino die Entstehung unseres Textes; seine Argumente seien 

hier knapp angeführt. 

1. Der strenge Fiskalismus des Gnomon verträgt sich schwer mit der allge¬ 

mein gerühmten Milde des Antoninus Pius in fiskalischen Fragen3). 2. Da der 

Gnomon auf dem Verso der Einnahmelisten der Sitologen steht, müssen diese 

Listen endgültig wertlos geworden sein, was nicht in so kurzer Zeit anzunehmen 

ist. 3. Der harte Fiskalismus unseres Textes paßt gut zu dem, was wir über die 

Finanzpolitik des Marcus wissen4). 4. § 99, der dem Schutz des Gläubigers dient, 

hat eine gute Parallele in Dig. 48, 7, 7: alioquin si in rem debitoris sui intraverint 

(creditores), decrevit id nullo concedente, divus Marcus decrevit ius crediti eos 

non habere. Das von Carcopino gegebene Argument aus § 70 ist nicht stichhaltig, 

da dieser Paragraph überhaupt anders erklärt werden muß. 5. § 108 ist nur in einer 

Zeit zu erklären, in der eine liberale Auffassung bezüglich der collegia herrscht, 

wie wir sie von Marcus kennen5 6). 6. § 1 kann nicht aus der Praxis erklärt werden, 

1) So schon Schubart V 1, 8. Das Argument von Seckel über die Verleihung des Bürger¬ 

rechts an Frau und Kinder des entl. Soldaten ist hinfällig (vgl. Meyer bei Seckel 425). 

2) Rev. et. anc. 24, 1922, 219ff. 

3) Hist. Aug. 3, 7, 3: publicatio bonorum varior quam unquam fuit. Vgl. weiter hist. 

Aug. 3, 8, 5 und Zonar. 12, 1; Dig. 40, 5, 12, 2; 48, 1, 3, 8; 48, 14, 3, 4. 

4) Vgl. Dio Cass. 71, 32, 4; hist. Aug. 4, 17, 4; 4, 22, 2; Dig. 48, 10, 4; 49, 14, 3, 1; 50, 6, 

6, 10; Cod. Iust. 9, 8, 6; 12, 35, 4. 

6) Dig. 40, 3, 1; 34, 5, 20. 

1* 



4 I. DIE ZEIT DER ENTSTEHUNG DES AUSZUGES. 

die gemäß BGU 1085 unter Antoninus Pius gehandhabt wurde, sondern zeigt 

eine erneute Verschärfung des Grabrechtes1). 7. § 43 setzt ein Personenstands¬ 

verzeichnis voraus, welches wir Marcus zuschreiben müssen2), gültig für das Reich, 

und außerdem ist auf den Bericht zu verweisen: de statu defunctorum intra quin- 

quennium quaeri iussit3). 8. Kaiser Antoninus hat nach § 36 den Kindern der 

Kriminalverbrecher ein Zehntel des Patrimoniums zugesprochen, entgegen dem 

Zwölftel unter Hadrian4). Nim erhalten die Kinder des Usurpators Avidius Cassius 

175 n. Chr. die Hälfte des Patrimoniums5). Da man mit fünf Kindern zu rechnen 

hat, zwei Töchtern und drei Söhnen, so erhalten diese also fünf Zehntel des Patri¬ 

moniums oder ein Zehntel pro Kind. So wird auch gerade hier Kaiser Marcus 

zu erkennen sein, dessen Stellung zur Konfiskation des Gutes überhaupt mit dieser 

Milderung übereinstimmt6). 

Diese Argumente Carcopinos sind m. E. durchschlagend7). Damit fällt also 

die Herstellung unseres Textes in die Zeit der Alleinherrschaft des Marcus (169 bis 

176 n. Chr.), vielleicht eher in die ersten Jahre, in welchen die schwere finanzielle 

Situation durch die Germanenkriege geschaffen wurde 8). Diesen Argumenten 

möchte ich noch hinzufügen, daß auch die Übertragung rein kultlicher Aufsichts¬ 

maßnahmen auf das Amt des Idioslogos eine spätere Zeit nahelegt Dabei ist noch 

zu beachten, daß genau an der Stelle, wo der nichtfiskalische Teil der Kultangelegen¬ 

heiten beginnt, die Paragraphenzählung aufhört und gewissermaßen „Nachträge“ 

beginnen. Ich stehe nicht an, daraus mindestens den Schluß zu ziehen, daß der 

Nachtragsteil die jüngsten Partien unseres Auszuges enthält. 

Allerdings will ich ein Argument nicht verschweigen, welches man gegen die 

Datierung unter Marcus anführen kann, obwohl dieses der Fülle und Gewichtigkeit 

der anderen gegenüber zurückstehen muß. Es handelt sich um die Titulatur in 

§ 36: ’AvroivZvog KaZoag 6 y.vgiog. So heißt Pius in einer großen Anzahl von Papyri9), 

während Marcus nur an einer einzigen Stelle10) allerdings bereits nach der Divini- 

sierung 6 tttiozcnog ’AvziovZvog heißt, sonst aber mindestens in der Zeit der Allein¬ 

herrschaft Avgrjkiog dazusetzt. Während der Samtherrschaft mit Verus findet 

sich allerdings einmal 'Avx lovZvog KaZoag 6 v.voiog xcu Ovfjgog Kai au g ö y.vgiog11), 

was immerhin die merkwürdige Titulatur in § 36 zu erklären vermag. 

4) Näheres siehe unten S. 13 f. 

2) Hist. Aug. 4, 9, 7. 

3) Hist. Aug. 4, 10, 1. Die Textschwierigkeit, die Peter annahm, der den Satz strich, ist 

nicht eigentlich vorhanden. Vgl. jetzt die Ausgabe von Hohl. 

4) Hist. Aug. 1, 18, 3. 

5) Hist. Aug. 6, 9, 2—4. 

6) Vgl. unten S. 47. 

7) Zustimmend auch Maroi, Racc. Lumbroso 380. 

8) Hist. Aug. 4, 17, 4—5; 21, 9; Eutr. 8, 13; Zonar 12, 1. Wenn allerdings Carcopino mit 

dem Idioslogos Ulpius Serenianus, der dieses Amt unter Marcus Regierung zehn Jahre inne 

gehabt haben soll, rechnet, so muß gleich betont werden, daß dieser Mann Archiereus war, 

aber nicht Idioslogos. Unter Marcus ist uns bisher kein Idioslogos bezeugt. 

9) Vgl. Preisigke, Wörtb. III 50f., wo die Gnomonstelle übersehen ist. 

10) P. Ryl. 77, 43. 

u) BGU 54, 16. 
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II. ZUM AMT DES IDIOSLOGOS. 

Grundlegend sind die Arbeiten Plaumanns1). In diesen ist alles Wesentliche 

über das Amt gesagt, so daß sich eine Wiederholung hier erübrigt. Nur in einem 

Punkte bedarf es einer scharfen Korrektur, weil nämlich Plaumann die beiden 

Ämter des Idioslogos und Archiereus auf eine Person überträgt. Während er früher 

glaubte, die Vereinigung der beiden Ämter habe spätestens unter Hadrian statt¬ 

gefunden2), ging er später so weit, diese bereits unter Augustus wahrscheinlich 

zu machen. Auf diesen Irrtum hat Stuart Jones aufmerksam gemacht3). Mit 

P. M. Meyer kommt auch Jones zu dem Ergebnis, daß die Vereinigung der Ämter 

erst unter Septimius Severus stattgefunden hat. Zweifellos ist die Akkumulierung 

beider Ämter eine Konsequenz der historischen Entwicklung. — Richtig urteilt 

P. M. Meyer4), wenn er den Archiereus als Kultbeamten und Priester, den Idioslogos 

als Verwaltungsbeamten definiert. So ist es bis auf die Zeit des Severus geblieben5). 

Durch die Kenntnis unseres Textes ist Plaumann vor allem dazu verleitet worden, 

die Identität beider Ämter zu behaupten. Tatsächlich befaßt sich ja ein großer 

Teil unseres Textes mit der Tätigkeit des Idioslogos in Kultangelegenheiten. Sofern 

die rein fiskalischen Interessen im Vordergründe stehen (§§ 71—80; 89; 90), passen 

sie unbedingt in den Tätigkeitsbereich des Idioslogos. Dagegen zeigen die reinen 

Kult Vorschriften, welche, wie gesagt wurde, in den „Nachträgen“ stehen, den Über¬ 

gang in das Gebiet des Archiereus. So ist die etwas später erfolgte Übertragung 

beider Ämter auf eine Person einmal die Konsequenz aus der Entwicklung, anderer¬ 

seits als Zeichen für eine Umgestaltung in der Verwaltung anzusehen6). Danach 

läßt sich zusammenfassen: Idioslogos und Archiereus sind getrennte Ämter ge¬ 

wesen bis auf die Zeit des Severus. Der Übergang zur Verschmelzung zeigt sich 

jetzt deutlich unter der Regierung des Marcus und ist spätestens zu Anfang der 

Herrschaft des Severus im Jahre 197 vollzogen worden7). 

Auf Grund einer neuen Urkunde läßt es sich jetzt sehr wahrscheinlich machen, 

daß noch in der Zeit des Commodus die Ämter getrennt waren. Es ergibt sich, 

daß noch für den 5. Oktober 184 als Idioslogos Modestus bezeugt ist8), während 

BGU 82 am 18. September 185 als Archiereus Salvius Julianus nennt. Wenn 

man unbedingt an der Vereinigung beider Ämter in früher Zeit festhalten will und 

auch kein Gewicht auf die Titulatur legt, so müßte man hier noch außerdem zwischen 

4) RE 9, 882ff. u. vor allem Abhdl. Ak. Berl. 1919 Nr. 17. 

2) RE 9, 893 auf Grund einer Vermutung Wilckens, Grdz. 127. 

3) Fresh light on Roman bureaucracy 22ff. Leider hat er P. M. Meyer, Festschr. f. Hirsch¬ 

feld 157 ff. übersehen, was seine Arbeit beinahe überflüssig macht. 

4) a. a. 0. 157ff. 

5) W. Otto’s Bemerkung Arch. 5, 181 ff. gibt keinen Beweis für eine frühere Kumulierung 

der Ämter; denn eine Ausnahme in nachseverischer Zeit ist keine Bestätigung für die Regel 

in vorseverischer. 

6) Bekanntlich erhalten auch die Metropolen durch Severus die ßovXiq. Vgl. Wilcken, 

Grdz. 41 ff. 

7) Wilcken, Chr. 81, dazu P. M. Meyer a. a. 0. 157; 161. 

8) PSI. 928, 8f., einfach TtQÖQ rw iöico Xoyw. 
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Oktober 184 und September 185 einen Wechsel im Amte annehmen. Hinzu kommt 

weiter, daß als nächster Idioslogos Claudius Apollonius, der für 194—195 bezeugt 

ist1), ebenfalls nur mit ngog tCo iöioj loyo) bezeichnet wird. 

III. KOMPOSITION UND STIL. 

Entscheidend für die Auffassung des ganzen Textes ist die Beantwortung der 

Frage, was dieser eigentlich darstellt und welchem Zweck er gedient hat. Sicher 

ist vorerst nur, daß ein Auszug aus dem eigentlichen Gnomon vorliegt; denn dies 

sagt das Proömium unmißverständlich. Nur wenn der Gesamtcharakter des Ex¬ 

zerptes erkannt wird, kann auch das Einzelne verstanden werden. 

Drei Viertel des uns vorliegenden Textes, somit der größte Teil, zerfallen in 

drei Hauptkategorien: 1. Allgemeines Erbrecht (Römisches und Alexandrinisches) 

in 34 Paragraphen (§§ 3—36). 2. Standesverhältnisse und Personalstand in 22 Para¬ 

graphen (§§ 37—57, 107). 3. Zum gräco-ägyptischen Sakralrecht in 27 Paragraphen 

(§§ 71—97). Von 114 lesbaren Absätzen sind 83 diesen drei Kategorien Vorbehalten, 

während alles andere in 31 Paragraphen untergebracht ist. Schubart hat gezeigt, 

daß der fehlende Rest des Textes nicht erheblich sein kann2). Eigenartig ist auf den 

ersten Bück die Fülle von Bestimmungen zum Sakralrecht, die der Theorie von 

der Kumuüerung der Ämter des Idioslogos und Archiereus auf eine Person neuen 

Vorschub geleistet hat3). Dagegen ist zur Erkenntnis der Komposition des Auszugs 

die Menge sakraler Verfügungen höchst wichtig, weil sich eben zeigt, daß nur ge¬ 

wisse Abschnitte aus der Tätigkeit des Idioslogos herausgegriffen sind, mit denen 

sich der Auszug beschäftigt. 

Wenn auf der anderen Seite die äußerst komplizierten Standesverhältnisse 

ebenso wie das Erbrecht ausführlich behandelt werden, nimmt dies weniger Wunder. 

Aber auch hier darf nicht übersehen werden, daß solche Ausführüchkeit einer ge¬ 

wissen Absicht dienen muß. Jeder Hauptabschnitt wird durch einen Paragraphen 

allgemeiner Art eingeleitet. Vor dem ganzen Erbrecht steht, leider verstümmelt 

(§ 3): Tlüv elg 7[d]mv Xöyov elodido/.ievcov 6 Ttögog .[.]d.x.. .ov xgazeizai 

ztzaqzov. Die generelle Norm für die Bestimmungen über Standesverhältnisse 

lautet (§ 37) : Ol tzaga 7tgoazäyfiaza ßaoileiov t) enagyatv zi rcgä^avreg 

a/.a[za]?dr]?.u)g itr^iubd-rjoav b /.dv zezagzio /.tegei zftg ovoiag, oi de fj/.t[iai]a, 

oi de blcov. Endüch ist der einleitende Paragraph für das Sakralrecht fol¬ 

gendermaßen formuüert (§ 71): oiy. etgov ztgog ygeta eivat fj zft 

ztbv Jewv \i}Q~\rlo-/.£iu ovde ev egeä 7tQ0'i(e')vcu o[J]d« y.6/.ir]v tpogeiv 

o[t’]de eav [£«]yw#<Z«7n' zov ^[e]/[o]n xpaov. Von den übrigen Abschnitten des 

Textes sind mit einiger Ausführüchkeit noch Paß- und Ausfuhrbestimmungen 

in sechs Paragraphen gegeben, vor denen gleichfaUs die aügemeinen Worte 

stehen (§ 64): za ztegl zGjv yiogig dnoazdXov exTtleövzwv vvv rjye[iovixT]g 

J) Wücken, Chr. 52. 

2) V 1, 4. 

3) Näheres oben S. 5f. 
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■diayvcbosüjg \e\yeveTO. So heben sich die einzelnen Teile durch generelle Be¬ 

stimmungen im Anfang eines jeden deutlich ab1). 

Die Gesamtgliederung verhält sich so, daß die beiden großen Abschnitte Erbrecht 

{3—36) und Standesverhältnisse (37—57) aufeinander folgen. Ihnen sind kleinere 

angeschlossen über unterlassene Meldungen (58—63), Paß Vorschriften (64—69), 

worauf die große Einzelbestimmung über die Verkehrsbeschränkung der Staats¬ 

schuldner folgt (70). Hier schließt sich der dritte große Abschnitt über das Sakral¬ 

recht (71—97) an, dem ein kurzer Absatz über Urkundenrecht (98—101) angegliedert 

ist, während der Rest teils Nachträge enthält wie § 107 zu § 41 oder §§ 109—111 

etwa zu § 70, sowie verschiedene kurze Bestimmungen, denen auch §§ 1/2 zuzu¬ 

rechnen sind. Aus dieser Komposition geht zweierlei klar hervor: einmal, daß 

der Verfasser des Auszuges diesen für einen ganz bestimmten Zweck angefertigt 

hat, dann aber, daß nur sehr kleine Teile des eigentlichen Gnomon auf uns gekommen 

sind; diese allerdings einigermaßen ausführlich. Unter keinen Umständen gibt 

der Papyrus irgendwelchen Aufschluß über die wesentlichste Tätigkeit des Idiologen, 

man muß sich vielmehr fragen, wieso gerade diese Partien exzerpiert wurden. 

Ehe eine Antwort gewagt wird, soll eine kurze Analyse des Stils einzelner Para¬ 

graphen weiteren Aufschluß geben. Typisch für die meisten Abschnitte ist eine 

Fassung, die ganz knapp und bestimmt die Verfügung formuliert, wie etwa § 7: 

oaai [irj xara drjfiooiovg ygrjfiaTiOfiovg yeivwvrai, axvgoi elai. Es er¬ 

übrigt sich, hierfür mehr Beispiele anzuführen; denn in diesem Ton geht es immer 

weiter. Aber gerade dadurch, daß die meisten Paragraphen so gehalten sind, fällt 

eine andere Reihe von Bestimmungen auf, deren Ton ganz anders gestimmt ist, 

und in denen statt des Präsens das Präteritum steht. Doch nicht allein dadurch 

sind diese Sätze auffällig, sie verraten auch sonst eine viel vorsichtigere und weniger 

straffe Diktion. Dahin gehört etwa ein Fünftel des uns erhaltenen Textes. Gerade 

dieser ist ungemein wichtig zum Verständnis des Ganzen. Gleich der erste Paragraph 

rekurriert auf eine Bestimmung Trajans und statuiert lediglich einen Präzedenzfall. 

§ 23 erwägt Möglichkeiten und zeigt wie Pardalas gehandelt hat, während § 33 

beide Elemente in sich vereinigt, die Bestimmung wird scharf ausgesprochen, 

dagegen hält der Zusatz einen singulären Fall der Beachtung für wert. Die ganze 

Reihe aufzuführen erübrigt sich2). Nur einige besonders wichtige Fälle möchte ich 

noch heranziehen. § 50 lautet: aTteXevffegag ccotov TeT[exv]iofievrjg et-Alyvitriov Ntog- 

ßävog ra VTtäoyovTa ävelaßev, ‘Povcpog [de] %olg rexvoig edioxe. In solcher Formu¬ 

lierung sind natürlich nur Richtlinien gegeben, nach denen die einzelne Entscheidung 

so oder so ausfallen kann. Hierher gehören noch drei Paragraphen, die zur Klärung 

viel beitragen: nämlich § 36 enthält eine neue Verfügung des zur Zeit der Anferti¬ 

gung unseres Auszugs regierenden Kaisers. Weiter § 40, in welchem bestimmt 

wird, daß die Entscheidung im Verfahren gegen solche, welche sich unrechtmäßiger¬ 

weise das alexandrinische Bürgerrecht angemaßt haben, von jetzt an der Ent¬ 

scheidung des Statthalters anheimgestellt wird (vvv fjyef.iovix.fjg yeyovev diayvwoewg), 

1) Vgl. auch § 58, der die prinzipiellen Richtlinien festlegt, die in den folgenden Ab¬ 

sätzen modifiziert werden. 

2) Es sind §§ 23, 33, 37, 43, 46, 50, 51, 54, 65, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 100, 108, 113. 
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genau wie § 64 (vgl. oben S. 6f.) ebenfalls das Verfahren gegen die ohne Paß Aus¬ 

gefahrenen der statthalterlichen Entscheidung unterstellt. Solche Neuverfügungen 

lassen recht deutlich erkennen, warum dieses Exzerpt angefertigt wurde. Schließ¬ 

lich soll nicht verschwiegen werden, daß eine einzige Bestimmung in § 9 im Futurum 

steht, wobei man freilich zweifeln kann, ob bis zum Inkrafttreten dieser Bestimmung 

auch die Töchter der Patrone in Ägypten geerbt haben, etwa in Angleichung an 

das römische Libertinenrecht der lex Papia Poppaea1). 

Zum Schluß darf darauf aufmerksam gemacht werden, wie sich die so abge¬ 

faßten Paragraphen auf die einzelnen Abschnitte verteilen. Auf den größten zu¬ 

sammenhängenden Teil, der das Erbrecht betrifft, finden sich nur zwei Paragraphen 

23 und 33, wobei letzterer nur die Zusatzbestimmung im Präteritum aufweist. In 

demjenigen über Standesverhältnisse, welcher an sich kleiner ist, sind es sechs, wo¬ 

gegen in den Ausführungen über Paßangelegenheiten nur ein einziger die übliche 

Form aufweist. Merkwürdig ist schließlich, daß in dem Abschnitt über Sakral¬ 

recht nur im fiskalischen Teil drei Paragraphen das Präteritum haben. 

IV. DAS PROÖMIUM. 

To[ä y]vdi/.iov[og], ov 6 &eog Iißaaxog xf\ xov iöiov Xöyov 

ejpiTQonjj [naQ\toxr]oaTO, y.al ziuv vtc'o yelga avxcö 

7t[p]ouytyoroV[w]r ijxoi vno avxoy.QaxÖQa>v fj ovvxXrj- 

\xo~\v 7] tüjv [xar]a xaiQOV hTtägyiov r] töiiov Xöyiov xa 

5 iv ,u6[(j]w \v.£cp\(xXcua ovvz£/.iiov vneTOL%\a\ ooi, orriog xfj 

avayQapfjg dXiyo/ueQia xt]v /uvrjfirjv emozrj- 

[aag] xcjv nQay/.iaxiov 7i£Qr/.[()]axflg. 

Die Interpretation des Textes macht Schwierigkeiten, aber von ihr hängt das 

endgültige Verständnis ab. Zunächst zeigt sich, daß sich der Schreiber in einem 

etwas rhetorischen Stil versucht. Im Aufbau des Ganzen wird besonders 6 -tXsbg 

leßaorög hervorgehoben, dann folgen die anderen aizoxQdzoQeg, der Senat, die 

Präfekten und schließlich die Idiologen; sie alle haben an dem Gnomon gebaut. 

Während bis hierher die Ausdrucksweise keinen Zweifel über den Inhalt aufkommen 

läßt, ist das Folgende durchaus nicht mehr klar. Der Verfasser drückt sich gewählt 

aus, wenn er ein Wort wie dXiyo/.i£gia anwendet, das sonst nicht bezeugt ist, oder 

die gleichfalls nicht nachweisbare Verbindung [.ir^urjv hpioxdvai gebraucht. Zu 

dem /.ivrjprjv e/zioirjoag fehlt das Objekt, aber die Phrase ist doch zweifellos auf die 

•/.ecpccXaia zu beziehen. Erst später wird xd iv uioiü y.epdXaia erklärt werden, hier ge¬ 

nügt zu beweisen, wie unklar der zweite Teil des Proömiums ist. Es ist nicht schwer 

zu zeigen, wie eng sich dies Proömium an „literarische“ Vorbilder anschließt. So 

steht 2. Makk. II 23fi.: vtz'o ’ldoiovog roü KvQrjvuiov Ö£ÖrjXioi.i£va öia ri£vx£ ßißXiiov 

7t£tQao6/.i£‘&a öi Ivog ovvzdy/.tazog £7ttx£[i£lv. awoQä)VX£g yaq x'o yUpa zcuv 

aQi&pcbv, .. . i(pQOvriaafX£v . . .zoig öh (piXocpQOvovaiv £ igxo öia dvaXaßtlv 

£VY.07ziav. . . Das Proömium des Valerius Maximus beginnt mit den Worten: urbis 

!) Gaius III 40ff. 
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Romae exterarumque gentium facta simul ac dicta memoratu digna, quae apud 

alios latius diffusa quam ut breviter cognosci possint, ab illustribus electa auctoribus 

digerere constitui, ut documenta sumere volentibus longae inquisitionis labor absit. 

In der praefatio sagt Iustinus vom Werk des Trogus: florum igitur quattuor et 

quadraginta voluminum (nam totidem edidit) per otium, quo in urbe versabamur, 

cognitione quaeque dignissima excerpsi et omissis his, quae nec cognoscendi vo- 

luptate iucunda nec exemplo erant necessaria, brevi veluti florum corpusculum 

feci, ut baberent et qui Graece didicissent, quo admonerentur, et qui non didicissent, 

quo instruerentur. Zum Schluß ist wegen einer Phrase noch die praefatio des Solinus 

bedeutsam: Liber est ad compendium praeparatus, quantumque ratio passa est 

ita moderate repressus, ut nec prodiga sit in eo copia nec damnosa concinnitas. 

cui si animum propius intenderis, velut fermentum cognitionis magis ei 

inesse quam bratteas eloquentiae deprehendes. 

Diese Parallelen sind gut dazu angetan, die literarische Ambition des Verfassers 

zu zeigen. Er hat bei der Phrase [zvrjfArjy kptozdvai offenbar die sonst übliche Ver¬ 

bindung vovv oder yvd)/.irjv oder öidvoiav im Auge gehabt und sie danach gebildet. 

Das Wort ohyof.isQia ist von Schubart mit „Dürftigkeit“ übersetzt worden, von 

Preisigke1) sogar mit „Mangelhaftigkeit“. In beiden Übersetzungen liegt ein Wert¬ 

urteil, welches unberechtigt ist. Man tut bei einem ganz unbekannten Wort besser, 

nur den Sinn möglichst objektiv wiederzugeben. Die Wortzusammensetzungen 

mit oMyog gewinnen fraglos manchmal erst ihre volle Bedeutung, wenn man das 

Negative positiv wendet, wie etwa oliyoszia von wenig Jahren ==' Jugend oder 

dhyuösia von geringem Bedürfnis = Genügsamkeit, indessen gibt es doch eine 

Reihe, die nur die Tatsache eindeutig feststellt, wie ohyof.iezQLa aus wenig Vers¬ 

maßen oder Versfüßen bestehend, oder man denke an die oXiyo^ivdir\ Demokrits 

(Diels B 274). Demnach darf man dem Worte ohyopegia nicht einen schon ge¬ 

werteten Sinn unterschieben, der sich nicht nachweisen läßt; das aus wenigen 

Teilen bestehende ist Kürze, und so ergibt sich der objektive Sinn. Ungleich 

schwerer ist Klarheit über die Worte za h ueato xecpdlaia zu gewinnen. Schubart 

übersetzt, was sich grammatikalisch rechtfertigen läßt, „die Haupt- und Kern¬ 

stücke“. Dagegen haben mit Recht Lenel und Partsch geltend gemacht2), freilich 

ohne nähere Begründung, daß unser Auszug weder Haupt- noch Kernstücke ent¬ 

hält, und haben daher eine andere Interpretation vorgeschlagen. Sie fassen tv f.iso(o 

im Sinne des Lateinischen in medio esse auf, weshalb für sie mit den xecpdXaia 

die leicht zugänglichen Grundsätze gemeint sind. Sie gelangen dann weiter zur 

Überzeugung, daß avaygacpt] im folgenden nicht, wie Schubart glaubt, auf unseren 

Auszug zu beziehen ist, sondern eine schon vorher erlassene Dienstanweisung be¬ 

zeichnet, während mit /.ivrjfiZ] das Exzerpt selbst gemeint ist. Diese Erklärung 

ist weither geholt, und obwohl auch Reinach3) ihr zustimmt, ist sie gänzlich un¬ 

haltbar. Es gehören nicht nur eine Reihe unbeweisbarer Prämissen dazu, vielmehr 

kann man erst recht nicht einsehen, wieso aus dem gewaltigen Amtsbereich des Idi- 

1) Wörtb. s. v. 

2) S. 4f. 

3) II, 5f. 
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ologen gerade dies die jedermann leicht zugänglichen Grundsätze sein sollen. Ich 

schlage daher eine Übersetzung vor, die ihren Sinn sowohl in Papyri wie in der 

Literatur bestätigt findet: von dem Gnomon . . . überreiche ich dir die 

in der Schwebe befindlichen (unsicheren) Kapitel gekürzt, damit 

du das Gedächtnis auf sie richtend durch die Kürze der Abschrift 

leichter der Geschäfte Herr wirst. — Daß kv /.idoio in dieser Bedeutung 

öfter in den Papyri steht, zeigt das Wörterbuch von Preisigke1), während Lenels 

und Partschs Erklärung einen Sonderfall voraussetzt. Ganz ähnlich ist übrigens die 

Bedeutung bei Plato, wenn es vom Eros heißt2): oorpiag de v.a.1 apaiHag ev peaoj eoriv, 

oder bei Aristides, wenn er sagt3): udacjg ’dyeiv vttvov xat eyQrjyÖQOEiog. So gefaßt 

sind die Schwierigkeiten dieser Worte behoben. Der Text bekommt einen Sinn, 

ohne daß Dinge gewaltsam vorausgesetzt werden, von denen man nichts weiß, 

und man hält jetzt den Schlüssel zu dem, was dieser merkwürdige Auszug be¬ 

zweckt hat. 

Damit von vornherein klar ist, einen wie eng begrenzten Ausschnitt aus der 

eigentlichen Dienstvorschrift des Idiologen der Papyrus gibt, habe ich an den Anfang 

eine Untersuchung über Stil und Komposition gestellt. So steht beispielsweise 

kein Wort aus dem gewaltigen Gebiet der Bodenverwaltung in unserem Text, und 

bedenkt man außerdem, welchen Umfang auch sonst die Verwaltung des Idiologen 

umspannt hat, so fällt die Einsicht nicht schwer, daß diese wenigen Paragraphen 

weder den Hauptteil noch Grundsätze allgemeiner Art enthalten. Ganz im Gegenteil; 

sie dienen dazu, in knapper Form Dinge zu erläutern, die im Laufe der Zeit oder 

im Moment durchgreifenden Modifikationen unterlegen haben. Nach dem eingangs 

Festgestellten bilden die im Präteritum geschriebenen Paragraphen die einleuch¬ 

tendste Bestätigung solcher Auffassung, ferner die, in welchen neue Bestimmungen 

eingeführt werden, dagegen scheinen die anderen auf den ersten Blick nicht so 

beweiskräftig. Am ersten Paragraphen werde ich unten die These ausführlich 

beweisen, für anderes mögen zunächst einige Andeutungen genügen. 

In § 35 ist bestimmt, daß der testamentlos gestorbene Soldat nur dann beerbt 

wird, wenn die Erben gleicher Nationalität sind, d. h., daß die nichtrömischen 

Erben eines civis Romanus nicht erbberechtigt sind, vielmehr das Vermögen als 

bonum vacans an den Staat fällt. Mit Recht weist P. M. Meyer4) darauf hin, daß 

dadurch die von Antoninus Pius erlassene Bestimmung nochmals eingeschärft 

wird, wonach Römer dem peregrinen Verwandten lediglich durch Testament etwas 

zuwenden können5). Die letzten Paragraphen, welche von Verschnittenen und 

Impotenten handeln, geben, wie P. M. Meyer6) ebenfalls richtig erkannte, eine 

Milderung des hadrianischen Reskriptes7). In § 27 fällt auf, daß die Selbstdelation 

des sexagenarius caelebs et orbus gefordert wird, was eine Verschärfung des von 

*) S. v. /xeaoQ. 

2) Symp. 203 E. 

3) I p. 298. 

4) Jur. Pap. 326. 

5) Paus. 8, 43, 5. 

«) a. a. O. 344. 

7) D. 48, 8, 4, 2. 
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Gaius 2, 286a angeführten Rechtes ist. Es möge im Anschluß hieran gleich prinzipiell 

betont werden, daß die unserem Verfasser immer wieder vindizierten Mißverständ¬ 

nisse im römischen Recht meistens auf dem mißverstandenen Text beruhen. Man 

muß sich daran gewöhnen, daß der Auszug, soweit er von Römern spricht, auch 

römisches Recht enthält, aber oft in einer für die ägyptischen Verhältnisse modi¬ 

fizierten Form; und gerade das bestätigt wieder unsere Auffassung des Proömiums, 

welches betont, gerade dubiose Fälle registrieren zu wollen. Ich weise schließ¬ 

lich noch auf die Beobachtung Carcopinos hin, daß die sehr liberale Auffassung 

des Kaisers Marcus über die Collegia die milde Bestrafung solcher in § 108 be¬ 

wirkt hat1). 

Wichtig ist endlich der große Teil, der sich mit den Kultvorschriften befaßt. 

Sie sind fraglos vielfach neu in den Amtsbereich des Idioslogos eingefügt worden 

und zeigen, wie sich die Ämter-Akkumulierung von Idioslogos und Archiereus 

vorbereitet hat. 

Nach diesen Feststellungen möchte ich den Inhalt des Berliner Papyrus dahin 

zusammenfassen: er ist ein Auszug aus dem eigentlichen yvwi.iojv zov iö(ov Xoyov, 

der solche Paragraphen in gekürzter Form enthält, welche infolge neuer Verfügungen 

oder infolge falscher Handhabung u. dgl. m. mit den früher gültigen nicht mehr 

übereinstimmten, damit also zweifelhaft wurden und erneut eingeschärft werden 

mußten. Schon mehr als 100 Jahre, bevor unser Papyrus abgefaßt wurde, beobachten 

wir einen ganz parallelen Vorgang, wenn Tib. Iulius Alexander in seinem Edikt 

sagt (Ende § 9): Kal Kad-öXov de e\7t\iKeXevooi.iai zov yvcupova zov lölov Xöyov 

[cha]2) za KatvoTtoirj&evza zcaqd zag zwv SeßaazCov ydgizag ercavopd-Cjoat, kzX. 

Aber unser Auszug ist doch so beträchtlich, daß man in den Kecpalaia das Erbrecht, 

die Standesverhältnisse und das Sakralrecht betreffend mit einer größeren Umge¬ 

staltung unter Kaiser Marcus rechnen muß. Wenn jetzt noch eine Vermutung 

über die Adressaten geäußert werden darf, so ist wohl das Negative festzustellen: 

niemals hätte der Präfekt von Ägypten einem Idiologen oder dieser seinem Nach¬ 

folger ein solches Exzerpt überreicht. Vielmehr ist es für Unterbeamte des 

Idiologen angefertigt, was Reinach schon vermutet hatte3). 

V. GRÄBERBESTIMMUNGEN §§ 1 UND 2. 

§ 1 \p)\v 6 cpia\Kog dv]aXa/.ißavei zag ovoiag, zovziov zovg 

zä(p[o\vg [ztegie]oj()äzo. 6 de &eog Tgaiavog /xad-iov 

10 o\zi Ct\7tl[Cbg fiTT3] £KOZQO(pfi z\oÜ~\ (pLOKOV Kal zCov da- 

y[Y]öT[ä)y] 7r[2e]ior[og] ezti/.ieXela[g] zovg zucpovg Kazalgi- 

\pv~\ai, [t]o: [uev] ixv\fi\f.iaza avzolg [a]vvexd)Qrj[aev], za de 

[y.r]]n[oza(pla fj zoi]avza TZiolelo&ai eKelevoev Kal 

[evzeivdpe]vog (xövoig yQecj\o\zaig zov cpiOKov 

B a. a. 0. 306. 

2) Ergänzt von Schubart, gegen Dittenbergers [dg/]. 

3) a. a. O. 10. 
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15 .]g (xivuv ovvex<!>()r]oev xovg xäcpovg 

\ctvxG)]v [ol]o t iavtijoi1). 

10 £7ii] ng[oo]xQo<pfj ist früher gelesen worden, vgl. jetzt H. J. Bell, Festschrift Bonfante 

64/65. — Sig. Möller, Gr. Pap. 2, 17. JEgA. XV (1929) 120 A. 1. 13 ra <5e \ne]n[oi.rin£va 

Tifgt] avxa Lenel-Partsch a. a. O. 9. 

Leider ist liier der Text so zerstört, daß gerade wichtige Lesungen unsicher 

sind, aber mir scheint, daß das Grundsätzliche dieser Bestimmungen eindeutig 

herausgearbeitet werden kann. Der erste Satz gibt das Prinzip des römischen 

Rechtes bezüglich der Gräber als res religiosa extra commercium2), die damit 

auch dem Eingriff des Fiskus entzogen sind, bis auf Trajan. Im folgenden lernen 

wir, daß nicht erst Hadrian dem übermäßigen Luxus der Grabanlagen gesteuert 

hat, sondern daß dies bereits auf Trajan zurückgeht. Das ist gewissermaßen eine 

historische Einleitung. Im folgenden ist nun wichtig, daß die großen Grabanlagen 

geschaffen wurden ert1 exaigocpfj xoü (piov.ov, aber auch ru>v davioxaiv. Damit werden 

die Gläubiger in zwei Kategorien geteilt, der Fiskus und irgendwelche anderen. 

Es besteht sonach ein grundsätzlicher Unterschied zwischen dem fiskalischen und 

nichtfiskalischen Gläubiger. Der Plural, in welchem die nichtfiskalischen Gläubiger 

genannt sind, zeigt nur, daß sie vom Staat unterschieden sind, also lediglich Privat- 

gläubiger sein können. 

Auf Grund dessen kann der Sinn der Zeilen 14—16 nicht mehr zweifelhaft sein, 

denn daß auch hier der Unterschied zwischen zwei Gläubigerkategorien gemacht 

wird, ist klar, und daß dieselben von denen in Zeile lOf. nicht verschieden sein 

können, ist logisch. Während der Ergänzungsvorschlag Schubarts evxeivccfievog 

eine Bevorzugung des Fiskus zuungunsten der anderen Gläubiger darstellt, be¬ 

sagt die von Lenel und Partsch gegebene Lesung yaqtadiiEvog genau das Gegenteil. 

Schubart rechtfertigt seine Auffassung dadurch, daß er den Beginn von Zeile 15 

mit xolg ör^ioaioig ergänzt und an die Benachteiligung des Aerars zugunsten 

des Fiskus erinnert. Doch diese Begründung ist schon mit Recht zurückgewiesen 

worden3), da das Aerar keinen nennenswerten Platz in Ägypten einnahm, ganz 

sicher aber nichts mit dem Idiologen zu tim hatte. Dennoch bleibt Schubarts Er¬ 

gänzung dem Sinn nach die einzig mögliche, obwohl sie sich mit der Erhaltung 

der Buchstaben kaum verträgt4). Lenel und Partsch geben weder irgendeine Be¬ 

gründung für ihren Vorschlag, noch versuchen sie dann die folgenden Zeilen zu 

verstehen. Natürlich ist es unrichtig, daß die debitores fisci zuungunsten anderer 

bevorzugt werden. Die fiskalische Praxis lehrt zu allen Zeiten das Gegenteil, und 

es genügt ja, an die Protopraxie des Staates zu erinnern, die häufig genug begegnet. 

Eine schlagende Antwort aber gibt das Edikt des Tib. Julius Alexander, wo 

es am Ende von § 2 heißt x£Ä£tko firjöeva xfj xöjv dr^ioijiiov Ttgocpäoei naQaywQtZo&ai 

*) Vgl. jetzt die Inschrift Bull. Alex. 26 (1931) 283 Nr. 7: 'Anloy» 6 navagerog yevö- 

fievog yQafifxarevg xwv xa&' eavxov gy ndvrwv iv&aöe äipiegcoxai LA 6 de orjxog xal rä 

negl avxöv olxoneöa ndvra ävegaM.orQlcoxa xai äxaraynrjfidTiaTa int xöv äei %qövov. 
2) Vgl. im allgemeinen Karlowa, Röm. Rechtsg. II 1043ff. 

3) Lenel-Partsch 9. 

4) Vgl. Wilcken, Arch. 6, 417 A. 
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itaq3 äXXiov ödveta ä tur] avzog e!g bcqyfjg edavetoev7 (.irjö' ohog vazavleieo&ai 

Ttvag eXevd-eqovg eig cpvlavrjv rjvztvovv, ei (.irj vavovqyov, /.irjd1 eig zo rcqavzöoeiov, 

e £ io z Co v öcpeilövziov eig zbvv.vqtav.6v Xöyov1). Danach wird 

sich wohl die Frage erübrigen, ob die Staatsschuldner bevorzugt waren, und 

andererseits ist klar, daß die andern nur Privatschuldner sein können. Der Ge¬ 

gensatz zwischen dem fiskalischen und privaten Gläubiger, welcher im Edikt 

Alexanders eine so große Rolle spielt, war wesentlich auch in der Bestimmung 

Trajans. 

Weiterhin ergibt dieser Paragraph ein typisches Beispiel für den Charakter 

der Bestimmungen unseres Auszugs. Die Verfügungen über das Grab haben mehr¬ 

fachen Schwankungen in der Kaiserzeit unterlegen, etwa unter Alexander Severus2) 

oder Philippus3), indessen ist wohl die Auslegung des Celsus Dig. 11, 7, 2, 5 unter 

Hadrian die rigoroseste gewesen, wenn er den locus religiosus als quatenus corpus 

humatum est definiert4). Unser Text schließt sich der liberaleren Auffassung Trajans 

und mit ihr auch der ältesten an, wählt sie mindestens als Richtlinie. Dies ist um 

so beachtlicher, als Antoninus Pius offenbar eine weitgehende Erleichterung gewährt 

hatte, wie sie uns BGU IV 1085 schildert. Syros und seine Schwester sind dem 

Fiskus verschuldet und bitten den Magistrat, man möge ihnen das Grab belassen, 

worauf ihnen die Antwort zuteil wird: Jcoväi[<>\g e[in]tv• Ivoog val fj aöelcpi/ 

v6(i\i\pi\oi f]iotv o[t] evi\y\yydvovC£S Y-ai ofix vneqaiqet ovvzei[iz\Gtv zwv 

dh[o] z[aX]dvzcov. vazct zrjv ydqtv zov &eov AiX\f\ov 'Avtlov^Lvov övvovzat 

eyetv zov zacpov. algiovvziov Tteqiatqed-fjvat avzov zfjg jzqoxr]Qv!;eco[g], Jcoväzog 

einiev vaza za v7ZO/.ivrjf.iaza uov n[e']Qia[iqed:]rioezai, Wir lernen also die Tatsache, 

daß unter Marcus, natürlich im Anfang seiner Regierung, noch die Verfügung des 

Antoninus Pius in Kraft war, während man später zur Auffassung Trajans zurück¬ 

kehrte. Hinzu kommt tatsächlich ein Reskript der divi fratres5) wie ein Edikt6), aus 

denen dies hervorgeht. So dürfte deutlich sein, daß wir wirklich in den Worten 

za ev Lieoio vecpüXaia die oben ausgesprochene Erklärung verstehen müssen. Demi 

die Grabbestimmung zeigt die Modifikation einer Verfügung des vorher regierenden 

Kaisers und regelt das Verfahren neu auf Grund der Verfügung und Praxis Trajans. 

An diesen Paragraph schließt sich eine andere Grabbestimmung an in § 2: 

[.]... .tag zdcpovg ävazaxqr]/.iaziazovg 

\nai\l.e\lv ocöjeid eigov 7/ /.tövotg cPiof.iaiotg, 6 yaq &e- 

[og einev /iirjdev eivat Ttaqa 'Pio/.iatotg 

[av]a[z]ax[qrji.t]dziozov. 

x) Über xvQiaxög Aoyog Preisigke, Wörtb. s. v. y.voiaxög. 

2) Cod. Just. 3, 44, 4. 

3) Cod. Just. 3, 44, 9. 

4) Dazu Taubenscblag Sav. Z. 38 (1917) 244ff., wo vorzügliche Bemerkungen zur Ent¬ 

wicklung des Grabrechtes stehen. Die beiden neuen Inschriften zum Grabrecht, eine aus der 

Collection Froehner, vgl. Cumont, Rev. hist. 163 (1930) 241 ff. und Cuq, Rev. hist de droit 

1930, 383ff., dazu neuerdings Wenger, Sav. Z. 51 (1931) 369ff., die andere aus Ephesos, Keil 

Öst. Jahresh. 25 (1929) Beibl. 47ff. und dazu Wenger Sav. Z. 49 (1929) 328ff. geben leider 

keinen Aufschluß für unseren schwierigen Paragraphen. 

5) D. 44, 37, 3. 

6) D. 45, 13, 4. 
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Eine endgültige Lösung des schwierigen Sachverhaltes wäre wohl nur dann möglich, 

wenn uns die Anfangsworte des Paragraphen erhalten wären. Immerhin verschließt 

man sich das Verständnis leicht, indem man §§ 1 und 2 miteinander verbindet. 

Gleich ist in beiden nur das Wort tdcpog, der Inhalt ist genau so verschieden wie bei 

den anderen Paragraphen des Exzerptes, in denen sich nur die behandelte Materie 

gleichbleibt. Zunächst scheidet der Text trotz Verstümmelung deutlich zwischen 

Römern und Nichtrömern. Ersteren ist einzig und allein die Veräußerung des 

Grabes gestattet. Diese Unterscheidung scheint mir für eine Lokalisierung der 

Bestimmung in den Provinzen wesentlich. Freilich ist auch die Möglichkeit gegeben, 

die Verfügung nur für Ägypten und sogar temporär bedingt anzusehen. Wie dem 

auch sei, eine Verfügung dieser Art muß den Römern gegenüber den Peregrinen 

Vorteile eingeräumt haben. Dies hängt zweifellos damit zusammen, daß der römische 

Bürger leicht seinen Wohnsitz wechseln konnte und mußte1) und dabei Gräber, 

die er irgendwo zurückließ, mit Nutzen verkaufen konnte. Würde man die Be¬ 

stimmung, wie schon angedeutet, in Ägypten lokalisieren, so könnte bei der Unver¬ 

äußerlichkeit des peregrinen Grabes die stets erstrebte Bodenständigkeit eine Rolle 

spielen, die wir in Verbindung mit dem Begriff iöia kennen2). 

Mehr als solche Vermutungen kann man vorläufig nicht geben. Dagegen ist 

der zweite Satz klar. Es wäre gänzlich falsch, glauben zu wollen, daß Hadrian 

das Grab als res extra commercium zu irgendeiner Zeit oder irgendwo hätte aufheben 

wollen. Der zweite Satz gibt lediglich das Prinzip Hadrianischer Rechtsauffassung, 

welches hier zur Begründung eines speziellen Falles angewendet wird. Ich vermute 

sogar, die Bestimmung, daß Römer Gräber verkaufen durften, ist erst unter Kaiser 

Marcus erlassen worden. 

VI. ZUM ALEXANDRINISCHEN UND 
GRIECHISCHEN RECHT. 

§ 3. 

rüiv elg /[djtov loyov eiadiöof.iev(x>v 6 nöqog 7Tq'o 

[.]. .[.]d.x. . .oii xgatelTCU retaQTOV. 

1 f. Naber Mus. 1920,r 220 ngö nagado/fig. K. F. W. Schmidt, PhW. 1922, 148 Jigo 

<Ji)aQ (ciydoxuiiov. 

Die Bestimmung ist außerordentlich knapp gehalten, genau wie in § 4. Hier 

kommt außerdem die Lückenhaftigkeit des Textes hinzu, so daß der Sinn schwer 

erkenntlich ist. Die Ergänzungen durch Schmidt und Naber halten nicht stand. 

Was ist unter nögog zu verstehen ? Wilcken versteht unter diesem Wort das Ein- 

x) Hatzfeld, Les trafiquants italiens dans l’Orient hellenique. Bibi, des ecoles francj. 

115, pass. 

2) Der Vorschlag von K. F. W. Schmidt, Z. 17 (X6yg>'y [EV£%\vgaaiai; zu ergänzen, ist durch¬ 

aus beachtlich (PhW. 1922, 148), jedoch ist er auch ohne parallelen Vorgang, und man müßte 

ihn gleichfalls auf Ägypten lokalisiert annehmen. 
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kommen1), während P. M. Meyer es als Vermögen begreift2). Sicherlich ist die Be¬ 

deutung in römischen Urkunden nicht immer klar3). Seckel versteht es an dieser 

Stelle als angemaßtes erbloses Gut4), offenbar in Anlehnung an die folgenden Ab¬ 

schnitte, die sich auf das Erbrecht beziehen. P. M. Meyer sieht hier in noqog an¬ 

gemaßtes herrenloses Gut5), während Reinach jede Art von Verschuldung an den 

Staat annimmt6). Von vornherein ist Reinachs Vermutung abzulehnen, da eine 

solche Bestimmung hier keinen Sinn hat und auch keinerlei Zusammenhang mit dem 

Folgenden hat. Diejenige Seckeis ist zu eng, außerdem ist eine so prägnante Be¬ 

deutung von itöqog nicht nachweisbar7). Die Deutung P. M. Meyers gibt wohl das 

Richtige. Einmal ist itögog hier unter allen Umständen Vermögen und muß wohl im 

weitesten Sinn die äö^avtoxa bezeichnen. Plaumann hat sicher recht, wenn er bei 

Darstellung des Nestnephisprozesses die Verfangenschaft eines Vermögensviertels 

als Rechtswirkung der Anzeige auffaßt8). Wir haben also eine generelle Bestim¬ 

mung über die Vermögensbeschlagnahme bei Anzeige angemaßter ädeanoxa und 

zwar hier als Einleitung zu dem speziellen Gebiet der Kaduzitätsbestimmung. 

Ergänzend ist hinzuzufügen, daß auch ein xexaqxov nicht nur in der generellen 

Verfügung des § 37 als verfangen gilt, sondern gleichermaßen in der allgemeinen 

Anordnung über die Einwohnerbestandserklärung im § 58. Da zudem auch sonst 

häufig das xexaqxov als Strafe beschlagnahmt wird9), ist es ausgeschlossen, mit 

Pringsheim anzunehmen, es müsse sich hier auf den folgenden Abschnitt beziehen10). 

Die Übersetzung hat demnach zu lauten: Angemaßtes Vermögen derer, die dem 

Idioslogos angezeigt werden, wird (bei Eingang der Anzeige) zu einem Viertel be¬ 

schlagnahmt. 

§ 4. 

[t]Cjv \x~\e'k£VTiü\y(xcov')'] adiaiHxio\y~\ oig ovöeig eoxtv 

allog xaxa vöfxqyg yiXx]qov6[.io[[v]'\g xa vytccQXOvxa xq> (piOY.ip 

xtqomqsivexai. 

Während hier der Text einwandfrei feststeht, ist die Frage nach dem Recht, welches 

der Paragraph gibt, außerordentlich kompliziert. Auf den ersten Blick denkt man 

an die lex Iulia caducaria, also das Intestaterbrecht, wie es bei Ulp. 28, 7 und Gaius 

2, 150 steht. Der Fiskus statt des Aerars stört nicht; denn schon unter Tiberius 

scheint dasAerar nicht mehr Erbe gewesen zu sein11), sicher nichtmehrseitHadrian12). 

!) Grdz. 342. 

2) Zu P. Giss. 58. 

3) Vgl. Preisigke, Fachwörterbuch. 

4) S. 427. 

5) Jur. Pap. 318. 

«) II 107. 

7) Mit Kaduzitätsbestimmungen bringt diesen Abschnitt auch Weiß, Sav. Zeitschr. 42, 

1921, 641 fälschlich zusammen. 

8) Idioslogos 46. 

9) Vgl. §§ 43, 59, 67, 105, 107. 

10) Bei Lenel-Partsch 11, zustimmend Meyer bei Seckel 427. 

n) Tac. Ann. 2, 48. 

12) D. 30, 96, 1. 
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Dazu kommt die gänzlich subordinierte Rolle, die das Aerar in Ägypten inne hat, 

und die Möglichkeit, daß die seit Hadrian in Rom geltende Praxis schon immer 

in den kaiserlichen Provinzen gehandhabt wurde1). 

Doch bereits Lenel und Partsch2) äußerten die Vermutung, daß wir es möglicher¬ 

weise gar nicht mit römischem, sondern mit alexandrinischem Recht in diesem 

Paragraphen zu tun haben. Diese Möglichkeit wird durch eine Reihe von Beo¬ 

bachtungen zur vollständigen Gewißheit. § 4 steht in einer Reihe von Bestimmungen, 

die sich auf Nichtrömer beziehen (§§ 3—15). Und nur § 8, der vom Codizill handelt, 

bildet hier eine Ausnahme. Ferner ist TroooxQeLveTcu mit dem römischen Recht 

unvereinbar, da Aerar und Fiskus ipso iure erben, weiterhin auch ällog; denn heres 

legitimus ist der Fiskus nicht. 

Gerade hier ist die ohyo^egia schmerzlich genug; wir würden gern wissen, 

wTer die y.ara vöuovg v.h^Qovöuoi sind. Eine Erklärung soll nicht unversucht bleiben. 

Daß es sich im Paragraphen um den Intestatfall handelt, zeigt das Wort äöiä- 

itezog deutlich3). Um aber die gesetzlich Erbberechtigten zu bestimmen, muß 

ich weiter ausholen. 

Es sei zunächst auf § 11 verwiesen: yvvrj KQrjvea zexvov ov y.XrjQ\o\vof,iel. Diese 

Sonderbestimmung für Krene gibt uns die wichtige Tatsache, daß ein Sonderfall 

vorliegt, wenn eine Mutter ihr Kind nicht beerben darf. Im großen und ganzen 

enthält diese Verfügung nichts anderes als das Prinzip des griechischen und römischen 

Erbrechtes, für letzteres jedenfalls bis zum SC Tertullianum. Wenn wir nun wissen, 

daß das Recht von Gortyn und höchstwahrscheinlich auch das von Athen ein Aszen¬ 

dentenerbrecht nicht kennen, so erhebt sich die Frage, ob sich nicht in Krene viel¬ 

leicht Bestandteile altgriechischen Rechtes konserviert haben. Krene liegt in der 

Gegend von Paraitonion, wie Schubart richtig auf Grund von P.Tebt. II 508 er¬ 

schlossen hat. Es scheint allerdings kein Ort gewesen zu sein, sondern eher ein 

ganzer Landstrich, wie Reinach4) vermutet, was die Bestimmung plausibler machen 

würde. Nun wird auch Paraitonion unter die itoleig bei Strabo5) gezählt, und es 

ist ja bekannt, daß im ersten Jahrhundert Paraitonion zu den wenigen Aushebungs¬ 

gebieten griechischer Legionäre in Ägypten gehörte6). Weiter spricht für den ganz 

griechischen Charakter der Stadt, daß Nachkommen aus der Ehe eines Paraitoniers 

mit einer Ägypterin oder sonst stammfremden Frau der conditio deterior folgen, 

genau wie bei den äazoi7). Ohne Frage beschränkt die in § 11 ausgesprochene Be¬ 

stimmung die Testierfähigkeit des Erblassers, ist aber auch im Fall, daß ab in- 

testato vorliegt, von Bedeutung und läßt wie immer eine solche Hinterlassenschaft 

zum bonum vacans werden; was allein den Idiologen interessieren kann. Auch 

sonst nimmt die Frau in Krene eine Ausnahmestellung ein, indem sie mit dem 

1) G. Humbert bei Daremberg-Saglio I, 732f. 

2) llf. 

3) Zur Terminologie Kreller, Erbrechtl. Unters. 166. 

4) II 35. 

6) 17, 1, 14. 

6) Mommsen Eph. ep. 5, 13. 

7) §§ 45 u. 46 des Gnomon. 
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feVog Epigamie besitzt, da sonst Kinder kein Erbrecht ab intestato haben konnten1). 

Gerade darin dürfte sich auch wieder griechisches Recht ausdrücken2). 

Hätten wir nicht eine große Reihe von Zeugnissen, die uns das Aszendenten¬ 

erbrecht für Ägypten bezeugen würden, so könnte man es aus dieser Verfügung 

erschließen, mindestens für die weibliche Linie. 

Sehr wesentlich ist, daß diese Urkunden, welche das Aszendentenerbrecht im 

gräko-ägyptischen Recht zeigen, mehrfach von Intestatfällen sprechen. Die Formel 

ist stets arexvog xal achcc&t-rog, während ausnahmsweise äöiccd-erog allein steht, 

so P. Heid. 1280 + Grenf. I 17, 5; CPR 57, 14; Ox. 1201, 83), wozu sich nun hier 

und in § 35 noch eine Ausnahme gesellt, während sich die übliche Form in § 9 

findet. Das Aszendentenerbrecht ist deutüch in Flor. 86 = Chrest. II 247, lf. 

(der Vater erbt von dem mtxvog xai adiäd-erog gestorbenen Sohn), auch in 

BGU 919 ist der Vater Erbe, während P. Straßb. gr. Inv. 87 hrsg. von Wilcken, 

Arch. IV 130 ff. die Aszendenten zweiten Grades, also die Großeltern, als Erben 

nennt. Die Erbfolge der Kollateralen hat Kreller ausführlich behandelt4). Da 

Kreller den Gnomon noch nicht kannte, nahm er an, daß es eine Erbrechtsgrenze 

nicht gegeben hat. Die Existenz der Erbrechtsgrenze beweist § 4 unseres Textes, 

und man muß wenigstens versuchen, einen Anhaltspunkt für sie zu gewinnen. 

Bevor eine Vermutung darüber gewagt werden kann, soll eine wichtige Urkunde, 

die erst vor wenigen Jahren bekannt wurde, herangezogen werden, da sie für die 

erbrechtlichen Fragen in Ägypten von größter Bedeutung ist5). Der Tatbestand 

ist so, daß ein gewisser Manilius gestorben ist und nun im Wege des Prozesses 

die proximitas der Erben festgestellt werden soll, damit der Nachlaß den Berechtigten 

zufällt. Offenbar haben die beiden Neffen (Kinder seiner verstorbenen Schwester) 

alleinigen Erbschaftsanspruch erhoben, wogegen der Onkel des Erblassers und der 

Sohn dieses Onkels protestieren. Da es sich bei den streitenden Parteien nicht 

um römische Nationalität handelt, sondern um peregrine6), ist die Entscheidung 

zugunsten des Onkels höchst interessant. Nach römischem Recht wäre der Fall 

insofern einfach, als die unde cognati, im dritten Grade mit dem Erblasser verwandt, 

zu gleichen Teilen erben würden. Mit der Entscheidung, daß die Erbschaft dem 

Bruder des Vaters zufällt, schaltet römisches Recht aus, und man muß mit P. M. 

Meyer und Levy an alexandrinisches denken7). Das einzige Intestaterbrecht, 

welches hier als Parallele herangezogen werden kann, ist das des Seleukidenreiches, 

bekannt von einer Pergamene aus Dura-Europos. Es lautet8): 

4) § 12 des Gnomon, vgl. § 54. 
2) Mitteis, Röm. Privatr. 64f., vgl. auch Weiß, Griech. Privatr. I 185. 

3) Kreller a. a. 0. 166, 2. 
4) a. a. O. 171 ff. 
5) P. Michigan 1320 hrsg. von Sanders in Transact. Am. Philol. Assoc. 55 (1924) 21 ff. 

Neu ediert mit verbessertem Text und vorzüglichem Kommentar von P. M. Meyer und Levy 

in ZSav 46 (1926) 276ff. 
6) Meyer-Levy 278f. 
7) a. a. O. 282. 
8) Text mit ausführlichem Kommentar von Haussoulier Nouv. rev. de droit 47 (1923) 

515 ff. 

Schubart, Griechische Urkunden. V 2. 2 
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zcov (5« zeXe\yzry\oävzLo\y T]ag xXr^ovo- 

peiag &7todidoo\i)]e zoig [äy]yioza yevovg' 

äyyiozeg de o’idc £cr[r] /.irj [zex]va Xemrj 

fj vioTZOifjOr^e xaza zovg vöpovg, 

5 nazijQ fj /.njzrjQ1) /urj älho ävÖQi ovv- 

oixovoa’ <(eav de /.irjöeig, zov vövov 

ddelcpoi d/.i[o7t]ccTQioiy‘2) eav ö« fxrjde 

ovioi Cjolv, adeXcpoi bponäxQLOi’ e- 

äv de f-irj&ig tovzojv f]} rzazpog de 

10 Tiazijq fj nazQog nfjzr]Q rj äveipiog 

ä/co Ttazqog yeyevvrj/.ievog, zov- 

xlov fj xXrjQovo/.iia eozco ‘ eav de 

HTjSlg zovzluv vjzÖQXf], ßaoikixrj fj 

ovoia eozio ’ xaza de zavza eazcooav xal 

15 at äyyiozlai. 

Es ergibt sieb mit voller Deutlichkeit, daß nach diesem Recht der Vatersbruder 

in der dritten, während die Schwesterkinder erst in fünfter Klasse mit dem Erblasser 

verwandt sind. Nach diesem Recht muß auch in unserem Fall in Ägypten verfahren 

worden sein. Sollte dann nicht das Intestat verfahren ähnlich gewesen sein ? Wenn 

man das Intestaterbrecht im Seleukidenreich mit Haussoulier3) schon in die früheste 

Zeit mazedonischer Eroberung setzt, dann darf an eine lokale Begrenzung solcher 

Bestimmung nie und nimmer gedacht werden, vielmehr hegt ein den hellenistischen 

Reichen gemeinsames Recht vor. Jedenfalls zeigt dieses Gesetz einen recht eng 

begrenzten Kreis der -/.aza vouovg xI^qovöuol. 

Bereits Haussoulier hat die Frage gestellt, auf welchem Wege der König in den 

Besitz der vakant gewordenen Erbmasse kommt4). Material zur Beantwortung 

der Frage fehlt, immerhin darf man mit einiger Sicherheit annehmen, daß ein 

Verfahren stattgefunden hat, in welchem Zeugen vernommen wurden, um den 

Tatbestand zu klären und für den Fall, daß es an gesetzlichen Erben fehlte, die 

ovoia dem König zuzusprechen. Maßnahmen ähnlicher Art müssen nach dem Wort¬ 

laut von § 4 des Gnomon auch in Ägypten vorausgesetzt werden; denn nur so er¬ 

klärt sich der Begriff ngooxotvezai. Ich möchte daher auch für Ägypten ein Intestat¬ 

erbrecht annehmen, welches von dem des benachbarten Seleukidenreiches nicht 

wesentlich verschieden war, so daß die Erbrechtsgrenze sich ähnlich verhalten 

haben wird wie dort, und statt früher dem König, wird jetzt der Nachlaß dem 

Fiskus zugesprochen. 

§§ 5 und 6. 

§ 5 t[«] vtco bJieBavdgewv oig ov Ttgoofjxei diazaooö/.ieva ytooei 

zoig xaza vouovg [[ai/j] xhjgovo^ieiv avzovg dvvapevoig, eäv- 

rzeg Cool xal btidix&Covzai. 

B Dieser Fall ist in § 11 des Gnomon für das Gebiet von Krene ausdrücklich untersagt. 

2) Koschaker, ZSav46 (1926), 298ff. vermutete spätere Zutat, vgl. aber jetzt ZSavöl (1931). 

427 ff. 

3) a. a. 0. 528f. 4) a. a. 0. 540. 
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§ 6 ’AXsgavdqei ovx e£ov diaxätgai yvvaivl yeveäg avxw sig av- 

xfjg f.ii] ovoqg nXeov xexaqxov fieqovg fjg eyei Tteqiovoiag, 

texvüjv de avx(b e§ avzfjg ovxiov ov nkeiovog eEfiv 

fieqiCeiv zfj yvvaiY.1 r) öocov eav eKdozio xcov vicov öiaxälgrj. 

Wir lernen hier, daß die Kaduzitätsnormen des römischen Rechts für Alexandria 

keine Gültigkeit haben. Aus § 5 folgt, daß die Testierfähigkeit des Alexandriners 

beschränkt ist, da er nur Personen durch Testament (diaxäooeiv) bedenken kann, 

die xaza vöfiovg (vgl § 4) erbfähig sind. Diese vouot sind zweifellos noch der alte 

vöfiog nolixi'Mg der Stadt1). Hat er Personen durch Testament bedacht, die nicht 

erbfähig sind, so bleibt es den gesetzlichen Erben Vorbehalten, wenn solche überhaupt 

vorhanden sind, sich das Erbe auf Antrag zusprechen zu lassen. Verzichten sie, 

fällt die Hinterlassenschaft als bonum vacans an den Fiskus. 

Wer die Noterben sind, hat P. M. Meyer sicherlich zu Recht auf Grund der Pa¬ 

rallele mit dem attischen Recht erschlossen: es sind die Seitenverwandten; denn 

bei leiblichen Kindern ist das Testament nicht erforderlich2). 

§ 6 handelt von der beschränkten testamenti factio passiva der alexandrinischen 

Ehefrau. Unterschieden wird, wie im römischen Recht, zwischen dem bei seinem 

Tode bekindeten und nichtbekindeten Erblasser. Hat er keine Nachkommenschaft, 

so darf er seiner Frau nur ein Viertel des Vermögens vermachen, im anderen Falle 

erhält sie den gleichen Teil, den jeder Sohn bekommt. Reinach (S. 75) hat deutlich 

die Abweichungen vom attischen Recht hervorgehoben und erinnert an eine Be¬ 

stimmung aus dem gortynischen Recht3), durch welche es dem Mann verwehrt 

ist, seiner Frau mehr als 100 Statere als döoig zu geben. Es muß aber hinzugefügt 

werden, daß diese Bestimmung eine Neuerung im Recht von Gortyn darstellt; 

denn vor dem Erlaß waren keine Beschränkungen gegeben, und es wird ausdrücklich 

gesagt4), daß die Verfügung ohne rückwirkende Kraft bleibt5). Dem römischen 

Recht gegenüber ist die Frau des Alexandriners nur im Fall der Kinderlosigkeit 

besser gestellt (vgl. § 31). 

§ 7. 

d[L\a-d-fiY.ai, ooai (.iq ytaxcc örj/iioaiovg yqrjf.iaxioi.iovg yeiviov- 

xai} axvqoi eioi. 

Der Paragraph gibt die Bestätigung dafür, daß es das Testament in privater 

Urkundenerrichtung nicht gab6). Offenbar gilt diese Bestimmung für alle Testamente, 

die in Ägypten errichtet werden, gleichgültig welcher Bevölkerungsgruppe der 

Testierende angehört. Daß durch eine solche Verfügung, d. h. durch Komplizierung 

4) Seckel 427 Anm. 6. Vgl. auch P. Tur. I 7, 9. 

2) Jur. Pap. 318f. Vgl. Prinzipielle Bemerkungen über attisches und alexandrinisches 

Recht, Dikaiomata 66 ff. 

3) 3, 37; 10, 14. 

4) 10, 16ff. 

6) Vgl. Bücheler-Zittelmann 126; Kohler-Ziebarth. 

6) Vgl. Kreller, Erbrechtl. Unters. 318ff. Mitteis, Grundz. 237ff.; P. M. Meyer, Jur. Pap. 

55 ff. 
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des Vorganges der Fiskus versucht haben sollte, möglichst oft ein bonum vacans 

zu schaffen, wie Reinach (S. 52) meint, ist abzulehnen. Man denke nur etwa an die 

vorsichtige Deponierung des Testaments in Athen1). 

§ 8. 

Vergleiche den Abschnitt über römisches Recht. 

§ 9. 

rfojiig äzie^ev[&]£QOvg zwv äozCov äzbivovg xal ädta&ezovg zeXevzüv- 

zctg xXr]()Ovo[i.i]ovoiv ol näzQOJveg fj oi zovzojv vtoi} eav cboi 

•/Mi htiöiY.ä[t']qvTca1 &vyaz£Qeg de i] äXXog zig ov xA^poro- 

urfiovOL ahka 6 zpioxog. 

Das Intestaterbrecht der liberti äozwv unterscheidet sich durchaus vom römischen 

Libertinenrecht2). Der Gnomon berücksichtigt ebenso das Recht der äozoi wie der 

Präfekt für das Patronatsverhältnis der Alexandriner die äozmoi vouoi gelten 

läßt3). Indessen fiel es Reinach schon auf, besonders da er äozög und ^Ale^avdqevg 

für identisch hält, daß in diesem Fall kaum der vö^og nokixi-/.6g das Werk der 

Bürgerschaft Alexandrias sein könne, sondern dem Fiskalismus der Ptolemäer 

durch solche Verfügung Rechnung getragen wurde. Da die Identität nicht bestanden 

hat, wie unten (S. 25) ausgeführt wird, glaube ich viel eher, daß in der vorhegenden 

Bestimmung nicht vorrömisches Recht zu erblicken ist, sondern mindestens, wie 

auch das Wort 7tcczQa)veg zeigt, römische Redaktion. Es scheint sich gerade von 

hier aus zu bestätigen, daß die geschlossene Gruppe der äozoi eine Neuerung rö¬ 

mischer Zeit ist, weil offenbar ihr vöuog von den Römern stark redigiert wurde. 

Im attischen Recht erben vom Freigelassenen der Patron oder die gesetzlichen 

Erben des Patrons. Hier aber wird durch die scharfe Einengung erbberechtigter 

Personen leicht das bonum vacans geschaffen. Vielleicht darf man daran denken, 

daß für die Freigelassenen der aoioi das Libertinenrecht der lex Papia Poppaea 

gegolten hat, jetzt aber durch noch schärfere Verkleinerung des Kreises der Erb¬ 

fähigen beschränkt wurde, worauf das Futurum /hrjQovo/.ii]aovaiv deuten würde. 

Dazu kommt, daß entgegen dem ius praetorium der Patron mit seinen Söhnen kein 

Noterbenrecht besitzt. 

§ io. 
oaa eav &7teX[e\vd-£()og öiarcc^rjTai tivi ovx ovn rrjg avrfjg 

za^eiog, ävaXaf.ißccv£Tai. 

Die Vermutung, daß wir im vorigen Paragraphen römische Einflüsse in der Ge¬ 

setzgebung der äozoi erblicken müssen, wird durch § 10 weiter gestützt. Denn 

immer wieder begegnen im Gnomon Bestimmungen, welche den Personalstand mög¬ 

lichst scharf umgrenzen. Der Freigelassene der äozoi darf nur demjenigen, welcher 

x) Vgl. Lipsius, Att. R. 561 f. 

2) Vgl. Gaius 3, 40ff. 

*) Mitteis Chr. 81. 
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der gleichen zcci-ig angehört, etwas vermachen. Daß wir hier lediglich an die Frei¬ 

gelassenen der dozoi zu denken haben, also weder an alexandrinische noch römische, 

ergibt sich klar aus dem ganzen Umkreis von Bestimmungen, und zudem ist § 10 

nur Ergänzung zu § 91). Es erhebt sich die Frage, wem gegenüber der Freigelassene 

testamenti factio activa hat, oder mit anderen Worten, was man unter zdlgig zu 

verstehen hat. Reinach glaubt, das Wort bezeichne die Nationalität des Frei¬ 

gelassenen, so daß der römische Freigelassene nur dem Römer und so die anderen 

jeweils nur innerhalb der national begrenzten Gruppe testamentarische Zuwen¬ 

dungen verfügen können. Diese Auffassung erweist sich durch eine schlagende 

Parallele als falsch2). Der Präfectus drückt die rechtliche Stellung der Kinder 

des Valens mit Talgig aus: ’iodi xai exeivovg zfjg avzfjg zalgetog zoiizoi (der älteste 

Sohn) ovrag. Hier kann zeitig nichts anderes heißen als eiusdem conditionis3) 

und genau diese Bedeutung erfordert unser Paragraph. Damit ist klar, daß der 

männliche Freigelassene der dozoi nur seinen colliberti dozoiv gegenüber testa¬ 

menti factio activa besitzt, und die von Reinach angegriffene Übersetzung Schubarts 

bleibt zu Recht bestehen. Die Inkapazität wird also schneller bewirkt als im rö¬ 

mischen Libertinenrecht. 

§§ 11 und 12. 

§ 11 yvvrj KqzjVEa zexvov ov xhrjQ[o]voix€i. 

§ 12 za ex KQrjveag xai l-evov yev6(.ieva zexva zovg yoveig a/.ig)o- 

zeQovg xXrjQOvoi-iei. 

Vgl. zu § 4. 

§ 13. 

za aozfig xai tgevov yevoixeva zexva igeva yeivezai xai 

ov xXrjOOvouei zrjv /.irjzeoa. 

Idozrj und Sevog hatten Epigamie, aber die Kinder aus solcher Ehe folgen der 

ärgeren Hand, sind damit ab intestato keine Erben der Mutter. Bei der mangelnden 

Testierfähigkeit der dozrj können sie niemals in den Besitz mütterlichen Nachlasses 

gelangen. Die Abhängigkeit des Intestaterbrechts vom Personalrecht ist bekannt¬ 

lich auch römisch4). 

§ 14. 

ovx elgov aozäj dTtelevd-EQOig öiazaooeiv TtXeov qTs vj |ß]rjviaiiov S~e. 

Die Freigelassenen der dozoi haben nur beschränkte testamenti factio passiva. 

Sie erhalten entweder ein Maximalkapital von 500 Drachmen oder die Rente aus 

diesem Kapital aufgebaut auf dem Maximalzins von 12 %5). Diese Verfügung 

x) Somit ist Reinach II 61 f. abzulehnen. 

2) Mitteis, Chr. 372, V 17f. 

3) So auch P. M. Meyer, Arch. 3, 84. 

4) Vgl. Gaius 1, 75. 78. 

6) Über Zinsmaximum von 12% vgl. Billeter, Zinsf. 267ff.; dazu jetzt ein neues Zeugnis 

über den Zinssatz von 12% in einer von Keil, Öst. Jahrhefte 26 (1930) Beibl. 14 heraus¬ 

gegebenen Inschrift aus Ephesos und dazu unten § 105. 



22 VII. ZUR NATIONALITÄT DER BEVÖLKERUNGSGRUPPEN. 

steht im Gegensatz zum römischen Libertinenrecht. BGU 1155 (10 v. C.) zeigt 

nur, daß die Freigelassene vom Patron mindestens 100 Drachmen geerbt hat, so 

daß kein Widerspruch zur oben erwähnten Verfügung, wie Seckel 418 will, besteht. 

Jedenfalls hht die römische Verwaltung stark in das Recht der aaxo'i eingegrifien, 

und wir kennen Beschränkungen so einschneidender Art sonst nicht, womit ein 

neues Zeugnis für den rigorosen Fiskalismus der römischen Regierung gewonnen 

ist. Über Schenkung von Kapital und Zinsen vgl. die interessanten Ausführungen 

von Kübler. Sav. Ztschr. 28 (1907), 207S. 

§ 15. 

ovx s^ov ä7tekev&€()CUQ^a(JTü)v duxTt&eo&cu üotcsq ot’[d]e äoralg. 

Die Fassung dieses Abschnittes ist auffallend. Wenn es wie im attischen Recht 

selbstverständlich ist, daß die Frau der Testierfähigkeit entbehrt1), so erstreckt 

sich dies notwendigerweise auch auf die weiblichen Freigelassenen. Wozu dann 

die besondere Hervorhebung ? In Rom dürfen die libertinae stets im Gegensatz 

zu den ingenuae testieren2 3), was sich erst unter Hadrian ändert. So wird Reinach 

(II 76) richtig gesehen haben, wenn er die auffällige Ausdrucksweise mit der diver¬ 

gierenden Praxis des römischen Rechtes in Verbindung bringt. Indessen, wie mir 

scheint, muß man dann auch folgern, daß die Bestimmung nachhadrianisch ist. 

Wir gelangen zu der höchst interessanten Feststellung, daß sich einerseits im Kreise 

der äoioi und aarai griechische Rechtsnormen erhalten haben, daß also, was unten 

über die Nationalität der Gruppe gesagt wird, sich bestätigt, aber andererseits ein 

scharfes Eingreifen, vor allem, wo es sich um fiskalische Fragen handelt, der rö¬ 

mischen Verwaltung in die Gesetzgebung der aaroi stattfand. 

VII. ZUR NATIONALITÄT DER BEVÖLKERUNGS¬ 
GRUPPEN, VOR ALLEM DER doroL 

Der Gnomon nennt die Bevölkerungsgruppen der Römer, Alexandriner, Hellenen, 

aaroi, Einwohner vonKrene und Paraitonion, Nesiotiden, Ägypter und Igevoi. Über 

die Römer in Ägypten ist schon oft ausführlich gehandelt worden5), genau wie über 

die Alexandriner4). Hellenen treten im Gnomon interessanterweise nur ein einziges 

Mal auf, und da sie dort in einer für das ganze östliche Reichsgebiet erlassenen Ver¬ 

fügung Vespasians stehen, ist für Ägypten speziell nichts zu lernen. Indessen ist 

eine Erwähnung, welche staatsrechtlich etwas besagen würde, in Papyri überhaupt 

selten5). Für uns ist wichtig, daß die römische Regierung Hellenen und Ägypter 

4) Lipsius, Att. Recht 566. 

2) Liv. 39, 9, 5. 

3) Zuletzt prägnant zusammenfassend Taubenschlag, Studi Bonfante I 369ff. 

4) Schubart, Einführung i. d. Papyrusk. 260ff. Ob die Alexandriner bis auf die römische 

Zeit eine ßovÄr/ besaßen, vgl. Wilcken, Arch. 9, 254, bleibt zweifelhaft, Schubart, Bull. Inst, 

francj. du Caire 30, 407 ff. 

5) Zur staatsrechtlichen Stellung der Hellenen im allgemeinen: Schubart a. a. O. 243ff.; 

vgl. auch Bickermann, Arch. 8, 216ff.; 9, 37ff., dagegen Schönbauer, Sav. Ztschr. 49, 345ff. 
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scharf getrennt hat. Es müssen die „alten“ Hellenen eine geschlossene Gruppe ge¬ 

wesen sein, da Hadrian die Antinoiten sonst schwerlich mit Neuhellenen hätte be¬ 

zeichnen können. Auch die. spätere Verleihung der ßovhq an die Metropolen setzt 

gewiß ein fest umrissenes hellenisches Element voraus. Und dennoch muß die sich 

als "Jüllrjvsg bezeichnende Gruppe weite Kreise umfaßt haben; sie sind die äno 

yvf.ivaoi.ov, aber keineswegs alle von der Kopfsteuer frei1). Man muß daneben 

sicher einen noch engeren Kreis der echten Hellenen annehmen, der sich nach der 

römischen Okkupation scharf abgesondert hat. 

Ganz besondere Schwierigkeiten macht die erst durch den Gnomon so prägnant 

hervortretende Gruppe der üoroi innerhalb der Bevölkerung Ägyptens. Die Frage 

nach den aoroi ist seit Bekanntwerden des Dokuments öfter gestellt worden und hat 

verschiedene Beantwortung erfahren, ohne daß eine völlig befriedigende Lösung 

gefunden worden wäre. Ohne neue Funde, die vielleicht einmal restlosen Aufschluß 

geben werden, ist es nicht möglich mit Sicherheit die Bedeutung der ganzen Gruppe 

festzustellen, obwohl ein Dokument, welches erst vor wenigen Jahren gefunden 

wurde, etwas weiter helfen kann. Während Reinach2) und Lenel-Partsch3) den Be¬ 

griff des aorog mit dem des Alexandriners identifizierten, so daß unser Text beide 

Bezeichnungen synonym gebraucht hätte, haben P. M. Meyer4), Carcopino5) und 

Glotz6) sofort darauf hingewiesen, daß eine derartige Gleichstellung nicht angeht. 

Während Meyer die aoroi auf eine Stadt, aber jedenfalls nicht Alexandria lokali¬ 

sieren wollte, sind sie für Carcopino die griechischen Bewohner der Metropolen und 

solche in der y/’ioa, während Glotz in ihnen die Bürger der freien griechischen Ge¬ 

meinwesen sieht, eine Anschauung, die heute den meisten Zuspruch findet7). 

Eine eigenartige und bestechende Anschauung trägt E. Bickermann vor8), 

indem er die frühere Ansicht Schubarts9) wieder aufnimmt, diese dann anders be¬ 

gründet, aber im wesentlichen zu einem ähnlichen Resultat kommt. Es ist not¬ 

wendig, Bickermanns These genau zu betrachten, besonders da sie von P. M. Meyer10) 

undWenger11) neuerdings gebilligt worden ist. Bickermann geht von der Betrach¬ 

tung der aorai aus und findet, daß sie als Töchter und Schwestern Alexandrinischer 

Demosbürger genannt werden, somit also die aoioi in Alexandria zu lokalisieren 

sind. Er zeigt weiter, daß wir rund 40 aoiai aus den Papyri kennen, dagegen keinen 

aorog in einer vollgültigen Urkunde. Der Gnomon ist für Bickermann ein Statut, 

dessen Wirkung auf Alexandria beschränkt ist. Gegen diese Behauptungen kann 

x) Meautis, Hermoupolis la Grande 65ff. 

2) II 16f. 

3) S. 7. 

4) Jur. Pap. 320; vgl. Zeitschr. f. vergleich. Rechtsgesch. 1922. 

5) Rev. et. anc. 24 (1922) 114f. 

6) Journ. d. Sav. 1922, 220f. 

7) Vgl. etwa Schubart, Racc. Lumbroso 56; Arangio-Ruiz, Persone e Famiglia nel di- 

ritto dei papiri 38 f. 

8) Rev. de philol. I (53) 1927, 362ff. 

9) Arch. 5, 104ff. 

10) Bei Seckel 428f. 

u) Stroux-Wenger, Augustusinschrift von Kyrene, Abhdl. Akademie München 1928, 

2. Abh. S. 50. 
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man leicht folgendes einwenden: der Gnomon ist durchaus keine stadtalexandri- 

nische Verfügung, sondern hat für ganz Ägypten Gültigkeit. Obwohl die meisten 

äorai Schwestern und Töchter alexandrinischer Demosbürger sind, gibt es eine 

Reihe von Zeugnissen, aus denen dies nicht hervorgeht1). Es ist zuzugeben, daß die 

wenigen Zeugnisse für aoroi keine vollwertigen Urkunden sind, wo sie aber genannt 

werden, ist eine Beziehung auf Alexandria nirgends gegeben. Schließlich ist eben 

der Gnomon das erste vollgültige und offizielle Dokument, in welchem diese Gruppe 

der Bevölkerung sehr häufig genannt wird, und gerade ihn hat Bickermann stark ver¬ 

nachlässigt2). Damit aber hat seine Arbeit, die in vielen Punkten höchst beachtlich 

ist und, wie mir scheint, die Teilung der Bürgerschaft in ptolemäischer Zeit klar¬ 

legt, keine Gültigkeit für die im Gnomon erwähnte Gruppe der aoroi. Da in diesem 

Dokument eine so bedeutsame Reihe von Bestimmungen für die aoroi steht, muß 

von diesen zur Erklärung ausgegangen werden. 

Im Gnomon werden die Alexandriner nur fünfmal erwähnt3). Dagegen die 

aoroi und uoiai zwölfmal4). Nachdem der ganze Charakter des uns vorliegenden Aus¬ 

zugs oben erkannt wurde, ist die Erklärung darin zu suchen, daß das alexandri- 

nische zweifellos aus dem vöuog jtoXmxög stammende Recht weniger Schwankungen 

unterworfen war als dasjenige der aoroi. Daß beide Gruppen übrigens vollständig 

voneinander geschieden werden müssen, zeigt bereits der Abschnitt über das Erb¬ 

recht. Die §§ 5 und 6, dazu sicherlich auch § 4 behandeln das alexandrinische Erb¬ 

recht, während §§ 9—15 das Erbrecht anderer Gruppen festlegen. Nach dem Ein¬ 

schub (§§ 7 und 8) über die Form des Testaments beginnt § 9 mit Zusatzbestimmung 

des § 10 sich mit den aoroi und ihren Freigelassenen zu beschäftigen, wobei die in 

§§11 und 12 behandelten Fragen über Krene wegen Ähnlichkeit mit den Bestim¬ 

mungen über die aoroi eingeflochten sind. Es ist völlig unmöglich, daß Alexan¬ 

driner und aoroi identisch sind, da schon die Bestimmungen über die Mischehen, 

wie wir gleich sehen werden, die aoroi als privilegierte Klasse innerhalb der 

alexandrinischen Bürgerschaft vollständig ausschließen. Die ganze Reihe von Be¬ 

stimmungen ist in sich selbst nicht eindeutig geschlossen, manche Abschnitte sind 

sogar untereinander widerspruchsvoll. Nur zwei Verfügungen geben eine feste Norm, 

so § 49: äneXevd-eQoig 1Akeigav[dQ€U)~\v ovx k^ov Aiyvnriav yfj/itai. und § 52: 

'Poiiiaioig iS,ov Aiyvnriav y[fj/ua]i. Diese letzte Bestimmung hat P. M. Meyer noch so 

zu verstehen gesucht, daß es sich hier um veterani honeste missi handelt5), da er 

aber jetzt mit vollem Recht diese Ansicht aufgegeben hat6), bleibt nichts übrig als 

die Konjektur Reinachs anzunehmen7) und auch hier oix einzusetzen. Es würde 

jedenfalls die Bestimmung in dieser Form dem ganzen Sinn nach passen und sich 

im Wortlaut eng mit § 49 berühren. Wenn andererseits die Mischehe zwischen dem 

Freigelassenen eines Alexandriners und einer Ägypterin schlechthin verboten ist, so 

J) Vgl. Preisigke, Wörterb. III 274. 

*) a. a. 0. 362. 

3) §§ 5. 6. 40. 49. 59. 

4) §§ 9. 13. 14. 15. 38. 39. 45. 46. 47. 48. 50. 51. 

5) Jur. Pap. 328. 

6) Bei Seckel 450. 

7) 28f. 
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folgt daraus auch, daß der Alexandriner keine Ägypterin heiraten darf, so wenig 

wie der Römer, woran auch § 46 nichts ändert. Bei den äozoi dagegen liegt der Fall 

nicht so einfach. Die Bestimmung in § 38 lautet für die äozoi und äozai so, daß die 

Kinder aus einer Mischehe mit Ägyptern Ägypter werden, also der geringeren Hand 

folgen, indessen beide Eltern beerben. Danach muß conubium zwischen ihnen be¬ 

standen haben. In § 39 folgen Kinder aus der Ehe eines Römers mit einer äozrj oder 

einer Ägypterin, sofern die Ehe in Unkenntnis geschlossen worden ist, der conditio 

deterior. Beim Römer oder der Römerin wird zaU äyvoiav vorausgesetzt, was nicht 

bei der äozrj der Fall ist, wenn auch in § 46 — darüber später mehr — die Bestim¬ 

mung gemildert wurde. So ist zweifellos die Restriktion bei Römern schärfer, was 

ebenfalls dafür spricht, daß in § 52 ein ovx, ausgefallen ist. Die Erleichterung, die 

§ 38 gewährt, ist auch in § 45 sichtbar, wo die Ehe des äozog mit der Ägypterin als 

möglich und erlaubt betrachtet wird. Freilich bringt sie gewisse Nachteile mit sich, 

indem der Fiskus die inixzryza bei Kinderlosigkeit des Verstorbenen einzieht, aller¬ 

dings nur, wenn aus erster Ehe mit einer uozrj keine Ehnder da sind. Diese liberale 

Auffassung der Mischehen im Kreise der äozoi ist auch aus dem Präzedenzfall in § 50 

ersichtlich. Wie kategorisch formuliert dem gegenüber § 49, der dem Freigelassenen 

des Alexandriners die Ehe mit einer Ägypterin schlechthin verbietet und ihn damit 

auf die Stufe des Römers stellt! Diese Bestimmungen lassen also mit voller Deut¬ 

lichkeit erkennen, daß der äozog vom Alexandriner grundsätzlich verschieden ist, und 

während beim Alexandriner der größte Wert auf die Reinhaltung von ägyptischem 

Blut gelegt wird, sind der Vermischung beim äozog demgegenüber nur geringe 

Schranken gesetzt. Demnach können äozoi nicht nur keine Alexandriner sein, ge¬ 

schweige eine privilegierte Gruppe unter diesen, ihr Kreis muß vielmehr größer 

gewesen sein, als der der Alexandriner, und die liberale Auffassung der Mischehe 

zeigt, daß ihre Stellung weniger exklusiv war. Dies ist m. E. das einzig Gesicherte, 

was uns der Gnomon über die äozoi erfahren läßt. Dagegen gibt es einige Doku¬ 

mente, die doch die Gruppe der äozoi etwas heller beleuchten. 

Der Pap. Cattaoui col. IV1) ergänzt den Gnomon und läßt das Wesen der äozoi 

etwas deutlicher hervortreten. Eine äozrj Chrotis ist mit dem äozog Isidoros verhei¬ 

ratet gewesen. Isidoros war Soldat geworden und hatte die Zivität erlangt. Während¬ 

dem er Soldat war, ist ein Kind geboren worden namens Theodoros. Chrotis be¬ 

antragt nach dem Tode ihres Mannes, der diesen Sohn zum Universalerben eingesetzt 

hatte, daß Theodoros als filius legitimus anerkannt werden solle. Der Statthalter 

Lupus entscheidet, daß er nicht vö/zi/zog vlög werden könne, da er aus der Ehe eines 

civis Romanus und einer peregrina stamme. Der Sohn bleibt peregrinus, kann aber 

seinen Vater auf Grund der libera testamentifactio des Soldaten beerben. Einige 

Fragen bleiben freilich ungelöst. Die Ehe wurde geschlossen, bevor Isidoros Soldat 

geworden war. Sie ist durchaus rechtmäßig geschlossen worden, da die Frau äozrj, 

der Mann äozog waren. Auf Grund des Verbotes der Soldatenehe hat sie dann keine 

Gültigkeit mehr, und es fragt sich, ob der Sohn Theodoros äozog wird und so der 

nohzsia der Mutter folgt. Dies scheint ausgeschlossen, da nach § 47 die ärcaqyjj 

von beiden Eltern niedergelegt werden muß. Da Theodoros nicht v6/.u/.iog vlög des 

x) Mitteis, Chr. 372. Vgl. Arch. 3, 80ff. 
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Vaters ist, mußte die uTtagyi] ausbleiben und damit war der Eintritt in die Ttohreia 

ausgeschlossen. Dies ist deshalb von so großer Bedeutung, weil uns die col. V. des 

Pap. Cattaoui mit aller Deutlichkeit zeigt, daß die Soldatenkinder aus der Ehe des 

Alexandriners, der Soldat geworden ist und mit einer Alexandrinerin verheiratet 

ist, niemals in das Bürgerrecht desVaters eintreten können. Z. 6ff.: urj &v de vouiuoq 

vlog tov Ttarg'og bvrog 'Ale^avdgewg 'Aleigavdoevg ov dvvarai eivai. Hier besteht 

also gar kein Zweifel, daß der nicht legitime Sohn niemals in die nohreia 'AleIgavdgecov 

eintreten kann. So glaube ich folgern zu dürfen, daß in beiden Fällen die Söhne aus 

ungültig gewordenen Ehen nicht die Ttohreta der Eltern erreichen können. Dem¬ 

nach unterscheidet auch der Pap. Cattaoui die Alexandriner von den äoioL und 

zeigt deutlich, daß diese Gruppen niemals identisch sind. 

Wenn jetzt kein Zweifel mehr bestehen kann, daß die uoroi von den Alexandrinern 

unterschieden werden müssen, und weiterhin, daß die Alexandriner den engeren 

und exklusiveren Kreis ausmachen, so möchte ich noch einmal die Frage auf¬ 

werfen, wen wir eigentlich unter den äozoi begreifen müssen. Der Gnomon kennt 

zwei Bestimmungen, durch welche der Personalstand gewisser Gruppen geschützt 

werden soll. In § 40 ist das Verfahren gegen diejenigen, die Unzulässige in das 

Bürgerrecht der Alexandriner einführen, dem Statthalter anheimgestellt, während in 

§ 44 ein Ägypter, der seinen Sohn als gewesenen Epheben anmeldet, mit der Kon¬ 

fiskation des Sechstels seines Vermögens bestraft wird. Es sei weiter daran erinnert, 

daß Hellenen im Gnomon nur ein einziges Mal Vorkommen und zwar an einer Stelle, 

die für ihren Personalstand in Ägypten nichts besagt. Denn die Bestimmung über 

die fiduziarischen Erbschaften von Griechen ist eine reichsrechtliche Verfügung 

Vespasians und gilt überall für die östliche Hälfte des Imperiums1). Wie wir sahen, 

ist die Bezeichnung Hellenen in den Papyri überhaupt selten und besagt nicht allzu¬ 

viel. Vermutlich suchten sich die echten Hellenen von den Gräko-Ägyptern stärker 

abzusondern. Zum echten Hellenen gehörte natürlich die Ephebie, und so möchte ich 

unter den erprjßevx.6reg die uoroi begreifen. Sie sind nicht auf eine bestimmte Stadt 

zu beziehen, sondern wo immer sie in Ägypten leben, gehören sie der großen Gruppe 

der echten und freien Hellenen an2). Insofern ist natürlich auch der Alexandriner 

äorog und die Alexandrinerin dort). Es nimmt nicht wunder, daß sie sich als solche 

bezeichnet haben, obwohl ihre rechtliche Stellung keineswegs völlig mit derjenigen 

der uoroi übereinstimmte. Jedenfalls sind die uoroi im Gnomon eine rechtlich und 

politisch ganz fest umrissene Gruppe, welche sich in diesem Ausmaß wohl erst unter 

der römischen Herrschaft gebildet hat3). 

x) Daher zu Unrecht von Arangio-Ruiz a. a. 0. 39 als Beweis für den weiten Kreis der 

äazoi angeführt. 

2) Über die alexandrinischen Epheben vgl. Brief d. Claudius 53ff. und jetzt den ßovh)- 

Pap. Bull. Alex. 25, 9ff., 71 ff., dazu Wilcken, Archiv 9, 255, der auch P. Ox. 711 mit Recht 

als hierher gehörig erkennt. 

3) In den alexandrinischen Urkunden aus der Zeit des Augustus gibt es: 1. Demosbe¬ 

zeichnung, 2. ’AXe^avÖQevt;, 3. äazt) (niemals äorog). Nicht alle Alexandriner sind in einem 

Demos eingeschrieben, aber ihre Frauen sind alle äorai, eine Bezeichnung, die nichts für die 

aktive nohzEia des Mannes besagt. So läßt sich denken, daß man als „politische“ Bezeichnung 

für die Hellenen in der ywga die Bezeichnung äazoi wählte, weil dadurch eine feste Ortsbe¬ 

zeichnung nötig war. 
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Ein Zeugnis mag noch herangezogen werden, das, wenn es sich auch nicht auf 

Ägypten bezieht, dennoch ein Streiflicht auf die Bildung von Bevölkerungsgruppen 

zu werfen vermag. Im dritten Edikt an die Kyrenäer1) spricht Augustus vom oioua 

r(bv ‘EJ.Xrjviüv, welchem er auch den mit der Zivität beschenkten Hellenen insofern 

zuzählt, als dieser seiner Gemeinde liturgiepflichtig bleibt. Er ist also als römischer 

Bürger gleichzeitig Angehöriger einer griechischen Gemeinde. Genau so verhält es 

sich im ersten Edikt, welches dem Römer verbietet, eine Anklage im Kapitalprozeß 

zu erheben, mit Ausnahme derjenigen, die als Hellenen das Bürgerrecht erhielten2). 

Nim ist genau so die römische Zivität mit der rcohreia äarcjv vereinbar. Die Hel¬ 

lenen der Kyrenaika bilden ein Ganzes oder präsentieren sich mindestens als solches 

den Römern3). Beachtet man dies, und weiterhin, daß auch in Syrien eine staats¬ 

rechtlich geschlossene Gruppe von'EXlrjveg zu konstatieren ist4), so wird es nicht zu 

gewagt sein, in Ägypten die Hellenen, die tatsächlich arco yvuvaoiou sind, und auch 

Epheben als geschlossene Gruppe unter der Bezeichnung aorot anzunehmen. Es sei 

nochmals darauf hingewiesen, daß Ephebie und alexandrinisches Bürgerrecht im 

Gnomon geschützt werden; der Alexandriner nimmt schon dadurch, daß sein Bürger¬ 

recht die Vorstufe zum römischen ist5), seine besondere Stellung ein, doch hat er auch 

sonst eine Reihe von Privilegien6), die den aoro/ fehlen. Es ist anzunehmen, daß die 

aorot teilweise verschieden organisiert gewesen sind, aber der Gnomon zeigt diejeni¬ 

gen Statuten, die allen aorot gemeinsam waren, und deshalb kann man auch von 

einer nohrda aoribv sprechen. Einiges gibt der Gnomon auch zur Entwicklung der 

Verfassung dieser Gruppe. Es ist schon darauf hingewiesen, daß der Gnomon Ab¬ 

schnitte aus verschiedener Zeit enthält, was auch wieder beim Eherecht der aorot 

zum Ausdruck kommt. So erblicken wir eine Milderung der Verfügung von § 39 

in § 47. Gerade dieser letzte Abschnitt ist deswegen interessant, weil in ihm betont 

wird, daß die uorrj den Ägypter in Unkenntnis heiratet und zwar als Stadtbürger; 

deim heiraten darf sie ihn in jedem Fall. Es wird aber damit die Möglichkeit ge¬ 

geben, Kindern aus einer solchen Ehe durch Niederlegung der ünaoyj! die rroXtreia 

der Mutter zu gewähren. Von dieser liberalen Praxis aus ist es in erster Linie zu 

verstehen, wenn Hadrian den Antinoiten das Konubium mit Ägyptern gewährte7). 

Er gab den Antinoiten damit ein Privileg, welches die Naukratiten nicht besaßen, 

und schaffte so Hindernisse für diese Stadt aus dem Wege, die höchst wahrschein¬ 

lich bereits allenthalben umgangen worden sind. Dies zeigt uns Gnomon § 50, wo 

ursprünglich eine rigorosere Handhabung geübt wurde, bis sie genau nach der Mil¬ 

derung des § 38 entschieden worden ist. Im Laufe der Zeit haben sich die einzelnen 

Stände und Gruppen trotz aller Verbote mehr und mehr vermischt. Erst die kom¬ 

plizierten Bestimmungen des Gnomon lassen den gewaltigen Einschnitt und die 

1) Stroux-Wenger a. a. O. 10 Z. 58f. 

2) Stroux-Wenger a. a. 0. 10 Z. 33f. 

3) Stroux-Wenger a. a. O. 51; vgl. Arangio-Ruiz a. a. 0. 37 Anm. 

4) W. Otto, PhW. 1926, 39ff., besonders 42. 

5) Plin. ep. 5—7. 10. 

6) OGI II 669, Z. 32f.; vgl. aber Wilcken, Grdz. 346. 

7) Wilcken, Chr. 27; vgl. jetzt die interessante Inschrift aus Volubilis, die Weiß, Sav. 

Ztschr. 42 (1921) 699ff. bespricht. 
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außerordentliche Vereinfachung erkennen, die die Constitutio Antoniniana mit sich 

brachte1). 

VIII. RÖMISCHES RECHT. 

Gleich nach Erscheinen des Textes war ersichtlich, daß eine Reihe von Ab¬ 

schnitten aus der gekürzten Dienstvorschrift, die uns vorliegt, römisches Recht ent¬ 

halten. Über die in Frage kommenden Paragraphen wird ausführlich zu sprechen 

sein, indessen sollen einige prinzipielle Bemerkungen vorangeschickt werden. Die 

ersten Bearbeiter des Textes Lenel und Partsch haben die Abschnitte, die sich auf 

römisches Recht beziehen, mit kurzen oft ausgezeichneten Bemerkungen versehen. 

Aber in einem Punkt ist die Anschauung, welche die beiden großen Romanisten von 

unserem Text gewonnen haben, nicht haltbar. Sie sind zu stark vom klassischen 

Recht ausgegangen und glaubten in unserem Text dieses wieder finden zu 

müssen. Überall wo sich schwere oder leichte Divergenzen mit den entsprechen¬ 

den Abschnitten bei Gaius, Ulpian u. a. ergaben, haben sie dem Epitomator des 

Gnomon Mißverständnis der lateinischen Vorlage oder mehr oder minder starke 

juristische Unzulänglichkeiten unterschoben. Die Fragestellung, mit welcher die 

Romanisten an den Text gingen, war insofern falsch, als sie das klassische Recht 

verbreitet sehen wollten, anstatt zu fragen, in welcher Weise es in den Provinzen 

rezipiert wurde. Mitteis’ bewundernswertes und grundlegendes Buch über Reichs¬ 

recht und Volksrecht hätte hier stärker wirken müssen. Aber erst ganz kürzlich 

hat Taubenschlag in seiner Abhandlung über die Rezeption des Römischen Rechtes 

in Ägypten den richtigen Weg gewiesen2). Bereits früher, als der gleiche Gelehrte 

über die patria potestas im Recht der Papyri gearbeitet hat3), zeigte sich, daß nur 

eine sehr partielle und mit dem Volksrecht stark kontaminierte Rezeption statt¬ 

gefunden hatte. Diese Forschungen haben gelehrt, wie außerordentlich das römische 

Recht in den östlichen Provinzen des Reiches modifiziert worden ist. Man hat also 

gar kein Recht, Divergenzen vom Recht der Klassiker in dem Sinn als mißverständ¬ 

lich aufzufassen, daß die römischen Vorlagen nicht verstanden worden wären, sondern 

daß Abänderungen sich ergaben und dann völlig bewußt weiter geführt wurden. 

Aber noch ein anderes und gerade für unseren Text höchst bedeutungsvolles 

Moment darf nicht übersehen werden. Es ist ein Unding, gewisse Paragraphen 

emanzipiert vom Ganzen zu betrachten, anstatt sich ständig bewußt zu sein, daß 

die ganze Dienstvorschrift für den Idios Logos rein fiskalischer Natur war. Ob 

römisches Recht, ob ius gentium, ob Peregrinenrecht auftritt, jeder Absatz dient 

lediglich der Fiskalverwaltung. Darum ist es notwendig, sich von vornherein klar 

zu machen, wie verschieden die ärarische und fiskalische Verwaltung Roms und 

Italiens von der Ägyptens war. Was in Ägypten als bonum vacans dem Fiskus vin- 

diziert wurde, ist noch lange nicht dem Aerar in Rom gleichermaßen zugeflossen. 

Gerade über das Gebahren des kaiserlichen Fiskus in Ägypten sehen wir, dank der 

!) Sherman, Tranßact. & Proceed. of the Americ. philol. Assoc. 59 (1928, 33ff.). 

2) Studi Bonfante I 369ff. 

3) Sav. Ztschr. 37, 177 ff. 
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grundlegenden Arbeiten Rostovtzeffs1), heute recht klar. Es kann nicht mehr be¬ 

zweifeltwerden, daß dieRömer inÄgypten eine sich beinahe permanent steigernde und 

völlig rücksichtslose Ausbeutungspolitik getrieben haben, daß man vor keinem Mittel 

zurückscheute, um immer neue und größere Summen zu erpressen. Dabei hat man 

meistens die ägyptische Bevölkerung im Auge, da sie ja auch zweifellos die am meisten 

getroffene war. Indessen zeigt uns der Gnomon, daß auch die römischen Bürger 

wesentlich härteren Bedingungen unterstanden als in Italien und doch wohl auch 

in anderen Provinzen. Für das fiskalische Gebahren der Römer in Ägypten ist ge¬ 

rade der Gnomon eine Quelle von unschätzbarem Wert. Aber bei der gänzlichen 

Vernachlässigung dieses Textes ist es nicht wunderbar, daß er bis heute so gut wie 

gar nicht herangezogen wurde. Sobald man sich nun klar macht, daß unser Auszug 

primär das Fiskalrecht im Auge haben muß, und man auf der anderen Seite weiß, 

wie rigoros dieses in Ägypten gehandhabt wurde, bekommen Abschnitte, in denen 

der Fiskus nach klassischem Recht seine Kompetenzen überschreitet, ein anderes 

Gesicht. Einen großen Teil der römisch-rechtlichen Bestimmung nehmen die leges 

de maritandis ordinibus des Augustus ein. Selbstredend interessieren den Idios 

Logos nur Kaduzitätsbestimmungen, da diese in sein Ressort fallen. Wenn auch 

nicht zu bezweifeln ist, daß im eigentlichen Gnomon ausführlicher über diese Ge¬ 

setze gesprochen worden sein muß, darf man um so weniger vergessen, daß uns ja 

nur ein knapper Auszug vorliegt, der möglicherweise in erster Linie Modifikationen 

der augusteischen Gesetze aus dem zweiten Jahrhundert enthält. 

Gerade die leges caducariae sind in unserem Auszug verhältnismäßig ausführlich 

behandelt, und bei dem Charakter der ganzen Epitome scheint es, als ob hier Ver¬ 

schärfungen, jedenfalls Modifikationen irgend welcher Art vorgenommen wurden. 

Nach diesen Feststellungen wird es möglich sein, eine richtigere und den Verhält¬ 

nissen der Zeit der Epitome gerechtere Beurteilung des Römischen Rechtes in un¬ 

serem Text vorzunehmen. 

Ich lasse die Besprechung der einzelnen Paragraphen folgen. 

§ 8. 

eav *P(a\icuTt.fi öiu[[x]]^rj-aj] Ttgooxcdrircu on cooa de eav diaTa\}g\(t) /.aza 

rtivaxiöag ‘Elhrjvmag xvqmx eozio’ ov Ttagadexzea [eJcrrtV, ov yaq e\}g\eoziv 

‘Pio^auo dia&rjxrjv cElhrjvixr]v ygaipai. 

Hier findet sich eine Bestätigung für Gaius II, 281: item legata Graece scripta 

non valent; fideicomissa vero valent2). Das gänzlich formlose fideicomissum ist 

stets gültig. Hier sind natürlich Vorausbestätigungen gemeint, wie sie in verschie¬ 

denen Testamenten begegnen3). Solche kodizillarischen Vorausbestimmungen sind 

Vgl. auch die wenig bekannte Arbeit Roman exploitation of Egypt, Journ. of econ. 

and business hist. I 337 ff. 

2) Vgl. Ulp. reg. 25, 9. item Graece fideicommissum scriptum valet, licet legatum Graece 

scriptum non valeat. 

3) Bruns-Gradenwitz 7, 117, Z. 120f.; BGU 326 — Mitteis, Chr. 316 — Bruns-Gradenwitz 

7, 119, Col. II 2; P. Hamb. 73, 9f.; vgl. P. M. Meyer, Ztsch. f. vgl. Recbtsw. 35, 87f. er hat 

wohl seine Erklärung Jur. Pap. 319 aufgegeben. Man kann naoadexrea natürlich auch als 

neutrum pluralis fassen, vgl. Reinach II 54, Anm. 
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im Testament des römischen Bürgers ungültig, und daher wird auch die Klausel ver¬ 

boten. Wenn ein derartiges Verbot hier steht, zeigt sich, daß Ungenauigkeiten in der 

Praxis vorgekommen sein müssen. Es ist also kein allzu großer Schritt mehr, wenn 

Severus Alexander das griechische Testament gestattet hat, was uns ein Wiener Papyrus 

lehrt. Nach der Publikation bei Mitteis1) jetzt besser Stud.Pal. 20 Nr. 35. Dort ergänzt 

Wessely Z. 12ff. o [de nqo\ydue\v6g fiov yhj\qovofiog [größere Lücke] '^EXlrjviyoig 

äy.o\Xov\d'(x)g zfj iteia v\o(j.o£btoiq zov xvqiov fjftöjv Aizoyqäzoqog Kaiaaqog Mäqyov 

AvqrjUoi] ZeovrjQov yzl. Der Papyrus stammt vom Jahr 235 n. Chr., dem Todes¬ 

jahr des Severus, besagt also nichts für die Zeit, in welcher die Verfügung erlassen 

wurde. Hierher gehören weiter P. Ox. 907, 2 und 990, wo auf die gleiche Verfügung 

angespielt wird. Kreller2) zweifelte noch, ob mit der Bezeichnung qojf.iaiy.rj dia&rfxrj 

auch stets die Sprache gemeint ist, nicht nur die Form. Mir scheint, dies geht jetzt 

deutlich aus § 8 des Gnomon hervor. Der Begriff der qojfiaiyij öia^ijyrj umfaßt das 

Testament dem ius civile entsprechend, welches bis zur severischen Verfügung nur 

lateinisch geschrieben werden konnte. Ausnahmen hat es freilich auch früher ge¬ 

geben. So erlaubte Hadrian dem Haupt der epikureischen Schule Popilius Theotimus 

die Ernennung des Nachfolgers griechisch zu testieren3) und nicht nur ihm, sondern 

seinen Nachfolgern für alle Zeiten4). Freilich ist dabei zu beachten, daß es sich nur 

um den diadoches ordo handelt, also um eine Gnade für die Sekte Epikurs, nicht um 

ein Personalprivileg zugunsten des Theotimus. Es bleibt noch die Frage, wie weit 

die Verfügung des Kaisers Severus Gültigkeit hatte, ob nur für Ägypten oder für 

den ganzen Osten des Reiches. Man hat dies auf Grund von Theod. nov. 16, 8 

bestritten und die Erlaubnis griechisch zu testieren für das gesamte Reich durch 

diese Novelle auf den 4. September 439 datiert5). 

Dies geht aber nicht aus dieser Verfügung hervor, denn wie schon Glück6) richtig 

erkannte, setzen die Worte quoniam Graece iam testari concessum est die Testier¬ 

erlaubnis in griechischer Sprache voraus. Ferner scheint mir das Testament Gregors 

von Nazianz für einen allgemeinen Testierpermeß in der griechischen Reichshälfte 

zu sprechen. Jedenfalls ist dieses Testament7) ein Beweis, daß Ägypten keine ex- 

imierte Stellung einnahm8). Vielleicht ist die Erweiterung der Erlaubnis für die 

Westprovinzen nachseverisch. 

Es ist hier ein ähnlicher Vorgang zu beobachten, wie auch sonst öfter, daß die 

Constitutio Antoniniana viel Verwirrung brachte und daß die kaiserliche Erlaubnis 

griechisch zu testieren hinter der bereits üblich gewordenen Praxis herhinkte. Daß 

allerdings die Verfügung des Severus nur in Spezialprivilegien für einzelne Länder 

bestand, und nicht generell erlassen worden war, zeigt das Reskript Diocletians vom 

Jahre 2909): Si non speciali privilegio patriae tuae iuris observatio relaxata est et 

*) Rom. Privatrecht I 282 A. 60. 

2) Erbr. Unters. S. 331. 

3) Dazu Kübler, Sav. Ztschr. 28, 176. 

4) CJL III 12283; 14203; Syll.3 835; Dessau 77, 84; vgl. jetzt SavZ 52, 284ff. 

5) Vgl. A. Stein, Unters, z. Gesch. Äg. 142 A. 2. 

6) Pandekt. XXXIV 97. 

7) Abgedruckt bei Mitteis, Reichsr. und Volksr. 183. 

8) Irrtümlich auch Ruggiero, Bull. Ist. dir. rom. 19, 221 ff. s) C. 6, 23, 9. 
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testes non in conspectu testatoris testimoniorum officio functi sund, nullo iure testa- 

mentum valet. 

§ 16. 

ooa aTZsÄev&eQoig !Pcupa/[[oig]]on' öiazdaaerai stiI t&> xat eig syyövovg 

avTcuv el&tZv, eav ajzodeiy&ji za l'yyova (.irjötiun ye[yo]voza bze fj diazagig 

lyqcupszo, syliTtövzwv zCbv Xaßovziov äva[X]a/.ißavezai. 

Diese Verfügung gehört in den Kreis von Bestimmungen über die Testatungültig¬ 

keit an personae incertae, denen die testamentifactio passiva fehlt1). Daß es sich 

an unserer Stelle nur um Fideikommiß handeln kann und nicht um Testament oder 

Legat ist selbstverständlich. Über das Vermächtnis an personae incertae sagt 

Gaius II238: incertae personae legatum inutiliter reliquitur. Genau so sagt Ulp. reg. 

24,18: incertae personae legari non potest2). Nun hat aber durch Hadrian auch die 

fideikommissarische Bedenkung eine Einschränkung erfahren, welche uns besonders 

interessiert. Durch Testament oder Legat war auch der postumus alienus nicht zu 

bedenken, Gaius II 241: postumo quoque alieno inutiliter legatur. Dagegen bestand 

die Möglichkeit ihn durch Fideikommiß erbberechtigt zu machen. Das hört nach 

dem allerdings sehr unvollständigen Bericht bei Gaius (II 287) unter Hadrian auf: 

item olim incertae personae vel postumo alieno per fideicommissum relinqui poterat, 

quamvis neque heres institui neque legari ei posset. Sed senatus consulto, quod 

auctore divo Hadriano factum est, idem in fideicommissis, quod in legatis heredita- 

tibusque constitutum est. In dieser Form kann das Hadrianische SC entweder nicht 

Gültigkeit erlangt haben, oder es sind neue Abänderungen vorgenommen worden. 

Jedenfalls wäre das Reskript des Severus und Antoninus3) sonst nicht verständlich: 

divi Severus et Antoninus rescripserunt, eos, qui testamento vetant quid alienari, 

nec causam exprimunt, propter quam id fieri velint: nisi invenitur persona, 

cuius respectu hoc a testatore dispositum est, nullius esse momenti scripturam, 

quasi nudum praeceptum relinquerint: quia talem legem testamento non possunt 

dicere. Quod si liberis, aut posteris, aut heredibus, aut aliis quibusdam personis 

consulentes eiusmodi voluntatem significarent, eam servandam esse. Wenn man auch 

nicht mit Huschke4) hieraus die Begründung des Familienfideikommisses ableiten 

darf5 6), so hat eben die Bedeutung des postumus alienus niemals, seitdem sie aufge- 

treten war, abgenommen. Es ist nicht möglich, deutlich zu erkennen, was das SC 

unter Hadrian bezweckte0). Lenel und Partsch (S. 13) wundern sich darüber, daß 

das dem postumus alienus liberti Zugedachte kaduk wird, wo wir doch wissen, daß 

das dem Ungeborenen vermachte Legat keineswegs den Regeln der Kaduzität unter¬ 

lag, sondern pro non scripto galt. D. 34, 8, 4 pr. lautet: si eo tempore, quo alicui 

1) Vgl. im allgemeinen Cuq, Manuel2 792 Anm. 3; Rudorff, Ztsehr. f. gesch. Rechtsw. 

12, 319f. 

2) Vgl. D 38, 16, 6. 

3) D 30, 114, 14. 

4) Donatio syntr. 12. 

5) Vgl. Lewis, Familienfideikommiss 8f. 

6) Ein Allgemeinverbot mit Ausnahme des fideicommissum familiae relictum mit Rudorff 

a. a. 0. 320 zu postulieren, scheint mir nicht möglich. 
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legatum adscribebatur, in rebus bumanis non erat, pro non scripto hoc habebitur. 

Es ist dabei nur zu beachten, daß es sich an unserer Stelle nicht um ingenui handelt, 

sondern um liberti, daß also sehr wohl für diese eine andere Bestimmung Geltung 

haben konnte. Gerade diese Verfügung auf Ägypten zu lokalisieren und als Übergriff 

des Fiskus anzusehen, scheint mir nicht angängig. Vielmehr sei daran erinnert, 

daß auch Hadrian Fideikommisse an Peregrine dem Fiskus vindizierte1). Gaius 

II 285 sagt: Ut ecce peregrini poterant fideicommissa capere, et fere haec fuit origo 

fideicommissorum. Sed postea id prohibitum est, et nunc ex oratione divi Hadriani 

senatus consultum factum est, ut ea fideicommissa fisco vindicarentur. Da bekannt¬ 

lich die Macht des Fiskus gerade von Hadrian außerordentlich gestärkt worden ist, 

so möchte ich keinesfalls mit Seckel (S. 11) die Kaduzität des Vermächtnisses auf 

Augustus zurückführen, selbst zugegeben, daß die lex Papia Poppaea die Benach¬ 

teiligung des Libertinen zugunsten der Ingenui enthalten hat2). 

§ 17. 

ra KazaleiTTÖi-ieva eig ftvoiag xaT0i%0[uviJv, oxav /url[y.]€Ti woiv oi hri- 

//«j.rjd'^aö/.isvoi Tov\[xnv'i\1 dvala^tßdvsTai. 

Der Inhalt dieses Paragraphen ist im Römischen Recht imbekannt, und obwohl 

er aus diesem erklärt werden kann, stellt er in dieser Schärfe sicherlich eine fiskal- 

rechtliche Sonderbestimmung für Ägypten dar. Wir wußten bisher, daß der mit einer 

Auflage Belastete, wenn er seiner Pflicht nicht nachkam, des zum Auflagezweck 

Vermachten verlustig ging3). Der Gnomon verfügt die Kaduzität einer unselbstän¬ 

digen Stiftung für die tTtiuektia der Totenopfer, sobald Vermächtnisnehmer, die den 

Willen des Testators ausführen sollen, nicht mehr vorhanden sind. Mir scheint es 

unmöglich, daß der Fiskus die Lasten mit übernommen hat. Kulturhistorisch inte¬ 

ressant ist es zu beobachten, wie stark sich der Wille für die Erhaltung, Schmückung 

und Beopferung des Grabes in Ägypten erhalten hat4). Man mußte infolgedessen 

mit einer Auflage dieser Art Vermächtnisnehmer belasten, deren Lebensdauer min¬ 

destens theoretisch unbegrenzt war, weshalb denn auch meistens Vereine, Städte 

usw. als solche auftreten. Wieweit eine derartige Sicherung des Testators gehen 

konnte, zeigt eine Sepulkralinschrift aus Praeneste5). In dieser werden Praeneste 

Verpflichtungen auferlegt und bestimmt, falls die Stadt diesen nicht nachkäme, 

fiscus possideat. Hier ist also sogar eine Sicherung gegenüber einem theoretisch 

ewigen Vermächtnisnehmer für den Fall getroffen, daß eine Änderung oder Ver¬ 

äußerung der Stiftung — Fälle, die häufig vorkamen6) — in Frage gekommen wäre. 

Das Testament des Akusilaos7) rechnet offenbar mit unserer Verfügung, wenn der 

Erblasser bestimmt, daß erst die ihn überlebende Ehefrau und nach deren Tod sein 

4) Vgl. § 18 des Gnomon und die Bemerkungen dort. 

2) Lemonnier, condition privee des affranchis 116ff. 

3) Pernice, Labeo III 67. 

4) Bruck, Totenteil und Seelgerät, 276. 

6) CIL XIV 2934. 

6) Vgl. Laum, Stiftungen I 221 ff. 

7) P. Ox. 494, 22ff. 
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Sohn. Sklaven und Freigelassenen jährlich 100 Drachmen auszahlt, damit sie eine 

Feier an seinem Grab veranstalten können. Dennoch sind Stiftungen dieser Art 

sehr selten, imd ich entnehme den Zusammenstellungen Laums1) nur zwei Beispiele. 

In einer Inschrift aus Prussotchani2) werden die Erben auch mit der cura rosalium 

beauftragt, ebenso verrichten die Verwandten den Totenkult in Dea Augusta (Gal¬ 

lien)3). Im allgemeinen ist stets das Bestreben vorhanden, die Stiftung für den Toten¬ 

kult solange wie möglich zu erhalten. 

§ 18. 

zag 7Mza itioziv yeivof.ievag xArjQovo/.iiag vtco ‘JSXX^vwv sig cPio(.iaL\[o)v']]ovg 

rj vtco ‘Piouaiiov elg c!EXXr]vag 6 &eog 0veO7taoiavbg \u\veXaß£v, ot (.isvzoi 

zag nLozeig £^a)[.ioXoyr]0(i[[vz£g]\f.i£voi zo ffr.uo[v £]ifoj(paoi. 

Daß das Fideikommiß zwischen Römern und Peregrinen wirksam war, ist aus 

Gaius (II 285) bekannt, der ja sogar die Entstehung dieser Institution auf Ver¬ 

mächtnisse dieser Art zurückführt. Man mußte annehmen, daß in der Zeit von 

Augustus bis Hadrian ein Verbot fiduziarischer Erbschaften zwischen cives und 

Peregrinen stattgefunden hat. Unser Paragraph lehrt, daß dies unter Vespasian 

der Fall war, wahrscheinlich in Verbindung mit dem SC Pegasianum, welches die 

Bestimmung über die Quart der lex Falcidia auch auf Fideikommisse übertrug. 

Vor allem ist bedeutsam, daß nicht nur Peregrine keine testamenti factio passiva 

bei Vermächtnissen von seiten römischer Bürger hatten, sondern daß auch für den 

umgekehrten Fall das gleiche galt. Der Passus ist außerdem wichtig zur Beurteilung 

des Gaius. Wenn sich Reinach (60f.) wunderte, wieso hier die Ungültigkeit fiduzia¬ 

rischer Erbschaften zwischen Römern und Peregrinen Vespasian zugeschrieben ist, 

wurde ihm nicht klar, daß der Paragraph gar nicht im Gegensatz zur Gaiusstelle 

steht; denn er besagt ja nur, daß unter Vespasian das bonum vacans dem Aerar 

zufloß, während Hadrian dies an den Fiskus leitete. So faßt es auch Seckel (12), 

und es ist selbstverständlich, daß in Ägypten von Anfang an die caduca dem Fiskus 

zuflossen und niemals dem Aerar. Rechtshistorisch ergibt sich, daß das SC unter 

Hadrian, da es für Ägypten irrelevant war, dort keine Aufnahme gefunden hat, 

sondern die Verfügung unter Vespasian unmodifiziert in Geltung blieb. Daraus ist 

ohne weiteres zu schließen, daß das Hadrianische SC lediglich den Empfänger des 

bonum vacans bestimmte, aber nicht die erbrechtlichen Bestimmungen selbst 

reguliert hat. 

Schwierigkeiten bereitet der Schlußsatz. P. M. Meyer nahm an4), daß nicht der 

mit dem Fideikommiß Bedachte, sondern der Belastete bei Denunziation des zu 

Unrecht gemachten Vermächtnisses die Hälfte der Erbschaft erhält, so daß diese bei 

den bfxöcpvXoi bliebe. Diese Erklärung hat etwas Bestechendes, ist aber deshalb 

unzulänglich, weil ja nicht gesagt ist, daß der Erblasser stets einen Homophylen 

4) a. a. 0. 

2) CIL III 707, 2. 

3) CIL XII 1657. 

4) Jur. Pap. 321. 

Schubart, Griechische Urkunden. V 2. 3 
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belastet. Lenel und Partsck (14) arbeiten mit unverstandener lateinischer Vorlage. 

Da wir von dieser nichts wissen, scheint mir eine Rekonstruktion aus den Fehlern 

des griechischen Übersetzers sehr bedenklich. Im Grunde halte ich nur folgende Er¬ 

klärung des Satzes für möglich: auf Grund von D. 49, 15, 13; 16 wissen wir, daß 

Trajan dem Selbstdenunzianten im Falle seiner Inkapazität die Hälfte der Erb¬ 

schaft zugesichert hat. Ferner enthält § 27 des Gnomon (vgl. dort) eine Bestimmung, 

die dem sexagenarius caelebs et orbus bei Selbstdelation die Hälfte des Vermächt¬ 

nisses zusichert. Dort ist freilich der terminus technicus TtagayydXXecv verwandt. 

Obwohl die Ausdrucksweise im § 18 unklar ist, glaube ich doch annehmen zu müssen, 

daß nicht der Belastete gemeint ist, sondern der Bedachte1). An die konstantinische 

Praxis selbstdeferierender Fiduziare zu denken, die aber auch damals nur ein Drittel 

erhielten2), geht nicht an. 

§ 19. 

Ta diaTaaaöf.ieva a/tekev^egoig ovöenaj tayrjy.6[oi v]o(.ti(.iriv a7ieXev&£QiüOiv 

ava'/.a/.ißdv£Tai. vo^iifirj de eoiiy [a\TceXev-d'eQLooig, eav 6 d7teXev&eQOv(.ievog 

vTt'eq TQid-KOvra [«’]?[»;] fjr ye[y]ovu>s. 

Dieser und die folgenden Absätze gehören den Bestimmungen der lex Aelia 

Sentia und Iunia über die Manumissionen an. Gaius 1,17: nam in cuius persona tria 

haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta et ex iure Quiritium domini, et 

iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento, 

is civis Romanus fit. sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit. Hieraus ergibt sich, 

daß unser Auszug aus den komplizierten Bestimmungen der legitimen Manumission 

nur einen Punkt hervorhebt, den des erforderlichen Alters. Es ist sicher, daß der 

Libertine deshalb incapax ist, weil er Latinus wird, Ulp. reg. 17, 1: quod quis sibi 

testamento relictum, ita ut iure civili capere possit, aliqua ex causa non ceperit, 

caducum apellatur, veluti ceciderit ab eo: verbi gratia si caelibi vel Latino Iuniano 

legatum fuerit nec intra dies centum vel caelebs legi paruerit, vel Latinus ius Quiri¬ 

tium consecutus sit. Mir scheint in § 19 eine Sonderbestimmung vorzuliegen, die 

mit Recht Lenel und Partsch andeuteten (15), wenn sie in den Worten ovde7tu> 

eoxr]y-öoi aneXevd-eQiooiv die iteratio vermutet haben. Ulp. reg. 3, 4: iteratione 

fit civis Romanus qui post Latinitatem, quam acceperat maior XXX annorum, iterum 

iuste manumissus est ab eo, cuius ex iure Quiritium servus fuit3). Darm ist unser 

Paragraph vollständig in Ordnung und es wird verständlich, warum nur das gesetz¬ 

mäßige Alter erwähnt wird und nicht die anderen Vorschriften des aelischen Ge¬ 

setzes. Das Alter von 30 Jahren ist die unumgängliche Vorbedingung für den Zeit¬ 

raum von 100 Tagen, in dem die Iteration vor sich gehen mußte. 

Die genaue Interpretation führt dazu, diesen Paragraphen nur so zu verstehen, 

weil ja die Hinterlassenschaft solange kaduk bleibt, wie der Libertine Latiner ist. 

Dieses ist der Inhalt des ersten Satzes während der zweite die vouiprj aneXevd-eQutoii 

*) Vgl. Seckel, 12; Reinach, 60. 

2) C. Th. 10, 11, 1. 

*) Vgl. Fr. Vat. 221; Fr. Dosith. 14. 
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nochmals aufnimmt, und nichts weiter sagt, als daß diese eintritt, wenn der Be¬ 

treffende vneq TQiaxovTa errj rtv. Das vjcsq erklärt sich, weil doch in jedem Fall 

Tage und Monate bis zur Iteration verstreichen, da diese erst nach vollendetem 30. 

Lebensjahr zu laufen beginnen kann. Der Paragraph hebt also kein bestimmtes 

Merkmal aus der lex hervor, auf Grund dessen die Manumission rechtsgültig wird, 

er setzt vielmehr die Kenntnis der vo/.iifn] ccTteXevd-sQiooig voraus und sagt nur, daß 

da, wo sie nicht vorhanden ist, Latini Iuniani keine testamentifactio passiva haben, 

also Kaduzität eintritt. Quiritisches an Stelle von Latinischem Recht kann aber nur 

durch Iteration nach dem 30. Lebensjahr erworben werden. 

Noch eines ist auffällig und richtig von Reinach (65) hervorgehoben. Da der 

Latiner incapax ist, muß notwendig das ihm Vermachte pro non scripto gelten, 

entzieht sich also der Kaduzität im eigentlichen Sinn, mindestens nach dem ius 

antiquum. Aber auch nach der augusteischen Gesetzgebung blieb die Kaduzität 

beschränkt. Ulp. reg. 18: item liberis et parentibus testatoris usque ad tertium 

gradum lex Papia ius antiquum dedit, ut heredibus illis institutis, quod quis ex eo 

testamento non capit, ad hos pertineat aut totum aut ex parte, prout pertinere 

possit. Die Kaduzitätsbeschränkung zugunsten von Aszendenten und Deszendenten 

bis zum dritten Grad hat sich auch später erhalten; denn als die caduca mit Caracalla 

samt und sonders an den Fiskus fielen, heißt es bei Ulp. XVII 2: Hodie ex consti¬ 

tutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur, sed servato iure 

antiquo liberis et parentibus. Der Gnomon kennt diese Vergünstigung nicht und 

es wird wieder deutlich, daß die Fiskalverwaltung in Ägypten keine Erleichterungen 

zuließ, auch nicht für den römischen Bürger. 

§ 20. 

iv öeouolg yevouivoj ymI voteqov aTieXev&eQio&evti rj y.cu (.irfisTUo 

tQMxxovTa IrGbv ytvo/Aivto %a diaxaaoöf.ieva avaXaf.iß{ävetai). 

Dieser Passus ist wegen der allzuweit getriebenen Kürze nicht ganz klar. Es ist 

nämlich zweierlei vermengt: die liberti minores XXX anorum und der servus in 

vinculis. Tatsächlich entbehren beide der testamentifactio passiva, aber der Unter¬ 

schied zwischen dem libertus dedititius und dem Latinus Iunianus hat immer be¬ 

standen. Es ist dann sicher ein Unding, zwei völlig incommensurable Größen da¬ 

durch auf einen Nenner zu bringen, daß ein Fall, der auf beide anwendbar ist, zu¬ 

fällig eintreten kann. Der Paragraph enthält zwei Teile: 

1. relicta für einen Libertus, der iv ösa/.iolg gewesen ist, sind kaduk, weil 

der Betreffende keine Kapazität besitzt. 

2. incapax ist auch der libertus unter 30 Jahren, weil die legitime Libertät, die 

ihm statt des latinischen das quiritische Recht gibt, durch welches er erbfähig wird, 

erst nach dem 30. Lebensjahr zuteil werden kann. Daß der Paragraph so verstanden 

sein will, zeigt der folgende, weil in ihm die Möglichkeit der Freilassung in jüngerem 

Alter erörtert ist. Gerade § 20 zeigt die Arbeitsweise des Epitomators deutlich. Es 

handelte sich für ihn lediglich darum, den faktisch eintretenden Fall aufzuzeigen und 

das Verhalten in solchem Fall: völlig gleichgültig ist die Ursache, aus der die Fälle 

3* 
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resultieren. Reinach irrt (65Anm.2) wenn er in den Worten rt ymI /nrjöercio zQtd/iovza 

hü)V yevo/.ieno une simple etourderie de redaction annimmt, aber auch die Ver¬ 

wunderung von Lenel und Partsch, daß der Latinus Iunianus dem peregrinus gleich¬ 

gesetzt wird, ist oben erklärt, findet aber doch in etwas anderer, vor allem korrekterer 

Fassung das Gegenstück bei Ulpian 20, 14: Latinus Iunianus, item is, qui dediti- 

ciorum numero est, testamentum facere non potest: Latinus quidem, quoniam no- 

minatim lege Iunia prohibitus est; is autem, qui dediticiorum numero est, quoniam 

nec quasi civis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, 

quoniam nullius certae-civitatis civis est, ut secundum leges civitatis suae testetur. 

Der peregrine Freigelassene kann natürlich erben und testieren, freilich nach dem 

Volksrecht. Fr. Dosith. 12: At Praetor non permittet manumissum servire, nisi 

aliter lege peregrina cavetur. Darauf wird Mommsen1) mit Recht die in einer pam- 

phylischen Inschrift genannten ovivör/.zdgioi im Gegensatz zu den dnelevd-eQOi 

bezogen haben. Übrigens unterscheidet der Gnomon auch zwischen den aTtelev&eQOi 

uotCüv xat ’AhetgavÖQewv und denen der Römer. 

Die Kaduzität des vermachten Gutes ist auch hier nur für Ägypten gültig, da 

sie sonst als pro non scripto gelten müßte. 

§ 21. 

6 llevd-SQOJ&eig erzog zQidxovza ezwv Kal ovi(v')öLy.zav la/.ißdviov öd 

eTtao%o(y') l'oog eozlv zw f.teza ZQi[d]xovza ezr] ekei&egw&evzi2). 

Dieser Paragraph will nichts anderes besagen als daß derjenige, welcher die Li- 

bertät durch vindicta unter 30 Jahren erlangt hat, demjenigen gleichsteht, der sie 

im gesetzlichen Alter erhielt. Es soll also nur der Teil der lex Aelia Sentia hervor¬ 

gehoben werden, der die Möglichkeit einer Manumission in jüngerem Alter enthielt. 

Auch hier ist das Recht auf ägyptische Verhältnisse umgewandelt. Wenn der Statt¬ 

halter die Freilassung sanktionieren konnte, verfügte er über eine Kompetenz 

stadtrömischer Magistrate. In Rom selbst konnte eine Freilassung derart nur nach 

der causae probatio apud consilium statthaben. Das consilium mußte aus fünf 

Senatoren und fünf Rittern bestehen, während der Praetor oder der Konsul den 

Vorsitz des Konsiliums führten. In den Provinzen waren 20 Rekuperatoren nötig, 

um über die Freilassung der zu jungen Person zu bestimmen3). Von alldem unter¬ 

scheidet sich die Praxis des praefectus Aegypti. Tatsächlich ist uns auch sonst die 

Kompetenz des Statthalters überliefert. D. 40, 2, 21: apud praefectum Aegypti 

possum servum manumittere ex constitutione divi Augusti. Die Quelle, aus welcher 

die Kompetenz resultiert, ist eine constitutio des Augustus, nicht etwa eine lex, was 

D. 1, 17 nahe zu legen scheint4). Das richtige steht auch bei Tacitus ann. 12, 60: 

divus Augustus apud equestres, qui Aegypto praesiderent, lege agi decretaque 

deorum perinde haben iusserat, ac si magistratus Romani constituissent. 

J) Mommsen, Sav. Ztschr. 11, 303f.; vgl. Mitteis, Reichsr. und Volksr. 103. 

2) Nach Schubart V 1, 16. 

8) Gai. I, 18ff. Ulp. I, 12ff. 

4) Von Solazzi als Interpolation oder Glossem erwiesen, Aegyptus IX, 296ff. 
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§ 22. 

twv TeXevTcbvTwv slazivwv ra VTtccQyovra äZdotcu tolg TtcttQtüOi xal vloZg 

av%CLiv xal XXvyazoäoi xai xXrj[o]ov()/.ioig, ra de diazaao6/.ieva vno f.irjde7tio 

ioyrjxoTMV vo/.tZ/Li[r]]v eXev^egeiav 'Pw^aZog1) avaXaf.iß(xverai. 

Hier trifft man auf bereits bekannte Bestimmungen des SC Largianum vom 

Jahre 42 n. Chr. Der erste Satz gibt einfach die aus Gaius III 63 bekannten Be¬ 

stimmungen wieder: postea Lupo et Largo consulibus senatus censuit, ut bona La- 

tinorum primum ad eum pertinerent, qui eos liberasset; deinde ad liberos eorum2) 

non nominatim exheredatos, uti quisque proximus esset; tune antiquo iure ad 

heredes eorum, qui liberassent, pertinerent. Dagegen ist am zweiten Satz von § 22 

viel gedeutet worden. Am weitesten geht Seckel (15), der im ersten Satz Latini 

Iuniani erkennt, und im zweiten Satz Latini Aeliani. Darunter ist einer zu verstehen, 

der beneficio principali Latinus civitatem Romanam accipit, si ab imperatore ius 

Quiritium impetraverit3). Seckel sieht also in den fxrjdertio layjf/jkeg vof.iiu[i]\v 

iXtv-dsQiav ‘Pojuaiojv Personen, die über das Recht der Latini Iuniani heraus¬ 

kamen, ohne das volle quiritische zu erlangen. Diese hätten testamenti factio activa 

besessen, dagegen keine passiva, so daß Zuwendungen nicht an sie fallen konnten, 

sondern als caduca an den Fiskus. Diese Konstruktion ist nicht nur dem Text 

nach unberechtigt, sondern da man über die Kaduzität solcher Zuwendungen nichts 

weiß, in vollem Umfang abzulehnen. Die Rechtspersonen des ersten und zweiten 

Satzes von § 22 müssen die gleichen sein. Sobald man sich von dem klassischen 

Recht und einer Übersetzung aus diesem frei macht, ist alles in Ordnung. Die Latini 

Iuniani hatten keine testamenti factio activa: non tarnen illis permittit lex Iunia . . . 

testamentum facere (Gai. I 23), infolgedessen fiel ihre Hinterlassenschaft iure peculi 

an den Patron, dessen Kinder, Erben usw. Daher war es ganz gleichgültig, ob sie ein 

Testament machten oder nicht. In Ägypten dagegen lag es anders. Testamenta¬ 

rische Zuwendungen junianischer Latiner wurden vom Fiskus eingezogen4). Theo¬ 

retisch ergibt sich also die Möglichkeit, daß der Latinus Iunianus seine Habe dem 

Fiskus vermachen konnte5). Im ganzen haben wir auch hier den uns schon bekannten 

Grundsatz der ägyptischen Fiskal Verwaltung, daß bona, die in Rom und wohl in 

anderen Teilen des Reiches als pro non scripto galten, in Ägypten der fiskalischen 

Konfiskation unterlagen. 

Interessant ist, worauf Steinwenter hinweist6), daß der Gnomon stets die ju- 

nianische Latinität umschreibt und sie nur in diesem Paragraphen faktisch nennt. 

Der Latinus ist also als Begriff erst mit der lex Iunia Norbana und damit natürlich 

auch dem SC Largianum bekannt. Aber noch nicht in der lex Aelia Sentia eingeführt, 

auf welche die Bestimmungen der vorhergehenden Paragraphen des Gnomon zurück- 

1) ’Pojfiaiow (so 'Pco/ialoQ zu verbessern) = ex iure Quiritium, nach der ausgezeich¬ 

neten Vermutung Lenels S. 17; nur braucht man keine Glosse anzunehmen. 

2) Reinach48, Anm. 2 will hier eius lesen, wTas tatsächlich dem Sinn nach einzig möglich ist. 

3) Gai. 3, 56; 72. 

4) Vgl. oben § 20. 

5) Duff, Freedmen in the Roman Empire 234. 

6) RE 12,924. 
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gehen. Insofern ist gerade dieser Paragraph für die so stark umstrittene Datierung 

dieser leges entscheidend1). 

§ 23. 

ovv. 'Poj^atoig adeXcpag yf^iai ovde zrj&idag, äöeXfpGtv &vyaz£Qag 

ovvxexütQrjTcu. IlaQÖaXäg f.ievz<n äöeXfpiov ovveX&ovzuv za vvzaQyovza 

aveXaßev. 

Der Paragraph ist vor allem interessant, weil er deutlich das Bestehen von zwei 

Rechten nebeneinander zeigt. Den Peregrinen war die Endogamie gestattet, den 

Römern dagegen nicht. Daß sich dies auch in der Praxis so auswirkte, lehren die 

Papyri. Hier genügt es, weil das Stück in die Zeit unserer Epitome fällt, auf P. Tebt. 

II 320 (181 n. Chr.) zu verweisen. Die Urkunde lehrt, daß sich in diesem Fall die 

Fortpflanzung sogar in zweiter Generation durch Geschwisterehe ergab2). Für die 

Ägypter galt also das enchorische Recht. 

Die Bestimmung selbst ist im römischen Recht hinreichend bekannt, da die Ehe 

mit der Tochter des Bruders seit dem SC Claudianum (49 n. Chr.) erlaubt war3) 

und bis 342 n. Chr. in Geltung blieb4). Demnach muß im deutschen Text StöeX(pwv 

mit Brüder nicht mit Geschwister wiedergegeben werden. Die im zweiten Satz er¬ 

wähnte Maßnahme des Idiologen Pardalas ist nicht willkürlich, sondern beruht 

darauf, daß seit Tiberius auf die hier in Anwendung kommende Strafe der Depor¬ 

tation5) das ganze Vermögen konfisziert wurde6). Es bleibt noch die Frage, wieso 

der Epitomator hier auf einen Fall rekurriert, der sich ein halbes Jahrhundert vor¬ 

her unter Hadrian ereignet hat; denn unter diesem Kaiser ist Pardalas bezeugt7). 

Die Erklärung scheint mir hier durchaus möglich zu sein. Einmal wissen wir, daß 

auch nach der Constitutio Antoniniana in den Ostprovinzen die alten Gepflogen¬ 

heiten im Eherecht vielfach bestehen blieben8), was erst recht darauf hinweist, 

daß auch bei römischen Bürgern in Ägypten vor der constitutio das römische 

Eherecht nicht streng eingehalten wurde. Nun besitzen wir gerade ein Reskript 

der Divi fratres, welches in einem Ausnahmefall ein widerrechtliches Eheinstitut 

anerkennt9): Divus Marcus et Lucius imperatores Flaviae Tertullae per mensorem 

libertum ita rescripserunt: movemur et temporis diuturnitate, quo ignara iuris in 

matrimonio avunculi tui fuisti, et quod ab avia tua collocata es, et numero liberorum 

vestrorum: idcircoque cum haec omnia in unum concurrunt, confirmamus statum 

liberorum vestrorum in eo matrimonio quaesitorum, quod ante annos quadraginta 

contractum est, perinde atque si legitime concepti fuissent. Obwohl das Reskript 

*) Das hat Duff, a. a. O. 210ff., bei der Datierung der Gesetze übersehen, weshalb sein 

Resultat abgelehnt werden muß. 

2) E. Weiß, Sav. Ztschr. 29, 353. 

3) Ulp. Coli. 6, 2, 1. 

4) C. Th. 3, 12, 1. Vgl. Lenel-Partsch, 17f.; Seckel-Meyer, 15. 

5) Mommsen, Str. R. 688a 5. 

6) Mommsen, a. a. 0. 1010. 

7) Plaumann, Idios Log. RE 9, 902. 

8) Sonst wäre das Edikt Diokletians Coli. 6, 4, dazu E. Weiß, a. a. 0. 360ff. unverständlich. 

») Dig. 23, 2, 57 a. 
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einen Ausnahmefall sanktioniert, ist es gleichzeitig wohl der Grund zu einer neuen 

Einschärfung des römischen Eherechtes geworden und wir verstehen dann, wieso 

die Bestimmung in die Epitome des Gnomon gekommen ist. Ich möchte beinahe 

glauben, daß das Reskript selbst, obwohl man auch an andere Provinzen des Ostens 

denken kann, nach Ägypten gerichtet war. 

§ 24 

§ 25 

§ 26 

§§ 24-26. 

xrjv öiöo/.ievrjv 7TQ(o)ol*a VTt'o yvvaiY.bg cP(o/.iaiag vtveq iXEVTryKOvra ettj 

ysyovv[i]ag ävdpl ‘Patf-iaio) evxog ügrjxovxa irCov ysyovön /,teia d-ävarov 

6 cpioKog avala/itßävei. 

6/noiwg neu rrjv dido/.i£vr]v vno yvvaixog ivxog v irCbv ovorjg ävÖQi V7teQ 

e^r]Y.ovTa ettj ysyovöxi avaXaf.ißdverat. 

y.av AaxEiva vtveq 7tEvzrjX0VTa Etrj dq> n vtceq | ettj 6/.ioiu)(g) avaXaf.iß{ävEL). 

Dieser in drei Abschnitte zerlegte Passus bildet ein Ganzes. Ihm liegt die lex 

Iulia et Papia Poppaea zugrunde, modifiziert durch Senatsconsulte, welche berück¬ 

sichtigt worden sind. Obgleich unsere Kenntnis erweitert wird, bleiben doch Fragen 

offen, die vorerst nicht zu lösen sind. Die Kenntnis über die Normen inbetreff der 

Kaduzität und Inkapazität der dos gehen auf die bekannte Stelle bei Ulpian zurück 

16, 3. 4: Qui intra sexagesimum vel quae intra quinquagesimum annum neutri 

lege paruerit, licet ipsis legibus post hanc aetatem liberatus esset, perpetuis tarnen 

poenis tenebitur ex senatus consulto Pemiciano1), sed Claudiano senatus consulto 

maior sexagenario si minorem quinquagenaria duxerit, perinde habebitur, ac si 

minor sexaginta annorum duxisset uxorem. 4. quod si maior quinquagenaria minori 

sexagenario nupserit, inpar matrimonium appellatur et senatus consulto Calvisiano 

iubetur non proficere ad capiendas hereditates et legata <et> dotes. itaque mortua 

muliere dos caduca erit. 

Hier sind die entscheidenden Senatskonsulte, welche sich mit der Ehegesetz¬ 

gebung der lex Papia Poppaea beschäftigen, das Persicianum (34 n. Chr.), das Clau- 

dianum und Calvisianum (61 n. Chr.). Die Entsprechungen mit unserem Text liegen 

auf der Hand, es sind aber auch beachtenswerte Divergenzen vorhanden. Während 

§ 24 das SC Calvisianum wiedergibt, hat offenbar § 25 das SC Claudianum des¬ 

halb übersehen, weil ja nach Ulpian der in diesem Abschnitt verbotene Fall durch 

das Claudianum erlaubt war. Es gibt nur eine Lösung. Auf Grund des Gesamt¬ 

charakters unseres Auszuges scheint mir, daß in den §§ 24—26 in Kürze lediglich 

die Neuerungen des kalvisianischen SC wiedergegeben werden. Wenn dieses SC, 

was ja deutlich ist, in erster Linie gegen die Orbität gerichtet war, sind berechtigter¬ 

weise die beiden Fälle der §§ 24 und 25 verboten worden. Es bleibt nichts übrig als 

anzunehmen, daß sich die mildere Praxis des Claudianum nicht bewährt hat2). 

§ 26 muß vorläufig dunkel bleiben. Ihm zufolge tritt die Kaduzität der dos auch bei 

der Latinerin in Kraft, wenn sie dem maior LX anorum diese vermacht. Es bleibt 

die Frage, ob dies nur oder auch für die Latinerin galt. Da wir nicht wissen, ob zu 

1) Gemeint ist sicher das Persicianum (vgl. Lenel-Partsch S. 20). 

2) Vgl. den parallelen Fall in der Gräberbestimmung § 1 des Gnomon. 
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den poenae perpetuae der leges caducariae auch die Kaduzität der dos gehört, kann 

eine endgültige Entscheidung nicht getroffen werden. 

§ 27. 

ooa tPu)/.iaioig1) eSgrjyovzaez^g azev.vog dyvvaiog tuv yktj^ovoiiel, avaXa/.ißd~ 

vezai. eav de eyr] yvva.ly.av zeyva de /irj yai eavzov itQOOavyeLXrj, zo rjuov 

avzä) ovvyioQeizai. 

§ 27 zeigt, daß der sexagenarius caelebs et orbus völlig incapax ist, an ihn ge¬ 

machte Zuwendungen werden kaduk. Dieser Satz ist wiederum für die Epitome 

charakteristisch, denn er gibt sich als bloßen Zusatz zu erkennen. Selbstredend ist 

der minor LX anorum erst recht heiratspflichtig und untersteht der gleichen Be¬ 

stimmung. Daher haben Lenel und Partsch (21) mit Recht diesen Satz dem SC 

Persicianum vindiziert. Recht merkwürdig ist aber, daß der orbus, wenn er ver¬ 

heiratet ist, im Falle der Selbstdelation die dimidia pars des ihm Zugewendeten er¬ 

halten kann. Eine Bestimmung dieser Art ist nicht mit Gaius in Übereinstimmung 

zu bringen. Inst. II 286a lautet: item orbi qui per legem Papiam ob id, quod liberos 

non habent, dimidias partes hereditatum legatorumque perdunt, olim solida fidei- 

commissa videbantur capere posse. sed postea senatus consulto Pegasiano proinde 

fideicommissa quoque at legata hereditatesque capere posse prohibiti sunt; eaque 

translata sunt ad eos, qui in eo testamento liberos habent, aut si nulli liberos habe¬ 

bunt, ad populum, sicuti iuris est in legatis et in hereditatibus, quae in eadem aut 

simili ex causa caduca fiunt. Daraus geht die dimidia capacitas des orbus auch ohne 

Selbstdelation hervor. Wenn er diese nach unserem Paragraphen nur als Delatoren¬ 

prämie erhalten kann, da er an sich jeder Kapazität entbehrt, haben wir nicht einen 

Irrtum des Epitomators anzunehmen, sondern eine bisher unbekannte Praxis 

späterer Zeit oder, was mir am wahrscheinlichsten ist, eine Sonderverfügung für 

Ägypten. Ich folgere weiter, daß nur der sexagenarius den Vorzug der Delatoren¬ 

prämie genoß, während dem minor LX anorum nicht einmal die Möglichkeit der 

Selbstdelation offen stand. Jedenfalls zeigt auch dieser Paragraph eine ungeheure 

Härte der ägyptischen Fiskalität. 

§ 28. 

yvvr] eav ercüv v, ov yhf]Qovo(xel, i[a]v de fjzzövwv yai eyiß zeyva y, yXr^o- 

vouei, änekevO'eQiyrj de, eav eyrj zeyva zeoaaQa. 

Mit dem 50. Lebensjahr beginnt bei der römischen Frau die volle Inkapazität, 

gleichgültig, ob sie das ius trium liberorum hat oder nicht2). Für Lenel und Partsch 

ist gerade dieser Paragraph ein deutliches Beispiel, wie gänzlich unsachverständig 

der Epitomator war. Das Gegenteil glaubt Seckel (S. 17), der hier einen bisher un¬ 

bekannten Satz des römischen Rechts sieht3). Beide Meinungen sind unhaltbar, 

vielmehr sehen wir überall, daß die augusteischen Gesetze de maritandis ordinibus 

1) 1. 'Pwfialog. 

2) Daß die civis Romana ingenua bei drei Kindern, die liberta bei vier Kindern Kapazität 

besitzt, ist bekannt. Paul. sent. 4, 9, lff. Dio 55, 2; 56, 10. D. 50, 16, 137. 

3) Daß die Kürzung in der Epitome schuld hat, nimmt zu Unrecht Reinach S. 67 f. an. 
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in Ägypten außerordentlich zugunsten des Fiskus verschärft worden sind. Ob man 

derartige Abwandlungen auch in anderen Provinzen für die spätere Zeit zu sub¬ 

stituieren hat, wird vielleicht einmal ein Fund lehren. 

§ 29. 

cPLu/.taicc svyevTjQ eyov[o]a ovoiav G^oreQricov x, qeyqi äyaqög eanv, diöioot 

Kar’ erog exaroorrjv, xcä aneXevd-eqLAr] de eyovoa GrjoreQruov x ro avro 

diduGi, tiog ccv yaf.rqar]. 

Diese Bestimmung ist neu. Die umständliche Ausdrucksweise führt zu einigen 

Vermutungen. Obgleich die ingenua und liberta in der Höhe des Vermögens gleich¬ 

stehen, hat die komplizierte Wendung, in der dies gesagt wird, Seckel (S. 22) dazu 

geführt, anzunehmen, die ingenua sei schon durch die augusteischen Gesetze be¬ 

steuert gewesen, während die Libertine erst später unter die gleiche Verfügung ge¬ 

stellt worden sei. Lenel und Partsch (S. 22) dagegen glauben, daß die Summe von 

20000 Sesterzen nur für die eine oder andere Rechtsperson Gültigkeit haben kann, 

daß sie also versehentlich in gleicher Höhe für beide aufgestellt worden ist. Reinach 

(S. 68f.) scheint mir eine richtige Vermutung zu hegen, wenn er in der ganzen Ver¬ 

fügung eine Sondersteuer innerhalb Ägyptens sieht. Dies paßt am besten zu den 

Resultaten, zu welchen wir auf Grund der anderen Paragraphen gekommen sind. 

§ 30. 

cd xarcdeinö/iievcu xXrjQOvoqeica yvvculgl cPio/.icdaig eyovooig ovaiag oijoreq- 

ri(ov v aydqoig x[a]i arexvoig dvaXa/.tßdvercu1). 

Diesen Abschnitt möchte man entschieden der augusteischen Gesetzgebung 

bereits angehören lassen. Wenn der centenarius (vgl. § 32) erst unter die Verfügung 

vollständiger Kaduzität fällt, die Frau bei einem Vermögen von 50000 Sesterzen, 

ist das harte Gesetz, wie wir jetzt sehen, doch erheblich milder gewesen. Augustus 

wollte die höheren Klassen der römischen Bürgerschaft treffen2). Sehr schön läßt 

Seckel (S. 22) verstehen, warum die Ritter im Theater gegen das Gesetz murren3), 

aber nicht das Volk; denn dieses wird ja, nach dem was dieser Paragraph lehrt, 

nicht betroffen. Daß die Frau bereits bei einem Vermögen von 50000 Sesterzen be¬ 

troffen wird, erklärt sich wohl aus den munera personalia, von denen die Frauen be¬ 

freit waren4). 

§ 31. 

cP(Of.icdq iigbv dväol \yC\araXei7teiv ro dexarov cov yjytri]r[ai], mv de nkei- 

ova, ävaXaf.ißdve[rat]. 

Ulp. reg. 15, 1 lautet: vir et uxor inter se matrimonii nomine decimam capere 

possunt. quod si ex alio matrimonio liberos superstites habeant, praeter decimam, 

J) 1. ävakayißdvovxai. 

2) Darauf kam es viel mehr an als auf die großen Vermögen, die Seckel S. 22 im Auge hat. 

Vgl. Reinach, 70. 

3) Suet. Aug. 34; Dio. 56, 10. 4) Seckel, 18. 
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quam matrimonii nomine capiunt, totidem decimas pro numero liberorum accipiunt. 

Aus dieser Stelle geht klar hervor, daß beide Ehegatten im Fall von Kinderlosigkeit 

sich gegenseitig nur den zehnten Teil ihres Gutes hinterlassen können1). Daß die 

Epitome des Gnomon nur den Fall des Ehemannes wiedergibt, hängt mit ihrem 

Charakter zusammen. Ebenso ist wieder für Ägypten die fiskalische Konfiskation 

typisch. Daß selbstverständlich auch der umgekehrte Fall in Ägypten galt, braucht 

kaum erwähnt zu werden, wird aber noch besonders durch P. Ox. 17, 2089 bestätigt. 

Da § 4 des Textes mit Ulp. 15, 3 übereinstimmt, setze ich ihn nach der Rekonstruk¬ 

tion Levys2) hierher. 

15 hoc loco et illud animadv(er)[ten-] 

dum e(st), q(uod) uxor (dece)maria qu(ae) ex b[on(is) ?] 

mariti de[c]emam capiat, eorun- 

dem t(a)m(en) bonorum tertiae par- 

tis u(sum) f(ructum) capere n(on) prohibetur et 

20 [lic(et) e]i, qu(amv)is legatam sibi quanta(m)- 

[cumq(ue) ?] propriaetatis partem 

[dotis capiat, e(ius)d(em) t[er]ti]ae partis 

§ 32. 

'Pw/uaioig3) vtcsq txax'ov o^oreqtia tyovtes äyafx(oi) xal ärexvoi ov xXrjQOvo- 

(.lovot, oi de eXazzov eyovTeg xXr]QOvo[[v]]i.ioi)ai. 

Ich verweise auf das zu § 30 Gesagte und fasse noch einmal die Kaduzitäts¬ 

bestimmungen nach dem Rechte des Gnomon zusammen. 

Volle Kaduzität des Vermächtnisses tritt ein 

a) beim sexagenarius caelebs et orbus, 

b) bei der quinquagenaria, gleichgültig, ob sie das ius trium liberorum besitzt 

oder nicht, auch ob sie caelebs ist oder nicht. — Partielle Kaduzität tritt ein: a) beim 

sexagenarius caelebs, der sich selbst denunziert und dadurch der dimidia pars teil¬ 

haftig wird; b) bei dem orbus, welcher den zehnten Teil des Vermögens seiner 

verstorbenen Ehefrau erben kann. — Von der Kaduzität ausgeschlossen sind: 

a) Männer, deren Vermögen 100000 Sesterzen nicht übersteigt, und die caelibes 

et orbi sind, 

b) Frauen in gleicher Lage, deren Vermögen 50000 Sesterzen nicht erreicht. 

§ 33. 

Piü/uciia ovx Ogov vntq zijv y.aXov/.ievpv xove^iTtzicova diazdooeiv* dve- 

Xr^up&iq de xai Xrjyärov xazaXeup&ev vrcb Piopaiag cuprfXi/.i PLü^aia. 

1) wv xexT?]TCU hat nichts mit den imxrrjra zu tun und muß übersetzt werden „was sie 

besitzt“, nicht was sie erworben hat. 

2) Sav. Ztschr. 48, 549ff. Ich verweise gleichzeitig auf seine ausgezeichneten Bemer¬ 

kungen im Kommentar. Vgl. außerdem P. M. Meyer, Sav. Ztschr. 42, 50 § 6. 

3) 1. PwfiaToi. 



VIII. RÖMISCHES RECHT. 43 

Die Erklärung von Lenel-Partsch, welche auch P. M. Meyer jetzt zugrunde legt1), 

muß in vollem Umfang zurückgewiesen werden. Es ist einfach unmöglich —- was 

schon mehrmals betont werden mußte — den Text immer wieder aus dem Miß¬ 

verständnis der lateinischen Vorlage zu erklären und dementsprechend mit mehr 

Phantasie als Wahrscheinlichkeit diese Vorlage zu rekonstruieren. Es bleibt nichts 

übrig, als sich an den uns überlieferten Text zu halten, sofern nicht tatsächlich ein 

fehlerhaftes Verstehen der Vorlage nachweisbar ist. Wenn auch die beschränkte 

testamentifactio der Erau seit Hadrian nicht mehr in Gültigkeit war, so darf man 

bei dem Charakter unserer Epitome keinesfalls ein versehentliches Stehenlassen ver¬ 

alteter Bestimmungen substituieren. Daß im zweiten Satz des Paragraphen die lex 

Voconia, die übrigens bei Lenel-Partsch unrichtig dargestellt ist, eine Rolle gespielt 

hat, ist unbeweisbar. 

Der erste Satz dieser Bestimmungen enthält fraglos die beschränkte Testier¬ 

fähigkeit der Römerin; denn sie darf über die coemptio hinaus nichts vermachen. 

Aus der zweiten Bestimmung (ävehrj^cpd-rj de xal hrjyärov) wird klar, daß alles was 

über die coemptio hinausgeht als kaduk an den Fiskus fiel. Was hier unter der coemp¬ 

tio zu verstehen ist, wissen wir nicht. Indessen scheint Reinach (S. 58) richtig ver¬ 

mutet zu haben, daß es sich um eine fiskalische Sonderbestimmung für Ägypten 

handelt. Daß etwa griechisches Recht hineingespielt hat, glaube ich kaum2), da die 

peregrine Frau bekanntlich mit dem xvotog testiert. Bei der Römerin spielt die 

coemptio für die Testierfähigkeit seit Hadrian keine Rolle mehr, Gai. I 115a: 

sed hanc necessitatem coemptionis faciendae ex auctoritate divi Hadriani senatus 

remisit. Sie ist somit ein halbes Jahrhundert vor dem uns vorliegenden Auszug 

erledigt worden. Was hier unter der coemptio zu begreifen ist, wird wohl in der 

Fixierung einer bestimmten Summe liegen, über deren Höhe vorläufig nichts auszu¬ 

machen ist. 

Der zweite Satz schließt sich unmittelbar an den ersten an und ist nicht, wie Lenel- 

Partsch wollen (S. 24), zu trennen. Nur im Anschluß an die erste Bestimmung erhält 

er überhaupt einen Sinn. Der Gegensatz liegt zwischen legatum und dem im ersten 

Satz anzunehmenden testamentum. Er gibt lediglich einen reinen Präzedenzfall. 

Bekanntlich ist ja auch die lex Voconia auf dem Wege des Legats schon früh um¬ 

gangen worden und mir scheint, daß es sich genau so mit der im ersten Satz ver¬ 

fügten Bestimmung verhielt. Ein solches Umgehen verhindert der Präzedenzfall 

des zweiten Satzes. Wenn die Legatarin ausdrücklich als äcpfjXi^3) bezeichnet wird, 

so mag der Grund hierfür entweder in der Konkurrenz der coemptio-Bestimmung 

mit dem papischen Gesetz liegen, oder es ist mit P. M. Meyer (bei Seckel, a. a. 0.) 

an die Steuer Vorschrift des S 29 zu denken. 

x) Bei Seckel, S. 19. 

2) Vgl. über die Testierungsfähigkeit der attischen Frau, Lipsius 566 A. 68. 

3) Die Ausdrücke für Minderjährigkeit zusammengestellt bei P. M. Meyer Jur. Pap. 31. 

Dazu jetzt P. Ox. 17, 2133; vgl. auch P. Ox. 17, 2111, wo es heißt vecorega x(hv vo[/j,i/j,cov 

erwv, dazu Taubenschlag, Sav. Ztschr. 37, 195ff. Zu rrjv xaXovfievriv xovs/j,7iTia>va vgl. 

O. Gradenwitz, Sav. Ztschr. 46, 285; C. 8, 10, 12, 7 b rrjv xaXov[xevr]v xovaovXraTicova. — 

Zu lesen ist xovs /inriow = coemptio (Meinersmann, Lat. Wörter und Namen in griech. 

Pap. S. 29) nicht mit dem Herausg. quae emptio. 
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IX. MILITÄRRECHT. 

§§ 34. 35. 53. 54. 55. 56. 111. 

§ 34 zoig Iv ozgazeiq Aal anb oiqazeiag ovoi ovvAEycog^zai diaii&eo&a[i] 

Aal Aaza <Poj/xaiAag Aal (EXXrjviAag öia&rtA.ag Aal ygi^OvXai olg ßovXwvzai 

6v6f.iaoiv, eAaozov de ziy bqocpvXio AazaXeinEiv Aal olg tS,\eo]ziv. 

§ 35 zoig ozgazEvo/nevovg Aal ädia&ezovg zeXevzwvzag eg'ov ztAvoi[g\ v.al 

ovvyevEOsi AXrjgovouelv, özav zov avzoü yevovg woi oi fiEZEgy\6j.ie\vot. 

§ 53 ai äy6/.ievai vtz'o fuoauUtav [yvv]aiAeg AiyvTtziaif eav ygrj/.iaziowoi ojg 

‘Pui/.iaia, zä) zfjg uAazaXXrßüa^g Ag]azelzat. 

§ 54 dvyazgl u\C\oolaLov cPu)/.iaiq yev[o/.i]evr] Oiigoog ova [E7tEzgs]xfJE aXt]qo- 

v[o/u]fjoai zitv /.irjregav Aiy[v7i]ziav oboav. 

§ 55 iav Aiyv7iz[LÖ]g Xa&iov <jToazevorjza[i e\v Xeyüvi (sic), a7toXv&[elg ti\g 

zo Aiyvnzio\y\ zdy/.ia a7tOAa&iavaz[at]. bf.ioLiog de Aal ot ea [roß] ege- 

ziaov unlpXlzd-EvzEg aTtOAaiXiozavzai yzXrjv /.iöviov rö)[v] ea Mrjotvcbv 

[o]zoXov. 

§ 56 oi ozquzev\6u~\evoi v.al /xt] vo^iifirjv [l']x[oi'T]«g aizöXvoiv, 4[av zlßt*?-] 

qazioioo[i] u>g Pco/xaloi, zezaqzoXo[y]oüvzai. 

§111 o[t] ozguzevoj-iEvoi 6AtoXy&[r]oav A.a&’ ?;]v ozqazevovzai £7ra[p]x[/]av 

EVA.[z]äo&ai. 

Gewisse Abweichungen vom Militärrecht, welches in den anderen Teilen des 

Reiches maßgebend war, fallen sofort auf. In § 34 wird bestimmt, daß Soldaten und 

Veteranen nur testamentifactio activa den byöqvXoi gegenüber haben, sofern kein 

Verbot besteht. Dabei können sie Testamente in griechischer und lateinischer 

Sprache abfassen, ohne sich der certa et sollemnia verba bedienen zu müssen. Ver¬ 

bote, von denen die Rede ist, sind etwa: mulier, in qua turpis suspicio cadere potest, 

nec ex testamento militis aliquid capere potest, ut divus Hadrianus rescripsit1). 

Die Bestimmung des Absatzes weicht entschieden vom Erlaß Trajans ab2). Ist auf 

der einen Seite durch das Postulat der Homophylie für die Erben eine Einschränkung 

des Testamentsprivilegs gegeben, so haben andererseits die Veteranen in Ägypten 

nicht nur ein Jahr nach der honesta missio das Privileg, sondern zeitlebens3). Seckel 

hat mit vollem Recht erkannt, daß die Nationalitätsangaben römischer Soldaten in 

Ägypten4) mit der Einschränkung der testamentifactio passiva der Homophylen 

Zusammenhängen müssen, wie überhaupt dieser Paragraph bei Seckel-Meyer geklärt 

worden ist5). Die ersten Worte müssen in deutscher Übersetzung lauten: denen, 

*) D. 29, 1, 41, 1; ferner D. 29, 1, 29, 1; C. Just. 6, 21, 5. 

2) D. 29, 1, 1 pr.; Gaius II 109ff. 114; Ulp. ep. 23, 10; C. Iust. 6, 21, 3, 15; vgl. auch D. 29,1, 

13, 2 und dazu Bull. Ist. dir. rom. 194£f. Arangio-Ruiz Atene e Roma 3, 221 f. 
3) Beweisend ist das Manzipationstestament des C. Longius Castor BGU 326 = Meyer, 

Jur. Pap. 25 und die Bemerkungen dort. 

4) Vgl. Mommsen CIL III suppl. 6627. 

6) 444 f. 

* 
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die im Heere stehen, oder die aus dem Heer entlassen wurden . . . anol.voi.ioc, ano 

orgazeiag ist der terminus technicus für die aus dem Heeresdienst Entlassenen1). 

In § 35 wird die Intestaterbfolge von Kindern und Verwandten der Soldaten dahin 

geregelt, daß sie nur erben, wenn sie dem ysvog des Verstorbenen angehören. Dies 

geht auf den Erlaß Hadrians zurück, der den illegitimen Kindern der Soldaten das 

Intestaterbrecht den Vätern gegenüber in der prätorischen Klasse unde cognati 

verleiht2). Hier ist besonders Z. 26 zolg nobg yevovg avvysvioi wichtig, weil der 

unmittelbare Zusammenhang mit unserer Stelle deutlich ist. Daher nehme ich nicht 

mit Seckel3) einen späteren Kaisererlaß oder gar eine Ausführungsbestimmung des 

praefectus Aegyptian, ganz besonders nicht, weil unser Text auch sonst auf Trajan 

rekurriert4). Sehr wichtig und interessant sind Prozeßakten, in denen Kinder eines 

während der Dienstzeit im Heere verstorbenen Legionssoldaten ihre offensichtlich 

bestrittene Erbberechtigung nachzuweisen suchen5). Wenn die Erben Z. 24f. geltend 

machen, ihr Vater sei als peregrinus gestorben, womit sie also dem gleichen yevog 

angehörten, so ist das interessant wegen der Nationalität der Legionäre, hier aber 

vor allem wegen unserer Verfügung und der hadrianischen epistula. Der Vater ist 

schon im Jahre 91 n. Chr. gestorben, aber der Prozeß wird erst 119 n. Chr. oder etwas 

später geführt, wie mir scheint, auf Grund des hadrianischen Erlasses. Jedenfalls 

liefern die Akten einen Beweis für die Praxis, die der Gnomon vorschreibt6). 

Die §§ 53—56 sind nur verständlich, wenn man sich von vornherein klar macht, 

daß sie sich lediglich auf Soldaten ägyptischer Nationalität beziehen, und nur von 

diesem Gesichtspunkt aus können sie wesentliche Aufschlüsse vermitteln. Die Be¬ 

ziehung auf Ägypter geht daraus hervor, daß sie inmitten von Verfügungen stehen, 

die sich mit der Akatallelie befassen und zwar gerade in diesem Teil speziell mit den 

Ägyptern. Die Frage nach der römischen Zivität der Legionäre hat Schwierigkeiten 

bereitet. Während Lesquier zu erweisen suchte, daß nicht alle diese besaßen7), 

ein Schluß, den auch Segre auf Grund der erwähnten Prozeßakten zieht8), hält 

P. M. Meyer an der Verleihung der römischen Zivität bei Eintritt in die Legion 

fest9). Mir scheint, daß der Badener Papyrus und die Argumente Lesquiers gegen 

Meyers Auffassung sprechen. Hinzukommt § 56, nach welchem derjenige bestraft 

wird, welcher sich, ohne die honesta missio erhalten zu haben, als Römer ausgibt. 

Ich möchte durchaus mit Segre annehmep10), daß unter den ozoazsvofievoi auch 

Legionäre zu verstehen sind, wobei man vor allem den vorhergehenden § 55 heran¬ 

ziehen muß. Hier wird bestimmt, daß ein Ägypter, der in einer Legion unbemerkt 

Dienst tut, nach seiner Entlassung in den Stand der Ägypter zurücktritt, genau wie 

!) BGU 581, 3, 15; 645, 4; 709, 5; vgl. auch P. Fay. 156. Falsch ist die Interpretation von 

ovofiara hei Lesquier, L’armee Romaine p. 222, womit auch seine Schlüsse abzulehnen sind. 

2) BGU 140 = Mitt. Chr. 373. 

3) 445. 

4) Oben S. 12 zu § 1. 

5) VBP 72. 

6) Vgl. auch P. Mich. 1320 und dazu unten S. 63. 

7) a. a. 0. 310ff. 

8) Aegyptus 9, 30411. Ebenso Schubart, Gnomon 2, 233 f. 

9) Sav. Z. 46, 321; 48, 606; 50, 515. 

10) a. a. O. 306. 
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die Rudermannschaft, mit Ausnahme der Flottensoldaten von Misenum. Die Be¬ 

stimmung setzt voraus, daß Ägypter in der Legion Dienst tun, nur dürfen sie nicht 

unbemerkt bleiben. Das ctnoy.a&iozazai darf hier nicht gepreßt werden, als ob der 

Ägypter sich mit dem Eintritt in die Legion das Bürgerrecht erschmuggelt hätte; 

denn die gleich darauf erwähnten Rudermannschaften haben es nicht erhalten, 

ausgenommen die in der misenischen Flotte stationierten1). Nimmt man weiter 

§ 53 hinzu, nach welchem Ägypterinnen, die von Veteranen, also cives Romani, ge¬ 

heiratet werden, keine römischen Bürgerinnen -werden können und bestraft werden, 

wenn sie sich als solche bezeichnen, und ebenso § 54, der den Präzedenzfall gibt, daß 

Ursus der Tochter eines Veteranen, welche die römische Zivität hatte, verbietet, 

ihre ägyptische Mutter zu beerben, wird niemand bestreiten, daß wir es in diesen 

Absätzen mit Soldaten ägyptischer Nationalität zu tun haben. Man wird zu dem 

Schluß geführt, daß Legionäre ägyptischer Herkunft die römische Zivität erst mit 

der honesta missio erhalten haben, während die anderen, d. h. die innttxQi/Aevoi, 

beim Eintritt in die Legion römische Bürger geworden sind2). Freilich werden 

Ägypter erst spät Eintritt in die Legion gefunden haben, wTeshalb Ursus sicher nicht 

der Statthalter 84/85 n. Chr. war3), sondern dem 2. Jahrhundert angehören muß. 

§ 111 bringt nichts Neues. Lenel-Partsch verweisen auf eine Digestenstelle: 

milites prohibentur praedia comparare in his provinciis, in quibus militant . . . 

fisco autem vindicatur praedium illicite comparatum, si delatus fuerit4). Eine andere 

Stelle heißt: qui officii causa in provincia agit vel militat praedia comparare in eadem 

provincia non potest, praeterquam ei paterna eius a fisco distrahatur5). Seckel 

betrachtet BGU 462 = Wilcken, Chr. 376 als Ausnahme. Indessen scheint mir im 

Gegenteil auch diese Urkunde das Verbot zu bestätigen. Weder Wilcken noch 

Rostoftzeff6) haben sich merkwürdigerweise über den Text gewundert. Man darf 

ihn nur nach zwei Richtungen interpretieren, entweder war der Käufer noch nicht 

Soldat, als er das Grundstück in der staatlichen Versteigerung erworben hat, oder 

die Pächter weigern sich an ihn die Zahlung zu leisten, weil er nicht rechtmäßiger 

Besitzer des Grundstückes sein kann7). 

X. BONA DAMNATORUM. 

§ 36. 

zwv inI (pövoig /} /.liCooiv aj.iaQzrlf.iaoiv ■/.oXaCo/.ttvüJV fj nal d[V o]uoiag 

alziag ac^<[f/£p]]o£TOV <pvyrjv eho/utviuv za vnäqiovza ävaka/.ißd:vtzai, 

7) Über die Flottenmannschaft von Misenum unterrichten die Militärdiplome. Vgl. I, 

XXXII, XXXV, XXXVIII, dazu Marquardt Röm. Staatsv. 510; sehr schwierig ist der Text 

PSI 1026 dazu Wilcken, Archiv 9, 80f. und A. Degrassi, Aegyptus 10, 242fi., der in Fragen 

der Zivität Meyers Anschauung folgt. Interessant der Brief Winter, Class. Philol. 22, 249ff. 

2) Lesquier a. a. 0. 215 hat § 55 nicht richtig verstanden, obwohl er seine These stützen 

würde. 

3) So schon richtig vermutet von Schubart V 1 S. 8. 

4) D. 49, 16, 1 pr. (Marcian.). 

5) D. 48, 1, 62 pr. (Modestin.). 

6) Kolonat 142ff. 7) So Reinach II 97 f. 
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didoTca de rolg rexvoig av%Cov r'o i xal ralg yv\ya\i^iv al ev apyvQUp 

Ttqolxeg, xal avtolg d£ ro iß ’Avuovlvo[g] KalaaQ 6 xvqiog ovveycvQrjoev. 

Die publicatio gehört schon dem römischen Recht zur Zeit der Republik an. Die 

Konfiskation durch das Aerar und durch den Fiskus ist offenbar nicht genau geregelt 

gewesen1). Für Ägypten ist die Frage insofern irrelevant, da stets der Fiskus als 

Empfänger fungiert. Die Unterscheidung von cpovog und updQTr^iu hat bereits Lenel 

und Partsch2) Schwierigkeiten bereitet, namentlich weil sie auch hier mit unmittel¬ 

barer lateinischer Vorlage des Originals gerechnet haben und deshalb zu falscher Lö¬ 

sung gekommen sind. Sehr wichtig ist die Beobachtung Wilckens3), der in diesen 

beiden Begriffen insofern hellenistisches Recht zu erkennen glaubt, als die Unter¬ 

scheidung zwischen cpövog und dua^TTjua eine Parallele in dem hellenistischen ayvö- 

r]/.ia und dudovr^ia hat, womit § 36 ein Stück hellenistischer Rechtsauffassung 

konserviert hätte. Dieser Auffassung Wilckens tritt auch Levy bei4), während 

P. M. Meyer /.leiCio dixaQrrn-iara einfach als den erweiterten Kreis des Kapital¬ 

verbrechens faßt5). 

Wenn der Gnomon zweifellos manche hellenistischen Rechtsgrundsätze enthält, 

so ist es doch außerordentlich fraglich, ob wir in diesem Absatz solches substituieren 

dürfen; denn gerade hier ist die Maßnahme des regierenden Kaisers in Bezug 

auf die portio des konfiszierten Vermögens der Verbrecher wiedergegeben. Deshalb 

scheint mir in diesem Zusammenhang schwerlich hellenistische Rechtsauffassung 

vorzuhegen, wenngleich zuzugeben ist, daß gerade das Wort cpovog der griechischen 

Rechtssprache eignet6). Andererseits genügt doch wohl das Material, welches Levy 

zur Differenzierung der Schwere des Verbrechens in den römischen Rechtsquellen 

beibringt7), um die Unterscheidung durch cpövog und df.idQrrjf.ia auch für diese Stelle 

hinreichend zu erklären. Aber insofern ist Wilcken und Levy zuzustimmen, weil 

§ 36 eine starke Kürzung des eigentlichen Erlasses darstellt, (übrigens grundsätzlich 

wichtig zur Beurteilung der Epitome) und darin außerdem deutlich wird, daß der 

Epitomator eine gräzisierende Interpretation römischer Rechtsnorm gibt. 

Über die Höhe des den Kindern von den bona damnatorum überlassenen Teiles 

schwanken die Angaben. In den Zeiten der spätrepublikanischen Proskriptionen 

beträgt er ein Zehntel für die Söhne, ein Zwanzigstel für die Töchter8). Hadrian 

gab den Kindern ein Zwölftel, Marcus, wie aus unserer Stelle hervorgeht, einZehntel9). 

Die Bestimmung über die Mitgift der Frauen ist eigenartig und nicht ganz klar. 

Ob wirklich hier die dotes venditionis gratia aestimatae gemeint sind, wie Lenel 

und Partsch glauben10), ist nicht zu entscheiden. Ich würde durchaus dem Wortlaut 

1) Vgl. Tac. 48, 6, 2; vita Hadr. 7, 7; vita Marci 7, 6. 

2) S. 28. 

3) UPZ 499f. Vgl. Taubenschlag, Strafrecht der Papyri 7 f. 

4) Kapitalstrafe, SB Heidelberg 1931, 71 f. 

5) Sav. Z. 50, 540. Vgl. auch Studi Bonfante II 344. 

6) Wenger-Stroux, Inschr. von Kyrene 29f. 

7) a. a. 0. 70f. 

8) Dio 47, 14. 

9) Vgl. oben S. 4; für Hadrian vita 18, 4. Schwankungen zeigen Tac. 2, 17; 4, 20; 

13, 43. Plin. 3, 9, 17. 

10) S. 28. 
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nach an die dotes pecuniariae denken. In jedem Fall haftet die Mitgift der Frau in 

beschränktem Umfang beim Verbrechen des Ehemanns, obwohl die dos im allgemeinen 

stark geschützt war, selbst bei der Protopraxie1). 

XL STANDESVERHÄLTNISSE UND PERSONALSTAND. 

§ 37. 

ol zzaga ngooz&ypaza ßaoikeiuv rj enägyojv zi Ttgä^avzeg dxa[iö]A- 

h^Xwg e^rji-iKv&rjoav 6 fxev zezccgzii) pegei zfjg ovoiag oi de rj/.i[ioi]a ol 

de el; oliov. 

Dieser Absatz bietet eine Reihe von Schwierigkeiten, die sich einer vollgültigen 

Lösung entgegenstellen. Es sind vor allem die ngoozay/uaza ßaoiXewv, welche 

nicht ohne weiteres verständlich sind, und ebenso kann ngäzzeiv verschiedene 

Deutungen zulassen. Gerade der vorhergehende § 36 hat die Umdeutung römischer 

Rechtsnorm in hellenistische Auffassung gezeigt, eine Beobachtung, die der Gnomon 

mehrfach bestätigt. Hier ist die entscheidende Frage, ob wirklich im letzten Drittel 

des 2. nachchristlichen Jahrhunderts die Erlasse ptolemäischer Herrscher ohne jed¬ 

wede Umbildung noch Gültigkeit besessen haben. Von dieser Annahme ist bisher 

allgemein bei Erklärung dieses Absatzes ausgegangen worden. So ist zunächst wichtig 

zu konstatieren, wie es sich mit ptolemäischen Verfügungen in der Kaiserzeit ver¬ 

hält. Einige Beispiele zeigen, daß unmittelbare Beziehungen nur selten vorliegen. 

In P. 13295 (Berlin) und London P. 2226 liegen orxoy&'fira-Urkunden eines 

Sklavenkindes vor2). Sowohl iprj(pio/.ia als nachher die Beziehung der unagyr] auf 

die &ea BegevUrj macht die Verbindung mit Ptolemäischem sehr wahrscheinlich3). 

Wenn die Herausgeber der Dikaiomata recht hätten4), daß in P. Fay 22 = Mitt. 

Chr. 291 ein ptolemäisches ngoozayfia vorläge, würde dies hierher zu ziehen sein, 

aber es handelt sich doch eher um ein ipr\(piona von Ptolemais. Wie sich die Erneu¬ 

erung des ptolemäischen ?cg6ozay(.ia durch Zenobia und Vaballath erklärt5), hat 

Wilcken endgültig gezeigt6). Jedenfalls ist daraus für unseren Text nichts zu ge¬ 

winnen. Dagegen sei auf Berufungen allgemeiner Art, die sich auf ptolemäische 

Einrichtungen erstrecken, aufmerksam gemacht, so etwa, wenn die Priester sich auf 

die Zeit vor der letzten Königin Kleopatra wegen Freiheit von der laoygacpia be¬ 

rufen7). Interessant sind ferner die Protokolle, welche sich mit dem eponymen 

Alexanderpriester beschäftigen8). Endlich sei an den Brief des Claudius an die 

x) Vgl. § 70 und unten S. 72. Im allgemeinen Edikt des Tib. Jul. Alex. OG II 669, 

25ff. BGU 252, 7ff.; 970, lOff. Dazu Weiß, Pfandr. Unters. I 86fi.; Stud. z. röm. Rechts¬ 

quell. 74 A 30; Partsch, Aeg. Bürgschaftsr. 589. 

2) Schubart, Racc. Lumbroso 49ff. 

3) Schubart, a. a. O. 67, vgl. PSI 690. 

4) Dik. 136. 146. 

5) OGI I, 129. 

«) Sav. Z. 42, 131. 

7) BGU 4, 1198. 

®) Plaumann, Archiv 6, 85. 
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Alexandriner und an den neuen /ftmArj-Papyrus erinnert. Rein inhaltliche Über¬ 

nahmen sind häufiger zu beobachten; hierher gehört das Fortbestehen der Chrema- 

tisten1), wie auch das di.äyquuuct für die Gerichtsordnung, welches in den Urkunden 

augusteischer Zeit in bezug auf Verzugszinsen Gültigkeit behält2). Auch die Steuer¬ 

gesetzgebung hat vieles beibehalten3) und im Gnomon bezieht sich § 104 auf das 

alte Ölmonopol. 

Durchaus für sich stehen naturgemäß die städtischen vö\.ioi (auch xprjcpiouaTa), 

die in die Kaiserzeit formell übergehen, so die aoTixol v6f.ioi Alexandrias4), ferner 

die von Naukratis5) und das von Ptolemais6). Demgegenüber ist es sehr 

bezeichnend, daß sich zwar das Edikt des Tib. Jul. Alex, über die Befreiung der 

Alexandriner von den Liturgien in der yjooa7) aufs Engste mit dem letzten Ptolemäer¬ 

erlaß 8) berührt, aber ohne diesen zu nennen. Beide weichen interessanterweise von¬ 

einander darin ab, daß das Lagidendekret einen weiteren Kreis umfaßt, nämlich alle 

ctitb TtölEcog, während sich Tib. Jul. Alex, auf die ’AXetgavdqelg iyyeveig beschränkt9). 

So wird man im allgemeinen sagen können, daß sich Rom in der direkten Über¬ 

nahme ptolemäischer Ordnungen ablehnend verhielt, fanden solche allerdings statt, 

so in römischer Umbildung. Unser Gnomon selbst wird als Werk des Augustus 

und seiner Nachfolger betrachtet, weshalb es unmöglich erscheint, in § 37 ptole- 

mäische Ttgoardyiiata anzunehmen, auf die zu Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. 

rekurriert würde. Hinzu kommt, daß die ßaoikeig in eine Reihe mit den ertag/oi 

gestellt werden, die selbstverständlich nur praefecti Aegypti sein können. Deshalb 

ist eine andere Erklärung notwendig. Reinach behauptet, nqöozay^a10) kann nur als 

Bezeichnung des königlichen Erlasses in hellenistischer Zeit Vorkommen oder als 

mandatum der ägyptischen Präfekten römischer Zeit, niemals als kaiserliches Edikt. 

Dies ist bis zum 4. Jahrhundert richtig, ändert sich aber in dieser Zeit11). Außerdem 

bezeichnet der Gnomon den Kaiser mit avroxgaTioQ, also ein neuer Beweis, daß nur 

der ptolemäische König unter ßaoilsvg verstanden werden kann. Indessen scheint 

mir die Erklärung nur auf den ersten Blick stichhaltig, ßaoilevg wird der Kaiser 

mindestens in halb offiziellen Texten genannt12), während, wie schon hervorgehoben, 

7tq6arayf.ia sich im 4. Jahrhundert als Terminus für das Edikt findet. Tcqoauxyaara 

ßaoileiov sind hier kaiserliche Erlasse, und die merkwürdige Ausdrucksweise ist so 

zu erklären, daß bei der kurzen Zusammenziehung, die sich in der Epitome überall 

findet, 7tQÖaTay(.ia für das Statthaltermandat steht und gleichzeitig auf den kaiser¬ 

lichen Erlaß Anwendung gefunden hat. Das Proömium zeigt den gesuchten Stil 

L PSI 55. 56. 

2) Schubart, Archiv 5, 68. 

3) Wilcken, Grundz. 186f. 

4) P. Ox. 4, 706. 

s) Wilcken, Chr. 27. 

«) P. Pay. 22. 

7) OGI II, 669 § 6. 

®) Lefevre, Le dernier decret des Lagides. Mel. Holleaux 103f.; vgl. jetzt Sammelb. 7337. 

9) Vgl. unten S. 54. 

10) Zum Begriff überhaupt, wichtig Pirano Aegyptus 4, 254. 

41) P. Ox. 17, 2106. 

12) P. Ox. 9, 1185; 12, 1562; Straßb. 42. 

Sohnbart, Griechische Urkunden. V 2. 4 
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des Epitomators, und ich setze auf dessen Konto die ßaoilelg} da hierfür dem Epito- 

mator literarische Vorbilder vielfach zur Verfügung standen. Jedenfalls scheint 

mir dies viel wahrscheinlicher, als daß sich die Epitome Gnomonos am Ausgang des 

2. nachchristlichen Jahrhunderts auf 7TQOOxccy/.iaxa von Königen beruft, deren Ex¬ 

istenz wohl noch bekannt war, aber deren Wirksamkeit kaum mehr verstanden 

wurde1). 

Für das Verständnis von nqdxxeiv in diesem Absatz hat Schubart den richtigen 

Weg gewiesen, wenn er übersetzt „amtliche Handlungen vollziehen“. Nur so ergibt 

sich ein Sinn, während Reinach glaubt, es müsse „fordern“ heißen2). Man hätte dann 

an Erlasse zu denken, die sich gegen unrechtmäßige Forderungen von Beamten 

u. a. richten3). Obwohl solche Stellen die Ansicht Reinachs, die er aber gar nicht 

begründet, stützen könnten, muß es sich hier doch keinesfalls um Fälle solcher Art 

handeln, sondern einfach um Zuwiderhandlungen gegen die Ordnung des Personen¬ 

standes. Das geht auch aus dem Text insofern hervor, als der Beamte dyaxalXrjliug 

nqaxxeiv kann, während der Private ein XQrrtu az l'Aov uy.azaXXrßMg wird. Mit Recht 

verweist Schubart auf xtgayfiaxevö^evog, eine häufige Bezeichnung für Beamte in 

den Papyri4). 

Reinach hat recht, wenn er auf die Schwere der Strafe, die sich bis zur Kon¬ 

fiskation des ganzen Vermögens erhöhen kann, aufmerksam macht, da sie im All¬ 

gemeinen dem römischen Recht nur in Kapitalfällen eigen ist, dagegen hier bei 

Verfehlungen gegen die nqoaxdy\.iaxa und in den §§ 66 und 67 bei Zuwiderhandlungen 

gegen die Ausfuhrbestimmungen auftritt. Diese exorbitanten Strafen sind wohl in 

erster Linie für die nichtrömische Bevölkerung angesetzt worden, aber man erkennt 

aus dem Strafmaß, daß Fälle dieser Art nicht selten vorgekommen sein müssen. 

§§ 38. 39. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. (53. 54. vgl. Militärrecht) 57. 

§ 38 ol £§ daxftg y.ai Aiyvjtxiov yev6/.ievoi fievovoi (.dv AlyvTXXioi, [a]^(po- 

TfQOvg de ■/.XrjQovoi.iovai xovg yoveig. 

§ 39 ‘Pco/uaiov fj Pio^iaiag yax ayvoiav ovveXS-övxcjv fj aoxolg Aiyvrcxioig 

xd xey.va fjxxovi yevei dyoXovd-ei. 

§ 45 iav aoxog AlyvTtxLav yaf.i[fj x]ai xeXevxfjOrj ax[e\/.vog, 6 cpLoyog xd 

iniyxrjxa avxov dva/.au[ßd]v£i, iav de xey.va eyf], xo öl/.iolqov dvalau- 

ßdvei. iav de XjV [7TQ\oxexey.v(t)(y.cj)g e£ doxrtg xai eyj'] xexva y rj y.ai 

1) Den Mandaten der Statthalter über die Akatallelie liegen z. T. sicherlich kasuistisch 

vorgehende Senatsbeschlüsse (vgl. Coli. 8, 7; Paul. sent. 5, 25, 8; auch Gnomon pr. Z. 3f.) 

zugrunde wie Partsch, Sav. Z.42, 252 annimmt, aber auch kaiserl. Erlasse bilden die Grund¬ 

lage. 

2) 115f. 

s) Vgl. etwa den Erlaß des Vergilius Capito OGI II, 665 oder das Edikt des Aemilius 

Rectus P. Lond. III, p. 107 = Wi. Chr. 439. Aus ptolemäischer Zeit sind dem Inhalt nach die 

bekannten Verfügungen P. Tebt. I, 5, 29f. 138ff. 178f.; I, 6 P. Paris. 61 = UPZ 113 ver¬ 

wandt; aus der Kaiserzeit etwa P. Ox. 2, 284, P. Amh. 2, 81 mit dem Hinweis auf das agöarayfia 

des Valerius Firmus. Gegen öiaaeia/idg wendet sich P. Ox. 8, 1100, auch P. Ox. 9, 1252 und 

im weitesten Sinn OGI II 669, vgl. unten S. 71 ff. 

4) V 1 S. 20. 
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7tItiova, xovxoig x[w]Qtl xßi ra EnUxrjxa, tav öh övo xExaqxov r) xo 

7tEf.l7tX0V1 kav ÖE EV [to] fjfUOV. 

§ 46 ‘Pio[iaioig y.al aoxolg y.ax* a[yvot\av Aiyvn\x L~\aig ovv£X&ovoi[[aig~\\ ovve- 

XUJQrid-r] (.ietcc xov a7t£vd-vv\ovg\ tivai xcd x[a\ xdiva xä> 7taxgr/.(p ysvsi 

axoXov&El. 

§ 47 aoti) ovvsX&ovoa Ai\y\v\TtTU<f\ '/.ax1 ayvoiav wg äoxcp dvEv&vvög eoxiv. 

eccv öe aal v7to df.icpqx£q[iov ä7t]agxrj xeyviov TE&fj, xt]Q£lxai %olg tek- 

voig fj noXixEia. 

§ 48 ßaToi[[g]] yrj[.iavTEg Nrjqiiqx[Löa]g opoioi eIol xolg Aiyvrtxioig ovveX&ovoi, 

§ 49 äTtsXev&EQOig yAlE^av[ÖQEio]v ovx Pgov Aiyvnxiav yf]/.tai. 

§ 50 äneXsv&EQag aaxou x£x[£xv\(o[.i£vr]g e!g AiyvTtxiov Ncoqßävog xa vrtaqyovxa 

avsXaßEv, cPovcpog [de] xolg xtxvotg eÖojxe. 

§ 51 Ivqov xal äoxfjg vibg £yrj/.i[£v Aiy\vuxiav xal xaxEXQi^rj öooiautvov 

xstpaXaiov. 

§ 52 ‘PiouaZoig (oax) Hg'ov Aiyvniav y[rjua]i. 

§ 57 naQaiTOv[uü]v tüjv avv£QXOf-itv[ij]vyvvaißiväXX[o]cpvX[o]vgfjAl[y]v7txZa[ig] 

xa xxxva xcö rjxxovi [ye]rf[<] ax.oXov&£\Z]. 

Einige wesentliche Punkte sind bereits über diese Paragraphen erörtert wor¬ 

den1). Ich fasse daher hier nur noch kurz zusammen und verweise auf die guten 

Ausführungen Seckeis und P. M. Meyers bei Seckel2), von denen ich nur in einigen 

Folgerungen abweichen muß. 

Völlig einwandfrei und grundsätzlich ist nur § 49, wonach dem Freigelassenen von 

Alexandrinern die Ehe mit Ägypterinnen schlechthin verboten ist. Diesem Verbot 

unterliegen auch Römer; denn in §52 muß ovx ausgefallen sein, da ein matrimonium 

justum zwischen Römern und Ägyptern nicht existierte3). Diese Rechtsnorm ist 

prinzipiell gültig, indessen bei den Römern nicht mit aller Schärfe durchgeführt, 

da die Möglichkeit der Putativehe berücksichtigt wird4). Damit können Bänder aus 

solcher Verbindung cives Romani werden, obwohl sie naturgemäß auf Grund der lex 

Minicia der ärgeren Hand folgen müßten. Demgegenüber hat für den Alexandriner 

offenbar eine Ehe x.ax* ayvoiav keinerlei Gültigkeit. Die Verbindung des Römers 

und des Alexandriners mit Ägypterinnen ist jedenfalls im Grunde verboten. 

Liberaler verfährt die Gesetzgebung mit den aoxoL, wenn sie ein matrimonium 

in justum eingingen. Dafür ist entscheidend § 38, nach welchem Kinder aus der 

Mischehe einer äoxrj mit einem Ägypter zwar der ärgeren Hand folgen, also dem 

status civitatis des Vaters, jedoch beide Eltern ab intestato beerben. Dem ent¬ 

spricht auch der Präzedenzfall des § 50, wonach Norbanus den Kindern aus der 

Verbindung einer liberta aoxCov mit einem Ägypter die Erbschaft entzog, während 

Rufus sie den Kindern zukommen ließ. Also hatte Norbanus die liberta aoxov 

4) Oben S. 22 ff. 

2) 446 ff. 

3) §§ 39. 46. Vgl. Segre Aegyptus 9, 304 A. 2. BGU 1662 und P. M. Meyer, Sav. Z. 48, 

602; Taubenschlag Studi Bonf. I 388; Reinach II 29. 

4) Vgl. BGU 1086, P. M. Meyer bei Seckel 449 A. 3. 

4* 
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der liberta 'AXe^avÖQswg gleichgesetzt, während Rufus sie auf Grund von § 38 sicher¬ 

lich zurecht wie die darr] selbst betrachtet hatte1). Wenn hier ein Präzedenzfall 

spätestens aus dem Ende des 1. Jahrhunderts2 3) wieder aufgegriffen wurde, weil er 

die Erbschaftskonfiskation ermöglichte, zeigt sich erneut die Verschärfung der Fis- 

kalität in dieser Zeit. Wie beim Römer xai’ ayvoiav vorausgesetzt werden kann, 

so auch bei der dart], die den Ägypter heiratet, im Glauben, er sei aarog. Durch 

Niederlegung der anaQyr^) werden die Kinder aoroi. Anders ist der Fall beim aarog, 

der scientia eine Ägypterin heiratet; denn der Fiskus zieht die tninrr]ra4) bei Kinder¬ 

losigkeit ein, sind Kinder vorhanden zwei Drittel, hat aber der aarog aus einem 

vorangegangenen justum matrimonium mit einer dorrj Kinder, so erhalten diese, 

wenn es drei sind, die lniv.rr\ra, sind es zwei, ein Viertel oder ein Fünftel, ist es 

eins ein Achtel oder ein Zehntel der tTtixrrjra. Der männliche wie der weibliche 

Teil wird bei Standesungleichheit in derselben Weise behandelt. Die Römerin 

steht im Fall der Putativehe dem Römer gleich, genau wie der aarog der darjj. Im 

übrigen zeigt das Material, daß Peregrine Frauen römischer Nationalität häufiger 

geheiratet haben, als Römer peregrine Frauen5). Eine Ausnahme macht lediglich 

der Alexandriner, dem die Ehe mit Ägypterinnen verboten ist und der kein Privileg 

einer v.ar ayvoiav eingegangenen Verbindung genießt. 

Die Sonderbestimmung in § 48 zeigt, daß aoroi mit Nesiotiden kein conubium 

haben, daß ein solcher Fall wie die Verbindung mit der Ägypterin angesehen wird. 

Auf die Exklusivität der Paraitonier richtet sich § 57, der nicht nur ein conubium 

mit Ägypterinnen ausschließt, sondern genau so mit allöipvloi d. h. mit Frauen, 

die nicht eiusdem nationis sind, verfährt6). Endlich liegt noch ein Präzedenzfall 

in § 51 vor, nach welchem der Sohn eines Syrers und einer darr] bestraft worden 

ist, weil er eine Ägypterin heiratete. Daraus muß man mit Seckel folgern7), daß der 

Sohn aus dem iustum matrimonium IvQog war, also offenbar syrischer Grieche, 

dem die Ehe mit der Ägypterin verboten war. Zu xarexQid-rj wQiafrivov -/.ecpaXaiov 

P. M. Meyer bei Seckel 452. 

Zum Schluß stelle ich die Fälle nach Seckel 447f. zusammen. Fälle ungleicher 

Verbindungen sind: 

1. Romanus — dort] § 39. 

2. Romanus — Aegyptia §§ 39. 46. 52. (53. 54.). 

3. Romana — aarog § 39. 

4. Romana — Aegyptius § 39. 

*) Wollte man davor und ’AXetjan>dQelg identifizieren, wäre der Satz unverständlich. 

2) Seppius Rufus: Idioslogos 16 n. Chr.; Mettius Rufus: praef. Aeg. 89—91; Junius Rufus: 

praef. Aeg. 94—98. Norbanus nicht datierbar, aber sicher vor Rufus, weshalb wohl einer der 

Präfekten, nicht der Idioslogos anzunehmen ist. 

3) Vgl. Bickermann, Archiv 8, 220. 230; P. M. Meyer, Sav. Z. 46, 313; eine neue anagyr/- 

Urkunde PSI 1067 und P. M. Meyer, Sav. Z. 48, 544. 

4) Über diesen Begriff jetzt 3. Edikt der Augustus-Inschr. in Kyrene vgl. Premerstein, 

Sav. Z. 48, 473; Wenger-Stroux 50; zum Begriff Bruck, Totenteil 86ff., 185. 

5) Taubenschlag, Studi Bonfante I 387. 

6) Vgl. oben S. 16. 

7) 452. 
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5. äazog — Aegyptia §§ 45. 46. 48. 

6. aozfj — Aegyptius §§ 38. 47. 

7. äazog — Nesiotis § 48. 

8. Libertus Alexandrinorum -— Aegyptia § 49. 

9. Liberta äozov — Aegyptius § 50. 

10. Sohn eines Syrers und einer äozfj — Aegyptia § 51. 

11. Paraitonier — aXlöcpvlog § 57. 

12. Paraitonier — Aegyptia § 56. 

Die per ignorantiam geschlossenen Ehen1) sind im folgenden berücksichtigt, wobei 

die Liste von Seckel in verschiedenen Punkten, auf Grund anderer Erklärung von 

§ 52 und § 48 abweichen muß. 

1. äyvoia Romani gegenüber aozfj § 39: die Kinder sind dem Vater gegenüber 

nicht erbberechtigt. 

2. äyvoia Romanae gegenüber äozog § 39: die Kinder nicht erbberechtigt von 

seiten der Mutter, dagegen iusti patris peregrini filii (Gaius I 77). 

3. äyvoia Romani gegenüber Aegyptia § 39: wie Pall 1. 

4. äyvoia Romanae gegenüber Aegyptius § 39: nur dem Vater gegenüber haben 

die Kinder Erbrecht. 

Diese Fälle sind in späterer Zeit nicht aufgehoben worden, aber grundsätzlich durch 

die Verfügung von § 46 geändert. 

5. äyvoia Romani gegenüber Aegyptia § 46, wo ich mit Seckel ansvd'vvog lese: 

die Kinder werden cives Romani, damit Intestaterben des Vaters nach der 

causae probatio. Ihre Stellung ist gleich den Kindern der veterani honeste 

missi (vielleicht nach dem Militärrecht gebildet), Erbschaftsrecht gegenüber 

der Mutter haben sie gewiß nicht vgl. § 54. 

6. äyvoia aozou gegenüber Aegyptia § 46: Kind auf Grund der causae probatio 

äozog; ist aber der Mutter gegenüber gewiß nicht erbberechtigt. 

7. äyvoia äozfjg gegenüber Aegyptius § 47: durch Niederlegung der änaoytj 

als Folge der causae probatio werden die Kinder äozoi. Sonst wäre nohzsia 

sinnlos. Sie sind der Mutter gegenüber erbberechtigt, nicht dem Vater. Beide 

Eltern können sie nur beerben, wenn sie der conditio deterior folgen und 

Ägypter werden. Vgl. § 38. 

§ 40. 

rä nsql zCbv siayovziov ovg fiij ösl eig zrjv IfXs^avÖQSiov noXs[i\z[i\av 

vöv fjysf.ioviy.fjg ysyovev öiayviöosiog. 

Wie § 37 beschäftigt sich auch dieser Absatz mit Zuwiderhandlungen von Be¬ 

amten oder deren Helfershelfern. Er dient dem Schutz der nohzsLa IfXeigavdQSiov 

und vermerkt, daß Fälle dieser Art von jetzt an, d.h. unter Marcus, dem Präfekten 

zugeteilt werden2). Daß darauf hohe Strafen ruhten, sagt der Gnomon nicht, aber 

*) Gaius I 66fi. 87; II 141£f. Ulpian ep. 7, 4. 

2) Dessau, Kaiserg. II 2, 663 A. 1 hat gewiß Unrecht, wenn er meint, der Idioslogos habe 

die Entscheidung solcher Fälle eine Zeitlang usurpiert. 
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dies ist schon daraus leicht zu folgern, daß solche Fälle früher ins Ressort des Idios- 

logos gehörten und offenbar wegen neuer Verschärfung der Strafen jetzt dem Prä¬ 

fekten übergeben worden sind. 

Das alexandrinische Bürgerrecht war namentlich aus drei Gründen für jeden 

erstrebenswert: 1. als Vorstufe zum römischen Bürgerrecht, 2. wegen der Privilegien 

(Strafvollzug, Befreiung von Liturgien in der ycoga), 3. wegen der Ehen. Als Vorstufe 

der römischen Zivität ist das alexandrinische Bürgerrecht an der bekannten Stelle 

im Briefwechsel des Plinius und Trajan1) erwähnt. Plinius hatte bezeichnenderweise 

in Unkenntnis für seinen ägyptischen Arzt Harpokras das römische Bürgerrecht 

vom Kaiser erbeten und bittet alsdann den Kaiser um das alexandrinische: rogo 

itaque, ut beneficio tuo legitime frui possem, tribuere ei et Alexandrinam civitatem 

et Romanam. Trajan gewährt es und verspricht ein Schreiben an den praefectus 

Aegypti. Man darf daraus folgern, daß der Kaiser sowohl das römische als auch das 

alexandrinische Bürgerrecht verleiht, gewiß beides mit Kenntnis des Statthalters: 

civitatem Alexandrinam secundum institutiones principum non temere dare pro- 

posui. Die kaiserliche Verleihung des alexandrinischen Bürgerrechts enthält auch 

eine Inschrift aus Sardes2). Bei der Aufzählung der Ehrungen des M. Aurelius De¬ 

mostratos heißt es reifir]&eig vnb &eov M6.qy.ov yüi -9-eoü Kofifiödov 7toXi\T]eia 

fiev ’AXeS-avdgeiov l^ay^evel t-voragylaig de ytX., woraus vor allem folgt, daß 

es zwei Klassen alexandrinischer Bürger gegeben hat. Ich erinnere an das Edikt des 

Tib. Jul. Alexander3), wo von den ’AXelgavdgelg eyyevelg die Rede ist, und dies 

glaube ich auch aus einer anderen Stelle folgern zu dürfen4), wo es einmal heißt 

/Lirj u>v de v6f.iLf.iog vi'og roü narg'og ovrog ’AXelgavdgewg ’AXetgavdgevg ov dvvarai 

eivai und etwas später eioay&rivcu ig tijv TtoXirelav tüjv ’AXet-avdgecov ov dv- 

varcu. Demnach scheint auch hier ein Unterschied zwischen den eyyevelg und den 

eioay&evTeg gemacht zu werden. Nur die ’AXeSgavdgelg eyyevelg sind nach Tib. Jul. 

Alexander bevorzugt, mit anderen Worten, sie allein besitzen die noXiieia iSa- 

yevrjg, welche dem Demostratos verliehen worden ist, und durch die allein er erst in 

den Vollbesitz der Vorzüge alexandrinischer Zivität gelangte. 

Es darf nicht Wunder nehmen, daß die unrechtmäßige Einführung in das alex¬ 

andrinische Bürgerrecht schwer geahndet wurde und zwar vor dem höchsten Tri¬ 

bunal des Landes. 

§§ 41. 107. 

§ 41 eav Aiyvmiog Iy Yongiag [av^eXr^cu nalda yccl tovtov vto7XOirjOr]Tcu, 

fiera d-avaxov TeragToXo\yelr~\cu. 

§ 107 tGjv avaigovfievojv amb Yorcg^iag dpujmy.a fieza &6varo[v tö] terag[T]ov 

avaXafißaverai. 

Beide Absätze gehören mit zu den dunkelsten des ganzen Textes, sie zu verstehen, 

darf nur als Versuch gewertet werden. Sie sind bereits Gegenstand von zwei län- 

!) Ep. 5. 6. 7. 10. 

2) Denkschriften Kais. Ak. d. Wiss. Wien 53 (1910) Phil. hist. Klasse, p. 19 nr. 27 = 

IGR 1519. 

8) OGI II 669 vgl. oben S. 49. 4) Mitt. Chr. 372 V. 



XI. STANDE SVERHÄLTNI SSE UND PERSONAL STAND. 55 

geren Untersuchungen gewesen, die eine von Fulvio Maroi1), die andere von Carco- 

pino2), und beide gelangen zu anderen Resultaten, schon weil Carcopinos Aufsatz 

den Marois zu widerlegen sucht. Obwohl Marois Erklärung, daß es sich im § 41 um 

eine 25%ige Erbschaftssteuer handelt, nirgends Anklang gefunden hat, ist der Ge¬ 

danke keineswegs von der Hand zu weisen. Allerdings, wenn er glaubt, christliche 

Einflüsse in diesen Absätzen wahrzunehmen, dann ist dies ein völliger Irrweg. 

Carcopino hat durchaus recht, wenn er die Paragraphen vollständig aus der antiken 

Mentalität über die expositio der Kinder erklärt. Er irrt aber, wenn er in unserem 

Paragraphen Strafen erkennen will, deren Gründe entweder rassenmäßig bedingt 

sind, oder aus Kindesunterschiebungen resultieren, ähnlich wie Reinach3), der die 

Strafe damit erklärt, daß ein Ägypter Kmder anderer, d. h. höherer Nationalitäten 

adoptieren könnte und somit die scharf gesetzten Schranken des Personalstandes 

überschritte. Es ist merkwürdig zu beobachten, wie die Erklärer, die sonst sachlich 

hleiben, bei der Interpretation dieser Bestimmungen sofort moralische Wertungen 

aufstellen und sich dadurch das Verständnis erschweren. Seckeis Erklärung, die 

davon zwar frei ist, kann deshalb noch weniger befriedigen, weil er lauter Dinge 

substituiert, von denen kein Wort in unseren Paragraphen steht4). 

Die Erklärung hat lediglich davon auszugehen, daß sich der Text des Gnomon 

stets mit rein fiskalischen Angelegenheiten befaßt, und daß er Fälle gibt, bei denen es 

stets darauf ankommt, bei welcher Gelegenheit der Idioslogos dem Fiskus neue 

Mittel zuführen kann. Erwägungen bevölkerungspolitischer Art dürfen jedenfalls 

nie als wesentliches Merkmal solcher Verfügungen angesehen werden, sondern immer 

nur finanztechnische. § 41 bestimmt: Wenn ein Ägypter einen Knaben von der '/.oitQia 

aufhebt und ihn zu seinem Sohn macht, wird ihm nach seinem Tod ein Viertel des 

Vermögens eingezogen. § 107 ist weiter gefaßt und bestimmt, daß alle diejenigen, 

welche Kinder von der 'Aoitqia aufheben, nach ihrem Tode ein Viertel des Vermögens 

einbüßen. Alle Erklärer sind darüber einig, daß § 107 später ist als § 41, womit sie 

recht haben, übrigens eine neue Bestätigung für die oben ausgesprochene Annahme5), 

daß die „Nachträge“ selbst in der Epitome den spätesten Teil darstellen. Zunächst 

§ 41. Reinach behauptet, dieser Absatz stünde inmitten solcher, die sich mit dem 

Personenstand beschäftigen, also müsse auch dieser in § 41 von entscheidender 

Bedeutung sein6). Dies ist zwar völlig richtig, aber der Personenstand beschäftigt 

ja den Idiologen doch nur in Hinsicht auf das fiskalische Moment, und da ist wieder 

das bei der Verletzung des Personenstandes sich ändernde Erbrecht von größter 

Bedeutung7). So mag gleich vorweg bemerkt werden, daß sich auch § 41 in erster 

Linie mit dem Erbrecht befaßt, nicht aber mit bevölkerungspolitischen Maßnahmen 

und erst recht nicht mit der Frage, ob die Behandlung ausgesetzter Kinder in mo¬ 

ralischer oder unmoralischer, humaner oder unhumaner Art geschieht; denn selbst 

wenn man annehmen wollte, daß dem Ägypter die Adoption eines Kindes höherer 

Nationalität erschwert werden sollte, wie könnten dann die Bestimmungen der 

x) Racc. Lumbroso 377ff. 

2) Mem. des antiquaires de France 7, 59:0. 

3) 16f. *) S. 454. 

5) S. 5. «) 16f 

7) Vgl. §§ 38. 45. 50. 54. 
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§§ 46 und 47 zu recht bestehen. Von Vorstellungen dieser Art muß man sich frei 

machen. 

Der Ägypter, der ein Kind vom Schutthaufen aufliest und es nicht adoptiert, 

sondern zum Sklaven macht1), also sehr viel stärker noch gegen den Personalstand 

verstieße, verliert nach seinem Tod offenbar nichts von seinem Vermögen, sondern 

lediglich, wenn er das Kind adoptiert. Ich mache gleich hier auf die wichtige Urkunde 

über Adoption aufmerksam'2), die sich als volksrechtlicher Vertrag zu erkennen gibt, 

der lediglich der Erbeseinsetzung dient3). Daher ergibt sich notwendig die Folgerung, 

daß der Ägypter durch Adoption eines expositus den Erben gewinnen will. Das ist 

an sich nicht verboten, nur erbt der yionQiaQzog nicht das Ganze, sondern nur drei 

Viertel des väterlichen Vermögens, während ein Viertel an den Fiskus fällt. Ver¬ 

gleicht man dazu die im Falle einer Mischehe zwischen aarög und Ägypterin nach 

§ 45 gehandhabte Praxis, so dürfte ohne weiteres erkenntlich sein, daß § 41 von der 

Voraussetzung ausgeht, daß der «t -/.otcqLciq adoptierte Sohn nicht den Status civi¬ 

tatis Aegypti hat und somit eine partielle Vermögenskonfiskation gerechtfertigt 

ist. Daß § 41 erbrechtliche Gesichtspunkte als wesentliches Moment hat, erweist 

sich ferner 1. durch die Adoption, 2. durch die Vermögenseinziehung nach dem Tode 

des Adoptierenden. 

Von hier aus wird nun auch § 107 verständlich. In diesem fehlt die Adoption, 

ebenso wie die Bestimmung der Nationalität desjenigen, der das Kind vom Schutt¬ 

haufen aufliest. Wag gemeint ist, geht aber trotz der übertriebenen Kürze, die ja an 

verschiedenen Stellen der Epitome zutage tritt, klar hervor, wobei fieta tiävarov 

und rhagrov den Weg weisen. Es kann sich nur um die Ausdehnung der Maßnahme 

handeln, die in § 41 auf die Ägypter beschränkt war. Das Moment der Adoption 

bleibt hier unberührt, weil in erster Linie an Kindesunterschiebung zu denken ist. 

Das hat Carcopino richtig erläutert4), nur ist es irrig, Strafen anzunehmen, oder 

einen Versuch des Gesetzgebers zu konstruieren, der die Aufhebung der Findelkinder 

zu unterbinden sucht. Es handelt sich lediglich um eine Besteuerungsmaßnahme 

der Erbschaft der Findelkinder, gleichgültig, ob sie vom Ägypter volksrechtlich 

adoptiert oder von der nichtägyptischen Bevölkerung als eigene ausgegeben werden. 

Von ganz besonderem Interesse aber zur Verwaltungsgeschichte der Kaiserzeit ist 

die Tatsache, daß § 41 eine alte Bestimmung für die Ägypter enthält, die dann Vor¬ 

bild für Maßnahmen auch den übrigen Bevölkerungsgeschichten gegenüber wurde, 

vermutlich als die Reichskassen unter Marcus erschöpft waren. 

§ 42. 

Ot a/.aTa).Xr]Xiüg xQr]f.iaTiC[ov]T£g TeiaQTokoyovytai xai oi eiööreg v.ai 

ovvxQr^iarioavzeq avrolg [rt]raozoloyoCvrai. 

x) Über Sklavennamen Konqevg usw. vgl. Perdrizet, Rev. des et. anc. 23, 35ff.; Maroi 

a. a. 0. 395 A. 4 und neuerdings Taubenschlag Sav. Z. 50, 148. 

2) Mitt. Chr. 363; vgl. Grdz. 274. 

3) Hierzu wichtig die Praxis des syr.-röm. Rechtsb., vgl. Mitteis, Reichsr. u. Volksr. 33811. 

*) a. a. 0. 7611. 84ff. als Erläuterung von Juven. Sat. 6, 59411. 
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Hier kann ich mich auf die Wiedergabe der vorzüglichen Erklärung durch 

v. Woeß beschränken1). Es handelt sich um die Identitätskontrolle von Personen, 

die im geschäftlichen Verkehr aller Art stehen. Es werden nicht allein die ü/mtoXlu- 

krfktog xQiqi.ia'zL'Co'VTec, bestraft, sondern genau so die ovvxqr]i.iazioavr£g. v. Woeß 

weist mit Recht darauf hin2), daß eine genaue Wiedergabe von xq^iar iteiv in 

unsere Sprache nicht möglich ist und daß auch P. M. Meyers Übersetzung „sich im 

geschäftlichen Verkehr benennen“3‘) nicht den ganzen Sinn wiedergeben kann. 

„Uns fehlen die Einrichtungen, die das antike Wort lebendig machten: die Be¬ 

völkerungslisten, die in den Dienst des Urkundenverkehrs gestellt waren und die bei 

jeder Person die Benennung angaben, deren sie sich im Geschäftsverkehr zu bedienen 

hatte; und die Urkundenpraxis, die diese Listen (oder doch Dokumente, die auf diese 

Listen zurückgehen) zu Rate zog, wenn es sich darum handelte, die Personengleich¬ 

heit einer Partei festzustellen“4). axazakkrikiog zor^taci'Ctiv ist die Verletzung 

der Identitätskontrolle im weitesten Umfange. Der Staat sichert sich doppelt, 

indem der also die zur Identitätskontrolle eingetragene Privatperson 

genau so gestraft wird, wie der ovvxQrjf.iazioag, d. h. die am Geschäft mitbeteiligte 

Person, vor allem der Notar. Damit hängt die große Sorgfalt zusammen, mit der 

in Notariatsurkunden der Kaiserzeit das Personalsignalement eingetragen wird5). 

Die scharfe Bestimmung dieses Absatzes ist aus der Tatsache zu erklären, daß das 

axmcdbifoog /orjuaziZeiv, wie sich von selbst versteht, größten Schaden anrichten 

konnte. 

§ 43. 

Aiyvmiwv [.iera rekevzrj|>] zov Ttuzq'og yqaipccv[z]tüv %ov Ttazeqa ''Pio- 

palov ztzaqzov äveXrj/.icp\ß']r]. 

Es ist bekannt, daß der Todesfall von Ägyptern den Lokalbehörden angezeigt 

wird6), und daß diese Anzeige obligatorisch ist. Bei Römern werden seit Marcus 

die Geburten registriert7), während Todesanzeigen nicht stattfanden8). In unserem 

Paragraphen handelt es sich um unrechtmäßige Usurpation römischer Nationalität 

für die Toten von seiten der Nachkommen. Die Strafe ist mild, wenn man daran 

denkt, wie Claudius die Anmaßung der römischen Zivität strafte9). Es ist nicht recht 

einzusehen, welches Interesse vorlag, um einen Ägypter nach seinem Tod als Römer 

zu deklarieren. Denn die Nationalität der Kinder änderte sich nur für den Eall, daß 

die Mutter Römerin war. Dies wird aber wohl nur in seltensten Fällen vorgekommen 

1) Urkundenwesen und Publizitätsschutz passim. 

2) a. a. 0 . 326. 

3) Jur. Pap. 332. 

4) v. Woeß a. a. 0. 

6) Hasebroeck, Personalsignalement, Sehr. Heidelb. Pap. Inst. 3, besonders 10ff. — Übri¬ 

gens zeigt v. Woeß a. a. 0. 141ff., besonders auf Grund von P. Ryl. 118, daß unter den aw- 

XQrjfxarlaaVTeg auch die erwfoAtoJ'-Pächter zu verstehen sind. 

6) Vgl. etwa Wilcken, Chr. 62. 

7) Vita 9 und dazu oben S. 4. 

8) Reinach II 18. 

9) Suet. CI. 25. 
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sein, daher könnte man eher an einen Veteran ohne honesta missio denken, der 

zwar zu Lebzeiten das Verbot des § 56 eingehalten hat, den aber die Kinder nach dem 

Tode widerrechtlich als römischen Bürger meldeten. Meines Erachtens zeigt übrigens 

die Milde der Strafe, daß sich aus solchen Fällen im allgemeinen keine großen Kon¬ 

sequenzen ergaben, denn hätte wirklich daraus für die Kinder Usurpierung der 

römischen Zivität resultiert, wäre die Strafe zu gering bemessen gewesen. 

§ 44. 

Aiyvnxiov aTCoyQaipa^ev^v] vi'ov wg e(prjßevxö[x]a xiov övo xexaqxov 

avcda/.(ßavexai. 

In diesem Absatz wird die tcoXtxeia xwv ‘EXXrjviov geschützt, keineswegs nur die 

der Alexandriner. Oben wurde gezeigt, daß es sich hier besonders um den Schutz 

der äoxoi handelt1), während § 40 den der Aleigavöqeig im Auge hat. Es handelt 

sich hier, wie Reinach richtig sieht2), um die htixexqi^evoL unter den Hellenen, 

und man darf hinzufügen, daß diese in der Zeit des Gnomon aoxoL genannt wurden. 

Den Sinn der Worte övo xexaqxov, den Schubart mit ein Sechstel wiedergibt, hat 

Glotz richtig erkannt, wenn er ihn mit cuupoxeqiuv xexaqxov erklärt3); gemeint ist 

also, daß vom Vermögen des Vaters wie von dem des Sohnes je ein Viertel konfisziert 

wird, so daß die Strafe höher ist als bei vielen anderen Fällen von Akatallelie. 

XE. STRAFBESTIMMUNGEN BEI UNTERLASSENER 
MELDUNG. 

§ 58. 

ol f.irj a7toyeyqa/.iuevoi xalg [xötj] olxiav a7toy[Q(x](pa\lg e]avxovg xe 

xa[i] ovg [d'jet xexaqxoXoyovvxai, [xa]i eav övolv a7toyQ\acp~\a[lg q]iy 

drtoyqaxpduevoL eioöo&Cboiv, [<5]i[t,‘] xexa£>r[o]r [[avaAct]] [xaxax]qivovxai. 

Die Strafe, die sich gegen die Unterlassung der xax5 olxiav anoyqacpj richtete, 

war bisher unbekannt4) und dieser Absatz lehrt, daß sie außerordentlich hoch war. 

Die Härte ist verständlich, wenn man sich klar macht, wie nachlässig mit den Er¬ 

klärungen verfahren wurde, daß eine ganze Reihe erst im Jahr nach der Aufforderung 

eingingen. Dies wird weiter durch den Text bestätigt, wenn der Gnomon sogar mit 

der Versäumnis von zwei Meldejahren, d. h. einem Zeitraum von 14 Jahren rechnet. 

Allerdings wird in diesem Fall die Straf summe verdoppelt; denn Z. 152 muß mit 

Reinach [d'ig] xexaqxov gelesen werden5). Der Hausvorstand ist verpflichtet sich 

x) Vgl. oben S. 26. 

2) II 19 f. 

3) Journ. des Sav. 20, 215f.; vgl. P. M. Meyer bei Seckel 453 A. 3. 

4) Reinach II 23. 

5) Vgl. auch Arangio-Ruiz Atene e Roma 3, 26. Es ist aber nicht richtig, hier eine Ver¬ 

schärfung zu Ungunsten der ägyptischen Bevölkerung anzunehmen, da der Wortlaut die 

Strafe für wiederholte Versäumnisse ganz allgemein ausdrückt. 
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und alle Bewohner des Hauses zu melden. Es sei an die eidliche Versicherung in 

Oxyrhynchus erinnert, in welcher bestätigt wird, daß kein Römer, Alexandriner, 

Freigelassener, Ägypter oder Ortsfremder im Verzeichnis fehle1). Mit voller Deutlich¬ 

keit geht daraus die Meldepflicht aller Personen, zu welcher Bevölkerungsgruppe 

sie auch immer gehören, hervor, elodidövca zeigt, daß der Staat auch hier mit 

Angebern arbeitete, denen er gewiß Prämien gezahlt hat. Der ganze Paragraph 

gibt eine Norm, während im folgenden verschiedene Ausführungsbestimmungen 

gegeben sind, die besonders in einzelnen Fällen Milderungen vorsehen. 

§ 59. 

‘Pio/.iaioi x[a]i sJleigavdqeig fn) dTc[oyq~\axpd(.i£voi ovg ösi, ed[v Vje eva 

edv re TiXsi^o^vg, ev rfaaqrov YMT\^ayq~\ivovxa[i\. 

Diese Bestimmung mildert die Verpflichtung zur y.o.%“ oi/.tav UTCoyqucp'j für Römer 

und Alexandriner; sie zahlen einheitlich ein Viertel, und auch von zweimaliger Ver¬ 

säumnis ist nicht die Rede. Dagegen kann aus dem Absatz hervorgehen, daß die 

übrige Bevölkerung im Verhältnis zur Zahl der Nichtgemeldeten bestraft worden 

wäre. Da wir darüber nichts wissen, scheint es mir gewagt, aus § 59 eine solche Be¬ 

stimmung ableiten zu wollen; es mag dies vorgekommen sein, aber dann gewiß zu 

unrecht. Auch Reinachs Vermutung, wonach Römer und Alexandriner nur ihre 

Hausstandsmitglieder, nicht auch sich selbst zu melden gehabt hätten2), ist nach 

allem, was wir wissen, nicht richtig, da der y.a%> oi/Jav ditoyoafpr] alle unterworfen 

waren. Die Milderung kann aber nur damit erklärt werden, daß die bevorrechteten 

Personen in der kcpr]ßeia und dirao/r] einen Ersatz hatten, welcher sie aber von der 

Meldung der eigenen Person prinzipiell nicht befreite. 

§ 60. 

oi /.it] drcoyqaipd/.ievoi avdqa7to[da u]6vodv %Cov ayö[qa]/toö(o[v] are- 

qwvrai. 

Auch dieser und die folgenden Paragraphen geben mildernde Ausführungsbe¬ 

stimmungen. Wer einen Sklaven nicht meldet, wird nicht mit der Einziehung des 

tezaqTov bestraft, vielmehr wird nur der Sklave konfisziert. Daß die Meldung des 

Sklaven weniger streng genommen wurde, resultiert aus dessen besonderer recht¬ 

licher Stellung. Er gehört als Mensch zur Bevölkerung, ist aber rechtlich Sache. 

Diese doppelte Stellung, die er einnimmt, durchzieht das ganze Sklavenrecht3). 

Er wird, wie alle Vermögensobjekte, in der xar5 ol/.iav ärtoyqcupq registriert, wozu 

auch die nachträglichen £7tty£vr]0ig-Anzeigen gehören, andererseits ist er in der 

lyy.rr]O£L0V ßißho-9-qyrj verbucht4). 

An dieser Stelle ist dem Zusammenhänge nach lediglich an die y.aP oiy'iav aito- 

yqacprj zu denken resp. an die entsprechenden Nachtragsmeldungen; denn eine 

J) Wilcken, Chr. 201. 

2) 23f. 

3) Vgl. die gute Bemerkung bei Taubenschlag, Sav. Z. 50, 161 f. 

4) Vgl. zum Ganzen v. Woeß, Urkundenwesen 79S.; 168ff. 
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jährliche Meldung der Sklaven wie etwa die der Haustiere, gibt es in der Kaiserzeit 

nicht1). Es ist aber nötig, hier auf die sog. Oikogeneia-Urkunde zu verweisen2), wel¬ 

che die amtliche Bescheinigung über die Meldung hausgeborener Sklaven darstellt, 

wobei ungefähr das gleiche für das vom Kehrrichthaufen aufgehobene Kind3) gilt, 

sofern es Sklave wurde4). Denn auch der gekaufte Sklave, der beim Besitzwechsel in 

den Akten der sy/.zrjoeiuv ßißhoürjxr] verbucht worden ist, mußte zur Bevölkerungs¬ 

liste gemeldet werden. Wenn nun die Oikogeneia durch das Grapheion vollzogen 

wurde, ist man geneigt, Übernahme aus dem ptolemäischen Gesetz5) über Meldung der 

ärdgärtoda anzunehmen, besonders, da die Strafe unterlassener Meldung ebenfalls 

die Einziehung des Sklaven fordert. Aber es ist zu beachten, daß jener Text von 

verpfändeten resp. hypothekarisch belasteten Sklaven spricht, also einen Sonderfall 

herausgreift, der die Übereinstimmung stark einschränkt6). Deutlich ist nur, daß 

auch er die Meldung der Person an sich voraussetzt und die Unterlassung, wie es 

scheint, mit gleicher Strafe bedroht7). Man ist zu der Annahme berechtigt, daß pto- 

lemäische Vorschriften mitgewirkt haben, wie dies offensichtlich im Sklavenrecht 

mehrfach der Fall war. Man kann dafür auch avÖQanoöov in Anspruch nehmen, 

denn diese Bezeichnung ist in ptolemäischen Gesetzen häufig8), aber auch in einer 

alexandrinischen Urkunde aus augusteischer Zeit wird für eine öovh] das zeXog eig 

za avÖQaTToda gezahlt9), womit wieder ein Terminus auftritt, der aus ptolemäischer 

Zeit bekannt ist, allerdings in römischer Zeit genau so verblaßt gebraucht wird, wie 

die verschiedenen Bezeichnungen für den Sklaven. Wenn man aber bei den bereits 

erwähnten Oikogeneia-Urkunden die Berufung auf ipijcpioiia und 7iQÖozayf.ia hin¬ 

zunimmt, so wird auch hier das ptolemäische Gut wieder sichtbar10). 

Beispiele für Sklavenmeldungen gibt es genügend11). Wichtig ist, daß die von 

Schubart edierten Oikogeneia-Urkunden die verspätete Meldung mit aller Deutlich¬ 

keit vor Augen führen, wenn Kinder im 2., 3. und 7. Lebensjahr angemeldet werden12), 

4) Reinach. 

2) Beispiele bei Schubart, Racc. Lumbroso 49fi. 

3) Vgl. P. M. Meyer, Jur. Pap. 90; Taubensehlag a. a. 0. 146 A. 6. Daneben Weiß, Sav. Z. 

37, 160 und Perdrizet, Rev. et. anc. 23, 64. 

4) Anders verhält es sich Gnomon §§ 41. 107; denn dort ist von Sklaven nicht die Rede. 

Vgl. oben 54 ff. 

5) Wilcken, Chr. 259. 6) Vgl. Schubart a. a. 0. 56 A. 1. 

7) Interessant ist übrigens P. Zenon Cairo 59093 MtVExhfjg öe 6 iv Tvqwi iq7t] aw/uaTia 

riva y.ai qpogria äyayw[v] aindg ix Fd'Qrjg dg Tigov juers^E/.io'dai eig Tigov ov ngoaayyei- 

\Xav]ra rotg re/.divatg ovöe e'/ovtu i^aywyijv rüv ow/udra,v rovg de alado/iivovg oTEgrjoai 

ainov. Die Zollbeamten nehmen den nichtgemeldeten Sklaven dem Übertreter der Vor¬ 

schrift weg; wenn naturgemäß auch die Situation anders ist, so liegt doch auch hier der vö/uog 

ze/Mvixdg zugrunde. 

8) Vgl. Wilcken, Chr. 259, dazu Plaumann P. Gradenwitz 10, Mitt. Chr. 369. 

9) BGU 1059; vgl. Freib. II, 8, dazu Taubenschlag a. a. 0. 140; P. Gradenwitz 1 ist zu 

unsicher, um Schlüsse zuzulassen. 

10) Vgl. auch oben S. 47 f. 

n) Etwa Wilcken, Chr. 206. P. Ox. 1463 u. a. m. Vgl. Wilcken, Ostr. I 447; v. Woeß a. a. 0. 

79f. 
12) Racc. Lumbr. 49ff. Dazu Fälle in den xaz’ oixiav dnoygaqpai BGU 55; 115; 1069. 

P. Ryl. 111. 
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und die Klage wird verständlich, daß für Knaben gewohnheitsmäßig die Oikogeneia- 

Urkunde überhaupt nicht mehr eingereicht wurde1). Dabei setzte man sich oflenbar 

lieber dem Risiko der in unserem Paragraphen vorgeschriebenen Strafe aus, als daß 

die Meldung vorgenommen wurde. § 67 wird lehren, wie es dazu kam. 

§ 61. 

rCov avanoy[Q]arpiov dovXiov fj kn[ar/>]r) öiöorai rolg d\e\on6r[ai\g, käv- 

neq /urjöeva nöoov eytoai fj [[ur,]] ft[6v]ovg rovg öovlov[g]. 

Hier wird eine Einschränkung zugunsten der Herren von Sklaven erkenntlich. 

Das Verständnis und der Sinn dieses Paragraphen hängt von der Ergänzung des 

fünften Wortes ab. Bisher ist kn[iyov]fj gelesen worden, ein Wort, welches sich in 

Verbindung mit dtöorai merkwürdig ausnimmt, weshalb Naber2) kni/uovij ergänzen 

wollte, ohne allerdings damit den Sinn klarer zu erfassen. Dagegen betont er mit 

Recht, daß die Nachkommenschaft der Sklaven ein zweifelhaftes Geschenk ist, be¬ 

sonders für den Minderbemittelten; denn Gewinn fällt unter Umständen erst spät 

ab, nachdem diese Nachkommenschaft mit Kosten großgezogen worden ist. Schubarts 

jetzige Ergänzung ist schlagend, statt kniyovfj muß es knarpfj heißen, obwohl die 

Lücke für 3 Buchstaben Raum bietet, knacpfj steht im Sinn von manus injectio3), 

was bei Sklavenkäufen geläufig ist. Dominis datur manus injectio gibt demnach 

dem Sklaveneigentümer das Recht, das ihm entzogene Eigentum wieder zu bean¬ 

spruchen, wobei der Sklave oder der Staat Beweis führen müssen. Freilich wird 

nach allem, was wir gerade aus dem Gnomon von der Verwaltung Ägyptens lernen, 

die Wirksamkeit des Verfahrens dem Staat gegenüber nicht überschätzt werden 

dürfen, indessen ist wenigstens ein Rechtsweg gegeben, um das unter Umständen 

zu Unrecht konfiszierte Eigentum wieder zu erlangen. 

§ 62. 

ui kv arqare\i\a ovreg ävan6yqa(p[oi o]v xgarovvrai, yvvain[e]g de 

avrcüv x[at] %ev.va ev&vvovr\au\. 

Reinach4) und P. M. Meyer5) irren in der Erklärung dieses Satzes, schon weil sie 

avanöyQcupoi aktiv verstehen, also Personen begreifen, die ihrer Meldepflicht von 

sich aus nicht genügten. Abgesehen davon, daß eine solche Bedeutung von dvartö- 

yqacpog überhaupt kaum denkbar ist, scheidet sie hier deshalb vollständig aus, weil 

sie gerade von den Sklaven im passiven Sinn gebraucht worden ist. Schubart über¬ 

setzt kv orqareiq auch hier wie in §34 mit Feldzug, gemeint ist aber der Heeresdienst6), 

also handelt es sich um Soldaten, die nicht zur 'Aar or/.iav anoyqacpfj gemeldet 

sind. Der Soldat selbst ist ebensowenig meldepflichtig, wie der Sklave, gleichgültig, 

B Mitt. Chr. 372 VI, 15. Vgl. unten S. 68. 

2) Mus. 27, 221. Vgl. Jouguet, Rev. hist. 141. 

3) Vgl. P. M. Meyer, Jur. Pap. 34 und Kühler, Sav. Z. 29, 32. 

4) II 24. 

6) Jur. Pap. 333. 

6) Oben S. 44. Lenel-Partsch vgl. arQarevea&ai §§ 35. 55. 56. 111; ebenso Mitt. Chr. 372. 
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ob er sich beim Truppenteil befindet oder abkommandiert ist. Dennoch muß er in 

der /Mt“ oiv.iav änoyqa(prj erscheinen, weil er seiner iöiu und seinem Hausstand 

entzogen ist, aber wie alle Abwesenden (so der avcr/.f%ioQrf/uI>g) unter das Gesetz der 

Meldepflicht fällt. Melden und aufführen1) mußten ihn die Angehörigen in der Hei¬ 

mat, oder versichern, keiner sei uvanoygacpog2). Man könnte allerdings annehmen, 

daß es nicht nötig gewesen sei, den Soldaten zu melden, weil er im Gegensatz zu 

anderen Abwesenden sich der Behörde nicht entzieht, sondern in der Stammrolle ein¬ 

getragen ist. Wir konstatieren wieder einen Fall, auf welche Art sich die Verwaltung 

Ägyptens doppelte Sicherung schafft; der Soldat erscheint in der Stammrolle und in 

der zivilen xcrr5 olxiav änoyQacprj. 

Bei Unterlassung der Meldung werden die Angehörigen der Soldaten zur Ver¬ 

antwortung gezogen, d. h. dem Wortlaut des Gnomon nach ihre Frauen und Kinder, 

so daß der Soldat als Hausvorstand gedacht ist, während, wie es scheint, Fälle, nach 

denen er nur Eltern und Geschwister hat, unberücksichtigt bleiben. Dieser immerhin 

merkwürdige Wortlaut hat Meyer und«Reinach zu ihrer abwegigen Erklärung ver¬ 

führt, indessen rechnet eben der Gnomon mit der häufigsten Erscheinung, daß näm¬ 

lich der Soldat Weib und Kinder zu Hause läßt und zum Heere geht. Der Staat 

hat solchen Verstoß sicher milde geahndet; denn Strafen werden nicht angesetzt, 

lediglich die Verantwortlichkeit ausgesprochen. Dazu führt auch schon die allge¬ 

meine Erwägung, daß es töricht gewesen wäre, durch harte Maßnahmen eine Be¬ 

unruhigung der Soldaten auszulösen. 

Sehr interessant ist hierbei, daß die römische Verwaltung da, wo sie es braucht, 

einfach Frauen und Kindern des Soldaten Verantwortlichkeiten zuschiebt, während 

sie andererseits eine rechtmäßige Ehe dem Soldaten nicht einräumt3 *). Für die hier 

gegebene Erklärung spricht weiter das Wort xgaroLvrai, welches nicht etwa „haften“, 

sondern „gefaßt werden“ heißt. Dies bleibt bei Reinachs und Meyers Erklärung 

einfach unverständlich. Der nicht gemeldete Soldat ist für die Zivilbeamten ana- 

gaozarog und damit dem polizeilichen Zugriff bei Nichtmeldung zur %ax or/.t av ano- 

yqacpr] entzogen; denn er entzieht sich dem Staat ja nicht, sondern dient ihm un¬ 

mittelbar. So haben wir auch hier eine neue Milderung der allgemeinen Bestimmung, 

diesmal zugunsten der Soldaten. 

§ 63. 

oi ev&vvöfzevoi iug /.it] änoyQa[ipcc]/.t£voi tt) TtQOTtqa anoy[Qa](pfj, 

tav f] nQOO&rjxr] fxeyiQi y ItCov [»)], ovvyv(Of.iovocvTai. 

Dieser Absatz ist nicht klar und daher eine endgültige Lösung kaum möglich. 

Meines Erachtens ist er mit den §§ 58. 59 zu verbinden. Der Ausdruck zfi nQoitQa 

meint nicht ein früheres, sondern einfach das letzte Meldejahr. Obwohl die Mel¬ 

dungen eigentlich gewohnheitsmäßig verspätet eingingen, blieb der Grundsatz 

solche Übertretungen zu ahnden, bestehen. Der Staat ist offenbar zur Nachsichtig- 

') z. B. BGU 447 P. Ox. 1547. 

2) P. Giss. 43. 44. 

3) Hierzu ist interessant P. Mich. ed. Winter, Class. Philol. 22, 249 ff. und P. M. Meyer, 

Sav. Z. 50. 517; Wilcken, Archiv 9, 88. 
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keit gezwungen gewesen und brauchte selbst geraume Zeit, um die Unterlassung fest¬ 

zustellen. Man wird vermutlich nach der Feststellung unterlassener Meldung zu¬ 

nächst ein den Tatbestand untersuchendes Verfahren eingeleitet haben und für den 

Fall, daß innerhalb von drei Jahren die Meldung nachgeholt wurde, von der Be¬ 

strafung des Meldepflichtigen abgesehen haben. Offen bleibt allerdings, ob die drei 

Jahre vom Zeitpunkt der fälligen a7toyQatprj gerechnet wurden, oder vom Beginn 

des «UiWr^-Verfahrens. Mir ist das Erste wahrscheinlicher. 

Selbstverständlich sind hier die zum Meldejahr pflichtigen Meldungen gemeint, 

nicht solche, die in die V7t0fj.vrn.iara ETuysvrjOsiog gehörten. Eigenartig ist der Aus¬ 

druck TtQoo&rfjr], der hier den Zusatz an Zeit, also die Nachmeldefrist, bedeuten muß, 

obwohl die seltenen Fälle solchen Gebrauches nicht unbedingt dafür sprechen. 

Im allgemeinen ist Wertzuwachs, Nachtragszahlung oder ähnliches darunter zu 

verstehen1); deshalb kommt wohl P. M. Meyer zur Erklärung „wenn seine zu de¬ 

klarierende Nachkommenschaft unter drei Jahre alt ist“2). Damit würde man frei¬ 

lich der Epitome einen sehr schiefen Ausdruck Zutrauen, wozu man nicht berechtigt 

ist, und die oben gegebene Deutung, wenn auch sprachlich nicht ganz einwandfrei, 

ist deshalb vorzuziehen, weil die Beziehung auf die Zeit stark vom Zusammenhang 

gefordert wird. Übrigens ist n Qoo-d'ijy.r] überhaupt ein Ausdruck für Zugabe aller 

Art3), kann also auch für eine solche der Zeit in Anspruch genommen werden. 

Verwaltungsgeschichtlich ist aber dieser Absatz ungemein wichtig; denn er zeigt, 

daß bei aller Milderung grundsätzlicher Bestimmungen die volle Durchführung der 

xar olxiav änoyoaff r] auf ungewöhnliche Schwierigkeiten stieß. Ich vermute bei¬ 

nahe, daß dieser ganze Absatz eine Art von Amnestie gibt, erlassen in einem Zeit¬ 

punkt, wo man die Listen wieder in Ordnung bringen wollte. 

XIII. AUSFUHR- UND AUSREISEVORSCHRIFTEN. 

§ 64. 

ra 7t£Qt rwv yjog'ig artoorolov tXTtleovriov vvv f]yefiovr/.fjg öiayvd)- 

oeajg \ß\y6v£ro. 

Hier wie in den folgenden Absätzen ist vom catooroXog die Rede, jenem Schrift¬ 

stück, welches Ausfahrt und Ausfuhr ermöglichte. Den Sinn hat Wilcken bei Be¬ 

sprechung der Schifferquittungen klargelegt4), artoarolog ist ein Geleitbrief, wahr¬ 

scheinlich vom procurator Neas Poleos ausgefertigt, der zweierlei enthalten haben 

muß: 1. einen Ausweis für den Schiffer selbst und 2. eine Anweisung an die Orts¬ 

behörden dem Schiffer das Getreide zu übergeben5). Weiter konnte er die Anweisung, 

!) Wilcken, Chr. 79; P. Giss. 48; PSI 176. 

2) Jur. Pap. 333; bereits abgelehnt von Reinach II 25. 

3) Etwa in PSI 41. 

4) Chr. 441 ff., Grdz. 376ff. 

5) P. Ox. 1259: nageXaßov xal 7iaQa/J£[JETQiyjcu nagä Aioaxögov ’Ovvdxpgiog xai Aiövjuov 

IlavadpioQ aeixo),6ycov xarw ronagyuig Wd>ß&Ecog t6na>v rag imaral.elaag fj\o\i vnö re oov xal 

’ Qgimvoq rov xal ’Anuovog ßaaihxov ygafifiarea>g rov avrov vofiov ££ ojiogtö/ov rov xgarlarov 

imrgönov rfjg Neag nöXewg and örifjoaLcov drjaavgcöv rfjg avrijg xw/ir/g xrX. Vgl. P. Ox. 1260, 
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Schiffe zur Beförderung des Getreides zu stellen, enthalten1). Wenn dann das gleiche 

Wort für den Geleitbrief zur Beförderung von Menschen benutzt wird, ist es am besten 

mit Paß wiederzugeben. Der Bedeutung nach ist auch das aus den Zenonakten 

bekannte Wort aTtooxohj2) die amtliche Abfertigung der Schiffer. Im Gnomon 

ist die Bedeutung ,,Paß‘‘ vollständig klar3). Ich weise ferner auf den Tarif von 

Koptos, wo uTCoorohov nicht als Wege- oder Geleitgeld, sondern als Paßgebuhr ver¬ 

standen werden muß. In Koptos wurden Pässe ausgegeben, die Gebühren hierfür 

verpachtet und von den Pächtern erhoben4). 

Bereits die Ptolemäer haben die Ausgabe von Ausweisen zur Ausfahrt sehr er¬ 

schwert und durch strenge Sperre des alexandrinischen Hafens dafür gesorgt, daß 

keiner ohne rtQÖorayi.ia ausfahren konnte5). Dabei ist nQÖaxayua kein allgemeiner 

Erlaß für das Paßwesen, sondern eine Einzelverfügung für den jeweiligen Fall, wo¬ 

raus man ersieht, wie schwer die Ausfahrtserlaubnis zu erlangen war. Das 7tg6oray/.ia 

ist wohl die königliche Anweisung an den Hafenkommandanten, denjenigen, der Er¬ 

laubnis hierzu hatte, durchzulassen. Die Römer sind in der Handhabung etwas mil¬ 

der gewesen, obwohl, wie zu zeigen sein wird, die Praxis recht ähnlich war. Bis zur 

Zeit des Marcus unterstand die Verfehlung gegen Paßvorschriften dem Idioslogos, 

wurde dann aber dem Präfekten übertragen. Wenn nach dem Gnomon nur die 

Strafe der Übertretung dem Präfekten unterstand, so darf aus einem gleich zu er¬ 

wähnenden Dokument geschlossen werden, daß das Paßwesen als solches stets der 

höchsten Verwaltungsstelle, dagegen die Strafen als unregelmäßige Einnahme lange 

Zeit dem Idioslogos anvertraut waren. Ob, was man vermuten könnte, das Paß¬ 

wesen früher in den Händen des procurator Neccg 7tölecvg ruhte, dem die Ausfuhr 

des Weizens unterstand, mag dahingestellt bleiben. Der erwähnte Text6) ist ein 

Gesuch an den Statthalter, den procurator des Pharos zwecks Ausfahrt anzuweisen. 

wo die Anweisung ex yga/xnaxcov OvXjUov KvglXXov xov diaarj/xoxdxov xa&oXixov erfolgt, 

auch P. Ox. 1261 nXrjgr) xai xfjg naoadoaeuog ygdfi/xaxa. Ferner Mitt. Chr. 342 nageiXrjipevai 

xai ifißeß?.fja&ai öiä EiXßavov Koaxtaxov [e]| anoaxdXov xfjg xatjecog xfjg fiayiaxgdxrjxog, vgl. 

das älteste Beispiel (15 n. Chr.) bei Wilcken, Chr. 443. In Betracht kommt auch P. Tebt. 

II 486. BGU VIII 1741, 6. 

*) P. Ox. 1197. Eid eines Schiffers: nagaoxfjoeiv xd vndgyov [ioi nXolov xvöagov äycoyfjg 

~gv ngog xrjv dialgaaiv (vgl. P. Teb. II 328, 2; Thead. 26, 14) xov Srj/ioatov nvgov, önöxav 

xä e£ änooxoXtJDV nXola nagayevrjxai. 

2) PSI 502. 

3) Vgl. BGU 1313. Leider bleibt bei der schlechten Erhaltung des Textes der Sinn zweifel¬ 

haft. Sehr weitgefaßte Bedeutung P. Ox. 522. 

4) OGI 674. oaa Sei xovg [uo&[oo]xäg xov ev Konxon vnoneinxovxog xfji ägaßagyjai dno- 

axoXiov ngdaaeiv xaxä xov yvd>/xov[a. 

5) Strabo II 101: ovö’ i£ov i)v ävev ngoaxdyjxaxog e| ’AXe^avdgeiag ävdyeo&ai . . . ovöe 

ye Xa&elv exnXevaavxa eveöeyexo xoaavxij (pgovgq. xexX.eio/xevov xov Xi/xevog xai xwv äXXwv e|d- 

öcüv, oorjv xai vvv ext diafievovaav eyvco/xev ßfielg emöt)fiovvxeg xfj 'AXe^avögeiq noXvv ’/govov, 

xaixoi xd vvv noXv ävelxai, 'Pa>fia(a>v iyovxcov. 

6) P. Ox. 1271 OvaXegiq) Oig/xco tnägyco Alyvnxov nagä AvgrjXiag Magxiavrjg XiSfjx(iöog). 

ßovXopai, xvgie, exnXevaai öid <Pagov. d^iö) ygäxpai ae xä> emxgöjug xfjg 0agov anoXvaai fie 

xaxä xd e&og. II[a]x<i>va. öietrxvyei. 2. H. Valerius Firmus Asclepiade . . 1 . . si dimitti. . sd 

.com. us . . [ Vielleicht folgt ein Datum. Der Gebrauch des Lateinischen ist dem Ver¬ 

kehr mit den rein römischen Behörden zuzuschreiben. 
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Der lateinische Text am Schluß ist vielleicht diese Anweisung. Man sieht, wie eng 

sich die römische Handhabung mit der ptolemäischen berührt. Wenn Aurelia Mar- 

ciane ihren Antrag nicht begründet, so hängt dies damit zusammen, daß sie Fremde 

war und nach Side in Pamphylien zurückreisen wollte, so daß die Heimatsangabe 

genügte. Nimmt man hier den Eindruck lebhaften Verkehrs mit Kleinasien und 

Syrien hinzu, den die Zenonakten hinterlassen, so darf man schließen, daß sich die 

rigorosen Paßbestimmungen in ptolemäischer wie in römischer Zeit in erster Linie 

gegen die Ägypter gerichtet haben; denn sie wollte man zu allen Zeiten im Lande 

halten, während Ägyptens und Alexandrias Handel einen lebhaften Seeverkehr 

notwendig bedingten. 

Indessen nicht nur Alexandria hatte Ausfuhrbestimmungen dieser Art, sondern 

wie § 69 zeigt, auch Pelusion. Erinnert man daran, daß auch in Koptos für die Aus¬ 

reise zum Koten Meer Paßzwang bestanden hat, so darf gefolgert werden, daß sich 

dieser auf alle Hauptausgänge Ägyptens erstreckt hat, wobei allerdings gewiß nicht 

alle Zollstellen auch Paßstellen gewesen sind. Die Strafe für die Übertretung ist 

im Gnomon nicht erwähnt; sie steht beim praefectus Aegypti und wird verschieden 

gewesen sein, wobei auch der Status civitatis des Delinquenten eine Rolle gespielt 

haben dürfte. Die xd Ttqog exxcXovv yQai.if.iaxa des § 68 sind kaum mit dem dnooxoXoo, 

identisch, denn dagegen spricht firj 7TXr\Qr\. Es müssen darunter wohl noch andere 

Papiere verstanden werden; falsch ist jedenfalls aus dem lateinischen Ausdruck1) 

litteras dimissorias sive apostolos die Gleichung dnonxolog = ygdfifiaxa beweisen 

zu wollen2); dieser zeigt nur die Geläufigkeit des Ausdrucks äxcooxolos. Der Bestim¬ 

mung des § 64 sind alle Bevölkerungsklassen unterworfen, was ein Vergleich mit 

§ 66 lehrt. 

§ 65. 

öovloi v.a%> ciyvoiav xov deoTtbxov i^ay&ivxeg erCQaX'rjoav. 

Die Wendung xax' dyvoiav xov öeojtöxov ist so zu verstehen, daß der Herr 

nicht über die Tatsache der Ausfuhr im Unklaren ist, sondern über die maßgebenden 

Vorschriften, der diese unterworfen ist. Der Absatz läßt eine Reihe von Fragen 

offen, denn es ist nicht zu ersehen, ob die Vorschrift über den Paß oder die Ausfuhr 

gemeint ist; beide sind aber voneinander gänzlich verschieden. Nicht erkenntlich 

ist ferner, was unter der Ausfuhr zu verstehen ist, ob etwa das Außerlandesführen 

der Sklaven oder der Verkauf außer Landes. Man könnte an Verletzung von Zoll¬ 

vorschriften denken, wie in den Zenonakten3) oder an ein Ausfuhrverbot, wie es 

in einer ptolemäischen Gerichtsordnung vorkommt4). Endlich könnte der Absatz 

auch einen Fall, wie den in § 67, berücksichtigen. Mir scheint der prägnante Sinn des 

Paragraphen nicht erfaßbar zu sein, weil in den ihn umgebenden Bestimmungen 

von Paß und Ausfuhr gleichmäßig die Rede ist. Dennoch muß ein ganz bestimmter 

Fall vorliegen, weil die eindeutig festgesetzte Strafe des knQad-r^av diesen fordert. 

1) D. 49, 6, 1 (Marcian). 

2) So Reinach II 119. 

3) P. Zen. Cairo 59093. Vgl. oben S. 60; auch BGU 913 Fragm. 2. 

4) P. M. Meyer, Jur. Pap. = Mitt. Chr. 369. 

Schubart, Griechische Urkunden V 2. 5 
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§ 66. 

ol y exn/Leiv dvanöoxoXoi nXeovxeg xQixoXoyo[üvx]aij eav de dov- 

Xovg t(5/o[t’]g egäywoiv ävanooxöXovg, et- okwv ävaXai.ißdv[ovxa]i. 

Die Ausreise aus Ägypten, vor allem zur See, war den staatsrechtlich bevorzugten 

Klassen grundsätzlich erlaubt, also Römern, Alexandrinern und sicherlich auch den 

doxoi. Sind die Ausreisepapiere nicht in Ordnung, so ist eine Geldstrafe vorgesehen, 

die, wie § 68 zeigt, auch die Römer traf. Der Verlust eines Vermögensdrittels ist eine 

sehr hohe Strafe, und man mag daraus ersehen, wie streng Rom über der Ausfahrt 

wachte. 

Eine außerordentliche Verschärfung der Strafe, nämlich Konfiskation des ganzen 

Vermögens, tritt ein, wenn der Herr die idioi dov/.oi ausführt1), und zwar ohne Er¬ 

laubnis. Die Nennung der idioi dovloi erfordert einen Gegensatz zu solchen, die 

nicht Sklaven im Privatbesitz ausführen, also vermutlich Sklavenhändler, die ihre 

Ware möglicherweise oft nur in Kommission zum Verkauf hatten. Unter egayeiv 

ist hier jedenfalls der Verkauf nach außerhalb zu verstehen, und die Härte der Strafe 

erklärt sich eben so, daß dieser Verkauf gewissermaßen auf dem Schmuggelweg 

stattfinden sollte. Die Begriffe egdyeiv in diesem Absatz und iv.nXtiv in § 65 sind 

natürlich keineswegs identisch, vielmehr muß man wohl in den § 65 erwähnten 

Sklaven Reisebegleiter oder dergleichen sehen. Auch dieser Absatz gilt unmittelbar 

den Paßvorschriften und den Strafen, die beim Verstoß gegen diese festgesetzt sind. 

In den letzten Absätzen zeigt sich deutlich, wie wenig der Epitome daran liegt, einen 

Gegenstand vollständig zu behandeln und wie lose der Zusammenhang der einzelnen 

Paragraphen ist. 

§ 67. 

oi Aiyv\nx\io)v dovXiov oixoyeveig xdaoovreg T] nwXovvxeg [a]nb otxo- 

yeveiag vneQ toö [«x]jtXelv avxovg oxe yev eg oXiov oxe de eg f]pioov[g 

öV]e de ex xexdQx\o\v dveXr^i[fp'\&r]oav} xcrrd xiov ovvyvovxwv «[5x]Lxei/na 

x\Gi\v /.levxoi oexo/erwfv], y.av [y]^ Alyvxtxiiov furjxeQiov woiv, 

xo ^trjxQixov [y]evog ovx egexagexai. 

Diesen Absatz hat Schubart ausführlich behandelt2), während K. F. W. Schmidt 

den Sinn zuerst richtig erfaßte, indem er nicht nur jtwloüvxeg, sondern auch xaooovxeg 

mit and otv.oyeveLag verband3). Damit ist das richtige Verständnis für den Gebrauch 

von oi-/.oyeveia an dieser Stelle gewonnen. Das Wort kann die Tatsache der Haus- 

geburt, die Urkunde darüber4) und den Stand der Hausgeborenen bezeichnen. Dieser 

Paragraph enthält die zuletzt erwähnte Bedeutung. Dem Hausgeborenenstand zu ent¬ 

gehen, ein Fall, der in Papyri und Inschriften nicht selten ist5), kann auf zweifache 

Weise ermöglicht werden: 1. durch Einordnung (xaooeiv) in einen anderen Stand 

x) Zum Begriff Xöioq öov?.og vgl. Taubenschlag a. a. 0. 141 A. 7. 

2) Racc. Lumbroso 59ff.; vgl. Taubenschlag a. a. 0. 151 A. 1. 

3) Berl. Phil. Wochenschr. 42, 151. 

4) Schubart a. a. 0. 49ff. 

5) Vgl. besonders die delphischen Freilassungsurkunden. 
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(rd/jua, talgig vgl. oben S. 21), 2. durch Verkauf. Dagegen kann die falsche Ein¬ 

ordnung einmal durch falsche anoyQacprj des Eigentümers, andernteils durch falsche 

Beurkundung eines Beamten stattfinden, der diesem Paragraphen gemäß, sofern er 

wissentlich dabei mitwirkt, mit einer Geldbuße bestraft wird. Der ägyptische Sklave 

wird also entweder in ein anderes e&vog überführt oder als Kaufsklave gebucht. Der 

Verkauf kann sein t&vog niemals verändern, sondern lediglich seinen Hausgeborenen- 

stand, indem er statt oix.oyevijg ein ayogaotog oder luvrji:6g wird. Damit ist auch die 

Frage entschieden, ob olxoyeveig in olxoyeveiag, wie Plaumann wollte, zu ver¬ 

bessern sei, eine Konjektur, die zudem auch das folgende twv /.livtoi oixoyevw[v] 

ausschließt, weil im Eingang oixoyevslg vorausgesetzt wird, genau ebenso wie das 

unsichere xäv [/.i]rj Aiyvntiiov [.trjtiQwv woiv durch Aiyv[nt\uov des Anfangs 

bewiesen wird. Der Wortlaut dieses Paragraphen ist bei der außerordentlichen 

Kürze sehr wohl überlegt und vorzüglich gebaut. Als Zweck der Entfremdung gibt 

der Gnomon die Seereise außer Landes an, wobei der Ausdruck vnhq tov sxnleiv 

avtovg keineswegs mit in ilgaywyfi identisch ist, also nicht die Ausfuhr durch den 

Handel meint. Hier berührt sich der Absatz mit dem vorigen; denn um Fälle 

dieser Art muß es sich handeln. Gewiß haben Herren ihre Sklaven als Diener oder 

Vertraute mit auf Reisen genommen oder auch in Geschäften über See geschickt1 2). 

Diese Tätigkeit des Sklaven wird hier so wenig unterbunden, wie der prinzipielle 

Sklavenhandel über See1), nur gilt § 67 keineswegs den Paßvorschriften. 

Wogegen sich der Absatz aber mit voller Schärfe richtet, sind die Sklaven ägyp¬ 

tischer Herkunft, womit eine neue Ausnahmebestimmung gegen die Ägypter zu 

konstatieren ist. Ebenso wie die freien Ägypter nicht nur im Lande, sondern in ihrer 

Heimat, der iSia gehalten wurden, so auch die Sklaven ägyptischer Nationalität; 

die römischen oder griechischen Herren sollten keine Möglichkeit haben, den allge¬ 

meinen Grundsatz bei ihrer Hausdienerschaft zu durchbrechen. Hieraus wird ver¬ 

ständlich, warum es lockend war, durch falsche Meldung oder Verkauf (auch Schein¬ 

verkauf) das Aiyvnriuiv yivog zu verwischen; denn Sklaven anderer Nationalität 

konnten ungehindert im Aufträge ihrer Herren Reisen unternehmen. Merkwürdig 

berührt zunächst, daß der Gnomon nicht von ägyptischen Sklaven spricht, vielmehr 

von oixoysvelg, aber die Erklärung liegt darin, daß sich eben nur bei diesen ein¬ 

wandfrei die ägyptische Herkunft feststellen ließ3), während beim gekauften oder 

gefundenen Sklaven nichts Sicheres ermittelt werden konnte4). 

Die Herkunft der Sklaven hängt von der Mutter ab, weil die Nachkommenschaft 

einer Sklavin stets wieder Sklaven sind, wobei der Vater und sein yivog gar kein 

x) Zur Geschäftstätigkeit der Sklaven für ihre Herren vgl. Taubenschlag a. a. O. 159f. 
2) Zum Sklavenverkauf P. Ox. 336; 1209 und Tauhenschlag a. a. O. 153 A. 2. 
3) Die Herkunft wird oft durch yevei bezeichnet, z. B. P. Ox. 1463 8ovhr]v 6v6[i<m Tvgavvl- 

6av (sic) yevei Aoiayevfjv (sic), aber auch ohne dies Wort ’EMyiov Evga (P. Eleph. 3. 4). 
Eigenartig Movaa eyyevrjc. Alyvntip oder eyyevr/g A2.e£avÖQe(a (BGU 1059 P. Freib. 8 usw.); 

hier scheint der Geburtsort für das nicht bekannte yivog ersatzweise zu stehen, und es offen¬ 
bart sich die Unsicherheit über die Herkunft der Sklaven. 

4) Die verschiedenen Bedingungen, unter welchen einer Sklave wird, behandelt Tauhen¬ 
schlag a. a. O. 142ff. Wenn Arangio-Ruiz, Atene e Roma 3, 220 glaubt diese Bestimmung 
mit der Überfüllung der großen Sklavenmärkte in Einklang bringen zu können, so ist das nicht 
haltbar, weil dann ein Allgemeinverbot vorliegen müßte. 
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Gewicht haben, andererseits Kinder eines Sklaven und einer Freien als Freie be¬ 

trachtet werden1), eine Regel, die auch der Gnomon voraussetzt2). Man darf nicht 

übersehen, in wieviel Fällen der Vater überhaupt unbekannt gewesen sein wird, 

so daß man sich nur an die Mutter halten konnte, die allein für das yevog der Kinder 

bestimmend war. Nun vermittelt uns dieser Absatz eine Erkenntnis von größter 

Wichtigkeit, weil man sieht, daß der Staat die Untersuchung der mütterlichen Her¬ 

kunft Hausgeborener ablehnt, mindestens sofern hieraus ein Einwand resultieren 

konnte oder sollte, vielmehr der Grundsatz aufgestellt wird, daß alle olxoyeveZg als 

Kinder ägyptischer Mütter gelten und damit unterschiedslos ägyptische Abkunft 

erhalten. Hierdurch wird einerseits eine große Vereinfachung erzielt, indem, wenn 

auch nicht rechtlich, so doch praktisch der oixoyevrjg öovlog dem Aiyvnxiog öovlog 

gleichgesetzt wird, andererseits der Kreis von Sklaven ägyptischer Herkunft stark 

erw-eitert wurde. Freilich war dies faktisch die einzige Möglichkeit für den Staat 

die Ägypter zu treffen, da im Grunde, -wie oben gezeigt, die Herkunft der Sklaven 

schwer erfaßbar gewesen ist. Nun versteht man aber auch, warum männliche Haus- 

geborene absichtlich der Meldung zur /.ar olxtav unoyQacprj vorenthalten wurden3), 

denn war diese erfolgt, so stand Hausgeburt und damit ägyptische Abkunft fest, 

was aber tatsächlich auf eine Wertminderung des Sklaven hinausging. Bei den 

Mädchen lag die Sache nach der einleuchtenden Erklärung von Mitteis deshalb 

anders, weil die oixoyeveia gleichzeitig den Eigentumsbeweis für künftige Nach¬ 

kommenschaft dem Eigentümer sicherte, also die Anmeldung in seinem eigensten 

Interesse geschah4). 

Die Übertretung wird je nachdem mit einer Einziehung von einem Viertel des 

Vermögens bis zur vollständigen Konfiskation bestraft. Auch an dieser Stelle sehen 

wir, daß sich der Staat wie etwa auch in § 42 auf doppelte Weise sichert, da auch die 

avyyvövxsg mit bestraft werden und zwar, wie zu vermuten ist, je nach dem Werte 

des Objektes, zu dessen Veruntreuung sie Vorschub geleistet haben. Man wird auch 

hier in erster Linie an Beamte, aber auch sonst an Mitwisser aller Art zu denken 

haben. Nach den gegebenen Erklärungen dürfte § 67 deutsch etwa folgendermaßen 

wiedergegeben werden: Wer hausgeborene Kinder ägyptischer Sklavinnen durch Ein¬ 

ordnung oder Verkauf aus der Gruppe der Hausgeborenen entfernt, um ihnen die 

Ausreise über See zu ermöglichen, verfiel bald vollständiger Einziehung des Ver¬ 

mögens, bald zur Hälfte, bald zu einem Viertel; wer es zuließ, wurde mit Geldbuße 

bestraft; indessen wird bei den Hausgeborenen, auch wenn sie nicht von ägyptischen 

Müttern stammen, die mütterliche Herkunft nicht untersucht. — Der von Schubart 

konstituierte Text muß gehalten werden, selbst wenn die Verbindung von xaooeiv 

und 7tioXeiv mit arcö eigenartig ist, aber sie drückt den Austritt aus der Gruppe der 

oi/.oyeveZg so kurz wie möglich aus. 

x) Zur regula juris gentium Kniep Gajus I 154; vgl. Taubenschlag a. a. 0. 144f. 

2) Ganz falsch Reinach II 122, richtig Mitteis, Chr. S. 423. 

3) Vgl. vor allem Schubart a. a. 0. 60f. 

4) Chr. S. 423. 
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§ 68. 

cPu)fi[ai\o[g ex7i]levoag fri) nXyQif za tvq'oq ey.n’kovy yqäfifiaza [eoy\rj- 

xoig xaz£XQi$[r{\ j[.]. 

Wie oben bereits gesagt1), sind yQ6f.if.iaza nicht mit anoozolog gleichzusetzen, 

vielmehr müssen unter diesem Begriff andere Ausweispapiere verstanden werden. 

Wären nämlich beide Ausdrücke identisch, so ist ein unlösbarer Widerspruch zwischen 

§ 64 und § 68 gegeben; denn die hier festgesetzte Strafe verträgt sich nicht mit dem 

lediglich auf dem freien Ermessen des Statthalters beruhenden Strafmaß in § 64. 

Zu denken ist an einen civis Romanus, der zwar einen richtigen Paß besitzt, aber 

andere wichtige Schriftstücke, die vorgeschrieben waren, nicht bei sich führt. Die 

hohe Strafe (sie beträgt mindestens zwei Talente oder mehr) zeigt die rücksichtslose 

Schärfe, mit der die römische Regierung über Ausreise und Ausfuhr wachte, aber, 

da sich § 68 inmitten von Verfügungen findet, die die Sklavenausfuhr regeln, muß es 

sich auch hier um diese handeln, und deshalb sind yqdftfiaza sicherlich Ausweis¬ 

papiere, die sich mit solchen Fällen beschäftigen2). 

§ 69. 

A\yv\Tiz\ia öia Tlrikovoiov äovlovg ev.7tifixpaqa ovv . 

.. .]vftev[o]ig zazty.Qi\$rj\ 5 a S y. 

Der vorhergehende Absatz genau wie dieser geben Präzedenzfälle. Der Unter¬ 

schied zwischen dem !Piufialog iv.n'kevoag und der Aiyvitzia ewneftipaoa ist deut¬ 

lich; dem Römer ist die Ausreise gestattet, der Ägypterin resp. dem Ägypter nicht. 

Der Gnomon spricht kein grundsätzliches Verbot für den Export von Sklaven seitens 

Ägypter aus. Daher können wir nicht wissen, ob ein solches bestanden hat; denn in 

diesem Absatz sind besondere Umstände maßgebend. ey.7tefi7teiv ist natürlich etwas 

anderes wie elgaynv, und man wird nicht fehlgehen, an Haussklaven zu denken, 

die als Beauftragte reisen, also etwa Verbote wie in § 67 anzunehmen. Dazu würde 

ovv v[io]t[g gut stimmen, namentlich wenn etwa das folgende Partizip eine Standes¬ 

erhöhung in sich geschlossen hätte. Daß Pelusion und Alexandria in Ausreise und 

Ausfuhr gleichen Bestimmungen unterworfen waren, ist oben dargeigt worden3). 

XIY. VERKEHRSBESCHRÄNKUNGEN DER STAATS¬ 
SCHULDNER. 

§ 70. 

Tolg [fcv] örjfiooiaig yqetaig ovoi ovx egov lüveZo&cu Z] ö\avei\£siv ev oig 

n[Q]ay[fi]az£vo[vz]ai zotcolq ovdh löioig avzöiv o[e]d£ «§ vTColöyoy [oüde 

e]z TiQOxrjQv^sajg olov vofiov, oi de VTTÖßhfzoi z(bv zoioyziov yeivofu[voi] 

ey[&v]vovzai zä> )’qq>, xal ai [a]vzi'/.azala%£ig evioze ey.Qazrj[&]rioaV ta 

b S. 65. 

2) Für das 4. u. 5. Jhdt. interessant W. Schwahn, Schiffspapiere, Rh. Mus. 81, 39 ff. 

3) S. 65. 
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de en[izi]/.ia za zoiaüza 4[cc]r /.i'ev tuxqu iöuozov ayogaoiooi, zi]v 'iariv 

züiv i)yoQao[uf\vüJV [[[T]ijur/v]] ayyTi/j.ria[i]y, lav de öavioajot, z'o ’iaov 

xecfa\X\aiov) xal oi [vrt6ß]lrjzoi za avzä xivövvto 1\xei\vü)v’ eav de rtqa- 

S-ivza, r)v tlaßov xalfj 7iio\zei\ ziayv. 

In der ersten Zeile hat Naber vorgeschlagen, statt des von Schubart ergänzten 

lv, £7tl einzusetzen1), weil er meinte, daß dies die gebräuchliche Form für den 

Ausdruck „Beamte“ wäre2). Man findet aber an diesen Stellen entweder oi hti 

zlüv xqsiüjv oder o 7tQ0g zaig yqeiaig, während der Ausdruck iv öy/^ooiatg ygeiaig 

nicht begegnet. Das hat dazu verleitet, zu übersetzen: „Den Inhabern öffentlicher 

Ämter“3), „denen, die in öffentlichen Ämtern stehen“ (Schubart), „die in öffentlichen 

Funktionen Befindlichen“4), während Seckel5) sogar „den staatlichen (Ober-)Be- 

amten“ übersetzt. Man hat sich durch solche Auffassung, wie vorausbemerkt 

werden soll, das eigentliche Verständnis des ganzen Paragraphen verschlossen. Was 

man erkannte, war die Verkehrsbeschränkung römischer Beamter, die sich in der 

bekannten Überlieferung in den Digesten, im Codex Iustinianus und Theodosianus 

ausdrückt. Die wichtigsten Stellen mögen hier aufgeführt werden. 

1. Dig. 49, 14, 46, 2 (Hermog.). quod a praeside seu procuratore vel quolibet 

alio in ea provincia, in qua administrat, licet per suppositam personam comparatum 

est, infirmato contractu vindicatur et aestimatio eius fisco infertur. 

2. Dig. 18, 1, 62 (Modestin.), qui officii causa in provincia agit vel militat (vgl. 

Gnomon, § 111), praedia comparare in eadem provincia non potest, praeterquam 

si paterna eius a fisco distrahantur. 

3. Dig. 1, 33 (Modestin.), principalibus constitutionibus cavetur, ne hi, qui 

provinciam regunt quive circa eos sunt, negotientur mutuamve pecuniam dent 

faenusve exerceant. 

4. C. Th. 8, 15, 1 (Constantin.). ne quis in administratione constitutus aliquid 

compararet, unde quidem nihil interest, an in suo pago an in alieno comparavit, 

cum constet contra ius eundem comparasse et adiecit: ignoratis fiscale effici totum, 

quidquid administrantes comparaverint ? 

5. Dig. 18, 1, 46 (Marcian.). non licet ex officio, quod administrat quis, emere 

quid vel per se vel per aliam personam; alioquin non tantum rem amittit sed et in 

quacLruplum convenitur secundum constitutionem Severi et Antonini et hoc ad 

procuratorem quoque Caesaris pertinet. Sed hoc ita se habet, nisi specialiter quibus- 

dam hoc concessum est. 

6. Dig. 12, 1, 34 (Paulus), praesidis provinciae officiales quia perpetui sunt 

mutuam pecuniam dare et faenebrem exercere possunt. Praeses provinciae mutuam 

pecuniam faenebrem sumere non prohibetur. 

Aus diesen Parallelen ergibt sich, daß meist nur vom Kauf der Beamten die Rede 

ist, vielleicht ein einziges Mal aus Staatsgut (unter 5); von Darlehen wird fast nie 

J) Museum, 27. Jahrg. Nr. 10 Sp. 221. 

2) Solche Formeln sind Mnemos. 33 (1916) 74 zusammengestellt. Vgl. vor allem BGU 543, 

lff., P. Taur. 7, 17ff., P. Tebt. 5, 114, 162, P. Amh. 68, 42ff., BGU 915, 9. 

3) Lenel und Partsch 29. 

4) P. M. Meyer, Jur. Pap. 336. 

5) a. a. 0. 34. 
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gesprochen (nur unter 6). Interessant ist, daß da, wo es sich wahrscheinlich um 

staatliche Verkäufe handelt, als Strafe das Vierfache des entrichteten Preises zurück¬ 

gezahlt werden muß. Tatsächlich begegnet noch einmal in späterer Zeit unter Theo- 

dosius das Quadruplum für Übertretung von Verkehrsbeschränkungen1). Um den 

Paragraphen des Gnomon richtig zu verstehen, ist es wichtig, ihn nicht nur mit den 

Digesten und ähnlichen Rechtssatzungen zusammenzubringen, sondern vielmehr 

mit Verfügungen, die Ägypten selbst betreffen, weil nur so das Verständnis zu fördern 

ist. Doch vorher noch eine Bemerkung; denn sowohl von Lenel-Partsch als von 

Reinach wird angenommen, daß das Verbot, Darlehen zu geben, erst später in un¬ 

sere Bestimmung eingefügt worden ist, woraus dann Schlüsse für die Tätigkeit des 

Redaktors unseres Textes gezogen werden und demgemäß gefolgert wird, er habe 

zuert nur vom Kauf gehandelt. Dies ist aber nur so aufzufassen, daß der Verfasser 

im Augenbück das Darlehen vergessen hatte einzufügen, nicht etwa, wie angenommen 

wird, daß die Bestimmung als solche jünger sei. 

Ich ziehe nun zum Vergleich auch hier wieder das so eminent wichtige Edikt 

des Tib. Iulius Alexander heran. Da eine genügende Erklärung des Ediktes bis heute 

nicht vorhegt, will ich versuchen, hier die zur Interpretation wichtigen Paragraphen 

{§§ 2 und 3) klarzulegen. 

In § 2 handelt es sich darum, daß ein scharfer Unterschied zwischen staatlichen 

und privaten Darlehen gemacht werden soll2). Tib. Iulius Alexander bestimmt, daß 

es verboten sein soll, ursprünglich als rein private Darlehen gegebene Summen durch 

gewisse Machenschaften zur Fiskalschuld werden zu lassen. Dies geschieht dadurch, 

daß derartige Summen Staatsbeamten, sei es tatsächlich oder womöglich nur fiktiv, 

zediert werden. Er verfügt ferner, daß für sämtliche nicht-fiskalischen Schulden 

niemals eine Haftung der Person des Schuldners eintritt, sondern lediglich des Ver¬ 

mögens. Das habeas corpus ist nur bei Fiskalschuld zulässig. Bestimmungen, welche 

immer wieder die Beamten in die Grenzen ihrer Kompetenz zurückverweisen, sind 

in Ägypten nichts Seltenes. Der berühmte Amnestieerlaß Euergetes’ II. vom Jahre 

118 v. Chr.3) ordnet in den Zeilen 255ff. an, daß für Privatschulden an Inhaber öffent¬ 

licher Ämter aller Art eine körperliche Haftung nicht mehr in Frage kommen darf; 

l^rjö'e rovg GTQa[zrjyovg] /.irjöe rovg aXlo(n)g %ovg TtQog ygeiaig navzag twv %e 

ßaoiXixütv xal noknixCdv xai leQevrixcjv a7taydf.ievov f.irjd'eva Tzq'og idiov 6(peikrjf.ia 

fj ädtxrjua (.irjöe iöiag exxkoag evexev /.irjö' ev ra[<g] oixiaig fj ev akkoig rörnng 

ovveyeiv ev ei[oxi;fj\ rcaoevoeoei /.irjöeuiä. Indessen, daß dies trotz aller Dekrete 

immer wieder in Ägypten der Fall war, zeigt in sehr später Zeit noch der Erlaß des 

Kaisers Zeno, der in den Provinzen den carcer privatus verbietet und sich dabei auf 

Alexandria civitas und Aegyptia dioecesis beruft4). Damit ist klar, daß die Ver¬ 

fügung des Tib. Iulius Alexander in eine Kette solcher Erlasse gehört, die wegen 

4) C. J. 9, 27, 6. 

2) Der Begriff des örjfioaiov und Idiomxov kehrt oft als scharf gegenübergestellter Wert 

wieder. Z. B. typisch im Edikt des Marcus Mettius Rufus POx 237, VIII 28ff., wenn er sagt: 

Kkavöiog "Ageiog o rov ’O^VQvyyeizov OTQaTrjyöi; \e\dr)Xa>oen> [xoi fir/rs rä t[di]a>zixä ju[rfre 

za. drj/i\oala nody/uara rr/v xa&rjxovaav Xanßäveiv ÖLolxr/aiv xr/.. 

3) P. Tebt. 15 = Mitteis, Chrest. 36, Z. 221ff. 

4) C. J. 9, 5. 
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Kompetenzüberschreitung der Beamten offenbar in Ägypten immer wieder ergehen 

mußten. Wichtig ist also in § 2, daß Privatschuldner unter dem Vorwand, dem Örjfiö- 

oiov etwas zu schulden, tatsächlich ins Gefängnis gekommen sind, was natürlich nur 

durch unrechtmäßige Zedierung privater Schuld an einen Beamten erfolgen konnte. 

In § 3, dessen Wortlaut ich hierher setzen muß, ist der Sachverhalt außerordent¬ 

lich schwierig, und es sei mir erlaubt, eine Erklärung zu geben, die ermöglicht, eine 

klare Einheit des Erlasses in diesem Teil vor Augen zu haben: iva de firjöaftö&ev 

ßaqvvrj zag vtqbg äXXfjXovg ovvaXXayag zo zcov örjfiooiiov ovofia firjöe ovvyecooi zf-v 

xoivijv Ttioziv oi zfj nqcozoTCqa^ict TtQog ä fifj öei xazaygcü/xevoi, x.ai tcsqI zavzijg 

avayxaiiog Ttqoeyqaipa' edr^Xcod-rj ydq fioi noXXd-Aig ozi rjöi] ziveg xai V7Zod-fjxag 

erceiqaoav acpeXeo&ai vof.iif.icog yeyovviag nal anodedofieva daveia naqa zcov dno- 

Xaßövziov dvarcqdaaeiv nqog ßiav y.ai ayoqaofiovg avaöüozovg Ttoielv dnoonCovzeg 

za xzfjfiaza zcov covrjoafievcov arg ovfißeßXrjycözcov ziolv ävaßoXixa eiXrjcpöoi ev. zov 

cpiov.ov fj ozqazrjyoig fj nqayfiaziv.oig fj äXXoig zcov TcqooiocpeiXrjxözcov zib örjfiooiip 

Xöyio. xeXevco ovv, oozig dv evd-aöe eTtizqorcog zoü Kvqiov ff olxovoftog vnonzov 

ziva eyj] zcov ev zolg örjfiooioig rtqayfiaoiv ovzcov, y.azeyeo&ai avzov zo ovopa fj 

nqoyqacpeiv tV[a rcb zoiovzio ovvßaXXrfj fieqrj zcov vrtaqyövzcov aviov 

xazeyeiv ev zolg örjfiooioig yqafifiazocpvXa-Aioig itq'og öcpeiXrjfia‘ eav de zig fifjze 

övöfiazog Y.azsoyrjfievov fifjze zcov vnaqyövziov Yqaiovfieviov öaveiorj vouiftiog Xa- 

ßiov vrto&fjY.rjv fj cp&dotj ä eddveioev y.ofiioao&ai fj y.ai oovfjOtjzai zi, fifj yiazeyo- 

ftevov zov övöfiazog ftrjöe zov VTidqyovzog, ovö'ev Ttqäyfia eigei. Der Anfang 

kann nichts anderes bedeuten, als daß der „Begriff öffentlicher Schuld“ zo zcov 

drjfiooiiov ovofia mit dem privater Geschäftsverträge vermengt worden ist, und 

daß das allgemeine Vertrauen durch falsche Handhabung staatlicher Proto- 

praxie schwer erschüttert wurde. Im Grunde ist also auch hier das Gleiche aus¬ 

gedrückt, nämlich die Gefahr, die besteht, wenn staatliche und private Schuld nicht 

streng geschieden und gesondert behandelt werden. Um dies zu erreichen, erläßt 

nun Tib. Iulius Alexander ein Edikt. Einleitend wird die Begründung gegeben: 

es ist ihm, wie er angibt, häufig zu Ohren gekommen, daß sogar rechtmäßig getätigte 

Hypotheken wegzunehmen versucht wurde, ebenso bereits zurückgezahlte Dar¬ 

lehen von den Empfängern gewaltsam nochmals eingetrieben wurden, ferner Käufe 

annulliert worden sind, wodurch die Käufer um ihren Erwerb kamen. Bis dahin ist 

alles klar; es handelt sich um private Geschäftsverträge. Jetzt kommt die Schwierig¬ 

keit, welche mit den Worten cog ovfißeßXry.özwv einsetzt; denn die falsche Proto- 

praxie wird unter dem Vorwand gehandhabt, daß diese mit einer Reihe von Personen 

inVerbindung getreten sind, die als Monopolpächter, Strategen, nqayfiaziY.oi und 

dem Fiskus irgendwie verschuldete Personen klassifiziert werden. Hier setzt das 

Edikt ein, und zwar mit einem Wortlaut, der Schwierigkeiten macht; denn der 

procurator Caesaris und der oiY.ovöftog sollen, sobald sie einen Verdacht auf irgend¬ 

einen Beamten haben, dessen Namen proskribieren und einen Teil seines Vermögens 

als Sicherheit für die Schuld zugunsten des Fiskus beschlagnahmen. Im Schlußsatz 

heißt es dann aber wieder, daß, wenn der Name irgendeines Mannes1) nicht ein- 

a) övo/ia nareyeiv ist inter debitores fisci referre D. 49, 14, 6 pr.; 18, 13, 11, 6. Mitteis, 

Privatr. 370f. 
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getragen und kein Teil seines Vermögens beschlagnahmt wurde, er jeden geschäft¬ 

lichen Verkehr ohne Schwierigkeit ausüben dürfte. 

Man hat im allgemeinen zu scharf den Gegensatz zwischen Beamten und Zivil¬ 

personen im Edikt konstruiert1) anstatt zwischen Personen, die dem Staat verschuldet 

sind und solchen, die es nicht sind, zu scheiden. Unter dem Begriff iv rolg örj[.iooioig 

TCqäy[.iaoLV ovteg sind die Staatsschuldner zu verstehen2). Der Sinn des § 3 ist dann 

klar. Tib. Iulius Alexander verlangt, daß der Begriff öffentlicher Schuld nicht mit 

Geschäftsverträgen privater Art vermischt würde, weil durch falsche Handhabung 

staatlicher Protopraxie3) das allgemeine Geschäftsvertrauen erschüttert wird. Rich¬ 

tige und falsche Protopraxie sind natürlich nur anwendbar, wenn statt privater 

Schuld die Staatsschuld nachweisbar wird. Dies kann in Fällen geschehen, wo 

irgendeiner mit dem Staatsschuldner Geschäfte tätigt, also damit indirekt auch 

Staatsschuldner wird. Man kann in solchen Fällen nicht unbedingt von der An¬ 

wendung falscher Protopraxie sprechen, die ergibt sich erst in dem Augenblick, 

wo die Geschäfte mit dem Staatsschuldner einwandfrei abgewickelt sind und trotz¬ 

dem hinterher eine Regreßpflicht an den Fiskus geltend gemacht wird. Dies soll 

in Zukunft dadurch vermieden werden, daß der Staatsschuldner, sofern er irgend¬ 

welcher Insolvenz verdächtig ist, öffentlich proskribiert wird4) und so keinen Kredit 

mehr genießen kann. 

Es handelt sich also darum, nicht nur den Namen des verschuldeten Beamten 

festzustellen, sondern jedweden Staatsschuldners, sofern er suspekt ist, gleichgültig, 

welche Funktionen er innerhalb Ägyptens ausübt, und es ist klar, daß ein Staats¬ 

schuldner nur dann Geschäfte privater Natur treiben darf, wenn sein Name nicht 

auf der „schwarzen Liste“ steht. Nur so ergibt sich der Sinn in dem Edikt des Alex¬ 

ander, welches ja die Mißstände aufheben soll, von denen er im Anfang des Para¬ 

graphen bereits spricht. 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß diejenigen Beamten, welche die Protopraxie 

allzu rigoros angewandt haben, die allgemein gefürchteten Prokuratoren des Cäsar 

waren. Wenn Tib. Iulius Alexander gerade diesen die Proskription des Schuldners 

überträgt, so könnte man hierin eine äußerst geschickte Maßnahme mit doppelter 

Spitze sehen; denn es würde nicht allein eine größere Sicherheit im Geschäftsleben 

gewährt, sondern den Prokuratoren und Ökonomen ein hohes Maß von Verant¬ 

wortung auf gebürdet. 

Noch einmal kurz zusammengefaßt wird dreierlei erreicht: 1. ist der Staat vor 

Verlusten gesichert, 2. sind die bona fide Geschäfte tätigenden Personen vor Willkür¬ 

akten der Fiskalverwaltung gesichert, 3. ist die unrechtmäßige Anwendung der Proto¬ 

praxie nicht mehr möglich, da sie an eine Namensliste gebunden ist. 

Es wäre noch ein Wort über diejenigen Personen zu sagen, mit denen der, welcher 

4) Vgl. die Anmerkungen Dittenberger, Or. gr. Inscr. II 669. 

2) Mitteis, Privatr. 371. 

3) nomroJiQa^ia in ägyptischen Urkunden ist von Mitteis, Privatr. 374, vollkommen richtig 

definiert als „die durch Beschlagnahme begründete und durch ein Pfandrecht gesicherte be¬ 

sondere Stellung des Fiskus gegenüber dem Vermögen des Schuldners“. 

4) Mitteis, a. a. O. 371, irrt, wenn er glaubt, daß die Eintragung des Namens von Anfang 

an erfolgt; denn sie ist als Folge der Verdächtigung aufzufassen. 
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rechtmäßige Geschäfte getätigt hat, in Schwierigkeiten geraten kann. Als erste 

fungieren die Monopolpächter, dann sind es die Strategen, endlich die Pragmatikoi 

und Staatsschuldner überhaupt. Die Frage ist, wieso gerade jene Personen genannt 

werden. Ich kann mir keine andere Erklärung denken, als daß es sich um niedere 

Ämter mit spezifisch fiskalischer und steuertechnischer Verantwortung handelt. 

Allerdings liegt der Gedanke auch an liturgisch übernommene Ämter nahe, weil 

unter dem Gesamtbegriff :rqayuazL/.oi schlechthin die liturgischen Beamten im 

Jahre 116 fungieren1). Jedenfalls sind es durchaus lokale Beamte, eventuell sogar 

die y.iof.ioyQaf.if.iaxüq2). Während die Liturgie bei den Monopolpächtern und Stra¬ 

tegen für das erste Jahrhundert nicht sehr wahrscheinlich ist, ist sie bei der dritten 

Kategorie kaum zu bezweifeln. Man erkennt deutlich, daß nur an niedere Beamte 

gedacht wird und daß offenbar die hohen Beamten ausscheiden. Warum, ist klar; 

weil nämlich die römischen Beamten sowieso bereits auf Grund des Irdischen Repe- 

tundengesetzes vom Jahre 59 der Verkehrsbeschränkung in den Provinzen unter¬ 

legen haben. Aus welchem Grunde Alexander dieses Edikt erlassen hat, ist eben¬ 

falls leicht ersichtlich: einmal sollen die geschäftlich tätigen Zivilpersonen in Ägypten 

geschützt werden, was er auch noch einmal unterstreicht, wenn er die auf dem Lande 

arbeitenden Alexandriner in ihrer Tätigkeit ermutigen will (§ 6), außerdem sucht er 

den Staat vor Verlusten zu schützen. Denn es ist klar, daß nach Eintragung des 

Namens eines Staatsschuldners sich kaum jemand finden würde, der mit diesem in 

Geschäftsverbindung treten wird. Immerhin gewinnen wir die Überzeugung, daß 

zur Zeit des Tib. Iulius Alexander sowohl Käufe wie das Gewähren von Darlehen 

den unteren und liturgischen Beamten, soweit ihre Verhältnisse in Ordnung sind, 

gestattet war. Es fragt sich weiter: ist die Verfügung in § 70 des Gnomon eine Ver¬ 

schärfung der Maßnahmen Alexanders und ist vielleicht das Edikt des Alexander ein 

unmittelbarer Vorläufer unserer Verfügung? 

Anfänglich hatte ich bereits bemerkt, daß man sich durch falsche Übersetzung und 

Interpretation der ersten Zeile das Verständnis für die Deutung der Verfügung ver¬ 

schlossen hat. Tolg [tv] drjuooiaig yoEicug ist nie und nimmer in xoig [ki] örj- 

j-iooLatg yqeiaig zu korrigieren. Vielmehr haben wir Stellen, die deutlich zeigen, 

was diese Wendungen wirklich besagen. Ich verweise auf P. M. Meyer, Griechische 

Texte aus Ägypten Nr. 8, Z. 15ff. öia zo xal zov &ikiiZ7Z0v ev örjf.ioaiaig yqei- 

a(i)g yeyov[evai -/.cd avay]y.aiug v.zX. Mit vollem Recht übersetzt P. M. Meyer: 

,,Da wir nun selbst bedürftig geworden sind (?), weil auch ich, Philippos, mich in 

Staatsliturgien befunden habe, nehmen wir . . .“ Es sei herangezogen BGU 747, 

I 7 zolg örjixoaiaig yqeicug zo[ü v]o/.ioü ovoi 'Piouaioig xai ’s/Xelgavdqeüoi xrA. 

Wilcken hat diesen Papyrus zuerst in den Ostraka3), dann richtig und end¬ 

gültig in der Chrestomatie 35 erklärt. Vor allem handelt es sich auch hier um die 

gleiche Bedeutung, es sind ebenfalls Personen, die sich in Staatsliturgien befinden. 

Weiter sei noch verwiesen auf Col. II 1, wo sie yqeia drßtooia tvyiqiodivzeg heißen4). 

Damit ist klipp und klar gezeigt, daß oi iv drjiiooicug yqeicug ovzeg die mit 

4) Pap. Gieß. 58, Col. I 2. 

2) Die Stellen bei P. M. Meyer, Einl. 2 zu Gieß. 58. 

3) I 604. 

4) Vgl. auch Ox. 63, 13 rovg [oi]roA6yovg xai zovg ä/./.ovg rovg tiqöq rfjv ygeiav. 
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Liturgien jeder Art behafteten Personen sind und, wie der Ausdruck Iv rolg örj- 

/.looioig TToayfiaai aus dem Edikt des Tib. Iulius Alexander lehrt, überhaupt die 

Staatsschuldner aller Art in sich begreift. Jetzt wird weiter deutlich, wieso Lenel 

und Partsch, die alle Paragraphen unseres Textes, soweit sie auf römisches Recht 

bezug haben, ins Lateinische übersetzen, hier sagen: „Dieser Text stammt zwar 

aus römischer Quelle, aber gewiß nicht unmittelbar aus lateinischer Vorlage, wir 

übersetzen daher deutsch.“ Wollte man § 70 ins Lateinische übersetzen, so würde 

man sehr bald erkennen, daß man es mit Ausdrücken zu tun hat, die sich nur auf 

ägyptische Lokalverhältnisse beziehen und infolgedessen griechisch von Anfang an 

ausgedrückt waren. So vor allem die Begriffe l'§ vnoloyov1) oder ly nQoyrjQvigewg2 3), 

während ein so seltenes Wort wie avxtyarct(il)‘kä!g£igz) kaum die technische Über¬ 

setzung der res comparata sein dürfte. Wenn wir es mit Personen zu tun haben, 

welche Staatsliturgien übernommen haben, worunter vor allem auch die liturgischen 

Beamten verstanden werden müssen, so gewinnt es auch einen anderen Sinn, wenn 

diese Iv oig nqay\.iaxBvov%ai % 61101g also lokal begrenzt werden4), nämlich in einem 

Dorf oder in einer Toparchie (%6nog). An die ist hier gedacht. Während sich beim 

Strategen und Nomarchen die Liturgie des Amtes nicht ohne weiteres für das zweite 

Jahrhundert erweisen läßt5), sind der Toparch, der Topogrammateus, der Komarch 

und der Komogrammateus stets liturgisch gewesen, xöitog steht im Gegensatz zu 

ftlog vo 1.16g. Es wird nämlich diesen kleinen Beamten und anderen Personen in 

Staatsliturgie untersagt, nicht allein in dem Sprengel, in dem sie tätig sind, aus 

Staatsgut entweder in öffentlichen Verkäufen zu Festpreisen oder in öffentlichen 

Versteigerungen zu kaufen, sondern für den ganzen Nomos. Damit wird wohl 

praktisch der Kauf der in Liturgie befindlichen Personen aus Staatsgut un¬ 

möglich gemacht, weil es doch schwer zu denken ist, daß diese in einem anderen 

Nomos Gelegenheit dazu hatten. Die Strafe, die gezahlt werden muß, ist verhältnis¬ 

mäßig gering, und es möge hier daran erinnert sein, daß nach den Digesten der 

Kauf aus Staatsgut mit dem Vierfachen des Kaufpreises bestraft zu werden 

scheint6). Aber nicht nur aus Staatsgut ist der Kauf untersagt, sondern auch der 

Geschäftsverkehr mit dem iöuoxrjg. Dies bezeichnet den Gegensatz zu einem, der 

dem drifiödLov verpflichtet ist. Warum auch dies verboten ist, hat uns das Edikt des 

Tib. Iulius Alexander gelehrt. 

Ich füge gleich hinzu, daß die Übersetzung der letzten Zeile von Lenel und Partsch 

„wenn sie aber öffentlich ausgebotene Gegenstände (kauften), den Preis, den diese 

Gegenstände nach Treu und Glauben erbracht haben würden,“ sich sprachlich nicht 

halten läßt; vielmehr ist das Subjekt zu elaßov die Beamten. Gemeint kann nur sein 

der Preis, den die Beamten, die selbst die Versteigerung vornehmen, für Gegenstände 

gleicher Art empfangen haben oder hätten7). — Betrachtet man den Paragraphen 

7) Vgl. Wilcken, Grundz. 273. 

2) Plaumann a. a. 0. 27, 38, 89, 90 und pass.; vgl. Rostovtzeff, Kolonat 143f. 

3) Nur noch einmal bei Diog. L. belegt. 

4) oi rwv tötimv Jigay/MiTixoL beißen die Lokalbebörden in Ox. 899, 47. 

5) Oertel, Liturgie 283f. 

6) Vgl. oben S. 70. 

7) nga&eVTa sind Sachen, die öffentlich ausgeboten werden, also durch den Beamten. 

Vgl. P. Tebt. 295, 5; 297, 8; P. Ox. 653. 
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im Zusammenhang mit den oben aufgeführten Stellen aus den Digesten, so kann 

kein Zweifel sein, daß die Verfügungen über römische Beamte in den Provinzen Vor¬ 

bild für diese Bestimmungen gewesen sind. Wir haben hier einmal den höchst wich¬ 

tigen und seltenen Fall vor uns, daß römische Rechtssätze in modifizierter Form 

auf ganz lokale Verhältnisse übertragen werden. Rein historisch betrachtet erkennt 

man in solchem Akt die fortschreitende Romanisierung mittels des Rechtes1). Ich 

möchte aber noch zwei Stellen heranziehen, die im ganzen ähnlicher sind. Sie stam¬ 

men freilich aus viel späterer Zeit. Einmal die Verfügung Konstantins vom Jahre 

326, welche sich gerade an die subalternen Beamten richtet2): Si per impressionem 

quis aliquem metuens saltem in mediocri officio constitutum rei suae in eadem pro- 

vincia vel loco, ubi tale officium peragit, sub venditionis titulo fecerit cessionem, 

et quod emptum fuerit reddatur, et nihilo minus etiam pecunia retineatur; simili 

poena servanda, si qui vel coniugis vel amici nominibus abutentes praedam 

tarnen sibi adquirunt. Ferner eine von Iustinian aus dem Jahre 5283): Haec autem 

etiam ad domesticos et consiliarios eorum trahi necessarium duximus, illud etiam 

adicientes, ut nec per interpositam personam aliquid eoium sine periculo possit 

perpetrari. 

Betrachtet man die Verfügung des § 70 als Ganzes, so wird im Vergleich mit dem 

Edikt des Tib. Iulius Alexander klar, daß einmal die Untertanen geschützt werden 

sollen vor fiskalischen Erpressungen, — deshalb das Verbot, mit dem iöiwrrjg Ge¬ 

schäfte zu tätigen, auf der anderen Seite, daß der Fiskus dadurch geschützt werden 

soll, daß die ihm durch die Liturgie sowieso verschuldeten Personen sich nicht doppelt 

an ihn verschulden können, nämlich einmal durch die Haftung, die das Amt er¬ 

fordert4 * *), und dann durch den Erwerb von Staatsgut. Freilich ist, wie der letzte Satz 

zeigt, bei dem Kauf von Staatsgut aus einer Versteigerung auch daran zu denken, 

daß der Beamte sich eine Sache zuschlägt, die in wirklich freier Versteigerung be¬ 

deutend mehr erbracht haben könnte. Insofern bedeutet natürlich die Verfügung 

des Gnomon eine Verschärfung derjenigen des Tib. Iulius Alexander, da diese den 

Beamten und sonstwie dem Fiskus verschuldeten Personen grundsätzlich den freien 

Geschäftsverkehr erlaubt und nur dann verbietet, wenn sie irgendeiner Insolvenz 

verdächtig sind. Demgegenüber wird hier ein für allemal jeder Geschäftsverkehr 

nicht nur im Topos, sondern im ganzen Nomos untersagt. Höchstwahrscheinlich 

ist im Laufe der Zeit durch Bestechung und andere Machenschaften gerade von 

seiten der mit Liturgie Behafteten dem Staat oder auch Privatpersonen immer mehr 

*) Bei Besprechung der Arbeiten über die Augustusstele von K37rene habe ich für Augustus 

dies als wesentliches Moment seiner Provinzialpolitik zu erweisen versucht (Gnomon 6 [1930] 

1283.). 

2) C. J. 2, 19, 11. 

3) C. J. 1, 53, 1, 3. 

4) Für das 3. Jahrhundert, in welchem freilich die Liturgisierung bedeutend ausgedehnter 

ist, haben wir in BGU 8 II ein wichtiges Zeugnis für die Haftung des liturgischen Beamten 

mit seinem Vermögen. Den richtigen Sinn der Z. 43. verdankt man Wilcken; vgl. Viereck, 

Herrn. 27 (1892) 5163., vor allem den Nachtrag 654. Die hier interessierenden Worte lauten: 

(Tpgovriaov xmuayelv \firj fwvov r]wv vofiaQxwv xai t[öi]v ?,ouiü>v rwv eveyo/ubwv xal ro[v x]et- 

gorovtjaavrog av[rovg jigv]rdvewg tu indgyovza, /jiyotq äv [j) andöootg tw])1 6q>ei?.o/.ievcov 

■y[iv]rjTai, xt?.. 
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wirtschaftlicher Schaden erwachsen, und dem wird jetzt Einhalt getan. Es ist un¬ 

gewöhnlich interessant, daß im allgemeinen Verfügungen über Verkehrsbeschrän¬ 

kungen subalterner Beamten erst in späterer Zeit erlassen worden sind1). Hier haben 

wir nun die wichtige Tatsache, daß dies in Ägypten vermutlich angefangen hat, wo 

eine große Zahl Beamter Peregrine waren und ähnlichen Beschränkungen unter¬ 

liegen mußten, wie die römischen Beamten. 

Als letztes bleibt übrig zu zeigen, was den Idiologen an dieser Bestimmung 

interessiert hat, und dabei muß man auf die Unrichtigkeit der früheren Auffassung 

hinweisen. Den Idiologen interessieren in unserem Paragraphen die verhängten 

Strafen, die er einziehen kann, aber in solchen Pällen nach vorhergegangener Unter¬ 

suchung und begründetem Urteil2). Wie wir sehen, unterstehen dem Idiologen die 

in Staatsliturgien jedweder Art befindlichen Personen, und er wacht darüber, 

daß sie die Verkehrsbeschränkungen nicht hintergehen. Wollte man an römische Be¬ 

amte denken, und womöglich gar an die hohen, so wäre ein solches Verfahren nie 

und nimmer Sache des Idiologen, sondern des Präfekten und der römischen Gerichte, 

wobei natürlich die Strafe zwar dem Fiskus zufallen würde, aber doch nicht dem 

Finanzressort des Idiologen von Ägypten. 

Wann die uns im § 70 mitgeteilte Bestimmung in Kraft getreten ist, vermag man 

nicht zu sagen, nur soviel ist sicher, daß sie nach dem Edikt des Tib. Iulius Alexander 

anzusetzen ist. Mit aller Deutlichkeit aber zeigt sich, daß sie in die Rubrik der tv 

/.if'oio -/.efpalaia eingereiht werden muß. Der Text läßt auf eine neue Fassung einer 

ähnlichen Bestimmung schüeßen. Das zeigt eviore und das Präteritum in tv.oa- 

zr>[d-]rjGav (Z. 177). Danach hat man anzunehmen, daß die Verfügung Z. 174ff. 

schon länger bestand, während die ETtinua nicht einwandfrei festgelegt waren, was 

jetzt nachgeholt wird. Dazu kommt noch, daß der Kampf gegen die Korruption 

der Beamten in Ägypten immer wieder Erlasse nötig gemacht hat. 

XV. SAKRALRECHT §§ 71—97. 

ieqevo[i\ ovy el-bv nqog äX[l]i] yqeicc eivcu fj Tjj rwv -freöiiv [#p]rjOYsia 

ovöe ev sqeä Ttqoi^eyvai ofujö« yö^it]v cpoqelv o[u]d£ iav [^eji'w- 

&ü)Oiv rov i9-[«]([o]r> ipaov. 

Es kommt darauf an, yqeta hier richtig zu verstehen; denn davon hängt die Inter¬ 

pretation des ersten Teiles ab. Schubart übersetzt „Beruf“, während Roussel sich 

dagegen wendet und unter yoticc das Staatsamt verstehen will3). Er glaubt gerade 

in dieser Bestimmung die auf Schwächung der Priesterschaft hinzielende Politik des 

Augustus4) wahrnehmen zu können. Indessen so bestechend diese Auffassung zuerst 

erscheinen mag, sie wird durch den Text selbst widerlegt. Ganz abgesehen davon, 

daß man eine nähere Definition durch öq^iöaiog vermißt, kann gerade äXXrj yotia nur 

b Vgl. Mommsen, Strafrecht 719. 

2) Über die jurisdiktioneile Befugnis des Idiologen Plaumann a. a. 0. 41 ff. 

3) Rev. d’hist. et litt. rel. N.S. 6 (1920) 327. Diese Paragraphen sind kurz behandelt von 

Schubart, Z. f. äg. Spr. 56, 89f.; Reinach, rev. d'hist. des rel. 85, 17ff. 

4) Rostovtzeff, GGA 1909 640 f. 
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einen weiten Begriff wiedergeben, so daß man deutsch am besten „Tätigkeit“ sagen 

würde. Es kommt hinzu, daß wir die amtlichen Berichte kennen, die sich der Arch- 

iereus eben über diesen Punkt einreichen ließ1). Sie enthalten einmal die Mitteilung, 

daß nichts Besonderes dem Amtsbereich des Idioslogos und Archiereus zu melden sei 

und weiter, daß kein Priester oder leQtu^evog2) den Kult im Stich gelassen habe. Ge¬ 

rade die Wendung tvxazaleXoiTtevai zag &Qrjoxtiag zeigt die enge Verwandtschaft 

jener Berichte mit § 71, wird außerdem zur Gewißheit durch §§ 74 und 75, weil dort 

Strafen für den ozoXiozijg xazaXiTtwv zag d-QrjOY.eiag und den ieqebg Y.azaXei7tu)v 

zag &(>r]oxeiag angesetzt sind. Diese Vorschrift hat nur für Priester höherer Ordnung 

Gültigkeit, da gemäß § 83 den Pastophoren ausdrücklich gestattet wird nach Privat¬ 

stellungen zu trachten. Sicherlich sind auch die Priester des griechischen Kultus, 

den ganz andere Gesichtspunkte leiten als den ägyptischen, in einer anderen Stel¬ 

lung3). Gerade das Ende von § 71 weist darauf, daß nur ägyptische Priester gemeint 

sind. Es braucht kaum besonders betont zu werden, daß im 3. Jahrh. n. C., als die 

leitenden Priesterstellen kommunale Ämter wurden, unser Paragraph nicht mehr 

rechte Anwendung finden konnte4). 

Rein formal könnte man einen Unterschied zwischen § 71 und §§ 74, 75 kon¬ 

struieren, wenn man glauben würde, das Verbot eine andere Tätigkeit auszuüben, 

decke sich nicht mit dem Verbot, den Kult im Stiche zu lassen. Inhaltlich ist das 

zweite Verbot der weitere Begriff, unter dem das erste als wichtigster Fall zu nennen ist. 

Wenn Bestimmungen mit hohen Strafen nötig waren, wenn noch zu Anfang des 

3. Jahrh. jeder Monatsbericht an den Archiereus diesen Punkt betonte, so muß man 

annehmen, daß die ägyptische Priesterschaft dazu neigte, sich Nebenberufe zu 

suchen. Die Urkunden zeugen im allgemeinen dafür nicht, sie lassen im Gegenteil 

das Urteil Ottos, daß die höheren Priester, also die tegtlg, nur selten und ausnahms¬ 

weise weltliche Ämter bekleidet haben, zu Recht bestehen5). Auch bei Ackerbauern, 

Pächtern und ßaoiXixol yzwQyoi ist die Zahl nachgewiesener Fälle klein. So muß 

die Ursache dieser Erscheinung nicht so sehr in der Dürftigkeit und Zufälligkeit des 

Materials liegen, als vielmehr in der Vermutung, daß § 71 in eine Zeit gehört, wo die 

x) Wilcken, Chr. 72 (234 p. C., also nach Vereinigung der Ämter des Idioslogos und Arch¬ 

iereus) ör]?iOVfiev firjöev öelv ävfj[xov a]rj/iäval nore zfj rov löiov Xoyov x[ai doy\tEQEojg ejurgon(fj) 

rov övzog /xr/vög Tv\ßi rov ev]eotwtoq lyL, firjöeva öi tojv Ieqew[v rf\ ieQWfievwv ivxaraXsXoi- 

nevai rag &qr]axeiag. Damit übereinstimmend lauten drei Rainer-Papyri, vgl. P. M. Meyer, 

Festschr. f. Hirschfeld 162. Die Berichte sind monatlich, während es auch Verwaltungsgebiete 

gibt, wo die Berichte drei Monate umfassen, vgl. Wilcken, Chr. 172. Ähnlich ist auch Wessely, 

Karanis 56 (P. Rainer 107), ein Schreiben des Claudius Julianus (140 p. C.) an den arg. 

QefjLLorov /regiöog: xai rd ngoofjxov noirjoag, Iva firjxerL ai tojv ’&ewv &gr}axeiai ifiTioöiQoi’Tai (sic!), 

im Allgemeinen Wilcken, Grdz. 127. 

2) § 91. 

3) Vgl. Otto, Priester u. Tempell 133ff., II186; Wilcken, Grdz. 118ff.; Plaumann, RE 8, 

1424 f. In unserem Pap. nehmen die 'EXXrjvixä Uga. (§ 86) eine besondere Stellung ein. 

4) Rostovtzeff, GGA 1909, 616. Freilich zeigen die angeführten Berichte, daß auch im 

3. Jahrh. darauf gehalten wird, daß Priester den Kult nicht im Stiche lassen. 

5) Otto, a. a. 0. II 185ff., 347, vgl. auch II 243. Die kommunalen Archiereis des 3. Jahrh. 

schalten aus. Zu P. Tebt. I 24 (Otto, 188 A 5) sei bemerkt, daß die beiden unter den ungetreuen 

Beamten aufgeführten Priester nicht vom Staat als Beamte bestellt sein müssen, vielmehr 

scheinen sie nach Z. 60 ff. eher das Amt an sich gerissen zu haben. 
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Verbindung des Priesteramtes mit weltlichen Berufen nicht selten war. Damit 

käme man freilich in ptolemäische Zeit, wo weltliche und geistliche Ämter zuweilen 

in einer Hand vereinigt waren1). Es wird nicht Wunder nehmen, gerade in Dingen, 

die den ägyptischen Kult angehen, altes Gut in römischen Bestimmungen wieder¬ 

zufinden. Nur an politische Maßnahmen darf hier nicht gedacht werden. 

öggoxeia ist hier im weitesten Sinn als Gottesdienst zu fassen, der die kultischen 

Handlungen insgesamt umspannt2). Daher steht das Wort in §§ 74, 75, sowie in den 

Berichten im Plural. 

Über die Leinenkleider und Kopfrasur bedarf es keiner näheren Ausführung. Aber 

sehr bezeichnend ist die Tatsache, daß noch im 2. Jahrh. die römische Kultusver¬ 

waltung mit aller Strenge die alten Vorschriften wahrt, wie namentlich aus §§ 75, 76 

hervorgeht, wo die Strafen beim legevg doppelt so hoch sind wie beim avoiorrjq oder 

7taoTocpögog. Offenbar versuchten die Priester nicht selten sich von diesen Äußer¬ 

lichkeiten frei zu machen3). Den Schluß hat Spiegelberg einleuchtend geklärt4). 

Statt des früher gelesenen ipctov ist ipaov zu lesen, was auch zu den Spuren besser 

paßt. Danach bedeutet das Wort „Prozession“. Genau so ergibt sich auch für § 90 

der Sinn. Die Übersetzung von § 71 hat demnach zu lauten: Priestern ist es nicht 

erlaubt, eine andere Tätigkeit auszuüben, als den Gottesdienst, auch nicht in wollener 

Kleidung aufzutreten, noch langes Haar zu tragen, auch nicht, wenn sie von der gött¬ 

lichen Prozession entfernt werden. 

§ 72. 

ao(pga[yi]orovg (löoyovg oix. hlgbv d-veiv’ ol de n\a\ga Tay[Ta &vo]avreg 

y.araxQLvo\y\vaL S <p. 

Die Vorschrift, keinen Stier ohne Prüfung durch die /.loayoocpgayiozcxL (oder tego- 

(xoayoo(pgayLOrai) und ohne die bestätigende Siegelung zu opfern, kennt man aus 

Herodot und anderen Schriftstellern5). Den Grund hierfür hat Wilcken erkannt, indem 

er aus Herodot entnimmt, daß sich diese Prüfung auf die Merkmale des Apis erstreckt 

J) Otto, a. a. 0. 187. Für Herodes jetzt RE 8, 917 f. Priester in der Saitenzeit sehr 

exklusiv, vgl. Breasted-Ranke, Gesch. Aeg. 423. 

2) Vgl. Otto, a. a. 0. I 216 A. 2; „Religiöse Pflichten“, ein Ausdruck, der nicht glücklich ist 

und sicher nicht, wie Otto, II 327 glaubt, durch Herodot 2, 37 belegt werden kann. Denn an 

dieser Stelle wird mit ä/.Xag re ’&QrjaxrjLag emreXeovai /ivniag o'jg einelv Xoycp dem Zusammen¬ 

hang nach eher auf die Kleider- und Sittenordnung angespielt und somit ein engerer Sinn 

des Wortes gefordert. 

3) Vgl. Otto, a. a. 0. 256. BGU 16=Wilcken, Chr. 114: ein Priester war denunziert worden 

wg xcopäivrog [x]ai xQai[fj.\Evov eqealg ea&rjaem, also der Fall des § 76. Leider ist die Strafe in 

der 159/160 n. C. geschriebenen Urkunde nicht angegeben. Die Übereinstimmungen des Wort¬ 

lautes (§ 76 EQeq. eaßfjn xQyod/ievog) und die Abweichungen (xö/rr/v cpoQeaag), sind bedeutungs¬ 

los. Wichtig ist die Tatsache, daß die Urkunde (Chr. 114) genau wie der Gnomon nur das 

Leinenkleid und die Kopfrasur erwähnt, während Herodot 2, 37 noch der vnodriyara ßvßhva 

gedenkt. 

4) Archiv 7,185f. Das Wort entstammt dem Ägyptischen. Zur Transkription und Ableitung 

äußert sich Spiegelberg ausführlich. 

8) Otto, Priester u. Tempel I 84f., wo die Stellen aufgeführt sind, besonders Hdt. 2, 38. 
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hat, d. h. kein künftiger Apis sollte geopfert werden1)* Die Vorschrift gehört fraglos 

einer Zeit an, als der Apis über ganz Ägypten Ansehen genoß, geht also weit über die 

griechische Periode des Landes hinaus2). Den Hergang der Prüfung erzählt Herodot3), 

auch das Versiegeln4), dagegen hat uns Plutarch die Beschreibung des Siegels be¬ 

wahrt5). 

Warum gerade den Idioslogos dies Opfer interessiert, zeigen die Papyrusurkunden, 

die unsere Kenntnis lediglich nach der fiskalischen Seite hin erweitern. Der Opfer¬ 

spender hatte dem Staat emteXog /.töoyov d-vo/.ttvov zu entrichten, während die Priester, 

deren Gott das Opfer empfing, in friihptolemäischer Zeit bereits die Jexarjy zu zahlen 

hatten6). Dagegen bedeutet die Maßnahme des Idioslogos Julius Pardalas vom 

Jahre 122/123 eine Neuerung, wonach über jede Siegelung eine schriftüche Bescheini¬ 

gung ausgefertigt werden mußte. Dies geschah auf Verlangen der /.woxoocpgayiotai 

und ist so streng gehandhabt worden, daß noch nach Jahren Aufklärung verlangt 

wurde, wenn ein derartiger Schein fehlte7). Er wird wohl zu Händen des opfernden 

Priesters geblieben sein. Hieraus ist deutlich zu erkennen, daß der Idioslogos ein 

rein fiskalisches Interesse an Strafgeldern hatte; denn daß die uooyoocpgay total die 

Bescheinigung verlangt haben, ist ein Zeichen dafür, daß sie gegen Denunziationen 

geschützt sein wollten. Die Strafsumme der Übertretung ist sehr hoch, aber wenn 

man bedenkt, daß Herodot schildert, wie der Übertreter mit dem Tode bestraft 

wird8), so wird sie durchaus ägyptischen Anschauungen entsprochen haben. 

Wenn Clemens Alexandrinus die uooxoocpgaytotal unter die Stolisten rechnet9), 

so irrt er, sie gehören sicher zur Klasse der eigentlichen Priester, zu den fepetg10). 

Wir lernen aber in § 87 des Gnomon etwas Neues, wenn dort gesagt wird, die /.tooyo- 

ocpgay total seien aus den Xoytfia iega genommen worden11). So muß der Text verstanden 

*) Wilcken, Chr. 87 Vorbemerkung stellt Hdt. 2, 38 und 3, 28 zusammen. Vgl. auch 

Grundzüge 126. 

2) Nicht allein durch Herodots Zeugnis bewiesen, sondern auch durch den Apiskult der 

Perserzeit, vgl. Sethe, Sarapis und die sog. xdxoyoi des Sarapis. Abh. Gött. XIV, S. 5. Ferner 

Lidzbarski, Phöniz. u. aramäische Krugaufschriften, Anh. Abh. Berl. 1912, wo gezeigt wird, 

daß zahlreiche Namen der in Ägypten ansässigen Phöniker den Bestandteil Apis führen. 

Erman, Äg. Rel.2 190. 

3) 2, 38. 

*) arjfiaivetai ßvßXtg negl tä xegea eiMooarv y.ai enetxa yfjv oiyuavxglda enin/.doag emßaXXet 

TÖV ÖaXXV/.lOV. 

6) de Isid. 31: xfjg ocpgayldog yXvrpryv piev eyovarjg äv&gwnov elg yovv xa&eixoxa xalg yegalv 

dmoco 7iEQtr\yjxbaig eyovxa xaxd rfjg ocpayfjg t-i(pog evxei/tevov. Siegel erhalten: Daressy, Fouilles 

de la valide des rois S. 37 Nr. 24089; Rhind. Pap. S. 21, vgl. Schubart Z. für äg. Spr. 56, 90. 

6) Wilcken, Grdz. 126 mit Belegstellen, namentlich P. Tebt. II 307; Chr. 88; BGU 718; 

Otto, a. a. O. II 173f. 

7) BGU 250 = Wilcken, Chr. 87; mehrere erhaltene Quittungen z. B. Wilcken, Chr. 89, wo 

auf die anderen hingewiesen wird. Otto a. a. O. I 62. 

8) äofjfiavrov de dvaavxi &dvarog f\ imxeexai. 

9) Strom. VI p. 757, dazu Otto, I 84; 

10) Ox. 46 (100 p. C.) Z. 9ff.: teeejo]? Oorjgtöog xal Elaidog xal Zdgamig xal xcbv [a]w- 

vaoyv deä/v neyiarwv xal /xoa/oaipgayiarov. 14ff.: 'Ag&dj&ov vecoregov iegeog (sic) rätv avrwv &eä>v 

xal fioaxoatpgayiarov. 

n) fioa/oocpgayiOTal e^öv /.[o]yt/uav legwv doxi/.td£ovrai. Der Satz ist zu verbessern in ex räiv 

statt eföv, was dem Schreiber wegen der Häufigkeit auch hier unterlief. 
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werden. Er setzt aber weiter voraus, daß die /.tooxoocpgayiorcU sich einer Prüfung 

(i8o-/.i;.iaoLa) unterziehen mußten und erst nach Bestehen dieser mit dem besonderen 

Amt betraut wurden1). Daß die Tätigkeit der Moschosphragisten spezielle Kenntnisse 

erfordert hat, hegt auf der Hand, dagegen ist nicht ohne weiteres klar, warum sie 

nur den Xöytpa legcc entnommen werden sollen. Es scheint so, als ob der Ausdruck 

in unserem Text ganz technisch gebraucht ist, also eine bestimmte Klasse von Tempeln 

bezeichnen würde. Bekannt ist die Teilung der Tempel in drei Klassen, die in der 

Kaiserzeit auf zwei reduziert wurde2). Man kann daran denken, unter den koyijia 

leget: Tempel erster Klasse zu sehen, obwohl sonstige Erwähnungen keinen festen 

Anhalt geben3). 

Wenn das Heiligtum des Sokneptynis-Kronos in Tebtynis eigentlich stets ieg'ov 

loyif-iov genannt wird4), so kann daraus keine Entscheidung gefolgert werden, auch 

wenn das Heiligtum 50 von der Kopfsteuer befreite Priester besaß5); denn diese 

Zahl hält keinen Vergleich mit den großen Tempeln anderer Orte aus. Soviel ist m. E. 

mit Bestimmtheit festzustellen, daß die loyi/.ta leget verhältnismäßig bedeutend 

waren, und von der verwaltungstechnischen Seite wird man schon auf Grund der 

cvußoXa, die Julius Pardalas vorschrieb, annehmen dürfen, daß nicht in jedem 

kleinen Heiligtum ein /.looxoacpgayiorrjg amtieren sollte. 

§ 73. 

uoari'/.aq 7tgoo6do\y\g ovu e^bv £7udctveiZeiv. 

Es handelt sich hier offenbar um alle Einkünfte der Tempel in Geld, so daß 

legarixog auch das einschließt, was sonst legog und legevrixog genannt wird6). 

0 Öoxt/idCea&ai kann die Prüfung, genau wie die daraus folgende Ernennung des Beamten 

bezeichnen, so auch in Athen. 

2) Otto, I 18; II 310f.; Wilcken, Grdz. 109. Zweiteilung in ngtöxa und eXdaaova Otto, 

a. a. 0. 

3) Wichtig OGI II 761, wo es sich um die Verleihung des Asylrechts an den Tempel des 

Harkentechthai in Athribis handelt, dazu v. Woeß, Asylrecht pass. Für uns ist wichtiger, daß 

es ngcöxov xal Xöyipiov dgy[a\i6xax6v re xa[i] evöoiöxaxov genannt wird. Nur bedeutende 

Tempel haben von den Ptolemäern in früher Zeit Asylrecht erhalten, was gerade die Inschr. von 

Athribis beweist, vgl. v. Woess a. a. 0. 48f. Es scheint, als ob ngtöxov xal /.öyijiov ein tech¬ 

nischer Ausdruck ist, das Folgende freilich nicht. Vgl. ferner Wücken, Chr. 83, ein Gesuch der 

Priester um Befreiung von der Dammarbeit für ihre Sklaven. Begründung: 8iä [to] elvai 

köyig[ov to legöv rj/xtöv]. Vgl. die ngcoxoköyipia xal Xöyifxa legd in PSI 1039. 

4) Vgl. P. Tebt. II pass. 

B) P. Tebt. II 298 = Wilcken, Chr. 90. Demgegenüber hat nach BGU 1196 der Tempel 

von Busiris im Herakleopolites zur Zeit des Augustus 133 Phylenpriester. 

6) yV ngooööov, yfj legd (darüber Wücken, Grdz. und Rostovtzeff, Kolonat) kommt hier 

nicht in Betracht, ebensowenig yrj legevxvxr) vgl. Wücken, Grdz. 300 ff. Zu legal ngöaodoi sehr 

wichtig P. Tebt. 15 = Wilcken, Chr. 65, 57ff., namentlich 80 ff.: rag rjyogaapievag ngotprjxelag xal 

yega xal yg^aptpiaxelag) elg xd iegä ex xcöv legcöv ngoaöäcov [w]v r[d]g xipiäg reray/xevai elaiv /ueveiv 

Tolg iegolg xvglcog. Demnach konnten die Tempel mit den legal ngöaodoi dem Staate Propheten- 

steUen abkaufen. P. Eleph. 27a: Der Vorsteher des Tempels hat an den Staat Schulden: 

elg ä ngoaaxpelb][a]ev ngög re rd ßvaaiva xal xryv ngöaoöov xov legov. Inscr. Canop. 71 f.: 

ölöoo&ai Tale ’&vyargaaiv xwv legewv ex tojv legcöv ngoaööa>v asp fjg äv ß/iigag yevcovxai xrjv 

avyxgiß:r]aofj,evrjv xgoyrjv vnö xä>v ßovlevxcöv legeoyv xwv ev exdaxgy legeö xaxä ’/.öyov xcöv legcöv 

Schubart, Griechische Urkunden Y 2. 6 
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Da die legal Ttgöooöoi vielfach von Priestern, aber doch auch von weltlichen Beamten 

verwaltet werden1), wobei das Eigentumsrecht des Gottes resp. Königs unbeeinträch¬ 

tigt bleibt, so wird durch die weite Fassung dieses Paragraphen offenbar bezweckt, 

alle Verwalter der Ttgöooöoi zu treffen. Das Verbot, was hier ausgesprochen wird, 

betrifft Ausleihungen solcher Gelder auf zweite Hypothek. Diese Deutung ist sprach¬ 

lich die einzig mögliche2) und gibt schon deshalb einen verständlichen Sinn, da wir 

wissen, daß Priesterschaften nicht selten Tempelgelder ausgeliehen haben3). 

§§ 74, 75, 76. 

§ 74 ozoliozrjg '/.azaXirtwv zag &grjoxelag y.azey.g[L\&i] zag [Ttgooö]öovg xat 

e7t[i\zi(.iov S z. 

§ 75 iegevg xazaXeiniov zag &gr]Gx,elag y.azexgl&rj S ff egeä eo&fjzi xg^aa- 

fxevog S' ff ovgiozi]g S g Ttaozocpö[go]g S g. 

§ 76 Iegevg egeä eo&rpi xgr]aäf.ievog xal xo^r ipogeoag Sa. 

Da die Stolisten zu den Priestern gehören, die gewinnbringende Handlungen 

vornehmen, so ist es verständlich, daß sie bei Versäumnis solcher Handlungen als 

Buße den Betrag des Gewinnes zu zahlen hatten, der aus den für die betreffende Kult¬ 

handlung festgesetzten Gebühren resultierte. Dann ist das ettLzi\xov hier im engeren 

Sinn das eigentliche Strafgeld. Dieser Satz macht es übrigens, wie mir scheint, fast 

sicher, daß der Staat einen Teil der dem Stolisten aus seiner Amtshandlung zu¬ 

fließenden Gebühren beanspruchte. Nur deshalb interessiert sich die Behörde dafür. 

Bei den legelg, die an derart gewinnbringenden Handlungen keinen Anteil haben, 

steht es natürlich anders. 

Beim iegevg ist die Strafe für xazaXeineiv zag d-grjoxelag ebenso hoch wie für 

Xgfjo&ai egeä eod-fjzi, steigt aber nicht unbeträchtlich, wenn auch die zweite Tracht¬ 

regel überschritten wird4). Musikanten, hier ein Pfeifer, und Pastophoren5) haben 

ngoaödwv. Ferner BGU 1194. 1197 I. 1200. Auch Acker gehört zur iegä ngöaodog wie P. Giss. 

37 II zeigt. Im Fayum gehört zur heiligen Einkunft die didoayjüa rov Uovyov, eine Kauf¬ 

steuer von 10%, vgl. dazu das iyxvxXiov Wilcken, Chr. 289. Oft fließen legal ngoaodoi aus 

äviegco/xeva verschiedener Art. 

J) Verwaltung der ngoaodoi durch Priester; Clem. Alex. Str. VI p. 758: der Prophet rfjg dia- 

vo^fjg ngoaödwv. Von Otto, II 140richtig eingeschränkt. Zu OGI I 56 s. Anm. 1; Tebt. I 5, 57ff.: 

mit toig ngoeazrjxöai twv iegän> ngoaöi5a>[i'] sind dem Zusammenhang nach Priester gemeint. 

80ff.: Tempel verfügen über ngoaodoi. PGiss. 37 II: der Schreiber der Hathor zu Gebelen ver¬ 

pachtet an einen Pastophoren des gleichen Tempels einige Aruren der ngöaodog. BGU 1194: 

ob der Trpocrodog-Verwalter weltlich ist, bleibt unsicher, dagegen ist dies offenbar BGU 1200; 

1197 I. Weltliche Beamte inl rä>v iegwv ngoaodiov im pergamen. Astynomengesetz OGI 

II 483, 166. 

2) emdavel^eiv selten im Papyri. Bedeutung: entweder „leihen auf etwas“ oder „noch 

dazu leihen“. Die erste Bedeutung schaltet für unseren Paragraphenaus, weil man erwartet, 

worauf sich das Verbot bezieht, wie etwa § 105: inivygolg ovx i£öv davei£,e[i\v. Ein allgemeines 

Ausleihverbot kommt nicht in Betracht. Zur Bedeutung von iniöavelteiv ausgezeichnet 

Thalheim RE VI, 45. 

3) Otto, I 318ff., II 116f. 

4) 1000 ist fast sicher zu lesen. A statt a zu lesen ist sachlich ausgeschlossen. 

B) Über Stolisten vgl. § 80, über Pastophoren § 82. 
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nur halb so hoch zu büßen wie die tegeig, ihrem Bang entsprechend. Der ovQiarrjg 

ist sehr selten in den Urkunden1). 

§§ 77, 78. 

§ 77 al Itc'l d\i\adoyfi TtqoepryieiaL zip yevei (pvläooovxai. 

§ 78 al de TtQad’eloai xpeiXä)g aal f.irj e<p algeoi Ttqazai elaiv. 

Der Gegensatz von al htl diadoxfj ngoepryzelai und al de 7tga&elaai zeigt, in 

welcher Bedeutung diadoyji steht, dtadeyea&ai ist der technische Ausdruck für „ver¬ 

treten“, so auch in § 80 des Gnomon, aber wenn die Urkunden auch viele Beispiele 

für diadoyoi ngo<pr\zeiag geben, in denen dies gerade die „Prophetievertreter“ kenn¬ 

zeichnet2), so scheidet diese Bedeutung hier aus; denn warum sollen Vertretungs¬ 

prophetien der Familie Vorbehalten bleiben? Die oben gezeigte Gegenüberstellung 

beweist ganz einfach, daß eztl diadoyrj TtgocpryceLa hiernurdieErbprophetie bezeichnen 

kann. Diese gehen an das nächste erbberechtigte Familienmitglied über, diadoyrj 

heißt also die Erbfolge, während der diddoyog nqo<pr\%eiag niemals der Erbe der 

Prophetie ist, sondern lediglich der Vertreter oder Verweser. Erbpropheten müßten, 

sei es Ttgoeprfzirig oder TtQOfprjzrjg ea Ttgocprjxov heißen. Außerdem sind die duxdoyoi 

der Prophetie Stolisten3). 

Demnach werden die Prophetenstellen in erbliche und verkäufliche geteilt, was 

sich bisher nicht zweifelsfrei nachweisen ließ4). Streng auf die Prophetie beschränkt, 

müssen alle Hinweise auf Vererbung dieses Amtes durchaus wörtlich genommen 

werden, und zudem kann die so oft erwähnte Vertretung des Amtes nichts anderes 

bedeuten, als daß es sich in den meisten Fällen um Erbprophetien handeln wird, 

deren Erben aus verschiedenen Gründen noch nicht das Amt antreten konnten. 

Dann trat also Vertretung durch den Stolisten ein. Das beste Beispiel ist das loyi/.tov 

legöv von Tebtynis, dessen Prophetie bereits 107/8 n. C. unbesetzt war. Dann treten 

Käufer auf, der eine vor dem 8. Jahr Hadrians mit 100 Dr. Im 8. Jahr dieses Kaisers 

bietet MagoiooDyog IJaaijßaeiog 200 Dr., im 10. Jahr erhöht der gleiche Interessent 

sein Angebot auf 520 Dr. Das nächste Angebot lautet auf 640 Dr.5). Endlich werden 

147 n. C. 2200 Dr. geboten, allerdings will der Käufer dafür: /.levei de /.ioi aal 

eyyövoig aal zolg 7tag e/.iov f.iezaXrjXpo(.ievoig rj zovzcov avQei[a\ aal agarr^oig 

ertl %]ov äel yoövov6). Es scheint also, als ob der Käufer vom Jahr 147 diese 

Prophetie zu einer Erbprophetie umwandeln will und so erklärt sich das hohe 

Gebot7). Demnach ist sicher, daß bei allen diesen Kaufprophetien der jeweilige 

Inhaber von dem Mehrbietenden aus dem Amt gehoben wird8). Verfolgt man 

die Geschichte des Tempels weiter, so ist 187 Kqovuov ein dcddoyog TtQocprjrelag, 

1) Preisigke, Wörtb. s. v. erwähnt noch Lond. 331; vgl. auch BGU 1125. 

2) Vgl. Preisigke, Wörtb. III 372. 

3) § 80 des Gnomon. Auch wenn etwa nur ini öoyfj zu lesen sein sollte, würde sich 

am Sinn nichts ändern. 

4) Vgl. Otto, I 203ff., besonders 209, 229, II 291 Anm. 3; 328. 

5) Tebt. II 295. 6) Tebt. 294 = Wilcken, Chr. 78. 

7) Ob Umwandlungen dieser Art statthaft waren, läßt sich nicht beantworten. 

8) Vgl. Wilhelmson, Acta et comm. Dorp. 18, 1930, 4f. 

6* 
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der auch 189/90 noch die Stelle des Propheten vertritt1). Es ist jedenfalls klar, 

daß der Bieter von 147 n. C. entweder die Stelle nicht erhielt oder aber die 

Erblichkeit nicht anerkannt wurde2). Interessant zur Beleuchtung der Kauf¬ 

prophetien sind die Urkunden über Harthotes und Marsisuchos, wobei es sich 

allerdings um tXaooova leget in Tebtynis handelt. Die Praxis ist aber im Grunde 

die gleiche wie bei den oben besprochenen Urkunden3). Wichtig ist ferner die Korre¬ 

spondenz eines hohen Beamten, vielleicht des Idioslogos, aus dem 1. Jahrh. n. C. 

über die Stelle eines Archipropheten4). Dieser Archiprophet beschwert sich, daß 

andere Leute auf seine Stelle Gebote gemacht haben, ihn also verdrängen wollten. 

Darauf wird gesagt: at /.tev ovv nQ[oa]rjxovoai avreg rälgeig (Funktionen seines 

Amtes) (pvlax[&]rjTü)oav, die Bieter werden xaxcDg vTzeayrgievoi genannt, sie sollen ab¬ 

gewiesen, ihre Anzahlungen konfisziert werden. Es liegt nahe, an eine Erbprophetie zu 

denken, die rechtswidrig dem Erbberechtigten entrissen werden soll. An eine Kaufpro¬ 

phetie ist nach den bereits gemachten Ausführungen kaum zu denken, zudem ist sehr 

auffällig, daß in dem Genfer Text (pvlurTeoSai genau wie in § 77 steht! Hinzu können 

noch eine Reihe anderer Zeugnisse gezogen werden, die auf erbliche Prophetenstellen 

hinweisen5) und auch solche, die besonders die Häufigkeit der Vertretung des Pro¬ 

pheten durch einen diddoyog so stark zum Ausdruck bringen, daß diese einem ge¬ 

wöhnlichen Zustand gleicht6). Natürlich kann aus der Prophetievertretung nichts 

bezüglich einer erblichen oder käuflichen Stelle geschlossen werden; denn beide 

können natürlich vertreten werden, obwohl Vertretung der Kaufprophetie die häu¬ 

figste Erscheinung gewesen sein wird. 

Im Augenblick, wo die Prophetie ex TtgoxriQvlgeujg erworben wurde7) und zwar im 

Sinne einer nicht limitierten und nie garantierten Höchstsumme, so daß die Ver¬ 

drängung aus dem Amt durch den Mehrbietenden selbstverständlich war, bedeutet 

*) Kurz gefaßt läßt sich das folgende Bild zeichnen. Tebt. 298 (= Wilck., Chr. 90) 107/8 n. C. 

ygatpr] legea/v eingereicht von drei Stolisten und ngeaßvxegot, ein Prophet fehlt. Tebt 309 

(116/7 n. C.) wird der Tempel durch zehn TiQeaßvxegoi vertreten. Daß kein Prophet vor¬ 

handen war, geht daraus hervor, daß an ihrer Spitze Harpokration steht, der sich wenige 

Jahre später um die Prophetie bewirbt. Tebt. 295 enthält die Angebote aus der Zeit Hadrians. 

Tebt. 294 (= Wück., Chr. 78) 146 n. C. Angebot des Marsisuchos. Tebt. 293 (= Wilck., Chr. 75) 

ca. 187 n. C. nagä Kgovtwvog IJaxrjßxetog xov 'Agjioxgaxlwvog dtaÖoyov ngotprixetag vgl. Tebt. 

292 (= Wilck., Chr. 74) 189/90 n. C. Interessant ist es, daß offenbar der Kronion ein Enkel des 

Harpokration, der als erster der fünf ngeaßvxegot vom Jahr 107/8 genannt wird, gewesen ist. 

Dann wäre der Großvater 116/7 der erste der zehn ngeaßvxegot und träte wenige Jahre später 

als Bewerber um die Prophetie auf. Daraus geht hervor, daß auch ohne erbliche Ämter die 

Vertretung der Prophetie in einer Familie blieb. Bezeichnend ist auch, daß Kronion (Tebt. 303 

= Mitt. Chr. 53 [176—180 n. C.]) an der Spitze der sechs Priester steht, die eine Eingabe 

dem Strategen einreichen, aber diese ist privater Natur (xwv g dt avxtöv iegewv). 

2) Über die oben erwähnte Formel richtig Wilhelmsona. a. O. lOf. Seine Arbeit hat über¬ 

haupt viel Richtiges über den Priesterkauf, nur hat er den Gnomon nicht verstanden. 

3) Wilhelmson a. a. O. 5f. 

4) P. Genf 7 = Wilcken, Chr. 80; vgl. Archiv 3, 381. 

5) Otto, 1203ff., 209, 229; Lond. II 7 —8 (Nr. 262); der gleiche Xatgij/tcuv bei Wessely, Spec. 

Isag. tab 6: ngotpt'jxrjg ex ngocprjxov. 

6) Vgl. Preisigke, Wörtb. 3, 283. Den Stellen trage ich nach: Breccia, Inscr. Alex. 175. In 

P. Jand. ist die Unterschrift zu lesen: ämecpißt (?) oi [x]oelg nicht ißto'i[e]oetg. 

7) Sehr wichtig und aufschlußreich Wilhelmson, a. a. O. 3ff. 
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es ein beträchtliches Entgegenkommen des Staates, wenn er die Erbprophetien be¬ 

stehen ließ. Dies ist ein wichtiges Moment für die Beurteilung Roms in Fragen der 

ägyptischen „Kirchenpolitik“ und hängt übrigens mit dem Prophetenamt als 

solchem zusammen; denn daß der Staat hier gewisse Rücksichten genommen hat, 

scheint kaum zweifelhaft. Daß sie sich nur auf die Propheten erstreckte, wird gleich 

zu zeigen sein, selbst als die Tempel vielfach durch -Kollegien1) ver¬ 

treten wurden. 

Dagegen ist nun völlig neu, was § 78 über die Kaufprophetie lehrt; denn daß der 

Sinn des Paragraphen im Gegensatz von eq>’aiQSOti und xpiXCbg liegt, wird niemand 

bestreiten. Beweisend kommt § 80 hinzu, der in der allgemeinen Wendung cd gzo- 

Xiotel[cn\ nqaxaL doiv zeigt, daß ipilwg nie und nimmer nur Erklärung zu kp’aiQeoei 

sein kann. Damit ist sicher, daß § 78 bedeutet: beim Verkauf von Prophetien sollen 

nicht atgeoeig zugrunde gelegt werden2), alosoig bedeutet im allgemeinen das An¬ 

gebot dessen, der sich für eine im öffentlichen Verfahren ausgebotene Sache meldet3) 

.und tritt stets in dieser Bedeutung bei Pachtangeboten auf4). Das Verfahren im 

einzelnen ist hier nicht zu erörtern, für Priesterstellen haben es Rostovtzeff5) und 

neuerdings Wilhelmson erwiesen6). Nun besagt unser Paragraph merkwürdiger¬ 

weise, daß auf das Gewinn bringende Verfahren der Versteigerung bei Kaufprophetie 

verzichtet wird, sie demnach also zu Festpreisen ohne Berücksichtigung von Ange¬ 

boten verkauft werden. Als Kaufpreis wird kaum etwas anderes zugrunde gelegt 

als der Schätzungswert, die owri^irjoig, die für Stolistenstellen beim Verkauf als 

untere Grenze für die aigeosig begegnet7). 

Man hat nun die Frage aufzuwerfen, was aus § 78 resultiert und wie er mit den 

anderen Urkunden in Einklang gebracht werden kann. Dabei ist festzustellen: 

1. Die Urkunden über den Kauf von Prophetien, die oben behandelt sind, wider¬ 

sprechen dem Verfahren, welches § 78 vorschreibt. 2. Die Stolistenstellen, die nach 

§ 80 einfach itqaxat eloiv werden im Versteigerungsverfahren weiter verkauft8). 

Es ist von entscheidender Wichtigkeit, daß die letzte Urkunde über Versteigerung 

Von Prophetien von 147' n. C. datiert, sich für spätere Zeit nichts nachweisen läßt. 

Infolgedessen haben wir eine das ganze System ändernde Verfügung in § 78. Aus wel¬ 

chem Grunde eine solche vorgenommen worden ist, läßt sich nach dem jetzigen 

Material nicht entscheiden. Es mögen rein wirtschaftliche Gründe gewesen sein, 

4) Vgl. Rostovtzeff, GGA 1909, 615. Sehr wichtig BGU 1198. Stellung des Propheten 

im allgemeinen Otto, II 140 und BGU 1195. 

2) Dabei ist noadeiaai beachtenswert. Keine sachlichen Gesichtspunkte sind für die Ein¬ 

teilung nach Erb- und Kaufprophetien maßgebend, sondern lediglich der Stand augenblick¬ 

licher Praxis. Daß der Staat gewiß nicht gern Kaufprophetien in erbliche umgewandelt hat, 

darf mit Sicherheit angenommen werden. 

3) Das Wort ist in P.-Urkunden nicht häufig. Es kommen hauptsächlich in Betracht: 

BGU 889, 15; 90, 4, 7; 1047 IV; vgl. Rostovtzeff, Kolonat 183. 

4) Preisigke, Wörtb. s. v. 

5) GGA 1909, 637f. 

6) a. a. O. 7ff. 

7) Wilcken, Chr. 81: rag rassig jiooxrjovgai, xäv /xrjöelg n\e\ov] öw, naoaöovvai avrolg /^[f/] 

fievroi eMrrovog [r]??g awri/ntjaecog fir]ö[e r]fjg a/Uore elaeveyßela(r)gy vttsq twv rägemv n/rfjg. 

8) Wück., Chr. 81. 
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so etwa, daß kaum mehr Gebote auf Stellen dieser Art gemacht wurden, man könnte 

auch an eine Umorganisation denken, die eine Vereinfachung gebracht hat. Die 

Maßnahme gehört wohl unter Pius, aber das Jahr 147 n. C. gibt nichts Neues für die 

Datierung des Gnomon. 

Zur richtigen Beurteilung der Prophetenstellen muß ein kurzer Bück auf die 

Priester im allgemeinen geworfen werden. Über die Stoüsten ist bei § 80 die Rede, 

hier sei nur nochmals erwähnt, daß die Verfügung in § 78 auf sie keine Anwendung 

gefunden hat. In den Urkunden sind die höheren Priester entweder mit tegelg be¬ 

zeichnet, oder als Iegeig dnolvoifiog, oder legevg nagadoxifiog oder TiagadoyLfiog 

y.al E7iiy.ey.QLf.ihog &nokvoifiog1)] die Beschneidungsurkunden ergeben weiter, daß 

priesterliche Abkunft gefordert wird2) und daß der Kandidat äo^uog sein muß3). Es 

steht fest, daß nicht alle, sondern nur eine bestimmte Zahl von Priestern anoXvoifioi, 

also frei von Kopfsteuer waren4) und da ferner Ziel der enixgeoig die Auswahl der 

änoXvOLfioi gewesen ist, so ergeben sich deutlich die Begriffe aecoXvoifiog und naga- 

doxtftog als die wesentlichen Merkmale. So darf man wohl in Ttagadöxifiog den Aus¬ 

druck für die erbliche Priesterbeschäftigung sehen und es scheint, als ob dieser Be¬ 

griff insofern der weitere ist, als er die Voraussetzung zu unolvoLfiog bildet. Die 

Bezeichnung 7tagaöoxiftog ist mangelhaft und ungenau, wenn doch offenbar durch sie 

die Herkunft aus einem yhog tegaziyov bezeichnet werden soll. Zudem zeigt das 

Schreiben des Turranius, daß der eigentliche Kern des Begriffes in Ttagadeyeodfai vag 

Xltovgyiag liegen muß5). Lehrreich für die Übernahme des Amtes durch Erbfolge, 

Beschneidung und Zahlung des eloxgizixbv ist die Erklärung der Ttgeoßuzegoi von 

Soknopaiu Nesos: ävzilafißctreo&cu yal fjfiäg zfjg legoovvrjg zoü ovzog ev zfj 

yiöfir] Hrjkovoiov legov ”Ioidog &eäg Negigefifieiog ey öiaöoxfjg yoveuv [avzeiX\ri(p6- 

zog (ziov) ex naXcuöjv xqovlov zeXeoavz^eg') zo eioxgizlx\ov zfjg v7tagx]ovor]g fjfiwv 

*) iegevg änoXvoLfiog z. B. Tebt. 292, 299, 300, 301, 312 nagaö6xi/xog z. B. BGU 162 = 

Wilck., Chr. 91. P. Hamburg 7, 12 ist statt . . .] . oeigaöoxifi{. .) doch sicher [tepejug 
• • • • • 

7iaQa66xLfJL(og') zu lesen. 

2) Sehr klar Tebt. II 293 = Wilck., Chr. 75, aber auch Tebt. II 291 = Wilck., Chr. 137. 

P. Straßb. 60 = Wilck., Chr. 77 u. a. m. Sehr wichtig ferner Ox. 1265. Wenn in Tebt. II 291 

Kol. 2 die Fähigkeit geprüft wird, ob der Kandidat hieratisch und demotisch lesen kann, so 

scheint mir dies Examen der Ersatz für abhanden gekommene Dokumente zu sein, die das 

legaTixov yhog bestätigen könnten. So ist doch auch der Eid in Ox. 1265 zu verstehen. Aus¬ 

nahmen sind dies jedenfalls nicht; denn die Regel schreibt priesterliche Abkunft vor. Vgl. 

auch die von Wessely, Karanis 64 mitgeteüten Texte. 

3) BGU 347 = Wück. Chr. 76. 

4) Eindeutig Tebt. II 298 = Wilck., Chr. 90. Im /.oyifiov ieoöv von Tebtynis sind es fünfzig, 

was für die Gesamtzahl der Priester aber nichts besagt. Die vollständige Liste für einen Tempel 

in Busiris BGU 1196 ergibt nichts für die anoXvoigoi. Überzählige bezahlen Kopfsteuer: 

Wilcken, Chr. 92, II: elg röv xvgiaxöv /.oyov vneg E7iixEq>a}do[v] töjv vtieqcuqovtmv iegewv. 

5) BGU 1199. Aus Z. 2f. geht wohl hervor, daß die nagaöexö/nevoi iegeig ermittelt werden 

sollen (nach Z. 5 rüg X\irovgyiag nagaöexofihovg) also die nagaööxigoi iegeig. In zweiter 

Linie die, welche faktisch Priester dienst tun, ziveg ;(gf/ag 7zagexov[Tai]. Durch emxgioig 

sollen diese von der Kopfsteuer befreit werden. So bedeutet eben Tiagaööxifiog einen Priester, 

der Xnovgyiai von seinen Vorfahren übernimmt, und kann damit Ausdruck für den Abkömm¬ 

ling aus einem ieganxov yhog sein. 



XV. SAKRALRECHT. 87 

tsQoovvrjg1). Die Eigenschaft als 7iugaö6yjuog und die Beschneidung auf Grund des 

yevog iegarixöv schließen den Kauf einer Priesterstelle keineswegs aus, was schon 

aus den Worten xara Ttgoxr^vgiv nagalaßwv, wie es im weiteren Verlauf des zitier¬ 

ten Textes heißt, hervorgeht. Indessen darf man wohl sagen, daß bei den iegelg 

das Erbpriestertum, sofern das yevog ieganxov nachweisbar war, und siaxgirixov 

gezahlt wurde, vom Staate unangetastet blieb. Beim Aussterben einer Priester¬ 

familie trat naturgemäß der Verkauf wieder in sein Recht. Man kann zusammen¬ 

fassend feststellen, daß der Staat in römischer Zeit die Stellen der isgeig nicht ver¬ 

kaufte, sondern als Erbstellen bestehen ließ; im Wege der staatlichen Versteigerung 

{nQoxriQvlgig) sind die Stolistenstellen stets verkauft worden, die Prophetenstellen 

bis frühestens Mitte des 2. nachchristlichen Jahrhunderts, spätestens bis zur 

Regierung des Marcus, während nach dieser Zeit feste Preise für Erwerb von 

Prophetien festgesetzt wurden. Für den Gnomon selbst ist wichtig, daß wir 

auch in dem Abschnitt über die Priester durchaus neue Bestimmungen haben. 

§ 79. 

iv Ttavtl hgä), 07tov vaog ioriv, öeov 7tgo(prjTrjv eivai xal laf.ißavei 

TüiV 7t QOOÖÖlOV TO 7t[e/.l]7tTOV. 

Es war m. W. bisher nicht bekannt, daß Naos und Prophet in Beziehung zu 

setzen sind. Wie alt der Inhalt der Verfügung ist, läßt sich nicht einmal vermuten, 

da nicht festgestellt werden kann, ob es sich um eine Einschärfung einer seit alters 

üblichen Bestimmung handelt, oder um eine Vermehrung von Prophetenstellen, die 

vielleicht den Verlust aus der Verfügung von § 78 für den Staat ausgleichen sollte. 

Jedenfalls braucht der Satz keineswegs älter zu sein als die Einsetzung der 7tgeaßvrsQ0i- 

Kollegien, die in der Kaiserzeit mehr und mehr die Stelle des Tempelvorstandes ein¬ 

nehmen, wovon freilich die Bedeutung des Propheten für den Kult wenig berührt 

wurde2). 

Mit dem Wort vaog wird in Papyri und Inschriften sowohl die kleine im Tempel 

stehende Kapelle mit dem Bilde des Gottes3) als auch das größere Gotteshaus, also 

das Tempelgebäude selbst bezeichnet4). Jedenfalls ist der Wohnraum des Gottes im 

Unterschied zum heiligen Bezirk gemeint. Die Größe des vaog ist vollständig un¬ 

gleich, so daß man auch hier alle Möglichkeiten zu bedenken hat, und Propheten 

sind überall da vorhanden, wo ein vaog ist, sei es ein tragbarer Holzkasten oder ein 

1) Wessely, Karanis 64. 

2) Man denke nur an die zahlreichen Erwähnungen von Propheten in der Kaiserzeit und 

an die eben behandelten §§ 77, 78. 

3) Etwa Par. 35 = UPZ 6; vgl. UPZ p. 133 zu vaog; Archiv 2, 439, nr. 42 = Breccia 

Inscr. Alex. 62; BGU 337 = Wilck., Chr. 92, wo der vaog aufgestellt, BGU 149 = Wilck., 

Chr. 93, wo er vergoldet wird; OGI I 206, 324. vaiaxiov Ox. 521. Die tragbare Kapelle auf der 

Götterbarke: Otto, I 94 Anm. 1. 

4) OGI I 81; vgl. I 64; II331, 528, 555, 678. Es bleibt vielfach unsicher, ob Tempel oder Ka¬ 

pelle gemeint ist. NaocpvXa£: Wilcken, Chr. 96, IV, 16, dazu Otto, II 21; vielleicht ist damit 

Horapollon über den Pastophoren als <pvXaxa olxiag, Otto, I 96, in Beziehung zu setzen; 

P. Giss. 99 vewg des Apollon. 
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großes Gebäude1), d. h. nicht Größe und Rang eines Heiligtums sind für die Pro¬ 

phetie entscheidend2), sondern das „Gotteshaus“. Heiligtümer ohne vaug und damit 

ohne Propheten sind heilige Bezirke ohne Wohnung des Gottes, wie die Apisgräber 

im Serapeion, der heilige See bei Krokodilopolis, heilige Bäume usw. Gottesdienst 

ohne Gottesbild ist der ägyptischen Religion nicht fremd3). Es besagt in diesem Zu¬ 

sammenhang nichts, daß auch in griechischen Urkunden sich Andeutungen finden 

über Heiligtümer ohne Propheten4); denn die Urkunden griechischer Zeit lassen uns 

für die eigentliche Frage, wo Kulte ohne vaög und Bild des Gottes bestanden haben, 

im Stich. 

Insofern ist auch der zweite Teil des Satzes neu, als man bisher das Propheten¬ 

fünftel5) zwar aus einzelnen Fällen kannte, jedoch nicht gewußt hat, daß dem ein 

allgemeiner Grundsatz zugrunde lag. Die Handhabung selbst geht in ptolemäische 

Zeit zurück, und wenn dies im Gnomon ausdrücklich bestimmt wird, so kann Nach¬ 

lässigkeit in der Praxis Veranlassung dazu gegeben haben, oder auch die Verallge¬ 

meinerung auf alle Prophetenstellen. 

Jedenfalls zeigt dieser Paragraph, daß durchaus fiskalische Motive den Idioslogos 

zu solchen Verfügungen veranlaßt haben. 

§ 80. 

ai ozohorei[ai] nqazai tloiv. zovg 7iQO(pt]zag ozoXiozai diadexovzai. 

Schon bei Besprechung der §§ 77, 78 ist für diesen Absatz Vieles vorweggenom¬ 

men6 7). Die Stolistenstellen werden durch Verkauf vergeben, selbstredend kcp1 aigioei1). 

Man wird also zu dem Resultat kommen: die Prophetien sind teils Erbstellen, teils 

käuflich, seit frühestens Mitte des 2. Jahrh. zu festen Preisen, die Stolistenstellen 

werden verkauft im TrpoxTjßt'ijeg-Verfahren, während die Stellen der tegeig min¬ 

destens dem Prinzip nach erblich sind8). Der Grund für das Letztere hegt wohl ein¬ 

fach darin, daß sich Verkauf nur bei den gewinnbringenden Propheten- und Stolisten¬ 

stellen gelohnt hat. 

Die Befähigung des Stolisten zur Vertretung der Prophetie ergibt sich aus seiner 

J) Auch die beweglichen vaoi sind untereinander ganz verschieden, so auch im Material, 

wo Holz und Stein genannt werden. 

2) Die Unterscheidung nach Klassen ngwra xai e/.uaaova kommt ebensowenig in Betracht, 

wie der Begriff des ?>6yifiov iegov. So scheint es in den iXacaova iegd von Kerkeosiris Propheten 

zu geben, Wilcken, Chr. 67. Auf Grund von P. Tebt. 5, 65ff. könnte man glauben ’lcneia, Ißi- 

wv TQOffai, iegaxela, ’Avovßiela hätten keine Propheten besessen, aber für ein Ißiorcupelov ist 

der Prophet durch Wilcken, Ostr. I, 66 bezeugt. 

3) Erman, Aeg. Rel.2 92. Vgl. ders. SBBerl., phil.-hist. Kl. 1911, 108611. Schubart, Ztschr. 

f. Aeg. Spr. 56, 92. 

4) Wessely, Karanis 58: im Hinblick auf ein Heiligtum ist die Frage aufgeworfen et tö iegov 

TigoiprjTeiav eyei, xivi rj ngocpryteia Ttgoarjxer, es waren nicht, wie Otto, I 83 glaubt, an jedem 

Heiligtum Priester aller Gruppen beschäftigt. 

5) Vgl. Wilcken, Chr. 67, 78, 92, 93. 

6) Zur Stellung der Stolisten oben § 74; ferner Otto, I 8311. Mitteis, Chr. 114. Ox. 1144 

P. Fay. 246: Ißioozo/.unrjQ vgl. ißioßooxdg UPZ S. 42. 

7) Wilck., Chr. 81 und oben S. 85. 

8) Vgl. oben S. 86. 
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Stellung innerhalb des hierarchischen Aufbaus1), und es ist offenbar, daß die Ver¬ 

tretung sehr häufig stattfand2). Trotz des § 80 finden sich auch Prophetieverweser, 

die nicht Stolisten waren, allerdings erst in späterer Zeit, aber doch nur ein gutes 

Jahrzehnt nach dem Gnomon3). So darf man vielleicht gerade daraus schließen, 

daß es immer wieder nötig war, diese Verfügung zu wiederholen. Endlich möge auf 

die merkwürdige Verkoppelung dieser beiden Sätze in einem Absatz hingewiesen 

werden, der die Vermutung fast nahe legt, als ob die so häufige diaöo%rj rcgocpr^siag 

in unseren Urkunden nicht zuletzt mit dem freien Erwerb dieser Stellen zusammen¬ 

hängt, und daß damit der Kauf einer Stolisteia mehr Anreiz bieten soll. 

§ 81. 

/.lövip 7tQoe[ö]ocp £<gov t'o %fjg dixaioavvrjg 7tagccor]i.iov cpogsiv. 

So ist der Absatz zu lesen. Die Bedeutung hat G. Möller dargelegt4), so daß hier 

nur seine Darlegung kurz wiedergegeben zu werden braucht. Es handelt sich um das 

Abzeichen des priesterhchen Oberrichters, das nur er und keiner der Beisitzer tragen 

durfte5). Auch sonst ist diese Sitte belegt, durch Texte6) wie Statuen7). Sie hat sich 

auch in der Kaiserzeit erhalten wie wir jetzt sehen. Demnach muß die deutsche 

Übersetzung des Absatzes lauten: „Nur dem (Gerichts)Vorsitzenden ist es erlaubt, 

das Zeichen der Gerechtigkeit zu tragen.“ 

§§ 82, 83, 94, 95. 

§ 82 naoTo[(pög]oig ovx eSgov iog itgeüoi xgrj(xaTit,£iv. 

§ 83 7taaTocpögo[ig\ el-bv löicjtlxcüv ecpieo&cu td^eiov. 

§ 94 rtaoroyogoig ovy.h£,bv Y.[io~\[.t(x£[£i\v\ov'\d\}\ iegsiov rat-siov ävTiba/.ißdveo&ca. 

§ 95 ov x(D[.tccCovoiv ngo 7r[a<Tr]of/>o'[ow]v. 

TtaoTocpogoi und ItgeZg sind stets streng geschieden; dies gilt namentlich für alle 

Handlungen offizieller Art, die mit xgrjf.iarL’C.eLv ausgedrückt werden, wogegen die 

x) So ist der Prophet manchesmal dQ’/jaro?.iarrji;, Lond. 262 = Mitt., Chr. 181; Wessely, 

Karanis p. 63; ders. Spec. tab. 6 Nr. 6; OGI 1111; nQCOTOOToXiOTrjg P. Grenf. 144, dazu Otto, 

I 86. 
2) Otto, I 83, Wilck., Chr. 77 (149 p. C.). Wessely, Karanis p. 65 (154 p. C.) Sammelb. 15 

(155/6 p. C.) 16 (155/6 p. C.); 17 (155/6 p. C.); Teb. 599 (Ende 2. Jhdt.). Mit einigem Vor¬ 

behalt scheint die Feststellung möglich, daß der öiaöoxog ngoiprjreiag erst besonders stark nach 

der Mitte des 2. Jahrhunderts auftritt. Würde man etwa die Verfügung von § 78 damit zu¬ 

sammenbringen, dann dürfte der Verkauf von Prophetien zu festen Preisen dadurch umgangen 

worden sein, daß man stärker Stolisten zur Vertretung heranzog, deren Stellen ja weiter eqf 

algeaei verkauft wurden und durch die Vertretung der Prophetie oder mindestens durch die 

Aussicht darauf höhere Preise erzielten. Stimmt dies, dann dürfte die Verfügung von § 78 etwa 

ins Jahr 148 p. C. fallen, d. h. unter Antoninus Pius; denn 147 p. C. wird noch eine Prophetie 

versteigert, während 149 p. C. zuerst der öiadoxog ngocpiyteiag auftritt. 

3) Wilcken, Chr. 74; 75; Tebt. II 313 zeigt einen öiadoxog aroXiareiag. 

4) Ztschr. f. ägypt. Spr. 56, 67 f. 

6) Schubart, Ztschr. f. ägypt. Spr. 56, 92. 

6) Ael. v. h. 14, 34: el/e (der Vorsitzende) <5e xal äyaXfia mgl töv av/Jva, ix aacpelgov 

Äiftov, xal ixaXeiTo rö äya/./m ’AXrjd'eia, vgl. Diod. 1, 48, 5. 

7) Nach Möller, a. a. 0. Louvre A 83, Berlin 21596, 14460; Berl. Inv. 4071. 
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Ausdrucksweise griechischer Schriftsteller vom Unterschied hoher und niedriger 

Priester absieht. Es ist möglich, daß die Pastophoren hier als Exponenten der ganzen 

Gruppe niederer Priestertümer angesehen werden, also nicht nur im engeren Sinn; 

denn alles, was über sie verfügt wird, gilt auch für die yoayvrai und die sonstigen 

Mitglieder dieser Gruppe1). 

Die Pastophoren haben genau wie die ugelg beim Amtsantritt das slo/.qitiy.'ov 

zu zahlen2), sie können von der Kopfsteuer ganz befreit werden, also anoXvomoi 

werden3), oder teilweise Befreiung erlangen4). Ob die Pastophorenstellen erblich 

gewesen sind, muß fraglich bleiben, aber die Wahrscheinlichkeit, die dafür spricht, 

ist groß. Die Einnahmen der Pastophoren sind geringer als die der legsig, indessen 

haben sie Anteil am heiligen Mahl (xkivrj), von dem der Prophet ausgeschlossen ist. 

Die Pflicht [ri] y.araktintiv rag -9-Qrjay.eiag ist auch für sie gültig; freilich wird der 

Verstoß nur halb so hoch geahndet, wie bei den leoelg5). 

Unter den Besitztümern der Pastophoren spielt das Ttaorocpögiov eine große 

Rolle; es scheint bald ein Haus zu sein und zwar offensichtlich im Tempelbezirk, das 

der Pastophoros bewohnt, sogar verkaufen kann, bald ist es allgemeiner Dienstraum 

der Pastophoren. Daß Dienstwohnungen in Privatbesitz übergehen konnten oder 

daß an einem Ort die Häuser dem Tempel, an anderen den Bewohnern gehören 

mochten, ist begreiflich, dagegen ist recht auffällig, daß gerade das TCUGtofpooiov so 

oft begegnet. Man muß eigentlich annehmen, daß es etwas Entsprechendes für die 

iegelg nicht gegeben hat6). Wenn in einer der sich auf das Asylrecht beziehenden 

Inschriften als Folge des Asylrechts betont wird, daß auch die Pastophoren dieses 

genießen, an anderer Stelle Pastophoren als anoXvoiuoi und außerdem äovXoi be¬ 

zeichnet werden, so ist dem kein allzugroßes Gewicht beizumessen, da andere Asyl¬ 

inschriften nicht nur Pastophoren, sondern auch die tegeig nennen7). 

Wenn Pastophoren gestattet wird nach Privatstellungen zu streben, so liegt 

nur ein scheinbarer Widerspruch zu § 75 vor; denn es war gezeigt worden, daß § 75 

zu § 71 gehört, so daß also den IsQsZg die ausschließliche Hingabe an den Gottes¬ 

dienst vorgeschrieben wird, den Pastophoren dagegen nur die Versäumnis des Gottes¬ 

dienstes verboten wird. Damit lassen sich private Beschäftigungen natürlich ver- 

x) Im allg. Otto, I 75ff., II 338f. Unterscheidung deutlich im Schreiben des Präfekten 

Turannius BGU 1199. Besondere Organisation unter eigenen Vorstehern: P. Paris 37 =LTPZ 5 

äeyiJiaoTCHpÖQos WUcken, Ostr. II 1174; P. Ox. 241. 

2) Otto, I 245. 

3) Vgl. BGU 1199, keine Beschränkung auf die iegelg, ähnlich WUcken, Chr. 102. 

4) P. Ox. 1028: XaiQrj/uov ’Owrixpgiog ist naarocpogog und öcüdexdögay/iog fii]TQ07toUrrjg 

wie auch sein Vater es war. 

5) Vgl. Tebt. II 298 = WUcken, Chr. 90, 67ff. (Näheres über diesen Text unten S. 91). 

P. Ox. 1143, 1144. Zur xXivr) § 88 des Gnomon. Die Buße für den iegevg beträgt 200 Dr., für 

den Pastophoros nur 100, vgl. § 75. Die Vorschrift der Leinenkleider ist wohl auch für den 

Pastophoros gültig. 

6) P. Grenf. II34, 35; P. Eleph. XX, XXIV; BGU 993 III 10; Paris.37 = UPZ 5; 40 = 

UPZ 12 Tebt. II 383; Ox. 984: otxwv ev Ttaaroyogiw rov avro(v) iego(v), offenbar ist hier das 

naarocpdgiov Besitz des Tempels. Ähnlich BGU 1061, dagegen deutlich Privatbesitz P. Tebt. 

II 489 und II 543. Zum ganzen Otto, a. a. O. I 283. 

7) Im aUg. Wilcken, Grdz. 96; Plaumann, Ptolemais 35; Milne, Greek Inscr. Cairo p. 10: 

OGI II 736; P. Lond. p. 113 = Wilcken, Chr. 162; Bull. Inst. Egypt. 1912, 176. 
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einigen. Worauf aber besonders bier hingewiesen werden muß, ist, daß ausdrücklich 

von einer idiiüzixrj Talgig die Rede ist. Es muß dies im Gegensatz zu örjuöaiog stehen, 

d. h. es ist den Pastophoren nicht gestattet, irgendwelche Beamtenstellungen aus¬ 

zufüllen. Hierbei könnte man an die Schwächung priesterlicher Einflüsse auf den 

Staat denken, die Augustus herbeigeführt hat1), ral-ig dürfte allgemein Stellung hier 

bedeuten. Wie bei den i£QsZg sind auch bei den Pastophoren bisher nur wenige Bei¬ 

spiele nicht-priesterlicher Tätigkeit in den Urkunden zu erkennen2). 

Wenn in § 95 die Pastophoren von der xwpaa/ct ausgeschlossen werden, so muß 

dieses Verbot beschränkt sein, da doch über die Aufgabe der Pastophoren, in der 

Prozession die Götterkapellen zu tragen, gar kein Zweifel herrschen kann3). Wahr¬ 

scheinlich soll hier nur die xio/.iaaia der ieoelg von derjenigen der naarocpÖQOi scharf 

geschieden werden, worauf auch trotz unsicherer Lesung § 96 zu weisen scheint. 

Und diese Bestimmung hat eine Parallele insofern, als die niedrigsten Priester, die 

Choachyten, in der Prozession vorangehen4). Außerdem wird eine Prozession der 

Pastophoren erwähnt, die offensichtlich durch eine der tegeig ergänzt werden muß5). 

Der Unterschied darf vielleicht so formuliert werden, daß die Pastophoren, wie schon 

ihr Name besagt, die Kapellen, Barken oder vaoi der Götter trugen, während die 

iegelg die Götterbilder selbst in den Armen hielten6). Weshalb Götter in ihren 

Behausungen oder ohne diese getragen wurden, läßt sich nicht sagen. Jedenfalls 

war es nur den Priestern höherer Ordnung gestattet, das Götterbild selbst zu berühren, 

und dementsprechend bezogen die Pastophoren für die y.ojf.iaaia nur halb so viel wie 

die iSQeZg. Damit muß man sicherlich § 95 in Zusammenhang bringen, daß Pasto¬ 

phoren keine heiligen Stellungen beanspruchen dürfen. Der wesentliche Inhalt dieser 

zalgeig bestand eben in der Verrichtung höherer Kulthandlungen und den damit 

verbundenen höheren Einkünften7). Von der xiopiaoia ist auch noch bei § 85 die 

Rede. 

*) Rostovtzeff, GGA. 

2) Ich notiere P. Lille 11; P. Tebt. I 72, 24£E., Otto a. a. 0. II 192. 

3) Vgl. imallg. Otto, a. a. 0.18, 75£f., 94ff., 406. Bei Plutarch de leid. 3 sind legacpÖQOi nicht 

nur auf naarocpogoi zu beziehen, vielmehr auf alle Priester, die Götterbilder tragen. Griffith 

deutet das Wort,,Öffner“ in den demot. Ryland-Papyri als „Schreinöffner“ und so auch die 

Pastophoren. Vgl. übrigens den (pvla% olxLag bei Horapollon, Otto, a. a. O. I 96. 

4) Mitteis, Chr. 31: ev xalg xax’ iviavrov yivo/ievaiq xov "Afi/ucovog diaßdoecuv elg rä Me/jvoveiu 

nQoayovxag xrjg XMuaaiag rag xa&rjxovoag avrolg XeixovQyiag emxeXelv. 

5) P. Leid. col. 1, 9; Wessely, Ivaranis 63: iegevg xal xojpmaxijg nevxacpvUag. BGU II 362 

(vgl. Wilcken, Chr. 96) gibt für den Tempel des Juppiter Capitolinus in Arsinoe verschiedene 

Beispiele, daß igyaxai an Stelle von Priestern das Götterbild tragen. Auf die Prozession im 

allgemeinen deutet auch das Wort noQeveo&ai, vgl. Ox. 1143, 1144; ÖianopEVEodaß ?) BGU 

1201. 

6) Vor allem Inscr. Canop. OGI I 56, 60: o (sc. dyahya Bsoevtxrjg) 6 nQocprjxqg rj (xig} rwv elg 

rö ädvrov eig-rj/xevcov Isqecov nqög rov arohajiov rä>v d'ewv oIgel ev ralg äyxä/.aiq, örav ai e^oöelai 

xal navriyvQEig rwv /.oitiöjv ftewv yivcovrai. Ox. 1265, 7£E.: iegecog iegov Aiog xaVHgag xal rwv 

avvvdwv f)eü>v pieyiarwv [xa]l xca/raorov ßelwv ngoropudv xal vixr/g avrwv nooaovoi\g. 

7) Vgl. P. Tebt. II 298 = Wilcken, Chr. 90, 67ff. Zum Begriff ra^ig Wilcken, Chr. 80. Daß 

in § 94 ovöe leqeojv rdqeojv dvTi/.außdveadai mit dem vorangehenden ovx e£ov xoj/jA^eiv 

in Beziehung zu setzen ist, bedarf kaum der Erwähnung. 
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§ 84. 

tepcmxa yeqa (nur versuchsweise eingesetzt) &vy<xzQi (fvläoas[r]ai. 

Der Sinn bleibt dunkel, solange die Lesung unsicher ist. So viel läßt sich allein 

sagen, daß es sich um Besitz oder Recht der Priester handeln muß, die aus ihrer 

Stellung resultieren, keineswegs um Privatbesitz. Schubart hat bereits auf tgorpZa 

aus der Kanopos-Inschrift hingewiesen1) (didoo&ai talg ZJuyatgdoiv xG>v leottov 

ex rü)V iegCbv tvqoooöwv acp3 fjg äv fj/ueQag yevwvrai ttjv ovyxQifrr]O0[.ievr)v tQogzrjv 

v7to rü)v ßovXevr&v tegeiov), aber die Spuren passen nicht. 

§ 85. 

iav tt[p]a h7t[av]i)-QU)7tfi} et; op .. . vov rep[o]fi e^ov ka[[u]ßäveiv 

legeag 7rp[o]£ [x]cj/tiaalag. 

Die Lesung ist durch die schlechte Erhaltung des Textes sehr unsicher, daher 

mag das Folgende eher als Vermutung, denn als Lösung angesehen werden. Offenbar 

handelt es sich um die würdige Ausgestaltung der Götterprozession, die namentlich 

in kleinen Heiligtümern auf Schwierigkeiten stoßen konnte, wenn es an Priestern 

fehlte; denn § 86 zeigt, daß nur Priester, nicht Laien an der Prozession in ägyptischen 

Heiligtümern teilnehmen durften2). 

In größeren Heiligtümern wird das Personal für die xw/xccoia nicht gefehlt haben, 

und so könnte man an die von Schubart erwähnte Lesung ’lola denken, da dies stets 

kleine Heiligtümer waren3). Aus welchen Tempeln die Priester zum Ersatz heran¬ 

gezogen wurden, läßt sich nicht sagen. Es können Tempel gleichen Ranges, gleicher 

Götter, einer weiblichen Göttin, wenn es sich um den Isiskult wirklich handelt, 

jedenfalls aber nicht Nachbartempel gemeint sein; denn das zweifelhafte Wort 

(etwa opoyevov — b/uoyevoügt) schließt eine solche Bedeutung aus. 

Dem Inhalt nach ist der Satz völlig neu. Er schärft entweder eine alte Bestim¬ 

mung wieder ein, oder ist in einer Zeit entstanden, wo die Heiligtümer Priester¬ 

mangel litten. 

§ 86. 

ev [‘EX]Xr]viy.[oi]g iegolg e§ov töicuxaig 

Die Teilnahme von Laien an kultischen Handlungen entspricht allgemein grie¬ 

chischer Anschauung, während sie vom Brauche der Ägypter abweicht4). Es ist 

a) V 1, 32. Schubart hält jetzt yeqa für unwahrscheinlich. 

2) Vgl. § 86, in welchem ausdrücklich Laien gestattet wird, in hellenischen Heiligtümern 
an der Prozession teilzunehmen. Zur xco/uaoia überhaupt vgl. Bemerkungen zu §§ 82, 83,95, 
96. Dazu OGI I 194. P. Lond. p. 182; Zucker, Von Deböd bis Kalabsche p. 105. 

3) Vgl. P. Tebt. I 5, 70, wo sie mit Z/Aaaova leqd gleichstehen; vgl. 88, 29. Privatheiligtum 
P. Magdola 9. Vgl. Ox. 1124, 1155. ’lola meist Isisfest. P. Amh. II 93; P. Fay. 118. Ox. 731. 
Plutarch nennt den Isistempel ’laelov (Is. 2). In Urkunden meist ’loieiov. Aber Zeganelov neben 
ZeQame'iov Ox. 1105. ’loelov in Ortsnamen Ox. 1255, 1285. Das Nebeneinander solcher Bü- 
dungen ist häufig genug. 

4) Vgl. Otto, I 7ff., 133ff., 163f., 253ff., II 295. 
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interessant zu sehen, wie verbreitet griechische Heiligtümer in Ägypten waren; 

denn das läßt dieser Satz erkennen1) und ferner, daß auch sie dem Idioslogos unter¬ 

stellt waren2). Die xio/.iaaia, die dem ägyptischen Brauch eignet, auch in helleni¬ 

schen Tempeln Ägyptens zu finden, befremdet nicht3). 

§ 87. 

(.lOGyoocpgayiOTai s^ov (1. ex xCbv) X[o]yi/mov isgcuv doxificcCovTcu. 

Besprochen bei § 72. 

§ 88. 

tCüv ex x[Xi]vrjg legcov 7tQ[o]cpfjT[ca] ov yevovxai alla Ttaaxocpögoi. 

Die Propheten haben am Opfermahl keinen Anteil, weil sie im übrigen gut ge¬ 

stellt sind; beziehen sie doch ein Fünftel der Tempeleinkünfte (vgl. § 79), während 

die Pastophoren auch von den Gebühren für bestimmte Kulthandlungen weniger 

erhalten als die fepetg4). 

Mit xXLvrj dürfte ein Kultmahl gemeint sein, das vom Tempel veranstaltet wird, 

so daß die Teilnahme an diesem einen Beitrag des Tempels zum Einkommen der 

Pastophoren bedeutet5). Freilich können auch Laien an einer xUvrj, die im Tempel 

stattfindet, teilnehmen, sogar andere einladen6), und auch von solchen Mahlen werden 

die Priester ihren Anteil erhalten haben. Es gibt auch xllvai, die von religiösen 

Vereinen oder einzelnen Laien veranstaltet werden7). Das Kultmahl ist auch da 

gemeint, wo xlivrj das Haus des Vereins oder den Verein selbst zu bezeichnen 

scheint8). 

TCov isgcüv yeveod-ca ist technischer Ausdruck für den Genuß des Opferfleisches, 

der mit der Teilnahme am Kultmahl verbunden ist9). Dagegen scheint dieser Ab¬ 

satz über private Einzelopfer und die sich für die Priester aus diesen ergebenden 

Vorteile nichts zu besagen10). 

4) Es bleibt in den meisten Fällen unsicher, ob ein ägyptisches oder griechisches Heiligtum 

gemeint ist, da die Namen der Götter fast nie etwas besagen. 

2) Auch Otto, II 291 hat dies bereits richtig erkannt. 

3) Eine xw/iacria im griech. Kult vielleicht BGU 362 = Wilcken, Chr. 96. Sehr wichtig 

Ox. 519 = Wücken, Chr. 492, wo die städtische Abrechnung offenbar auf eine griech. Veran¬ 

staltung weist. Den ägyptischen Charakter der xcofzaoia drückt Clem. Al. Strom. V p. 671 

deutlich aus: iv Tale, xakov/ueveug näq’ AlyvnrLoig xm/iaalaig rwv Decov y/jvaä dydkjMna usqi- 

CpEQOVOlV. 

4) Wenn hier Propheten und Pastophoren konfrontiert werden, so zeigt dieser Satz, daß 

es sich sicherlich um eine in dieser Zeit akute Frage gehandelt hat. 

5) Beispiel: Ox. 1144, 6 öanavtjg IsQÜg xkl[vr}g mit anderen Ausgaben des Tempels. 

6) Ox. 110 = Wilcken, Chr. 99; vgl. Otto, II 16; Wilcken, Archiv 4, 211. 

7) Preisigke, Sammelb. I 1106 (oi awnoaiov yevd/ievot); Ox. 523; Archiv 2, 570 Nr. 150; 

2, 447 Nr. 76; vgl. Dessau, Inscr. sei. II 4394, dazu Salac, Berl. phil. Wschr. 1914, Sp. 253. 

8) Zucker, a. a. 0. p. 156 und die dort besprochenen Stellen. 

9) So auch in den Akten der decianischen Christenverfolgung. P. M. Meyer, Abh. Berl. Ak. 

1910. Es heißt legelcov (selten isgäiv vgl. Nr. 16, 18, 24 bei Meyer) iyevad/Trjv. Diese Form 

auch P. Ryl. 12 und P. Berlin 13430 (Plaumann, Amtl. Ber. kgl. Kunstsamml. 1913, 118). 

10) Vgl. Otto, I 394, II 173, dagegen Wilcken, Grdz. 126. 
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§ 89. 

ol [,«]») 7te/.i[ßi]avzeg azoliopaza [«]g dno[d-e]iooiv "Aiudog rj Mve[vi]öog 

[■/.aZ(x\AQLVO[vz\cU 7lQÖ[o\CElf.L0V. 

Wilcken hat gezeigt, daß alle ägyptischen Tempel feine Leinwand, Byssos, zur 

Einhüllung der mumifizierten heiligen Stiere, des Apis in Memphis, des Mnevis in 

Heliopolis liefern mußten1). Die Leinenerzeugung wurde von alters her in den Tem¬ 

peln betrieben, sogar nach Einführung des Othonion-Monopols blieb ihnen das Recht, 

die feinen Byssos-Stoffe zu erzeugen2). Die Menge des zu liefernden Materials rich¬ 

tete sich wahrscheinlich nach der Größe des Heiligtums3). Wieviel gebraucht wurde, 

dafür geben ein paar Nachrichten ein Bild, welche zeigen, was an Bekleidung für 

eine menschliche Leiche benötigt worden ist4). 

Der Ausdruck ciTto&ecooig ist interessant; denn er zeigt, daß diese heiligen Tiere 

erst nach ihrem Tode vergöttlicht werden5) und gibt damit auch der Byssos-Lieferung 

einen religiösen Zweck. Wenn in ptolemäischer Zeit die Könige oftmals die Kosten 

der Bestattung getragen haben6), während es nur aus der Kaiserzeit Beispiele für 

Byssoslieferung der Tempel gibt, so folgt daraus kaum, daß die Bestimmung nicht 

auf eine Zeit zurückzuführen ist, als die beiden heiligen Tiere von Memphis und Helio¬ 

polis alle anderen überflügelten. 

§ 90. 

oi <5[t]a oLvog [7}] rtäd-og dd-aQcc7t£vzov a(paiQov/.iev[oi] zov ipccov ov 

/lev zorc .. 1 ov Xafißavovoi, zag de ovvzdtgeig. 

Wie in § 71, verdanken wir auch hier die Erklärung Spiegelberg7). Es darf keinem 

Zweifel unterliegen, daß dieser Absatz die richtige Deutung von 1paov als Prozession 

geradezu beweist. Es handelt sich hier nicht um eine strafrechtliche Entfernung eines 

Priesters, sondern lediglich um körperliche Schäden, die den Priester für die öffent¬ 

liche Prozession imgeeignet machen, wie dies in vielen Religionen der Fall ist. Die 

Sondergebühren, denn nur solche können hier gemeint sein, welche eine göttliche 

Prozession (von Göttern oder heiligen Tieren) mit sich bringt, erhalten diese Priester 

nicht, dagegen das Gehalt, da sie ihre sonstigen geistlichen Funktionen ausüben 

konnten. Demnach lautet die deutsche Übersetzung: „Diejenigen, welche wegen 

eines Schadens oder unheilbaren Leidens von der Prozession entfernt (?) werden, 

erhalten nicht (irgendwelche Sondergebühren), wohl aber das Gehalt.“ 

x) Wilcken, Chr. 85, 86. Dort alles Nähere. 

2) Wilcken, Grdz. 245f. 

3) Vgl. die in Anm. 1 angeführten Urkunden. 

4) Mehr als 300 Dr. P. Giss. 68; 1300 Dr. P. Straßb. Archiv 4, 133. 

5) Die Begräbniskommission heißt Tigog xrj[ö\ia. zov [egcozdrov "Atuöos, der Byssos wird ge¬ 

liefert viiEQ ckiodewoews ’'Amdog. 

6) Inscr. Canop. 8, 52/3. Rosette 30. Wilcken, Chr. 65, 77 (Tebt. I 5). 

7) Archiv 7, 186. 
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§ 91. 

ra e7tiyivö/.i[ev]a Tey.va To[Zg] £ [L] ieqeofxevoig ovy teqarai. ait'o 

xaTad\i]xr]g teq£a)[v oi vio]l \yt\ad-ioravTai, oi de f.iera rama vio'i 

avrcüv (ovy) \i\eqCbvTai. 

Der Paragraph ist wegen der schlechten Erhaltung und ungesicherten Lesung 

nicht mit Sicherheit zu erklären. Dennoch scheint mir Reinach den Sinn dieses Ab¬ 

satzes erkannt zu haben1), wodurch auch die Lesung | [l_] gefordert wird. Es handelt 

sich um Kinder solcher Priester, die bereits 60 Jahre lang das Priesteramt bekleiden. 

Diese werden deshalb ausgeschaltet, weil man an der Vaterschaft des Priesters 

zweifeln kann. Also auch hier wieder die scharfe Betonung der Erblichkeit von 

Priesterstellen, wobei man die rechtmäßige Vaterschaft aufrecht erhalten will. Da 

die Pubertät, die in Ägypten mit 13 bis 14 Jahren anzusetzen ist, das Alter dar st eilt, 

in welchem einer Priester wird, so gelangt man auf 73 bis 74 Jahre. Wer in diesem 

Alter noch Kinder zeugt, dessen Kinder werden von der Erblichkeit priesterlicher 

Stellen ausgeschlossen, weil ihre Vaterschaft nicht genügend gesichert scheint. Im 

zweiten Absatz kann der Text nicht in Ordnung sein, vielmehr muß ein ovy vor leqwv- 

rai ausgefallen sein, da sich sonst kein Sinn ergibt. Nur die Söhne verurteilter Priester, 

deren Geburt vor der Verurteilung liegt, können das Erbe der Priesterschaft an- 

treten, nicht aber diejenigen, die nach der Verurteilung des Vaters geboren werden. 

Demnach hat die deutsche Übersetzung zu lauten: „Die Kinder, die den schon 

60 Jahre lang Ordinierenden geboren werden, werden nicht Priester. Von einer 

Verurteilung von Priestern an, werden ihre Söhne eingesetzt; ihre nachher geborenen 

Söhne werden nicht ordinieren.“2) 

Auf Einzelnes mag noch eingegangen werden. Die ieqw^evot werden im all¬ 

gemeinen von den ieqeig gesondert, sie üben auch Kulthandlungen aus und unter¬ 

stehen dem Idioslogos. Da Kulthandlungen nur von Beschnittenen ausgeführt 

werden dürfen, so sind die ieqcbfxevot beschnitten. Das Alter der ieqcb/.ievoi ist ganz 

verschieden3). Wenn man bedenkt, daß die ieqwßevoL im Grunde die Funktionen 

der leqsig haben, ohne sich selbst so zu nennen, weiter, daß sich die ägyptische 

Priesterschaft aus den Söhnen der Priester ergänzt4), so wird man in den ieqö(.ievoi 

vor allem zu Kulthandlungen herangezogene Priestersöhne erblicken, die dann auf die 

J) Rev. de l’hist. des relig. 85, 191t. 

2) [Die vorstehende Deutung ist sehr anfechtbar. Abgesehen von dem durchaus un¬ 

sicheren £ kann £|_ iegco/uevoig nur heißen: den Sechzig]'ährigen, die Kulthandlungen voll¬ 

ziehen, und bedeuteu, daß vom 60. Lebensjahre an die VaterscEaft fraglich sei. Im zweiten 

Satze darf man nicht ohne weiteres die Negation einschieben, sondern muß sich bei der 

Unsicherheit des Sinnes bescheiden. Sollte doch statt xaradlxrjg, das sehr stört, zu lesen 

sein xaxadoyfjg (Aufnahme in den Priesterstand?), so würde der Schluß, von oi öe an, 

verständlich. Schubart.] 

3) Die Berichte an den Idioslogos sagen: /J,r]deva de rä>v leQeco[v rß legco/uevcov evxaraXeXoi- 

nevai rag [dnjrjoxeiag; die Ergänzung Wilckens, Chr. 72, durch die übrigen Rainer-Papyri ge¬ 

sichert. Heilige Handlungen, ieQovgyiai, dürfen nur von Beschnittenen vollzogen werden: 

P. Tebt. 292, 293 (= Wücken, Chr. 74, 75). Wichtig Heliodor Aethiop. 3, 14: öre e| ecprjßcov eig 

lovg iegcofievovg evexolveto, vgl. Otto, I 216, der grundlos itprjßoiv ändern möchte. Die von 

Lumbroso, Archiv 4, 317 angeführte Philostelle ergibt nichts. 

4) Vgl. Bemerkungen zu §§ 77, 78. 
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nächste vakante Priesterstelle ein Anrecht haben. Damit stellen sie das Mittelglied 

zwischen den noch nicht volljährigen Söhnen der Priester und diesen selbst dar; es 

würden sich also in dieser Laufbahn drei Stufen ergeben 1) acpfjXi^ vi'og tegeiog 

(= isgevg äcprjli£), 2) isgioptvog, 3) legevg1). 

Wie lange ein Ugibpevog auf eine frei werdende Priesterstelle zu warten hatte, 

war wohl durchaus dem Zufall überlassen; denn mit Rücksicht auf die limitierte 

Zahl der von der Kopfsteuer Befreiten konnte den Priestern nichts daran gelegen 

sein, die Stellen zu vermehren2). Auch nach unten scheint keine Grenze bestanden 

zu haben; denn die Beschneidung, die den Priestersohn zwar noch nicht zum hgu)- 

uevog macht, wohl aber ihn dazu befähigt, ist nicht immer im gleichen Alter vor¬ 

genommen worden3). Daß der iegcu^tevog noch beinahe im Kindesalter sein konnte, 

darf nicht befremden. Es scheint, als ob manches darauf weisen könnte, daß die 

dtpipuiieg vioi der Priester in Jahrgangslisten geführt worden sind und dement¬ 

sprechend nach Jahrgängen herangezogen worden wären4). 

Wenn man diese Ausführungen der oben besprochenen Auffassung Reinachs zu¬ 

grunde legt, so scheint sie mir höchste Wahrscheinlichkeit zu beanspruchen. Es 

kommt nicht darauf an, wie lange einer legevg ist, sondern es gilt die Zeit, in welcher 

der Betreffende tsgcbfxsvog wurde. Demnach darf man vielleicht schließen, daß zwar 

keine unbedingte Regelmäßigkeit in der Erreichung der isgilt/ievog -Stufe waltete, 

aber sie dennoch eingeengter war, als das Eintreten in die Klasse der itgeig5). So 

erweitert dieser Absatz doch unser Wissen über die iegLüpevoi und zeigt, daß sie 

Kinder der Priester sind und dem erblichen Priesterkreis angehören6). 

§ 92. 

v.OTtgiägxM [o]cx elgbv iefpchrjiüafz. 

Diese Lesung (nicht wie Schubart best v.rnoiaorip) ist von Roussel gefunden7), 

*) Otto, I 216 hat im allgemeinen richtig geurteilt, nur hält er iegw/xevoi und iegelg dcprjXixeg 

fälschlich für identisch. Vgl. auch P. Ox. 1256, wo der äcpijfa£ viög iegecog gleich darauf iegeiig 

’Avovßiöog heißt. 

2) So konnte man ohne Vermehrung der iegelg-Stellen alle Forderungen des Kultus be¬ 

friedigen, da iegw/xevot wohl wie die iegelg selbst alles vollziehen durften, abgesehen von den 

besonderen Amtshandlungen der hohen Geistlichen. Die dveixoviaroi (vgl. BGU 258 und 

Otto, I 216) stellen möglicherweise einen Übergang von iegwfievoi und iegelg dar, sind aber 

keine selbständige Stufe. 

3) Vgl. z. B. Wilcken, Chr. 74. 

4) BGU 258 enthält den Rest einer Liste von Phylenpriestern. Auf die 5. Phyle folgt ein 

äveixöviarog, dann ngoayßvojuefMov) & [_ turo äiprjMxwv; es muß so gelesen werden, nicht 

ngoayHyovxai). Damit ist P. Lond. II Nr. 364 p. XXXIV zu vergleichen: and ngooyi(vo/ievwv) 

ißl_ cbro dfprf/ixoyv. Die bisherige Deutung evdrov {öujöexdxov) erovg oder evarcp {öcüöexdrq)) 

exei ist sprachlich fast unhaltbar, weil der Artikel fehlt. Jeder Anstoß fällt fort, sobald man 

cbro jigoayivofjievcov evaerwv (öwöexaeTibv) liest. Wenn dies stimmt, so wurden damals von der 

Liste der Neunjährigen und von der Gesamtliste der dcprßixeg einige hinzugenommen, wurden 

so der Priesterliste zugefügt, kurz sie wurden iegcü/ievoi. Man sieht also, daß das Alter mit dem 

man iegiafievog wurde, schwankte, aber sich innerhalb gewisser nicht allzu weit gesteckter 

Grenzen bewegte. 

5) Vgl. Anm. 4. 6) Vgl. jetzt PSI 1039. 

7) Rev. d’hist. et litt. vel. 6 (1920) 332. 
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womit der Absatz sofort seine Erklärung findet. Der -/.ongiagzog ist mit dem v.OTToicd- 

gerog identisch. Es handelt sich also um Kinder, die vom Schutthaufen aufgelesen 

werden1). Auch diese Bestimmung bezweckt die Reinhaltung der Deszendenz des 

Priesters. Er kann einen Findling adoptieren, aber der Adoptierte kann kein Priester 

werden. So ist auch dieser Absatz, genau wie § 91, eine Verordnung, welche die 

wirkliche Abstammung aus priesterlichem Geblüt garantieren soll2). Deutsch lautet 

der Absatz: „Einem vom Schutthaufen Aufgelesenen ist es nicht erlaubt Priester 

zu werden.“ 

§ 93. 

zolg ü&movGL zcc leget £&)[ta] ovx zzgoeprixeveiv ovöe vaov 

KO)f.idCeiv o[u]df zgeepeiv leget [C]<!)[/.]«• 

Das Gewerbe des Leichenbestatters ist selbst für den, der es mit heiligen Tieren 

zu tun hat, herabdrückend3). Natürlich ist nicht daran zu denken, daß diese ganz 

untergeordneten Priester jemals nach der Würde der vornehmen Propheten hätten 

streben können, sofern diese das vornehmste Tempelamt innehatten; vielmehr hat 

es kleine Prophetenstellen in niederen Heiligtümern gegeben und um solche muß es 

sich hier handeln4). Aber auch diese sind den Tierbestattern nicht zugänglich. Da 

ihnen gleichzeitig die Haltung heiliger Tiere verboten wird, sie demnach von den 

Warte- und Futterplätzen (zgoepaz) der Ibisse, Sperber u. a. ausgeschlossen werden, 

ist zu folgern, daß die Wärter des lebendigen heiligen Tieres mehr galten und so 

wahrscheinlich Zutritt zu den niederen Prophetien besessen haben. 

Ob nun diese Vorschrift auch für die Bestattung des Apis und Mnevis galt, ob 

sie nicht von der Würde des Tempels und des zdrpog abhing, vermag man kaum zu 

sagen, indessen scheint bei einer Verallgemeinerung Vorsicht geboten. Von größter 

Wichtigkeit ist hier, daß sich die niederen Prophetien von den höheren sondern 

lassen5), womit m. E. auch ein Licht auf die eigentümliche Scheidung der legtlg 

rCuv ozohozwv von den ozohoicti geworfen wird, wie man sie beim Labyrinth wahr¬ 

nimmt6). Man muß auch bei den Stolisten eine höhere Klasse, die zu den legelg ge¬ 

hörte und eine niedere, die den unteren Priestern zuzurechnen ist, annehmen. Es 

mag vermutet werden, daß die „Bekleider“, je nachdem, ob sie Götterbilder oder 

tote leget ’Cöja bekleideten, gesondert waren. 

x) Vgl. Gnomon §§ 41 u. 107. 

2) Wir dürfen wohl folgern, daß der Priester, sofern er einen Erben für seine Stelle zu adop¬ 

tieren gedenkt, nur Söhne von Priestern annehmen darf. 

3) P. Taur. 8 wollen die Choachyten nicht mit den Taricheuten verwechselt werden. 

Kultus heil. Tiere im allg. Otto, I 1090., 268. Wilcken, Grdzg. 105f.; Begräbnisse: Wilcken, 

Chr. 67, 70, wo die rdtpoi rä>v anol)£iov/j,evwv Isqwv gwow zum weiteren Tempelbezirk gehören. 

Wilcken, Ostr. I p. 66. P. Ox. 1188. Besonders lehrreich Prinz Joachim Ostr. pass.; ferner 

Lefebvre, Ann. du Service 1913, 93; vgl. Wilcken, Archiv 6, 222. 

4) Vgl. Wilcken, Chr. 67, dazu Chr. 65, 700.; Ostr. I p. 66, wo eine Prophetie mit einem 

Ißtoxacpelov verbunden ist. 

5) Bereits von Otto, I 249 A. 3 richtig gesehen. 

6) Lefebvre, Pap. du Fayum 4; Bull. Alex. 1914, 14: Brief eines ägytaroog an die legelg rä>v 

ev xän Aaßvg Ivdoji axoharätv und die aroXiaxai. 

Schn hart, Griechische Urkunden. V 2. 7 
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Es bleibt zweifelhaft, ob den ödmovzeg überhaupt jede Teilnahme an einer 

■Aiüftaoia versagt ist, oder nur die unmittelbare Begleitung und Berührung des vaog1). 

Möglicherweise hatten sie einen untergeordneten Platz vor den Choachyten2). Die 

TQocpai heiliger Tiere jetzt zusammengestellt in den Prinz Joachim Ostraka von 

Preisigke und Spiegelberg. 

§ 96. 

tegazixrj ird£[/g] vnb IÖiiüzöjv ovx £n\iAQaz~\üiai. 

Das entscheidende Wort ist nur durch anfechtbare Vermutung zu ergänzen, 

weshalb der Sinn des Absatzes ganz unsicher bleibt. Es ist wahrscheinlich, daß mit 

ugazixi] reinig jedwede Stellung an einem Tempel gemeint ist3 4). In zägig braucht 

nicht nur der enge Begriff des Amtes allein enthalten zu sein, noch in tegazixog ledig¬ 

lich die Beziehung auf iegevg*); allerdings ist die Unterscheidung von hgog, Ugazi- 

xog und hgivzc/.6g bisher keineswegs eindeutig herausgearbeitet. Da ucr/.oazüv 

besitzen heißt, aber ohne Rücksicht auf das Eigentumsrecht5), so könnte man den 

Satz dahin deuten, daß kein Laie irgendeine Stellung an einem Heiligtum bekleiden 

darf. Ob das wahrscheinlich ist, wage ich nicht zu entscheiden, vielleicht soll der 

unklare Ausdruck tatsächlich nur auf die Ugtlg und ihre Funktionen anspielen. 

Dann würde wenigstens die Schwierigkeit des § 83 wegfallen, nach welchem Pasto- 

phoren Privatstellungen innehaben dürfen. 

§ 97. 

ot aiz^oäf.iivoi avad-r^iaza 7io[irf\oai xa[/ 7iou]o]avzeg /.az£/.gid-rjoav 

S <p £7il zä) noifjaai. 

Es dürfte sich wohl nur um das Verfertigen, nicht etwa um das Stiften von dvad-nr 

/.taza handeln6). Da die Verurteilung geschieht ln\ zig rtorfoat, muß 7toit]o]avTeg mit 

Schubart ergänzt werden; denn die Verfertigung ist strafbar. Das aiieloi}ai führt 

zum noifßai, ist aber noch nicht strafbar7). Ist die Verfertigung von Weihgeschenken 

strafbar, so muß sie jemand, der mit der Verfertigung zu tun hat, benachteiligen. 

Vielleicht haben die Tempel ein Monopol für uveed-rgtazu besessen8). Die Erwähnung 

des aizsiof/ai bleibt in jedem Fall für uns dunkel. 

1) Zum vaog vgl. § 79; zur xeogaoia §§ 85, 95. 

2) Vgl. P. Taur. I 8 und die Bemerkungen zu § 96. 

3) Vgl. § 73. 

4) Stellen für ra|t? P. Tebt. II pass. 

5) Z. B. Tebt. I 24, 66; II 317 = Wilcken, Chr. 348, 23; Tebt. II 343, 406. P. Ox. 718; 968; 

P. Giss. 60. 

6) Die Urkunden geben für ävaftr/gaTct nichts her. 

7) aheioftcu = bitten sc. &eovg ganz unmöglich; denn Tioifjaai muß das gleiche Subjekt 

haben wie ahrjod/ievot. 

8) Vgl. P. Tebt. 16 = Wilcken, Chr. 332, 36f., wo Schubart (GGA 1908, 193 A. 1) liest 

x[ai 7iQOL]oTafievovc; ävev rfjg avrwv y[vwfir/\g ä<pQoöiaia[. . .]?.Äov v^oöe/eo&ai. TA<pQoöiaia 

sind Aphroditestatuen, nicht Bordelle. 
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XVI. Die „NACHTRÄGE“. 
§§ 98. 99. 100. 101. 

§ 98 Tb vtzsq Ttaoaysiooy^Q^ucpYi^ag /.iey[ia%]ov 7tQÖox]sipov S cp. 

§ 99 Oi sig grjxrjv 7iqo&SGf.iiav ysiQoy[Q]afpr]o[av]xsg öta ox q ux iojx G>v rj xwv 

TOIOVXCOV ovy. s(^v')d'v[v\0VXCU. 

§ 100 Tovg GvvaXXayf.iaxoyqdcpoyg io[gi]oO-rj [y.a^xayioQi^siv svd-däs sxt'i xfjg 

\rcöXsiog xu\ GwaXldypaxa Orjßalöog /.isv svxog fjf.i[sQCüv £] 

[xwv ös Xoi\rtCov vof.iCbv svxog X 

[avxfjg ös x~\r]g ttoXsiog svxog y/usgiüv is 

[oi ös j.irj yax]ayiOQiaavxsg yaxsyQi&rjGav S Q 

[.].. ös svxog tcsvxs xoü slgfjg [irjvbg ya[tayioQiCsiv]. 

§ 101 [’Edv xivsg\ XQT]f.iaxio[f.t]oij vrcoTipyätv fj [[o]] iovw[i'] GvyaXX[ayi.ia ygd- 

ipiovx]ai X(.OQ['tg s]itioxdXf.iaxog yaxaygivovxai S v. 

Diese Abschnitte, welche das Urkundenwesen behandeln, sind deshalb von 

besonderem Interesse, weil sie in augusteische Zeit zurückreichen und damit eine 

Regelung zeigen, die aus der frühesten Zeit römischer Verwaltung stammt, aber 

unter Marcus Gültigkeit behalten hat. 

Während die §§ 100 und 101 ausführlich in letzter Zeit behandelt wurden, möchte 

ich zu den beiden ersten genauer Stellung nehmen. Man hat davon auszugehen, 

daß in den Abusir-el-mäläq-Urkunden, die Schubart in den BGU IV ediert und 

dann ausgezeichnet im Archiv V behandelt hat, jenes merkwürdige ö)QtG/.isvov 

nqöoxi[iov an zahlreichen Stellen auftritt. Berger hat zuerst auf diesen Begriff 

in seiner vollen Bedeutung hingewiesen1) und einwandfrei gezeigt, daß er eine 

Fiskalmult ausdrückt. Ferner hat Berger auf eine Anzahl von Urkunden im CPR 

hingewiesen, die statt des ioqig/.isvov jiqooxiuov das wotouevov sttlxiuov haben2), 

welches aber fraglos in gleicher Bedeutung steht. Diese Rainer-Papyri gehören 

fast durchweg in die Zeit des Septimius Severus, sind also, um dies gleich vorweg¬ 

zunehmen, später, als die im Gnomon vorliegende Verfügung. Darüber herrscht 

Einigkeit, daß das ioqigusvov icoooxiliov resp. STtixi[iov eine ganz bestimmte und 

festgesetzte Summe ausmachen mußte3). 

Wie hoch diese Summe gewesen ist, scheint mm § 98 zu lehren; sie ist auf 

500 Drachmen festgesetzt worden. Daß dies nicht erst unter Marcus der Fall war, 

sondern auf Augustus zurückgeht, darf deshalb aus den Abusir-el-mäläq-Urkunden 

geschlossen werden, weil an vielen Stellen das öjQiGftsvov jcoögxii.iov in Verbindung 

mit einer Buße von 500 Drachmen steht4). An Stelle des loqigi.isvov 7Xq6gxi^ov 

könnte oftmals geradezu die Formel treten yal x'o ’t'oov slg xo örjpÖGiov. Dies ist 

mm tatsächlich der Fall in einigen Urkunden des 1. Jahrhunderts, so im Kauf¬ 

vertrag CPR 1, Z. 22 (83/84 n. Chr.), wo die Strafklausel mit den Worten endet: 

-1) Straf klausein 38 ff. 

2) a. a. 0. 40ff. 

3) Berger a. a. 0. 35; Mitteis Grdz. 119ff. 

4) BGU IV 1059; 1107; 1111; 1116; 1117; 1122; 1127. 

7* 
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y.a'i iniri^ov äXXag StgyvQiov dgayuag TtevTayoaiag xa't eig ro ö)]/.ioaiov rag ’ioag 

und genau so ist es in der Urkunde CPR 4, Z. 27 f. (52/53 n. Chr.) und noch aus 

der Zeit Hadrians CPR 223. 

Demgegenüber ist nun sehr wichtig, daß eine Urkunde aus dem Jahre 170 n. Chr., 

also kurz vor der Revision des Gnomon unter Marcus, die Fiskalmult auf 600 Drach¬ 

men festsetzt1). Es zeigen dann weiter Dokumente aus dem Ende des 3. Jahr¬ 

hunderts und dem Anfang des 4. ganz ungeheure Fiskalmulten2). Zusammenfassend 

darf festgestellt werden: die hohen Fiskalmulten, die in ptolemäischer Zeit in Ge¬ 

brauch gewesen sind, wurden durch Augustus auf eine Höchstsumme von 500 Drach¬ 

men fixiert (= looioutvov ttqootuov). Allmählich ist eine recht laxe Handhabung 

und damit starke Erhöhung eingetreten, die ihre Ursache in der Formel ro ’iuov 

eig to örjtöoiov hatte, weil dadurch die Fiskalmult der gesamten Konventional¬ 

strafe gewohnheitsrechtlich angeglichen wurde. Unter Marcus ist dann wieder auf 

die augusteische Regelung zurückgegriffen worden, welche sich wohl bis ins Ende 

des 3. Jahrhunderts erhalten hat. Aus den CPR-Urkunden darf geschlossen werden, 

daß die Formel bjQio/.ievov hitTi^ov statt des '/toöoituov gewählt wurde, also in 

unserem Text enhi^ov zu ergänzen ist. 

Es ist nötig, schließlich die Frage aufzuwerfen, warum Augustus die Fiskahnult 

auf 500 Drachmen festgesetzt hat, was doch im Vergleich mit dem Brauch der 

ptolemäischen Zeit dem Staat Nachteile bringen mußte. Die Antwort kann wohl 

lediglich durch folgenden Gedankengang erschlossen werden. Ich habe nirgends 

klar ausgesprochen gefimden, wieso die Fiskalmult in den Urkunden einen so be¬ 

deutenden Platz findet. Nun wissen wir durch das Edikt des Tiberius Julius Alex¬ 

ander, daß Augustus nur für den Staatsschuldner die Personalexekution zugelassen 

hat3), nicht aber für den Privatschuldner. Durch die Mult-Klausel wurde der 

säumige Privatschuldner zum Staatsschuldner, d. h. er bekam die ganze Schwere 

dieser Verschuldung bei Nichteinhaltung privater Verpflichtung zu spüren. Da 

nach dem Gesamtsinn der Worte des Tib. Jul. Alexander für die Verfügung des 

Augustus eine möglichst starke Schonung des Schuldners maßgebend war, ist die 

Maximalhöhe staatlicher Straf Verschuldung durch Klausel im Vertrag zwischen 

Privaten auf 500 Drachmen fixiert worden, ein Betrag, der jedenfalls nicht zu 

dauernder Inhaftierung führte. 

Damit stimmt nun gut überein, wenn im folgenden § 99 eine ebenfalls auf 

Augustus zurückgehende Maßnahme eingeschärft wird, daß keine Personalexekution 

des Schuldners durchgeführt werden darf, wenn dieser seiner Verpflichtung bis-zum 

kontraktlich vereinbarten Zeitpunkt nicht nachgekommen ist4). Daß diese beiden 

Paragraphen so unvermittelt aufeinander folgen, stützt die eben gegebene Ver¬ 

mutung, daß die Fixierung des Fiskalmult-Betrages mit der Exekution in Ver¬ 

bindung gebracht werden muß. Die Strafgelder dieser Art unterstehen dem Ressort 

des Idioslogos. 

J) Vgl. auch CPR 204. 

2) CPR 9 (271 n. Chr.); 10 (321/2 n. Chr.). 

3) OGI 669 § 2. 

4) Daß diese Verfügung sich nicht durchgesetzt hat, ist von Lewald, Personalexekution, 

pass, gezeigt worden. 



XVI. DIE „NACHTRÄGE“. 101 

Auch der folgende Absatz gehört ins Gebiet von Bestimmungen über das Ur¬ 

kundenwesen. Dabei sind die ovvallayiiaroyoccrpoi hier mit Sicherheit als öffent¬ 

lich gestattete Privatnotare1) zu verstehen. Sie hatten die Pflicht, ausgefertigte 

Verträge in Alexandria registrieren zu lassen. Die Zeit, in der die Registrierung 

zu geschehen hatte, ist so bemessen gewesen, daß von der Thebais aus vermutlich 

60 Tage verstreichen durften, 30 von Unterägypten aus und 15 innerhalb Alexandrias 

selbst. Zuwiderhandlungen gegen diese Verfügung wurden mit 100 Drachmen 

geahndet. Daß auch diese Bestimmung der augusteischen Zeit angehört, geht aus 

SB 5232 (14/15 n. Chr.) hervor. Sie ist wie die anderen wiederholt eingeschärft 

worden, wie das Edikt des Flavius Titianus zeigt2). Jedenfalls sind im letzten 

Drittel des 2. Jahrhunderts die Privaturkunden noch nach Alexandria gegangen3). 

Wie die übrigen Bestimmungen, gehört auch diese gewiß der Zeit des Augustus 

an. Sie ist nichts anderes als die Wiederholung des von Mettius Rufus erlassenen 

Ediktes4), aber wir wissen jetzt, daß die Strafe für den Notar auf 50 Drachmen 

festgesetzt ist. Daß aber die Vorschrift älter ist als das Edikt, sagt Mettius Rufus 

selbst, wenn er sich auf bereits bestehende Verordnungen beruft5) und zudem 

wird dies durch BGU 112 (63 n. Chr.) und BGU 379 (67 n. Chr.) bestätigt. Im 

Gegensatz zu § 100 handelt es sich in diesem Absatz um öffentliche Urkunden, 

worauf XQrji.iaTioi.t6g deutet6), also Urkunden, für die das knioraXua der ßißho- 

itrjxrj eyxTrjosiov erforderlich war7). Wenn in unserer Vorschrift die Ungültigkeit 

des Vertrages im Gegensatz zum Mettius Rufus-Edikt nicht betont wird, so glaube 

ich nicht an eine einfache Kürzung des Textes, sondern an die Eliminierung einer 

durch Gewohnheitsrecht überlebten Bestimmung8). 

Diese Absätze zum Urkundenwesen haben sich uns als Verfügungen des Augustus 

zu erkennen gegeben und es ist von großer Bedeutung, wie konservativ an der 

Regelung ägyptischer Verhältnisse durch den ersten Prinzeps festgehalten wurde. 

§ 102. 

\ßE\äv tl ttTtfj [r]olg yvf.ivao[i\aQxoig Tijg jtöXeiog ä]Xeitpiv, |[|ov 

äystv sig ttjv £-] 

b Vgl. P. M. Meyer, Jur. Pap. 341. Mit Recht weist auf die Farblosigkeit des Begriffes 

v. Woeß, Urkundenwesen, S. 36 hin. Steinacker, Frühmittelalt. Privaturk. 148 A. 2 hat 

durchaus Recht, wenn er die ovva?jMy^a%oyQä<poL mit den vo/.uxoi des Flavius Titianus 

identifiziert, nur geht hieraus der privatrechtliche Charakter der Urkunde noch nicht hervor. 

Warum Schönbauer, Liegenschaftsrecht 70 eine Einschränkung innerhalb der Privaturkunden 

macht, vermag ich nicht einzusehen. 

2) P. Ox. 34 (127 n. Chr.). 

3) Auf das Urkundenwesen genau einzugehen, liegt nach den ausgezeichneten Arbeiten 

von Schönbauer, Steinacker und v. Woeß kein Grund mehr vor. 

4) P. Ox. 237 Col. 8 (89 n. Chr.). 

6) Vgl. v. Woeß a. a. O. 176. 

6) v. Woeß a. a. O. 180f.; Schönbauer a. a. O. 77f. 

7) Zum inloTaXfia Schwarz S. Z. 41, 273ff. Vgl. jedoch v. Woeß a. a. 0. 180 und Flore, 

Aegyptus 8, 58ff. 

8) Mit den Herausgebern nimmt Reinach II 82 die Strafe der Ungültigkeitserklärung der 

nicht mit dem inioxaXiia versehenen Urkunden an, anders P. M. Meyer, Jur. Pap. 203. Ver¬ 

mittelnd v. Woeß a. a. 0. 210. 
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nagyiav ’ekaiov mal rb rcegiaabv tudXüv zfjg ovaijg u[/ufjg ev rfj nö'/.ei fj] 

OTigtoihat rov D.odov v.ai ngoaruiiov dtdövai. j 

Bekanntlich ist schon im ptolemäischen Ägypten seit 259 v. Chr. Herstellung 

und Verkauf des Öls Staatsmonopol1). Die Römer haben das Monopol beibelialten, 

jedoch hat die ägyptische Erzeugung nicht immer ausgereicht2) und so ist den 

Gymnasiarchen von Alexandria (wohl nur diesen!) gestattet worden, den Bedarf 

einzuführen. Wenn das ganze eingeführte Öl keine Verwendung fand, durfte nicht 

verwendetes verkauft werden, aber nur zu dem in Alexandria gültigen Preis, widri¬ 

genfalls trat die gewaltige Strafe von 20 Talenten ein. Rein wirtschaftlich wird 

man daraus folgern dürfen, daß der Ölpreis in Ägypten über dem „Weltmarktpreis“ 

gehalten wurde. 

Außerdem bestätigt der Absatz die Mehrzahl von Gymnasiarchen für Alexandria, 

jedenfalls im 2. Jahrhundert, in dem wir gleichfalls fünf Gymnasiarchen in Hermu- 

polis nachweisen können3). Für das dritte Jahrhundert hatte Preisigke schon für 

Alexandria mehrere Gymnasiarchen erschlossen4). 

§ 103. 

f7t\ vygolg ovx. l£ov dcm'Ce[/]i\ 

Es fehlt uns vorläufig an Material dieses Verbot zu verstehen, welches dem 

römischen Recht nicht angehört. Ob man es mit dem Ölmonopol in Verbindung 

bringen darf — denn nur um Öl und Wein kann es sich handeln — ist nicht 

zu entscheiden. Während die Beleihung von Wein in ptolemäischer Zeit vor¬ 

kommt5), ist sie in römischer nicht bezeugt, dagegen können Zinsen in Wein 

gezahlt werden6). 

§ 104. 

[W]tgvyvyta ytvr^tcna ovx Igor TtioXeiv 

o[t5]de ytvr^ia avertiygacpov ]v. 

Dieses Verbot ist doch wohl durch die lokalen Verhältnisse in Ägypten bedingt. 

Im Gegensatz zu Pringsheim7) glaube ich, daß man es im Grunde mit einer rein 

fiskalischen Maßnahme zu tun hat und daß aus Gründen dieser Art ein Voraus¬ 

verkauf untersagt wurde8). Allerdings wird man einen Zusammenhang mit den 

Lieferungsverträgen nicht leugnen können9). Pringsheim hat an altes deutsches 

Recht erinnert10), Reinach an französisches11). Diese Parallelen würden nur etwas 

4) P. Rew. Law.; vgl. Wilcken Grdz. 240, 251. 

2) Wilcken, Chr. 151. 

3) Jouguet, Vie municipale 301. 

4) Städtisches Beamtenwesen 60, auf Grund von OGI 713. 

5) P. Amh. 2, 48; P. Grenf. 2, 24, dazu Segr&, Atene e Roma 5, 124. Beleihung von öl 

ist mir nicht bekannt. 

6) P. Ox. 472. 

7) Vierteljahresschr. f. Sozial- und Wirtschaftsg. 17, 110. 

8) Ähnlich Segre a. a. O. 124 Anm. 

9) S. Z. 44, 129. 10) a. a. O. 110. “) II 83. 
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besagen, wenn wir über das encborische Recht Ägyptens für diesen Fall etwas 

wüßten. Ob im römischen Recht derartiges gesucht werden darf1), muß Kundigeren 

überlassen bleiben. Die zweite Bestimmung, in der das letzte Wort mit Reinach 

in i^ayerr ergänzt werden muß, bleibt unklar. 

§ 105. 

TCov daviodvztov rcXiov tox[o]c to fjfiio[v] zfjg [ojcufaft,’] 

dvcda/.tßdv£Tcu x.ai tCov d[avioa]fi€viov to Ttragrov. 

In diesem Abschnitt wird das Zinsmaximum von 12°/0, das hinlänglich bekannt 

ist, besonders scharf für Ägypten erwiesen. Dem ganzen Fragenkomplex über 

Zinsen und Darlehen in Ägypten ist von A. Segre eine eingehende und vorzügliche 

Monographie gewidmet worden2). Die Bestimmung ist alt und reicht sicher in 

augusteische Zeit zurück3). Indessen sind die hohen Strafen erst eine Folge stän¬ 

diger Überschreitung des Verbotes. 

§ 106. 

v[o]fuofia rcleov ov[[y.]] loyvei ov[x !£o]r 

Da v6f.itOf.ia terminus technicus für die alexandrinische Silbertetradrachme ist 

und yjQiia derjenige für Kleinmünze, also Kupfer, kann der Sinn des Absatzes 

nur sein, daß die Silbermünze lediglich in vier Kupferdrachmen gewechselt werden 

darf, damit kein Agio für Silbermünzen eintritt. Während in ptolemäischer Zeit 

die Kupfermünze als Grundlage des ganzen Geldwesens galt (dgayfiai yalxov), 

ist diese in römischer Zeit durch die Silbermünze, welche stark vermehrt wurde, 

abgelöst worden. Obwohl damit die Silberhortung und Überbewertung dieses 

Metalles sinnlos geworden waren, ist diese doch tief verwurzelt gewesen. Es ist 

mehr Kupfer für die Silbermünze gezahlt worden. Dies mag nicht zuletzt seinen 

Grund darin gehabt haben, daß ja faktisch die gangbare Münze dauernd Kupfer 

blieb, während Geschäfte auf der Basis des aQyvQiov abgeschlossen wurden4). 

Die Verfügung wird der Zeit des Marcus angehören, weil unter ihm die Münz Ver¬ 

schlechterung sichtbar wird. Wenn er vermutlich gerade das Silber exportiert 

hat, läßt sich die Maßnahme um so besser verstehen5). 

In diesem Zusammenhang muß mit Reinach6) auf eine Urkunde aus der Mitte 

des 3. Jahrhunderts hingewiesen werden7). Sie enthält eine Verfügung des Gau¬ 

strategen von Oxyrhynchus, aus der hervorgeht, daß sich Banken weigerten, kaiser- 

J) Vierteljahresschr. 17, 110 verweist Prmgsheim auf D. 18, 1, 8 pr. Aber wie steht es 

mit D. 6, 1, 44 und 18, 1, 78? 

2) Atene e Roma 5, 11011. besonders 129ff. 

3) Wenn in BGU 1147 (13 v. Chr.) 18°/0 Zinsen gefordert werden, so darf man diese Ur¬ 

kunde aus frühester Zeit römischer Okkupation nicht als Gegenbeweis anführen. 

4) § 106 ist erschöpfend behandelt von Milne, Journ. Eg. Arch. 9, 169f. 

5) Vgl. Mickwitz, Geld und Wirtschaft im römischen Reich 46f. Leider hat er bei seinen 

interessanten Ausführungen über die Relation der Münzen die Gnomonstelle übersehen. 

6) II 87f. 

7) P. Ox. 1411 (260 n. Ohr.). 
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liehe Münze anzunehmen oder zu wechseln. Damit ist ein völliger Umschwung 

in der Bewertung der Münzen zu beobachten; denn man wollte nicht schlechtes 

Silber gegen gutes Kupfer eintauschen. Diese Tatsache wirft ein grelles Schlaglicht 

auf die Verschlechterung kaiserlichen Geldes. 

§ 107. Vgl. § 41. 

§ 108. 

0[< ov]voöov vepovreg xaiex.[QLO-]r]q[a]v ix S cp, ivioxe juqv[oi] oi [tv]qo- 

[<f]xäica. 

Im Vergleich zu den Bestimmungen der julischen lex1) und ebenfalls mit späteren 

über die collegia illicita2), sind die in diesem Paragraphen angedrohten Strafen 

sehr milde, weshalb schon oben darauf hingewiesen wTurde, daß § 108 gewiß eine 

unter Kaiser Marcus erlassene Bestimmung wiedergibt3). 

§§ 109. 110. 

§ 109 ovx i§ov KcuoapiavoZg ayoq[ccCeiv tl t]£ a7iaQxeiag. 

§ 110 [oc]x i^ov ovixaqioig xxäq&ca [orde ya/.te[i~\v. 

Diese Sätze gehören zu einer Bestimmung, wie sie ausführlich § 70 gibt. Während 

jedoch § 70 von liturgischen Beamten und Staatsschuldnern handelt, enthalten 

diese Paragraphen Verordnungen über die Verkehrsbeschränkung der Caesariani 

und Vicarii. Da sie die Gehilfen des Idioslogos und zwar besonders in betreff kon¬ 

fiszierter Güter sind, so wird ihnen der Erwerb von Grund und Boden verboten, 

um den Staat vor Verlusten zu schützen4). 

§ 111. Vgl. S. 44. 

§ H2. 

FcxX/mv xal oaO-Qcuv xCov /.ii] t[.].. wv gieret xekevx[rjv, ea[v ad]td- 

d'ETOi äizo&ävcooiv, jo [. ä]va[ba]iißccv£rai, 

iav de öia&wvTcu, to d/[Ju]o[Y|p[ot' .]t* ro de tqitov oig eay 

öiarcc^covrai bf.io(pvXoig .[... 

Daß diese Bestimmung nicht römisch rechtlich ist, haben Lenel und Partsch 

sogleich erkannt5). Seitdem hat Bonfante der rechtlichen Stellung Beschnittener 

und Impotenter eine ausgezeichnete Arbeit gewidmet6). Wann diese Verfügung 

CIL 6, 193. 

2) Dig. 3, 4, 1; 47, 22, 2; Paul. sent. 5, 26, 3. 

3) Oben S. 3. Zu den Vereinen im Ganzen San Nicolo, Aeg. Vereinswesen. 

*) Über Caesariani, Hirschfeld, Verwaltungsbeamte2 472ff.; zu den vicarii ders. a. a. O. 463 

und Erman, Servus vicarius. Vgl. Strabo 17, 1, 12. 

5) S. 32. 

6) Arch. Giurid. 101, lff. 
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erlassen wurde, dafür gibt es keinen Anhalt, sie zeigt aber mit großer Schärfe noch 

einmal den radikalen Fiskalismus der römischen Verwaltung, so daß ich nicht glaube, 

hierin enchorisches Recht erblicken zu dürfen. Das römische Recht unterscheidet 

sehr wohl zwischen castrati und natura spadones1), dagegen sind sie hier gleich¬ 

gestellt. Ihre testamentifactio activa erstreckt sich nur auf ein Drittel ihres Ver¬ 

mögens und auch dies können sie lediglich Personen eiusdem nationis vermachen. 

Wenn sie nicht testieren, fällt der gesamte Nachlaß an den Fiskus, bei Testat zwei 

Drittel2). 

1) Etwa D. 23, 3, 39; Gaius 1, 103; Ulpian reg. 8, 6; inst. 1, 11, 10. 

2) Vgl. zu diesem § jetzt die wesentlichen Ergänzungen und Erläuterungen bei Schubart, 

Aegyptus XIII 3. 
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XVIII. ZUSÄTZE1) UND KON JEKTUREN-ÜBER SICHT2). 

Zu S. 13f. Es ist jetzt für § 2 des Gnomon auf E. Weiß, de nonnullis iocis papyri illius, 

qui gnomon inscribitur (Aegyptus 13 [1933]) 299ff. zu verweisen. Mir scheint die Lösung, 

die Weiß vorschlägt, durchaus einleuchtend, daß nämlich die Veräußerung des solum reli- 

giosum nicht nach ediktalem, sondern nach zivilem Recht erfolgt, wobei außerdem zu berück¬ 

sichtigen ist, daß Ägypten stipendiarisches Gebiet war. Es ist mir eine angenehme Bestätigung, 

wenn auch Weiß zu folgendem Schluß kommt: ,,Der Gnomon, so wichtig er für uns ist, gibt 

nicht stadtrömisches, sondern Provinzialrecht auch dort wieder, wo er von Römern spricht.“ 

Zu S. 8ff. und löff. Zum Prooemium des Gnomon und zu § 4 hat ebenfalls E. Weiß (Sav. 

Z. 53 [1933] 256ff.) Stellung genommen. Diesmal bin ich nicht in der Lage, ihm zustimmen 

zu können. Seine Interpretation der Worte zu iv utaq> y,e(pdXaia löst die Schwierigkeit nicht. 

Es ist absolut nicht einzusehen, warum gerade der mittlere Teil des eigentlichen Gnomon 

in einen Auszug gebracht worden sein soll. Meine Interpretation stützt sich auf den gesamten 

Stil des Auszugs und seine Anlage. Dagegen bin ich mit Weiß einverstanden, wo er das Recht 

untersucht, welches den Vorschriften zugrunde liegt (S. 261ff.). Auch was den § 4 anlangt, 

kann ich der Interpretation von Weiß nicht zustimmen, der in diesem Absatz die lex Julia 

caducaria zu erkennen glaubt, sondern halte daran fest, daß hier alexandrinisches Recht 

zugrunde liegt. Die wesentlichen Stellen, die Weiß anführt, C. 10, 10, 1 (Diocletian) und C. Th. 

10, 8, 5; C. 10, 10, 5 (Theodosius vom Jahr 435) könnten doch sehr leicht auf Rezeption pro¬ 

vinzieller Rechtsnormen deuten, aber vor allem kann ich nicht zugeben, daß der Ausdruck 

ngooxQiveo'Dai auf Grund der von Weiß angeführten Stellen erklärt wird. Immerhin will 

ich nicht bestreiten, daß § 4 so allgemein gültig sein konnte wie § 3 und § 7, aber dann muß 

man jedenfalls auch hier nicht an das stadtrömische Recht, sondern an provinzielles denken. 

Auch möchte ich darauf hinweisen, daß gerade in § 5, wo alles auf die Alexandriner bezogen ist, 

zolg y.cirä vößovg yj.qoovo/ieiv avxovg dwa/xevoeg steht, also nicht aus dem Ausdruck zovg 

xazu vöitovg yJ.rigovoßovg so viel erschlossen werden kann wie Weiß glaubt. 

Prooem. Z. 6 ijuov)j(Qi^ag) ? K. Fr. W. Schmidt, Phil. Wochenschr. 42 (1922) 147. 

§ 1, 10 enz\ JiQ[oo]rQoqpy Schubart. 

13 zu de [ne]n[oir)f.zdva heq'C] avzu Lenel-Partsch 9. [yij]n[eda zu neoi] avzä 

Schmidt 147. 

15 [jtQÖ]ozr]lAa äuoCa]g Schmidt 147. 

16 [ezegco]v Schmidt 147. 

§ 2, 17 \X6yoy> £vex]vQaoiag Schmidt 148. 

18 \yne\%ELV Schmidt 148. 

§ 3, 21 [jr]ap[o]öo^tatou Schmidt 148. 

x) Verschiedene Umstände führten dazu, daß die Arbeit erst jetzt abgeschlossen werden 

konnte. Deshalb bitte ich um Nachsicht. Der große Sprachindex konnte wegen des Umfangs 

nicht aufgenommen werden, aber ich hoffe an anderer Stelle auf die Sprache des Gnomon 

zurückkommen zu können. März 1934. 

2) Nur die wichtigsten Vorschläge sind hier erwähnt, für alles andere bleibt der Text 

BGU V 1 maßgebend. 

8* 
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§ 25, 77 äva).anßäv£i Reinach 1 598. 

§ 37, 107 ol fiev Roinacli I 602. 

§ 45, 126 dvo zö zizagzov Reinach I 606. 

§ 46, 129 dy.o?.ov&ei[v] Reinach I 606. 

§ 52, 137 [oüx] corr. 

§ 57, 148 AA.a[ß]oVQ[la]tg Schmidt 150. 

§ 58, 152 (Zu) Schmidt 150. 

§ 60, 155 1. et Schmidt 150 ozegävzcu. 

§ 64, 156 Z,n[aqp]i) Schubart. 

§ 67, 169 post ävehrifi(pßr)aav addidit ■/.ai Reinach I 616. 

§ 69, 173 avv ji[iz]z[ay.Coig Zyjev]a/xh[o]ig Schmidt 151. 

§ 70, 174 [ml] Naber, Mus. 27, 221. 

180 post ngaßZvza inseruit i) Reinach I 618. 

§ 71, 182 ipaou Spiegelberg Archiv 7, 185f. 

§ 81, 194 jrpo£[<5]p4) Möller Z. f. äg. Spr. 56, 92. 

§ 90, 205 ÜTioazegoviXEvloi] Schmidt 152. 

206 oaa fiiv zo7i[dz]g Schmidt 152 zöv fiiv nögov tentavit Reinach I 626. 

§ 91, 207 f [L] Reinach I 626. 

209 corr. 

§ 92, 210 y.ongiänzq) Roussel Rev. d’hist. et litt. rel. 6, 332 et Schmidt 176. 

§ 97, 216 y.ai fil/ nouioavzsg Reinach I 628; y.ai [(VifÄiJaJamg Schmidt 176. 

§ 100, 225 (Zni zq> Zv)ßdöe Schmidt 177. 

§ 104, 234 Z[£äyei]v Reinach I 630; Schmidt 177. 

§ 112, 244 z[ez/ir)iAE\vav Schmidt 177. 

245 zä [vjiägy,ovza] Reinach I 630; tö [ovvoÄov] Schmidt 178. 

246 [y.gnzüza]i Schmidt 178. 

247 o[öot z}]güzai] Schmidt 178. 

ERGÄNZUNGEN. 
Zu S. 19 Anm. 5: Kohler-Ziebarth S. 66. 

Zu S. 22 Anm. 4: jetzt Wilcken, Archiv 10, 255. 

Zu S. 33 Anm. 1: a. a. O. II 188, nr. 103; 192, nr. 116 vgl. auch I 82f.; 158f. 

Zu S. 61, § 61: W. L. Westermann bespricht im Aegyptus 13 (1933) 230f. den Aus¬ 

druck EJicKprj. Er entscheidet sich für die medizinische Bedeutung im Anschluß 

an Sudhoff, Sav. Z. 20, 407, da das Wort stets in Verbindung mit iegd vöaog 

steht und zudem im neuen Text, den W. veröffentlicht, ausdrücklich noch die 

Versicherung gegen Aussprüche Dritter folgt. Wenn aber in § 61 des Gnomon 

enaq/ri gelesen werden muß, so kann das Wort nur im juristischen Sinne stehen 

und ich kann nicht einsehen, warum im Text Westermanns Z. 19—23 nicht als 

Definition der Znacpr) aufgefaßt werden kann, was doch durchaus naheliegt. 

Mit den Parallelen aus assyrischen Texten scheint mir Vorsicht geboten. 

Zu S. 65 Anm. 4: P. M. Meyer, Jur. Pap. nr. 71. 

Zu S. 91 Anm. 1: GGA 1909, 615f.; 626; 641f. 







For Reference 

Not to be taken from fhis room 




